


IMPRESSUM 
Herausgeb er: 
Insassen der J VA Berlin-Tegel und 
Kaninchen >Hoppe/< als Maskouchen 

Redaktion: 
Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Ernst Heinitz (t). Birgilla 
Wolf. ( Ehrenmitglieder): Peter Bohl. Steffen Gros
ser. York Kusterka. Wolfgang R)binski. Cemal Seis. 
Ronny-Chris Speckens 

Verantw. R ed a k teur: 
Ronny-Chris Speckens (V.i.S.d.P.) 

Druck : d er liehtblick 

Posta n schrift : 
Redaktionsgemeinschaft der liehtblic k 
Seidelstraße 39. 13507 Berhn. 
(030) 4383530 

Sp endenkonto : Berliner Bank AG. 
Konto-Nr.: 3100 132 703. BLZ: 100 200 00 

Auftage: 6.300 Exemplare 

A llgem eines : 
Die Arbeit der Redaktionsgemeinschaft bestimmt sich 
nach Maßgabe des Statuts der Redaktionsgemein
schaft der liehtblick vom I. Juni 1976. 
Eine Zensur findet nicht stall! 
Der liehtblick erscheint mindestens sechsmal im 
Jahr. Der Bezug ist kosten frei. Spenden an den lieht
blick sind als gemeinnützig anerkannt und steuerlich 
absetzbar. 

Wich t ig: 
Reproduktion des Inhalts - ganz oder teilweise -
nur mit schriftlicher Erlaubnis der Redaktioosgemem
schaft. Mit vollem Namen gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktions
gemeinschaft wieder. Bei eingesandten Manuskrip· 
ten setzen wir das Einverständnis zum honorarfreien 
Abdruck und zur sinnwah renden Kürzung voraus. 

E igen tum svorbeh a lt : 
Die Zeitung bleibt Eigentum des Absenders. bis sie 
dem Gefangenen persönlich ausgehändigt wird: auf§ 
31 Abs. 3 StVollzG wird besonders hingewiesen. 
Hiernach kann der Anstaltsleiter Schreiben anhalten. 
wenn sie grob unrichtige oder erheb! ich entstellende 
Darstell ungen von Anstaltsverhältnissen enthalten. 
Wird die Zeitschrift dem Gefangenen nicht persön
lich ausgehändigt. wobei eine »Zurhabenahme« keine 
persönliche Aushändigung im Sinne dieses Vorbehal
tes darstellt. ist sie dem Absender unter Angabe des 
Grundes zurückzusenden. 

In eigener Sache 
Auch im Jahr 2000 werden wir aus
schließlich das veröffentlichen, was 
die Leserschaft an Informationen und 
(Lese-)Wünschen an uns heranträgt. 

Beamte und ähnliche Funktionsträ
ger, die ja auch zum liblichen Publi
kum gehören, sollten sich übetlegen, ob 
sie sich auf Kosten der Häftlinge (z.B. 
durch mehr Einschluß) oder erst einmal 
per Öffentlichkeitsarbeit im lieht
blick vordrohenden Verschlechterun
gen ihrer Arbeitsbedingungen schüt
zen wollen. Verbesserungen sind ohne
hin nur gemeinsam zu erreichen. 

Blitzlichter 

Kulturmanagement 
Seite 

22 
Die Sozialpädagogische Abteilung hat einen neuen 
Leiter: Was wird anders? 
Wer profitiert von den geplanten Änderungen? 
Wer an einem Kulturangebot innerhalb der JVA-Tegel 
interessiert ist, sollte hier genau hinsehen. 

Jahresrückblick 
Außer vielen (meist selbst erzeugten, gelegentlich aber 
auch von außerhalb verordneten) kleinen und größeren 
Katastrophen hat es in der JVA-Tegel durchaus auch 
positive Ereignisse gegeben. Die Frage ist nun nicht, 
was überwiegt, sondern wie was genutzt wird . . . 

Vorausschau 
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Alle Menschen, die an einem Strafvol lzug interessiert 
sind, der gesellschaftlich erwünschte Folgen hat, soll
ten sich überlegen, wie sie auf das hier Dargestellte 
reagieren. Daß ein Nicht-Reagieren unmöglich zu ver
antworten ist, möchte d ieser A rtikel deutlich machen. 

BVB 
Der Berliner Vollzugsbeirat nutzt den Iichtbiick. 
um sich zum Vollzugsgeschehen zu äußern. Alle, die 
besonders nach dieser Lektüre etwas zu Gefangenen, 
deren Verwahrbedingungen oder zur Arbeit im Voll
z ug sagen möchten, sollten das ebenfalls tun. 

Arbeit in Tegel, VI 

Seite 

32 
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In diesem Teil geht es um die immer wichtiger wer
dende Ziegner Stiftung und um die kleinen (BTW) und 
großen (Schlosserei, Setzerei/ Druckerei) sowie um die 
(noch vorhandenen) Unternehmer-Betriebe. Außerdem 
wird eine Zwischenbilanz gezogen. 

Verkohlt und geschäubelt 
Darf sich ein Strafgefangener mit einem Politiker ver
g leichen, wenn es um Bereicherungs- und ähnliche 
Vorwürfe geht? Wann gilt etwas als bloß geschäubelt 
und wann als strafbarer Meineid? Die hier erwogenen 
Antworten halten sich im Rahmen der Preßfreiheit 
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DAS GEFANGENENMAGAZ IN 

der liehtblick 2000 
Immer mehr Menschen erkennen die 

Möglichkeiten des Gefangenenmagazins 

Das Ausmaß dessen, was der 
liehtblick bewirken kann, 
wird ebensooft überschätzt wie 

unterschätzt. Beides ist gleichermaßen 
problematisch: Häftlinge, Beamte oder 
Führungskräfte. die das Leistungsver
mögen des Iichtbiicks unterschätzen, 
wenden sich nicht an das Redakti
onsteam. weil sie sich ohnehin keine 
Verbesserungen davon versprechen; und 
diejenigen, die den liehtb lick für 
wirkungsmächtiger halten als er ist, 
sind rasch enttäuscht und sprechen dann 
von dessen Ohnmacht. Tatsache ist, daß 
der liehtblick ausschließlich von 
Strafgefangenen herausgegeben. verlegt. 

Das Gefangenenmagazin d e r lieht
blick hat sich für das Jahr 2000 vor
genommen, die Kräfte all derer zu 
bündeln, die sich außerhalb der JVA
Tegel befinden, aber etwas für Men
schen innerhalb der JustizvolLzugsan
stalt (JVA) Tegel tun möchten. 

Wer Möglichkeiten sieht, sich in der 
Öffentlichkeit für einen Strafvollzug 
mit gesellschaftlich erwünschten Wir
kungen einzusetzen, wer sich zutraut, 
hochmotivierten und leistungsfähigen 
Ex-Häftlingen Arbeits- oder Ausbil
dungsplätze zu beschaffen, wer in 
der Lage ist, überhaupt etwas für 
die Verbesserung oder gegen die 
zunehmende Verschlechterung des 
Vollzugsgeschehens unternehmen zu 
können, sollte sich insbesondere dann 
beim liehtblick melden. wenn nicht 
nur die Bereitschaft fü rein einmaliges 
Tätigwerden, sondern für ein langfri
stiges Engagement vorhanden ist. 

Dabei ist es zunächst einmal nicht 
von Bedeutung, ob dieses Engagement 
den Häftlingen oder deren Betreuern 
gelten soll. Wichtig ist vor allem, daß 
sich möglichst viele Menschen an der 
geplanten Daueraktion beteiligen. 

Am besten wäre es, wenn die Inter
essenten schriftlich mitteilen würden, 
auf welchem Gebiet sie sich am lei
stungsfähigsten fühlen. Daß der Lohn 
der Leistung auf keinen Fall materiel
ler Art sein wird, sollte dabei jedem 
bewußt sein. 

gedruckt, vertrieben und presserecht
lich verantwortet wird und daß die Ein
flußmöglichkeiten entsprechend gering 
sind. Tatsache ist aber auch, daß Ent
scheidungsträger durch kaum etwas so 
zu beeindrucken sind wie durch öffent
liche Meinung. Und genau deshalb, weil 
der I ichtblick direkt an die Öffentlich
keit gerichtet ist, und das Vollzugsge
schehen öffentlich macht, ist er eine ganz 
wesentliche Chance, Verbesserungsmög
lichkeiten vor Nichtbeachtung zu bewah
ren und leichtfertiges Anordnen von Ver
schlechterungen zu erschweren. 

Ebenfalls unbestreitbar ist des weite
ren. daß es angesichts leerer Staatskas
sen schwierig ist, der Öffentlichkeit klar
zumachen, daß die in den Haftanstalten 
verwahrten Ex-Täter nur dann wieder 
Täter werden und entsprechendes Leid 
verursachen, wenn sie als solche entlas
sen werden. Ein ehemaliger Straftäter 
wird nach seiner Entlassung aber nur 
dann wieder zum Rechtsbrecher, wenn 
ihm während seiner Haft nicht vermit
telt wurde, daß ein Leben ohne Strafta
ten möglich ist und sogar Spaß machen 
kann. Die Vermittlung dieses Wissens 
obliegt hauptsächlich den Beamten im 
Strafvollzug. Daß gerade ihnen die 
Arbeitsbedingungen erschwert, daß also 
die Möglichkeiten der Wissensvermitt
lung reduziert werden sollen, ist bedenk
lich: zum einen, weil immer weniger 
Beamte bereit und in der Lage sind, 
unter solchen Bedingungen überhaupt 
tätig zu werden; zum anderen deshalb. 
weil aus diesen Bedingungen heraus 
weniger Ex-Täter, sondern mehr Täter 
aus dem Vollzug entlassen werden. 

Der Personalrat der Justizvollzugs
anstalt (JVA) Tegel hat aufgrund der 
mittlerweile unhaltbaren Arbeitssitua
tion und gänzlich inakzeptabler Pla
nungen erkannt, daß auch der lieht
blick genutzt werden muß, um in aller 
Öffentlichkeit vor einer weiteren Ver
schlechterung der Haft- und damit auch 
der Arbeitsbedingungen zu warnen. Ein 
großer Teil der in dieser Ausgabe ver
arbeiteten Zahlen, Daten und Fakten 
beruht dementsprechend auf Gesprä
chen mit den maßgeblichen Vertretern 
der Beamtenschaft. 0 
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Unser Titelbild 
Das Titelbild zeigt, wie die JVA-Tegel 
derzeit aussieht - über die (noch gehei
men) Baupläne und über die künftige 
Gestaltung des Vollzuges wird aufS. 19 
und auf der Mittelseite berichtet. Auf 
den weiteren Seiten werden die weniger 
geheimen Realitäten dargestellt. 

Erfolgreich klagen : 
Die Redaktion BAM (Salinenmoor 6. 
29 229 Celle) hat in ihrer Ausgabe 01/00 
einen möglicherweise wirklich gangba
ren Weg dargestellt, eine »Angleichung 
der Inhaftiertenlöhne an den Tariflohn 
außerhalb des Vollzuges« und Lohn
ausgleichsforderungen »für bisher gelei
stete Arbeit \ 'Oll 100 % des Tariflohns 
[ ... ] und dem erhaltenen Arbeitsentgelt 
von 5 %« durchzuklagen - vor der 
U~-Menschenrechtskommission. 
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Titel 

•• 
Arzte in Tegel 111 

Wieder ist ein Häftling gestorben- Fehleinschätzung der Mediziner? 

D
er Häftling ist ein »Mann, den 
wir als Abfallprodukt unserer 
Gesellschaft empfinden«, sagt 

ein Experte fUr menschliches (Fehl-) 
Verhalten, Prof. AdolfGallwitz, im Vor
wort eines ausgesprochen lesenswerten 
Buches• über einen in der JVA-Tegel 
gefangen gehaltenen Menschen. 

Das Erschrecken darüber, daß ausge
rechnet ein Psychologe fähig ist, einen 
seiner Mitmenschen derart drastisch zu 
bewerten, könnte sich mit einigem guten 
Willen durch die Vermutung erklären 
und damit abschwächen lassen, daß sich 
der Hochschullehrer mit seiner Aussage 
nur vor dem Vorwurf schützen wollte, 
einem Häftling allzuviel Verständnis 
entgegenbringen und der Gesellschaft 
allzuviel eigene Verantwortung für das 
Werden eines Kriminellen aufbUrden zu 
wollen. Auch das Erschrecken darüber, 
daß selbst ein Polizeipsychologe eines 
solchen Schutzes bedarf, scheint noch 
erträglich zu sein. Zum unerträglichen 

Oder haben sich die Zeugen geirrt? 

sich auf der anderen Seite eben dieses 
Personal bemüht, die Schwierigkeiten 
offenzulegen und gemeinsam mit allen 
Beteiligten zu überwinden, muß end
lich jenem Verhalten entgegengetreten 
werden, das sich an Werturteilen ori
entiert, die menschenunwürdig sind -
sonst sind alle Bemühungen vergeblich. 

Wie notwendig diese Bemühungen 
sind, läßt sich an denjüngsten Vorkomm
nissen belegen: »Ich hatte schon seit eini
gen Tagen starke Bauchweh und mein 
Bauch wurde immer größer« schrieb ein 
Häftling am 01.02.00 dem Iichtbiick, 
nachdem er aus dem Moabiter KBVA 
(Krankenhaus der Berliner Vollzugsan
stalten) nach Tegel zurückgekehrt war. 

»Auf der Arbeit hatte ich es aber 
nach einigen Tagen auch nicht mehr aus
gehalten und das Magenzeug, was ich 
nahm, halfauch nichts[ ... ) als ich nach 
Feierabend auf der Zelle war, konnte 
ich nichts mehr machen und legte mich 
lang, versuchte, den Bauch etwas mit der 

wissen, >Wieso kommen sie erst jetzt?< 
Ich sagte[ ... ), daß ich gedacht habe, daß 
ich es selbst auskurieren kann. Doch 
jetzt geht nichts mehr, und ich habe 
unwahrscheinliche Bauchschmerzen. >Ja 
gut, wir kümmern uns darum<. Ich hatte 
mich wieder hingelegt und nach eini
gen Minuten ging meine Sprechanlage, 
und ich solle runterkommen, der Sani 
komme gleich« Dieser aber wollte nur 
wissen, ob »wieder einmal etwas zuviel 
gegessen« worden sei, »schaute sich 
nichts an und fertigte mich noch im 
Laufen ab. Er gab mir etwas in einem 
kleinen Becher zu trinken[ ... ) Die Leute 
in der Zentrale«, vor der sich die 
beschriebene Notfallversorgung abge
spielt hatte, »wollten von mir[!) wissen, 
ob das schon alles war; ich konnte kaum 
laufen und wurde wieder aufmeine Zelle 
gebracht. Ich [ ... ) quälte mich die Nacht 
durch ( ... ) Ein Glück, daß ich [mich] 
um 430 Uhr morgends zur Arbeit vor
bereiten mußte« - so konnte den Beam

Horror wird ein derar
tiges, unterhalb jeder 
Schamgrenze Iiegen
deos Bewerten jedoch 
dann, wenn Men

Jedem Verhalten, das sich an menschenunwürdigen 
Werturteilen orientiert, muß entgegengetreten werden

sonst sind alle Bemühungen vergeblich 

ten der Frühschicht 
frUh genug deutlich 
gemacht werden, daß 
die Erkrankung erst
zunehmen sei. 

schen nicht nur so über andere urteilen, 
sondern wenn sie ihre Mitmenschen 
auch so behandeln. 

ln der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Tegel zeigen die jüngsten Vorkomm
nisse, daß es im Bereich der medizi
nischen Versorgung Menschen geben 
muß, von denen einige die Häftlinge 
nicht nur als Abfall sehen, sondern sie 
auch als menschlichen Müll behandeln. 
Wenn sich die JVA-Tegel nicht baldigst 
in die Lage versetzt, diese vermutlich 
nur drei oder vier Miß-Handler ausfin
dig zu machen und ihnen menschliche 
Werte nahezubringen (oder sie aus dem 
Dienst zu entfernen), wird es sich nicht 
vermeiden lassen, daß weiterhin Men
schen fast oder tatsächlich nur deshalb 
sterben, weil sie als Abfall gelten. 

Gerade jetzt, wo sich die Häftlinge 
noch mehr als bisher bemühen, dem 
medizinischen Personal der JVA-Tegel 
ein wenig Verständnis fUr deren Schwie
rigkeiten entgegenzubringen und wo 
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Wärmflasche zu beruhigen«, was gänz
lich verkehrt war - aber woher hätte der 
Häftling das wissen sollen? »Abends, 
als ich noch immer noch keinen Schlaf 
finden konnte und es schon 2Jl0 Uhr war, 
bekam ich es doch etwas mit der Angst 
zu tun[ .. . ) und deshalb ging ich auf die 
Notanlage in der Zelle«. 

(Nur in den Häusern V und VI gibt es 
Anlagen, die diesen Namen verdienen: 
Gegensprechanlagen. Da sie in allen 
anderen Bereichen, insbesondere in den 
Bunkern2 fehlen, muß derunter Umstän
den schwer Erkrankte auf Reaktionen 
so lange warten, bis Stationsbeamte das 
lediglich optische Alarmsignal bemer
ken und dann Zeit haben, den Alarm
geber aufzusuchen, was sehr lange 
dauern kann. in der TA II gibt es nicht 
einmal ein bis zur Zentrale reichendes 
Signal: hier ragen einfach nur kleine 
Blech»Fähnchen« aus der Wand, wenn 
Häftlinge das Notsignal betätigen.) 

Der Beamte wollte »gleich von mir 
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Allerdings mußte der Häftling in 
seiner Zelle warten, »daß es '?0 Uhr 
werden würde, damit ich endlich zur 
Sani-Stelle3 gehen konnte. Dort sagte 
ich, was ich habe und daß ich die Nacht 
mich auch schon erbrochen hatte[ ... ) Ich 
bekam eine Wärmflasche [ ... ), und ich 
mußte warten bis die Ärztin kommen 
wUrde«. Als es dann um l000 Uhr »end
lich soweit war und ich vor unserer 
Ärztin saß, erkannte sie gleich, was 
ich hatte. Ich wurde vorbereitet und 
gleich ins Jüdische Krankenhaus über
sandt. Dort mußte man gleich eine Not
operation machen« - aus einer ganz 
gewöhnlichen Reizung des Blinddarms 
war wegen des hier beschriebenen Des
interesses eines Mitarbeiters des Kran
kenpflegedienstes ein lebensbedrohli
cher Notfall geworden. Dr. BrUger, der 
anläßtich dieses Ereignisses zusammen 
mit seiner Kollegin, Frau Dr. Strehl, 
am 23.02.00 die Redaktion besuchte, 
wies zwar darauf hin, daß »das alles 



ein bischen anders« gewesen wäre -
aber wie sich die nächtliche und vormit
tägliche Versorgung genau abgespielt 
hat, konnte er dem liehtblick nicht 
sagen (was jedoch im Lichte der ärztli
chen Schweigepflicht zu sehen und daher 
nicht überzubewerten ist). Dr. Strehlließ 
ihrerseits keinen Zweifel daran, daß die 
Symptome zumindest bei ihrem Ein
treffen deutlich erkennbar waren. Da 

wie es möglich 

Titel 

Essen6 
- entsetzt stellt er fest, daß der 

32jährige leblos mit verdrehten Augen 
aufseinem Bett sitzt. Während der Haus
arbeiter den Stationsbeamten benach
richtigt, bemühen sich zwei weitere Mit
häftlinge um die Wiederbelebung des 
noch warmen Menschen, der in knapp 
fünf Wochen entlassen werden sollte. 

Schon hier wäre es hilfreich gewesen, 
wenn beispielsweise im Haftraum eine 
Stichwortliste gehangen hätte, nach der 

nicht vermerkt ist. Dr. BrUger, der zur 
Zeit dieses Vorgangs nicht in der Anstalt 
war, versprach Aufklärung. Bis dahin 
darf gehofft werden, daß sich sämtliche 
Zeugen irren, daß sich die Vielzahl der 
vom Iichtblick befragten Nachbarn des 
Jörg D. in Hinsicht auf den Grund des 
Arztbesuches getäuscht haben - viel
leicht hat er ja nur gegenüber seinen 
Mithäftlingen über Herz- und linkssei
tige Arm.schmerzen geklagt und den stellt sich die Frage, 

ist, daß ein Kranken
pfleger solche Hin
weise auf das Vorlie
gen einer Erkrankung 
Obersehen (ignorie

Notwendig ist ein Verständigungssystem, welches es 
Laien ermöglicht, Fachkräfte so zu informieren, daß sie 

richtig vorbereitet zum Notfallort kommen können 

Arzt nur wegen seiner 
vor fünf Monaten 
erfolgten Hüftopera
tion befragt. Dann, 
aber auch nur dann 

ren?) kann, oder weshalb nicht schon ein 
Verdacht auf ernsthaftes Erkranktsein 
ausreicht, um Ärzte herbeizurufen. 

Ganz sicher ist es wegen der weg
gesparten Stelle des nächtlichen Not
fallarztes• schwierig für die Sanis, Ärzte 
zu bitten, in die JVA-Tegel zu kommen. 
Und es ist der Laufbahn sicherlich nicht 
förderlich, Ärzte wegen eines Notfalls 
in die Anstalt zu holen, wenn diese 
dann feststellen, daß es sich gar nicht 
um einen solchen handelt. Aber, so 
Dr. Brüger, außerhalb der Anstalt seien 
etwa 80% der (stets aufwendigen) Ein
sätze von Notfallrettungswagen gar nicht 
notfallpfl ichtig - um jedoch zwanzig 
von hundert Menschenleben retten zu 
können, müßten die 80% in Kauf genom
men werden. Für den Einsatz der für 
die JVA-Tegel zuständigen Ärzte gelte 
das gleiche -und zwar auch dann, wenn 
das Verhältnis von Fehlalarm zu echtem 
Notfall noch schlechter als außerhalb 
der Anstalt sein sollte. 

Es wäre sicherlich hilfreich, wenn alle 
im Vollzugs- und im Krankenpflege
dienst tätigen Menschen von dem Enga
gement und der Leistungsfähigkeit der 
Ärzteschaft so überzeugt wären wie es 
das Redaktionsteam ist. Dann bräuchte 
es nämlich nur noch einer hier zum 
wiederholten Mal geforderten Schlag
wortliste5, mittels derer es Laien mög
lich wird, den Fachleuten die eigene 
oder die bei anderen wahrgenommene 
Behandlungsbedürftigkeit so präzise zu 
beschreiben, daß die richtigen Medika
mente und Gerätschaften gleich mitge
bracht werden können. Wie notwendig 
eine solche Checkliste ist, machte der 
jüngste skandalöse Todesfall (vgl. S. 8) 
deutlich: Ein Hausarbeiter bringt seinem 
Mithäftling, der schon seit nahezu einer 
Woche Ober zunehmende Schmerzen im 
Herz und im linken Arm klagt, das 

es dem Häftling und dann dem Beam
ten möglich gewesen wäre, dem Kran
kenpflegedieost etwas über den Zustand 
des Leblosen mitzuteilen. So mußte 
nun nach dem Beamten ein Sanitäter 
kommen, der sich das Unglück vor Ort 
ansah. Aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen hat dann aber, nach überein
stimmenden Zeugenaussagen, auch der 
Sani dem Arzt nur mitgeteilt, er möge 
kommen: es gäbe »einen Notfall in der 
TA II«. Selbstverständlich kam daher 
auch dieser Arzt ohne ein (vielleicht 
lebensrettendes) Instrumentarium. 

Abgesehen davon, daß ein Erstverbü
ßer, noch dazu einer, der nur zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von neun Mona
ten verurteilt wurde, ohnehin nichts in 
einer Strafanstalt zu suchen hat, die ftir 
Schwer- und Schwerstkriminelle einge
richtet ist, muß dieser Todesfall endlich 
konsequent auf allen Entscheidungsebe
nen zu einem Umdenken, zu einer Besei
tigung der hier ebenfalls schon oft kriti
sierten Systemfehler fuhren. 

Dazu gehört zunächst einmal die 
Selbstkritik: Diesen Todesfall hat nicht 
der Häftling selbst verschuldet - auch 
wenn das einige Verantwortliche gern 
so darzustellen versuchen - und er ist 
auch nicht die Folge eines Unglücks: 
Jörg D. ist deshalb zu Tode gekommen, 
weil seine mindestens dreimal gegen
über dem medizinischen Personal geäu
ßerten Beschwerden nicht ernstgenom
men wurden. Selbst am Todestag war er 
bei einem Arzt, um diesem von seinen 
auf Herzinfarkt hindeutenden Sympto
men zu berichten. Weshalb dieser Arzt 
ebensowenig auf die Beschwerden rea
gierte wie das Tage zuvor aufgesuchte 
Pflegepersonal, konnte bis Redaktions
schluß nicht festgestellt werden - fest 
steht, daß in den Akten der von meh
reren Zeugen belegte letzte Arztbesuch 
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wäre es nämlich nachvollziehbar, daß 
er in seiner Sterbewoche mit Finalgon, 
einer Rheumasalbe, behandelt wurde7

• 

Den Angehörigen des Verstorbenen 
kann nur tiefstes Mitgefühl ausgespro
chen werden. 

Den mit jedem weiteren Todesfall 
zunehmend verunsicherten Häftlingen 
ist zu sagen, daß bis aufwenige noch zu 
entlarvende Ausnahmen alle im medizi
nischen Bereich tätigen Menschen kom
petent und engagiert sind. 

Ein Häftling, der »kurzfristig ernst
haft erkrankt« (Brüger) war, hat sich 
sogar ausdrücklich und schriftlich beim 
Krankenpflegedienst für die rasche und 
vor allem richtige Erstversorgung 
bedankt, nachdem ihm »von fachlich 
kompetenter Seite« (Dankschreiben des 
nunmehr völlig gesunden Häftlings), 
versichert worden sei, daß die Tegeler 
Medizinmenschen in jeder Hinsicht opti
mal reagiert hätten. 0 

I Peter Niggl, Ich bin ein Untier- Die Geständ
nisse des Thomas Rung, Berlin: Das Neue Berlin, 
1998, S. 7- hier geht es nicht nur um die Entste
hung eines Verbrechers, sondern auch um die jah
relang währende Unfähigkeit nahezu aller Ver
antwortlichen, den Mann als Täter zu ermitteln 
und hinsichtlichkeit seines Gefährdungspotenti
als richtig einzuschätzen. 
2 vgl. der liehtblick 5/99, S. 5, Fn 10 
3 gemeint ist die Arztgeschäftsstelle (AGSt), vgl. 
der liehtblick 5/99, S. 4 
4 vgl. der liehtblick 6/99, S. 6; eine Folge der 
Stellenstreichung: an 120 von 168 Wochenstun
den ist kein Arzt in der JVA-Tegel - daran sollte 
sich schnellstens etwas ändern! 
5 vgl. der liehtblick 1-2/98, S. 9: weil die 
Pfleger und dann auch die Ärzte nicht Ober das 
Ausmaß des Unglocks informiert worden waren, 
kamen sie zu spät und mitjeweils (nahezu) leeren 
Händen- der Haftling starb. 
6 im Normalfall holen sich die Häftlinge das 
Essen selbst ab. 
7 Nach Layoutende teilte Dr. BrOger dem lieht
blick mit, daß Jörg D. »definitiv nicht beim Arzt« 
war - das hätten »sowohl der weiße als auch der 
graue Dienst« bestätigt. 

5 
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Botschaften 
Wenn Menschen die an sie gestellten Anforderungen nicht erfassen und 

verstehen, können sie ihr Verhalten auch nicht danach ausrichten 

F
ür die Zeitrechnung der Menschen 
ist in weiten Teilen der Welt der 
im Jahre 1582 von Papst Gregor 

XIII. eingeführte, sich nach dem Son
nenjahr orientierende »Gregorianische 
Kalender« maßgeblich. 

In islamischen Ländern allerdings 
richten sich die Menschen überwiegend 
nach dem Mondjahr, wobei die Jah
reszählung mit der Flucht des Prophe
ten Mohammed nach Medina im Jahre 
622 n.Chr beginnt. Da das Mondjahr 
um etwa II Tage kürzer ist als das 
Sonnenjahr, verschiebt sich der kalen
darische Jahresanfang des islamischen 

genen begehrt, die auf der »Durchreise« 
straffällig geworden sind, in Deutsch
land keinerlei soziale Bindungen haben 
und deren Familien fernab im Heimat
land leben. 

Stellvertretend für diverse ähnlich 
gelagerte Fälle wurde dem Botschafter 
die schwierige Situation dieser Gefange
nengruppe anhand eines Beispiels darge
stellt. Es handelte sich dabei um den Fall 
eines Gefangenen, der bereits 10 Jahre 
seiner 13jährigen Freiheitsstrafe verbüßt 
und während dieser langen Zeit keinen 
einzigen Angehörigen seiner in der 
Türkei lebenden Familie je zu Gesicht 

zialisierungsmaßnahmen nannten die 
Gefangenen die Sprachbarriere. Man
gelnde Deutschkenntnisse führten nicht 
nur im gewöhnlichen Gefängnisalltag 
zu Problemen und auch Abhängigkeiten 
u.a. im zwischenmenschlichen Bereich. 
Eine sach- und personengerechte Voll
zugsgestaltungkönne zum Beispiel nicht 
gewährleistet sein, wenn die Betroffe
nen nicht einmal wUßten oder verste
hen könnten, ob und welche Behand
lungsmaßnahmen in ihren Vollzugspla
nungen für sie vorgesehen seien. Aus 
Mangel an staatlichen Dolmetschern 
müsse selbst bei vertraulichen Gesprä

Jahres gegenober 
dem Grego-
rianischen. 

Das Ende des isla-
mischen Fastenmo-

Wer sich nicht artikulieren kann, egal ob Deutscher 
oder Ausländer, ist in dem System Strafvollzug 

zwangsläufig im Nachteil 

chen mit Gruppenlei
tern oder im Krank
heitsfalle mit Ärzten 
gezwungenermaßen 
auf sprachkundige 

nats fiel im ersten Gregorianischen 
Kalender-Jahr des neuen Jahrhunderts 
auf den 07.01.2000 - Anlaß genug für 
den Botschafter der Türkei, zusammen 
mit mehreren hohen Diplomaten seinen 
Landsleuten in der JVA-Tegel einen 
Besuch abzustatten. Im Pavillon der Teil
anstalt VI hielt er eine kurze Anspra
che; er sei gekommen, um sich Ober die 
Situation und Probleme der türkischen 
Gefangenen in deutschen Gefängnissen 
zu informieren. 90 Minuten Zeit mußte 
fUr die emotionsgeladene Aussprache 
ausreichen. 

Eine Fülle von Problemen wurde dem 
Botschafter vorgetragen, die naturge
mäß nicht nur von objektiven Beobach
tungen, sondern auch von subjektiven 
Empfindungen geprägt waren. Eines der 
Hauptthemen war die Ausweisung der in 
Deutschland heimisch gewordenen Aus
länder, die sich dadurch doppelt bestraft 
fühlen. 

Als ebenso diskussionbedürftig 
erschien daneben auch die Überstellung 
ins Heimatland zwecks Reststrafenver
büßung. Obwohl seit Jahren rechtlich 
möglich, wird die Überstellung in Berlin 
(bis auf2-3 Fälle in der Vergangenheit) 
nicht praktiziert. Abgesehen von einigen 
rechtskräftig ausgewiesenen Inländern 
mit ausländischem Paß ist die Überstel
Jung insbesondere bei denjenigen Gefan-
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bekommen hat. Dieser Umstand hat in Mitgefangene zurückgegriffen werden. 
diesem Fall darüberhinaus auch ent- In vielen Fällen werde selbst die 
scheidende negative Auswirkungen auf Verlegung vom Verwahrvollzugsbereich 
dessen Vollzugsgestaltung. Ohne Ver- in Bereiche des Wohngruppenvollzugs 
wandte, Bekannte oder sonstige soziale zum Teil mit der Begründung abgelehnt, 
Kontakte in Deutschland kann er auch der Gefangene könne die im Wohn-
unter günstigsten Umständen nicht alle gruppenvollzug angebotenen Behand-
formalen Voraussetzungen für Vollzugs- lungsmaßnahmen wegen unzureichen-
lockerungen (Ausführungen, Ausgänge) der Deutschkenntnisse ohnehin nicht in 
erfüllen. Bis jetzt jedenfalls wurde ihm Anspruch nehmen. Werpsychische Hilfe 
nach eigenen Angaben lediglich aus brauche, könne seine Probleme dem 
diesen Gründen weder Vollzugslocke- Anstaltspsychologen gegenüber nicht 
rungennoch sonst irgendwelche Wieder- angemessen vortragen, was dazu fUhre, 
eingliederungs- ___....__" - daß auf psychologische 
maßnahmen ~~Betreuung 

h --r:;:r.;?;':i~~k;-._ !.CHEJssr~s)! . . I g e w ä r t . m v1e en 
Wegen fehlen- ~-=-~~7?;~~~~~~~~ Fällen ganz 
der Erprobung 
im gelockerten 
Vollzug hat er 
erfahrungs
gemäß auch 
keine Chance 
auf Entlassung 
auf Bewährung 
etwa zum 2/3 

Termin gehabt ~~i~~ 
und wird sie ..... 
voraussichtlich 
auch in Zukunft 
nicht bekommen. 

Als ein weiteres Hindernis auf dem 
Weg zur Inanspruchnahme von Reso-
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Zusam
machten 

vorgetragenen 
Probleme im Grunde 
deutlich, daß viele 

~~:~~~~~ der ausländischen 
1f4~~~~~-.~- (zumindest der tür

kischen) Gefangenen 
mit den vom deut

schen Strafvollzugssystem an sie gestell
ten Anforderungen nicht vertraut sind 
und sie aus diesen sowie vielerlei ande-



renGründen nicht erfüllen können. Was 
Menschen nicht wissen und verstehen, 
kann nicht zur Ausrichtung ihres Ver
haltens dienen. 

Daß aber das Unverstandene und 
Unbekannte als verstanden und bekannt 
vorausgesetzt wird, schafft unter den 
Betroffenen Frustration und fUhrt dazu, 
daß die Situation undifferenziert im 
ganzen als Willkür, Schikane und Unge
rechtigkeit empfunden wird. Die eigene 
Rechtsauffassung wird dann zum einzig 
nachvollziehbaren Maßstab. 

Fast alle orientieren sich an dem z.B. 
in der Türkei geltenden Grundsatz, nach 
dem der Gefangene bei »guter Füh
rung« einen Rechtsanspruch auf vorzei
tige Entlassung auf Bewährung habe. 
Dabei spiele die Entwicklung des Gefan
genen während der Haft ebensowenig 
eine Rolle wie Voraussagen über dessen 
zukünftige, straffreie Lebensführung, 
da ohnehin niemand solche Feststellun-
gen mit hundertprozentiger Sicherheit 
treffen könne. Von sol-
chen Überlegungen 
ausgehend sind fast 
alle türkischen Gefan-
genen davon überzeugt, 
daß beanstandungsfreies, 
unauffälliges Vollzugs
verhalten auch in Deutsch-

Tegel intern 

den zuständigen Entscheidungsträgern 
auch tatsächlich zu vermitteln. Aus vie
lerlei in der Biographie des Einzelnen 
liegenden Gründen fehlt so bei manchen 
die Fähigkeit, sich fremden Personen 
gegenüber öffnen zu können. Anderen 
wiederum fehlen dazu die sprachlichen 
Voraussetzungen. Wer sich nicht artiku
lieren kann, egaJ ob Deutscher oder Aus
länder, ist in diesem System zwangsläu
fig ohne eine Chance, das ausgleichen 
zu können, im Nachteil. 0 

Wieder die 
SothA 

Einschnitte im Persönlichkeitsrecht, die 
über die Einbuße der Bewegungsfrei
heit hinausgehen, gehören wohl zum all
täglichen Leben eines jeden Gefange
nen- nicht nur in deutschen Gefängnis
sen. A von allen persönlichen 

. '. 

Gefangenendaten neue Wege beschrei
ten. Die Leitung der SothA wünschte die 
Einführung einer in drei Unterbereiche 
gegliederte und 60 Seiten umfassende 
Behandlungsakte, in der alle bisher ver
streuten Gefangenendaten zusammen
gebündelt werden sollten. Allerdings war 
nicht bei allen zu sammelnden Daten 
eine Relevanz für irgendeine Behand
lung erkennbar; weder auf dem ersten 
noch auf dem zweiten Blick. Die 
»Telefonkarten«- und »Zeitschriftenbe
stellungen« des Gefangenen waren (und 
sind mit Sicherheit immer noch) für 
die Datensammler genauso von Inter
esse wie dessen »Konfession« und 
»Mangel an Hygiene«. Erhebungen über 
die »Kostform«, »Gebührenbefreiung 
Rundfunk/TV«, »Liste techtlischer 
Geräte« und »Paketempfangsgenehmi
gungen« usw. sind wohl auch eher von 
statistischer und überwachungstechni
scher Natur als von behandlerischer 
Bedeutung. Abgesehen von den vielen 

für die Gefangenen
daten vorgesehenen 

Vordrucken gab es in 
der sogenannten Behand

lungsakte auch solche, in 
denen vor allem Infor

mationen über das soziale 
Umfeld des Gefangenen fest

gehalten werden sollten. Neben 
der gewohnten Überwachung des 

internen Umgangs sollten nunmehr 
auch externe Kontaktpersonen wie 

Familienangehörige, Freunde und 
Bekannte durchleuchtet und katalogi
siert werden. In extra dafür vorgesehe-

vermeintlichen Rechtsansp~ch 1.// LLKÖM-M[N IM NEUEN JAHR'ÄUSEN D nen Sparten wi~ »Verm~rke z~ Kon-
geweckten Hoffnungen mcht W II taktpersonen m1t negativen Emflüs-
erfüllt, die anvisierten Ziele nicht in der Gegenständen über die in sen« sollte nicht nur deren Anschriften 
als sicher angesehenen Form und Zeit der Anstalt vorhandenen biographischen aufgeführt werden, sondern darüberhin-
erreicht werden. Datensammlungen bis hin zu diversen aus auch deren »Status«, ob sie »Tat-

Wenige Gefangene sind sich der Tatsa- Körperöffnungen des Gefangenen gibt genossen«, »konfl iktbesetzte Personen« 
ehe bewußt, daß im deutschen Strafvoll- es im Grunde keinen Bereich, der den und/oder dem »Milieu« zuzurechnen 
zugssystem beanstandungsfreies, passi- interessierten Anstaltsbediensteten nicht sind. Sogar »Bemerkungen« über die 
ves Vollzugsverhalten allein den Gefan- zugänglich wäre. Die damit verbundenen 
genen nicht zum Ziel bringt, sondern legalisierten Eingriffe in die Intimsphäre 
daß darüber hinaus aktives Handeln vor- des gefangenen Menschen hinterlassen 
ausgesetzt und erwartet wird. allerdings schon wegen der zweifelhaf-

Der Gefangene muß sich demnach ten Rechtfertigung und der fraglichen 
die Chance auf eine Chance zunächst Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
erarbeiten und verdienen, in dem er die einen faden Beigeschmack. Nichtsde-
für ihn zuständigen Entscheidungsträ- stotrotz gibt es Bestrebungen, diese Ein-
ger davon überzeugt, daß infolge des griffe zu erweitern und sogar auch auf 
während der Haftzeit vollzogenen Per- Personen außerhalb der Mauern auszu-
sönlichkeitswandels zukünftig ein straf- weiten. 
freies Leben zu erwarten ist. Die Sozialtherapeutische Anstalt 

Nicht alle Gefangenen sind allerdings (SothA) in der Justizvollzugsanstalt 
dazu in der Lage, diese Entwicklung (JVA) Tegel möchte im Umgang mit 
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»Vorlieben« (!) der Kontaktpersonen 
waren vorgesehen. 

Erfreulicherweise ist die Planung nach 
ihrem Bekanntwerden von Entschei
dungsträgern innerhalb und außerhalb 
der JVA-Tegel nicht zur praktischen 
Umsetzung zugelassen worden. 0 
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18 Tage zugrundegelegt Der Berliner sind und offensichtlich sogar gegen die 
Justizstaatssekretär Rimskolb filhrte auf Rechtsauffassung des Justizstaatssekre
Anfrage im Abgeordnetenhaus hierzu tärs, der immerhin einmal Richter am 
»aus, die Berliner Justizvollzugsanstal- Oberverwaltungsgericht war, verstoßen, 
ten hätten bis Mitte 1999 nach den seienNachzahlungen»bislangnichtvor-
Bestimmungen des Strafvollzugsgeset- gesehen«. 
zes, der bundeseinheitlichen Verwal- Viele Tegeler Gefangene haben gegen 
tungsvorschrift sowie den hierzu von diese fUr ihre Verhältnisse nicht uner-
der Justizverwaltung erlassenen allge- hebliehe Kürzung der Freistellungsbe-

N ein, mei~e meinen Verwaltungsvorschriften zu § zügerechtliche Schritteangekündigt Es 
42 [StVollzG] Gefangene auf Antrag bleibt abzuwarten, wie die Kammerge-

Suppe eß ich nicht bis [zu] 18 Werktage von der Arbeits- richte (so heißen in Berlin die Oberlan-
• ~ ~ pflicht freigestellt und ihnen für diese desgerichte) entscheiden werden. 

Was »die Küche in .Tegel alS >Essen< 18 Werktage nach der in Nr. 7 der Hoffentlich läßt das neue »Basis« 
absondert, hat gewisse ÄhnHehkeiten AV [Ausführungsvorschrift] zu § 42 Programm die vom Bundesverfassungs-
mit Straftatbeständen, denen der eine normierten Form der Berechnung auch gericht geforderten und längst fälligen 
oder andere Knacki seinen Aufenthalt Lohn gezahlt«. ojE-OE ... spürbaren Lohnerhöhungen zu. 0 
im Kittchen verdankt« (taz, ll.i2.93). Seit neue- U" R..E ATR I EBEN 2 

Auch am 13.03.00 ist die Küche der sntuenmnuwrenrdoecnh u I I \ 0 n.· e 
JVA-Tegel ihrem Ruf gerecht worden 
und hat abermals Nahrungsmittel in 15 Tage vergütet · : ~'\\ R •• kl 
Umlauf gebracht, ~ ~\?)::~l,.n ,.:>.. ~- .. UC age 
die erst beim ~ ~ .. r~vr.,._ 

näheren Betrach- ~, ~ · ··Die vielen Anfragen und 
-~ Beschwerden der Gefan

genen legen nahe, daß die 
rechtlichen Grundlagen zur Bil-

ten auch als solche 
identifiziert werden --..;=.;:.._~------' 

konnten. Das als Brühe angebotene 
Objekt der Begierde bestand in Wirk
lichkeit aus Nudeln, die nach zu langem 
Kochen flüssig geworden waren. Min
destens ein Vollzugsdienstleiter hat IFII•.____...,.. 
sich im Namen der Gefangenen bei 
der Küchenleitung über die Unge
nießbarkeit dieser Masse beschwert. 
Nach dem letzten, sechs Seiten langen 
Iichtblick-Artikel (4/99) über das· 
Essen in Tegel wollten sich viele Politi
ker dieses Problems annehmen. Es wird 
Zeit, daß sie Wort halten. 0 

Zickige 
Computer 

Gemäß § 42 Abs. 1 Strafvollzugsgesetz 
. hat ein Gefangener unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Anspruch auf 18 
Werktage Freistellung von der Arbeits
pflicht. Absatz 3 des gleichen Para
graphen bestimmt, daß der Gefangene 
»für die Zeit der Freistellung seine 
zuletzt gezahlten Bezüge weiter« erhält. 
Demgegenüber haben einzelne Bun
desländer bei der Berechnung jeweils 
eigene Rechtsauffassungen zugrunde
gelegt. Während in anderen Bundeslän
dern lediglich 15 Tage des 18tägigen 
Urlaubs vergütet wurden, hat das Land 
Berlin der Berechnung der Freistellungs
vergütung seit Jahren stets die vollen 
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- und zwar 
nicht deshalb, weil die 

Gefangenen keinen Anspruch auf die 
Bezahlung von 18 Tagen hätten oder wei I 
sich die diesbezügliche Rechtsauffas
sung des Landes Berlin geändert hätte: 
nein, der Computer will nicht mehr raus-· 
rücken! Rauskolb, ein ehemaliger Sozi
alstadtrat, führte hierzu weiter aus, daß 
in 10 Bundesländern und in allen Ber
liner Justizvollzugsanstalten ein neues, 
von Nordrhein -Westfalen entwickeltes 
Lohnabrechnungsprogramm mit dem 
Namen >Basis< installiert worden sei. 
»Dieses Jasse bei der Berechnung der 
Bezahlung der Freistellungstage nur eine 
Bezahlung von von 15 Tagen zu. Der
zeit gebe es Verständigung mit anderen 
>Basis<-anwendenden Bundesländern, 
eine nach Berliner Auffassung geset
zeskonforme Änderung auf die bisher 
in Berlin praktizierte Bezahlung von 
18 Werktagen zu erreichen. Bis dahin 
erhielten die Gefangenen die nach 
>Basis< 15 möglichen Tage«. 

Obwohl die Kürzungen der Bezüge 
aus rein technischen Gründen erfolgt 
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dung des Überbrückungsgel
des ihnen nicht so geläufig 
sind. Trotz einer Haus
verfügung aus dem Jahre 
1996 (Nr. 10, 27.12.96), 
in der die wichtigsten 
Fragen bereits behandelt 
und geregelt wurden, 
scheinen auch manche 

zuständige Bedienstete Schwierigkei
ten im Umgang mit diesem Thema zu 
haben. Daher erscheint es sinnvoll, zu 
sein die vor-genannte HausverfUgung 
zur Information aller in ihren wesent
lichsten Punkten auszugsweise wieder
zugeben: 

»Das Eigengeld des Gefangenen (§ 
52 StVollzG) ist solange nicht zur Bil
dung des Überbrückungsgeldes notwen
dig, wie zu erwarten ist, daß er bis zum 
voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt 
aufgrund der Regelung in Nr. 1 Abs. 
I VV zu § 51 StVollzG über das fest
gesetzte Überbrückungsgeld verfugen 
wird.[ ... ] 

Das bereits angesparte Überbrük
kungsgeld und auch das insoweit not
wendige Eigengeld können fllr Ausga
ben in Anspruch genommen werden, 
die der Eingliederung des Gefangenen 
dienen (§ 51 Abs. 3 StVollzG). Dies 
ist jedoch nur zulässig, wenn zu erwar
ten ist, daß dem Gefangenen bei der 
Entlassung das Überbrückungsgeld in 



der festgesetzten Höhe zur Verfugung 
steht.[ ... ] 

Zur Entscheidungstindung und Ver
deutlichung wird in diesem Zusammen
hang darauf hingewiesen, daß folgende 
Ausgaben in der Regel der Eingliede
rung des Gefangenen im Sinne von§ 51 
Abs. 3 StVollzG dienen: 

a) Die Bezahlung einer Geldstrafe 
zur Abwendung der Vollstreckung einer 
Ersatzfreiheitsstrafe. [ ... ] 

b) Die Bezahlung der Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Vergabe von 
Vollzugslockerungen entstehen.[ . .. ] 

c) Sonstige Aufwendungen zur Erlan
gung eines Arbeitsplatzes oder einer 
Unterkunft für die Zeit nach der Ent
lassung (Nr. 2 Abs. 2 VV zu § 51 
StVollzG) sowie andere Aufwendungen 
(z.B. Bekleidung etc.), die im unmit
telbaren Zusammenhang mit der Ent
lassungsvorbereitung stehen. Unabhän
gig davon darf das als Überbrückungs
geld notwendige Eigengeld ohne beson
dere Genehmigung auch zu folgenden 
Zwecken freigegeben bzw. in Anspruch 
genommen werden: 

d) Einkauf von Nahrungs- und 
Genußmitteln (Nr. l Abs. 2 VV zu § 22 
StVolzG), Kosmetikartikeln, Schreib
waren, Waschmittel, Batterien, Casset
ten, Thermosflaschen, Briefmarken und 
Telefonkarten, Fertigung von Paßfotos 
für den privaten Bedarf in angemes
senem Umfang, Bezahlung von Telefo
naten, Zeitungen, Zeitschriften, Postge
bühren[ ... ]. 

Liegt gegen den Gefangenen aller
dings ein Pfändungs- und Überwei
sungsbeschluß vor, so darf das Über
brückungsgeld bzw. das insoweit not
wendige Eigengeld nur im Einzelfall 
und mit ausdrück lieh er Zustimmung des 
Anstaltsleiters freigegeben werden.« 0 

Endgültige 
Verlegung 

In der Teilanstalt II der Justizvollzugs
anstalt (JVA) Tegel werden in der Regel 
Gefangene mit kurzen Strafen unter
gebracht. Auch der Gefangene Jörg D. 
war ein sogenannter Kurzstrafer. Von 
seiner 9monatigen Freiheitsstrafe hatte 
er bereits einen Großteil abgesessen und 
stand etwa 5 Wochen vor seiner Entlas
sung. Diese Entlassung hat er allerdings 
nicht mehr erlebt. Am 08.03.00 verstarb 
der 32 Jahre junge Mann in seiner knapp 
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5 m2 großen Zelle; vermutlich an Herz
versagen. 

Wieder ein vermeidbarer Todesfall 
in der Justizvollzugsanstalt Tegel? Die 
Umstände des Todes des Häftlings lassen 
zumindestdaraufschließen. Nach Infor
mationen seiner !vfitgefangenen klagte 
der Verstorbene bereits längere Zeit 
über Herzbeschwerden. In den letzten 5 
Tagen allerdings sollen die Schmerzen so 
zugenommen und auch den linken Arm 
ergriffen haben, daß er mehrmals bei 
der Arztgeschäftsstelle vorstellig gewor

sich um den Gefangenen versammelt 
hatten, war nur noch dessen Tod festzu
stellen. 

Der Häftling selbst ist offensichtlich 
nicht leichtfertig mit seinem Leben 
umgegangen. Er versuchte, die ihm zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu 
nutzen und bat sich mehrmals zur 
Behandlung in die Arztgeschäftsstelle 
begeben. Nun wird eine umfassende 
Untersuchung klären müssen, ob im Vor
feld der Behandlung des Gefangenen ein 
Versagen des medizinischen Personals 

den sei. An seinem gi!i~~fl, vorliegt und ein konsequentes Eingrei-
---.,."t1_ fen während des Notfalls doch noch 

und Bein 
geklagt , 
was selbst für medizi
nische Laien ein Hin
weis auf ein Herzinfarkt 
ist. Dies scheint auch dem Gefangenen 
bewußt gewesen zu sein; jedenfalls soll 
er sich erneut zur Arztgeschäftstelle 
begeben haben. Ein Mitgefangener, der 
nach eigenen Angaben ebenfalls im War
teraum der Arztgeschäftsstelle anwe
send war, erklärte allerdings, daß der 
Gefangene nach wenigen Minuten die 
Arztgeschäftsstelle wieder verlassen 
habe. Kurze Zeit danach war der Häft
ling tot. 

Mit verdrehten Augen auf seinem 
Bett sitzend wurde er von Mitgefange
nen entdeckt. Da er noch warm gewesen 
sei, hätten zwei Gefangene Wiederbele
bungsversuche unternommen. Obwohl 
die Bediensteten vor Ort die Arztge
schäftsstelle der Teilanstalt I I telefonisch 
über den Notfall und den möglichen 
Tod eines Gefangenen informiert hätten, 
sei nach etlichen Minuten zunächst ein 
einzelner Sanitäter erschienen. Dieser 
habe allerdings keinerlei medizinischen 
Instrumente mit sich gefuhrt, die ein 
sofortiges, angemessenes Eingreifen 
ermöglicht hätten. Der zur Verstärkung 
telefonisch aus der Teilanstalt III her
beigerufene Mediziner sei nur über das 
Vorliegen eines Notfalls, nicht aber über 
das Ausmaß informiert worden, so daß 
auch die Hilfe aus der Arztgeschäfts· 
stelle lii ohne Hilfsmittel ankam und 
daher nicht hätte in angemessener Zeit 
und Form reagieren können. Als dann 
alle Zuständigen beisammen waren und 
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das Leben des Gefangenen hätte retten 
können. 

Abschließend sollte nicht uner
wähnt bleiben, daß der Gefangene 

zumindest während seiner Haftzeit 
nach übereinstimmender Auskunft 

aller Befragten weder Alkohol- noch 
sonstige Suchtprobleme hatte; auch 
wenn manche das gerne anders 

sehen wurden. 0 

Totale 
Versiegelung 

Um »den inneranstaltliehen Tauschhan
del mit Elektrogeräten [ ... ] zu erschwe
ren und Haftraumkontrollen zu erleich
tern«, sollen mit lokrafttreten der Haus
verfügung Nr. 1711999 vom 06.12.99 
»alle Geräte, die den technischen 
Kontrolldienst durchlaufen, mit einer 
oder mehreren Siegelmarken versehen« 
werden. 

»Die Beschädigung eines Siegels zieht 
unmittelbar eine Kontrolle des Gerätes 
durch den Technischen Kontrolldienst 
nach sich« und kann, falls eine straf
bare Handlung oder ein Pflichtverstoß 
des Gefangenen festgestellt wird, »zu 
disziplinarischen und ggf. strafrechtli
chen Konsequenzen« führen. 

»In der Übergangszeit, die der Tech
nische Kontrolldienst zur VersiegeJung 
sämtlicher bei der Habe und im 
Haftraum der Gefangenen befindlichen 
Geräte benötigt, dürfen Geräte, die 
nachweislich vor lokrafttreten dieser 
Hausverfügung eingebracht wurden, 
auch ohne VersiegeJung ausgehändigt 
werden.« 

Sollte der Gefangene eine Beschädi
gung des Siegels feststellen, »hat er hier
über unverzUglich den Stationsbedien
steten zu unterrichten«. 0 
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Der schwarze 
Donnerstag 

Der liehtblick hatte bereits vor etwa 
zwei Jahren (Ausgabe 3/98) darauf auf
merksam gemacht, daß einige Aktivitä
ten der Anstalt auf Absichten schließen 
lassen, deren praktische Umsetzung den 
Gefangenen besonders an Donnerstagen 
nicht so sehr bekommen werden. 

Kurze Zeit nach Erscheinen der o.g. 
Ausgabe wurden dann auch tatsächlich 
Trainervon Arbeits- und Hobbygruppen 
sowie Vollzugshelfer schriftlich gebe
ten, den oder die »betreuten Gefange
nen nach Möglichkeit nicht mehr Don
nerstags zu besuchen, sondern [ ... die] 
Besuche auf die anderen Wochentage zu 
verlegen«. Die Anstaltsleitung habe in 
Bezug auf Umsetzung von 
maßnahmen Überlegun
gen angestellt und sei »zu 
dem Ergebnis gelangt, --._ 
jeweils Donnerstags das -... ..........._ 

Tegel intern 

zugstechnischen Gründen mit Zustim
mung der Senatsverwaltung für Justiz 
bis auf weiteres an Donnerstagen der 
Nachtverschluß um 1645« Uhr erfolgt. 

Um die Auswirkungen dieser ver
meintlich geringfügigen Kürzungen 
erfassen zu können, müssen zunächst die 
in den betroffenen Teilanstalten zuvor 
angebotenen Freizeit- und Behandlungs
möglichkeiten und der nunmehr verblie
bene Rest dieser Möglichkeiten verglei
chend betrachtet werden: 

Die Teilanstalt I ist das Aufnah-
mehaus der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Tegel. Alle aus anderen Haftanstalten 
in die JVA-Tegel verlegten Gefangenen 
werden zunächst in der TA I unterge
bracht und nach Maßgabe eines von der 
Einweisungsabteilung erstellten Voll
zugsplanes in die anderen Teilanstalten 
der JV umverteilt. Die Verweil-

Leistungsangebot der gesam- ---
ten Anstalt auf das unbedingt not
wendige Maß zu reduzieren«. Da die --._ 
Anstaltsleitung das Maß des Notwen
digen selbst festlegt, war über die 
Beschränkung der Gruppenaktivitäten 
hinaus allerdings noch mit wei
teren Einschnitten (nicht 
nur) an Donnerstagen 
zu rechnen. 

Etwa ein Jahr später 
wurden diese Befürchtungen zunächst dauer in diesem Aufnahmehaus ist recht 
einmal in der Teilanstalt (TA) III erfüllt. 
Der Leiter dieser Teilanstalt informierte 
am 30.06.99 per Aushang darüber, daß 
für die B- und C-FIUgel im »Rahmen 
einer Modifizierung [Änderung] des 
Vollzugskonzepts der Teilanstalt III 
sowie aus personaltechnischen Grün
den [ ... ) jeweils Donnerstags bis auf 
weiteres der allgemeine Aufschluß um 
1800 entfällt« (der Iichtbiick, 4/99). 
Knapp die Hälfte der Gefangenen dieses 
Hauses ist von dieserneuen Einschluß
regelung betroffen; für sie endet der Tag 
und die Teilnahme am Gemeinschaftsle
ben nicht mehr wie bisher um 2200, son
dern bereits um 1645 Uhr und beginnt 
erst am nächstenTagmit dem Aufschluß 
der Zellentüren. 

Seit Januar diesen Jahres folgen die 
Teilanstalten I und II diesem Beispiel. 
Die Insassen dieser beiden Häuser 
wurden Anfang Januarper Aushang dar
über informiert, daß ab sofort »aus voll-
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unterschiedlich und reicht von einigen 
Tagen bis zu etlichen Monaten. Wegen 
der ohnehin relativ kurzen Aufenthalts-
zeit der Gefangenen in der TA I wird 
dort längerfristig angelegten Resoziali
sierungs- und Behandlungsmaßnahmen 
keine allzu große Priorität beigemessen. 
Dementsprechend mangelhaft fällt auch 
das Angebot an derlei Maßnahmen aus. 

Die TA II ist das Haus der sogenann
ten Kurzstrafer und beherbergt haupt
sächlich Gefangene mit Freiheitsstrafen 
bis zu 3 Jahren. Das als Regelvollzugs
bereich geltende Haus bietet konzeptio
nell nur sehr stark eingeschränkte Mög
lichkeiten zur Freizeitgestaltung. Ein 
nichtarbeitender Gefangener hat z.B. in 
diesem Haus an Wochentagen zwischen 
730 und 1800 Uhr lediglich 3 Stunden 
zur Verfügung, die er außerhalb seiner 
eigenen Zelle verbringen darf. In dieser 
kurzen Zeit muß es dem Gefangenen 
gelingen, alldie vielen banalen bis über-
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lebenswichtigen Dinge des alltäglichen 
Lebens zu bewältigen: so zum Beispiel 
die Versorgung mit Eßbarem, Körper
pflege und die Pflege der Bekleidungs
stücke. Außerdem muß er in dieser' Zeit 
das natürliche Verlangen nach etwas 
Bewegung allgemein und speziell an 
der frischen Luft stillen. Die noch ver
bliebenen Momente darf der Gefangene 
dann zur Teilnahme am anstaltsinternen 
Gemeinschaftsleben nutzen. Das glei
che gilt auch für die Pflege des fami
liären und sonstigen sozialen Umfeldes 
außerhalb der Mauern. Dazu muß er 
allerdings ein Großteil der verbliebenen 
Zeit zunächst an den Warteschlangen 
vor den Telefonzellen verbringen, um 
wenigstens einige Minuten lang am all
täglichen Leben der nahestehenden Per
sonen teilhaben zu dürfen. 

Ab 1800 Uhr bis etwa 2200 dürfen 
die Gefangenen in 
der TA II in ihren 
Zellen Besuch von 
bis zu zwei Mit
gefangenen emp
fangen oder sich 
selbst in die Zellen 
anderer Gefange

- ner einschließen 
:::aa.._ lassen. Hinter den 

verschlossenen 
Türen einer durch-

-~--- schnittlieh 5 m2 klei
nen Zelle können sie 

dann zwischenmenschli
che Verhaltensweisen üben und sich auf 
das Leben nach der Entlassung vorberei
ten. Vom Erfolg derlei Vorbereitungen 
wird es u.a. abhängen, ob der Gefangene 
in der Lage sein wird, den Anforderun
gen des Gemeinschaftslebens in Freiheit 
zu genügen. 

Das Vollzugsziel ist die Befähigung 
des Gefangenen zu einem Leben »in 
sozialer Verantwortung«(§ 2 StVollzG). 
Diese Vorgabe erfordert allerdings die 
weitestgehend mögliche Beteiligung des 
Gefangenen am sozialen Miteinander 
und an Verantwortung für selbiges. In 
der Isolation kann ein wie auch immer 
geartetes Verantwortungsbewußtsein 
nicht entwickelt werden - im Gegen
teil: die damit einhergehende Verein
samung führt im Laufe der Zeit sogar 
dazu, daß die noch vorhandenen Fähig
keiten, sich sozial verhalten zu können, 
verkümmern. 

Zur Zeit werden in den Teilanstalten 
I, II und III nach der neuen Regelung 
über 600 Menschen jeweils Donners-



tags ab 16'5 Uhr frühzeitig der Gemein
schaft entzogen und isoliert. Das auch 
vom Grundgesetz festgelegte Ziel der 
Resozialisierung ist in der JVA-Tegel 
durch derlei Maßnahmen schon in der 
Vergangenheit bereits mehrfach ausge
höhlt worden. Jetzt wird in den Häu
sern I, II und 111 über konzeptionelle 
Änderungen nachgedacht, was sicher
lich auch mit vermehrtem Wegsperren 
der Gefangenen verbunden sein wird. 

Überbelegung ist in der JVA-Tegel zu 
einem Dauerzustand geworden, und für 
immer mehr Gefangene stehen immer 
weniger Beamte zur Verfügung. Obwohl 
selbst der langjährige Anstaltsleiter 
Klaus Lange-Lehngut bereits in der 
ARD-Sendung »Monitor« vom 12.08.99 
der Nation öffentlich verkündet hat, daß 
unter diesen Umständen »eine Reso
zialisierung nicht möglich« ist und er 
somit seinem gesetzlichen Auftrag nicht 
nachkommen kann, wurden erst kürz
lich wieder 32,5 Beamtenstellen dauer
haft gestrichen. 

Diese und ähnliche Maßnahmen 
werden u. a. mit Sparzwängen begrün
det. Trotz dieser Sparzwänge ist es aber 
möglich, daß 125 ohnehin nicht wenig 
verdienende Berliner Spitzenpolitiker, 
zu denen auch der Bürgermeister Eber
hard Diepgen gehört, ihre Bezüge erst 
vor kurzem wieder um über 1000,- DM 
monatlich erhöhen konnten. 0 

Höhere 
Löhne 

Zur Zeit sind in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel etwa 1700 gefangene Menschen 
untergebracht. Nur knapp 1000 von 
ihnen haben das Glück, einer Beschäfti
gung nachgehen und etwas Geld verdie
nen zu können. Der Rest muß mit einem 
Taschengeld von ca. 55,- DM einen 
ganzen Monat auskommen. Wesentlich 
mehr Geld steht dem arbeitenden Gefan
genen allerdings auch nicht zur Verfü
gung. Sogar die am Anfang des Jahres 
eingeführte »Lohnerhöhung« von im 
durchschnitt kläglichen 15 Pfennigen 
pro Tag hat daran nichts geändert. 

Ein Gefangener bekommt für seine 
Leistungen pro Tag zur Zeit für die 

VergUtungsstufe I 8,06 DM 
VergUtungsstufe II 9,46 DM 
Vergütungsstufe lii 10,75 DM 
Vergütungsstufe IV 12,04 DM 
Vergütungsstufe V 13,44 DM 

Tegel intern 

Soweit die Voraussetzungen hierfUr 
erfüllt sind, werden darüberhinaus auch 
Leistungszulagen bis zu 25% gewährt. 

Die Anstaltsleitung sieht allerdings in 
der bisher praktizierten Form der Ver
gabe dieser Leistungszulagen in vielen 
Fällen ein Mißbrauch und beabsichtigt 
die Streichung derselben - scheinbar 
ohne sich Ober eine andere Form der 
Vergabe Gedanken gemacht zu haben. 
Bei einem zur freien Verfügung stehen
den Betrag von ca. 220,- DM (Vergü
tungsstufe III) im Monat macht sich die 
Streichung eines Viertels schmerzhaft 
bemerkbar. 

Vor allem aber steht die Streichung 
der Leistungszulagen im krassen Wie
derspruch zu dem Urteil des Bundes
verfassungsgerichts, wonach die Löhne 
der Gefangenen spürbar erhöht werden 
sollen, und nicht umgekehrt. 0 

Viele 
Klagen 

Durch Tegeler Häftlinge werden gegen 
Entscheidungen und Maßnahmen der 
Anstalt jährlich mehrere hundert 
Beschwerden erhoben und etwa genau
soviele Klagen eingereicht. Da die 
Menge an Klagen und Beschwerden auf 
die in einer Gesellschaft herrschenden 
Zustände schließen läßt, dürfte es dem
nach in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
sehr ungerecht zugehen. 

Anlaß zu Klagen bietet sich dem 
Gefangenen oft. Es sind allerdings nicht 
immer die vollzugstechnisch wichtig
sten Fragen, die durch Richter geklärt 
werden müssen. Es geht also nicht immer 
darum, ob zum Beispiel die Anstalt 
die Gewährung von Resozialisierungs
maßnahmen wie Ausgang und Urlaub 
usw. zu Recht verweigert. Manchmal 
müssen sich Richter auch durch zwei 
Instanzen mit Nebensächlichkeiten wie 
zum Beispiel der Frage beschäftigen, 
ob ein gefangener Mensch das Recht 
hat, sich von seiner Mutter per Post 
eine »Schachzeitschrift« zuschicken zu 
lassen (s. S. 59f: Selbstverständlich darf 
er das). 

Die durch derlei vermeidbare Verfah
ren verursachten Gerichtskosten dUrf
ten sich zu einer beachtlichen Summe 
addieren - ganz zu schweigen von dem 
innerhalb und außerhalb der Anstalt ver
ursachten Zeit- und Personalaufwand. 

Ein Großteil der Beschwerden und 
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Klagen wird zurückgewiesen. Vermut
lich liegt der Grund nicht darin, daß 
die Klagen und Beschwerden jeglicher 
Berechtigung entbehren, sondern daß 
diese wegen mangelnder Rechtskennt
nisse der Gefangenen nicht sachgerecht 
vorgetragen werden konnten. 

Es ist sogar davon auszugehen, daß 
viele berechtigte Ansprüche erst gar
nicht eingefordert werden, weil der 
Gefangene sich aus den verschiedensten 
Gründen keine großen Chancen ein
räumt und daher auf das Beschreiten des 
Rechtswegs von vornherein verzichtet. 

Der liehtblick möchte sich einen 
Überblick über Inhalt, Menge und 
Kosten der in der JVA-Tegel eingereich
ten und vor allem für die Gefangenen 
erfolgreich abgeschlossenen Klagen ver
schaffen. 

Hierzu benötigt die Redaktion die 
Mithilfe der Gefangenen der JVA Tegel. 
Sendet dem liehtblick bitte Urteile 
und sonstiges Material zu. Alle Infor
mationen werden vertraulich behandelt, 
und das Material (Urteile, Stellungnah
men) wird sofort nach Eingang anony
misiert. 

Die redaktionelle Verarbeitung dieser 
Informationen durch den liehtblick 
könnte in vielen Fällen das unverhält
nismäßig starre Ablehungsverhalten der 
Anstalt und vor allem aber die dadurch 
unnötig entstehenden Kosten aufzeigen, 
was gerade zu Zeiten leerer Kassen 
nicht nur angebracht, sondern notwen
dig wäre: eingesparte Gelder werden 
dringend andernorts benötigt. 0 

· Freie 2\usbildt~ngsplätZe 

f-~:~iilff~!,~if.K~::t~lie~ 
AusbildU:ngsplätzen :in der iVA
tegel. Irisgesamt sollen 10 Ge!a:n
gene die, ,:Möglich~t..bekomni~n, 

:;slch ztlm1M1iler ußffTüickiere:f'iifs-
·::::>::~: . • ~:~:. :~;": .. : 

bilden zu lassen. Die'V.erkü rz.te Aus-
bildung~it beträgt21 Monate u.nd 
wird ID.~!-~ !iner Pf.j!f.(lng vor,'~.~r 
*Hari~ft@kamniüi~gescblo~~.h· · 

·,;:·:-/*· ·::. -<::~~.)::. . .~.;:,.:::-:$·."-

An eh · fllr die 30~onatige 'Aus-
bildung . ~m Ele~roinstaiJateur 
~~erdeJ1,~9;Cb Bewe":~-~r;gesucb~~~ , 
ti+InteJ:~~·~~te G~(!f~gene soy~~ 
' sich se.tin~fiStmögUctrtltn eintn Aus
bildungsplatz bewerben. Ob die 
Vorausset.z:ungeu fit:r den BegiJ.ln 

~-~in~r .~~~~f!durag Y9riJ!_gen, wit:,~-,~m 
Ei n:telfaQ' entscb ied!h:' ··t. 
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Politik 

Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus 

Nichtdeutsche 
Strafgefangene 

Kleine Anfrage Nr. 14/197 (0 1.02.00) des 
Abgeordneten Giyasettin Sayan (PDS). 
Die Beantwortung erfolgte am 21.02.00 
durch den Regierenden Bürgermeister: 

1.) Wie viele nichtdeutsehe Strafgefan
gene sind aktuell in den Justizvollzugs
anstalten (NA) im LandBerlin inhaftiert? 

Antwort: In den Justizvollzugsanstal
ten des Landes Berlin waren a.m 1. Febru
ar 2000 (Stichtag der statistischen Erhe
bungen) 1 274 nichtdeutsehe Strafgefan
gene inhaftiert. 

2.) Wie viele davon sind 
a) zum offenen Vollzug, b) zu Freigang, 
c) zu Ausgang und d) zu Hafturlaub 

zugelassen? 
Antwort: Davon sind 282 zum offenen 

Vollzug, 147 zumFreigang, 267 zum Aus
gang und 248 zum Hafturlaub zugelassen. 

3.) Wie viele nichtdeutsehe Strafgefan
gene haben keinen freien Zugang zum 
Arbeitsmarkt? 

Antwort: Hierzu liegen keine statisti
schen Erhebungen vor. 

4.) Welche Einschränkungen bezogen 
aufResozialisierungshilfen bzw. Vollzugs
lockerungen gibt es fur nichtdeutsehe 
Strafgefangene? 

Antwort: Es gibt keine auf nichtdeut
scheStrafgefangenebezogene Einschrän
kungen bei der Gewährung von Vollzugs
lockerungen. Ebenso wie bei deutschen 
Gefangenen setzt die Gewährung von 
Vollzugslockerungen fiir nichtdeutsehe 
Gefangene voraus, daß keine Flucht- oder 
Mißbrauchsgefahr gemäß§ 11 Abs. 2 St
VollzG vorliegt. Vor diesem Hintergrund 
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wird vor einer Zulassung zu Lockerun
gen von nichtdeutseben Strafgefangenen 
gemäß den einschlägigen Verwaltungs
vorschriften zu § 11 StVollzG zusätzlich 
durch Anfrage bei der Ausländerbehör
de geprüft, ob im Hinblick auf ein eventu
elllaufendes Ausweisungsverfahren eine 
besondere Mißbrauchs- oder Fluchtge
fahr besteht. 

5.) Welche Bedeutung mißt der Senat 
der Arbeit als Resozialisierungselement 
zu, wn »künftig in sozialer Verantwortung 
ein Leben ohne Straftaten zu führen«? 

Antwort: Der Senat mißt in Überein
stimmung mit der Wertung durch den 
Gesetzgeber der Arbeit als Resozialisie
rungselement im Justizvollzug eine große 
Bedeutung bei, da diese Behandlungs
maßnahme neben anderen durch die Ein
übung einer kontinuierlichen Arbeitshal
tung und die Vermittlung beruflicher 
Kenntnisse in besonderem Maße geeig
net ist, den Gefangenen zur Erreichung 
des in der Fragestellung beschriebenen 
Vollzugsziels zu befahigen. 

6.) Inwieweit wird eine Resozialisierung 
durch Zulassung zum Freigang gefordert, 
um nichtdeutseben Strafgefangenen ohne 
freien Zugang zum Arbeitsmarkt die Mög
lichkeit zu geben, einer unselbständigen 
Tätigkeit nachzugehen? 

Antwort: In diesen Fällen besteht die 
Möglichkeit, den Gefangenen im Wege 
des Freigangs gemäß § 11 Abs. 1 Nr. l 
StVollzG in einem Außeruubeitskomman
do ohne Beaufsichtigung durch Vollzugs
bedienstete einzusetzen. 

7.) Was spricht gegen eine Zulassung 
nichtdeutseher Strafgefangener ohne frei
en Zugang zum Arbeitsmarkt zum Frei
gang mit dem Zweck der Aufnalune einer 
unselbständigen Tätigkeit, zumal die 
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Möglichkeit aus Härtegründen besteht, 
a) gemäß § 1 Abs. 2 Arbeitsgenehmi
gungsverordnung'oder b) gemäß§ 9 Nr. 
1 Arbeitsgenehmigungsverordnung in 
Verbindung mit § 5 Abs. 2 Nr. 4 Betriebs
verfassungsgesetz 

den Zugang zum Arbeitsmarkt zu er
möglichen? 

Antwort: Die Voraussetzungen, unter 
denen eine Arbeitserlaubnis erteilt wer
den kann, sind in § 285 des Dritten Bu
ches Sozialgesetzbuch klar definiert. 

a) Gemäß § 1 Abs. 2 Arbeitsgenehmi
gungsverordnung kann auch bei Nicht
vorliegen der Voraussetzungen des § 285 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch eine 
. Arbeitserlaubnis erteilt werden, wenn die 
Versagung der Arbeitserlaubnis in diesem 
Fall eine besondere Härte bedeuten wür
de. Dies ist eine Einzelfallregelung und 
setzt eine konkrete Prüfung der jeweili
gen Umstände voraus. 

b) Gemäß§ 9 Abs. 1 Arbeitsgenehmi
gungsverordnung bedürfen die in § 5 
Abs. 2 Betriebsverordnungsgesetz auf
geführten Personen keiner Arbeitsgeneh
migung. In Anwendung des § 5 Abs. 2 
Nr. 4 Betriebsverfassungsgesetz gelten 
zwar Personen, deren Beschäftigung nicht 
in erster Linie ihrem Erwerb dient und die 
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiederein
gewöhnung, sittlichen Besserung oder 
Erziehung beschäftigt werden, nicht als 
Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes. 
Darunter sind Strafgefangene aber nur 
dann zu subsumieren, wenn sie in der 
Anstalt oder sonst aus therapeutischen 
Gründen geschäftigt werden. Nichtdeut
sche Gefangene, die in einem freiwilligen, 
privatrechtlich begründeten Diensver
hältnis stehen, fallen jedoch unter den 
Begriff des Arbeitnehmers, fur deren Be-



schäftigung die Erteilung einer Arbeits
erlaubnis Voraussetzung ist. Entschei
dend hierbei ist, daß die Arbeitsleistung 
auf Grund eines freiwillig geschlossenen 
Arbeitsvertrages erbracht wird und der 
Arbeitgeber im Gegenzug die vereinbarte 
Vergütung schuldet. Diese Beschäfti
gung, die auf die Erzielung eines Erwerbs 
gerichtet ist, ist angesichts der geltenden 
Rechtslage keine arbeitsgnehmigungs
freie Beschäftigung im Sinn der Arbeits
genelunigungsverordnung. E1 

Schuldner 
Beratung 

KleineAnfrage Nr. 14/55 ( 16.12.99) des 
Abgeordneten Bernhard Weinschütz 
(Bündnis 90/Die Grünen). Die Beantwor
tung erfolgte durch den Regierenden Bür
germeister Eberhard Diepgen am 18.0 1.00. 

1.) Ist dem Senat bekannt, daß die 
Schuldnerberatung in den Berliner Voll
zugsanstalten, namentlich in den Justiz
vollzugsanstalten (NA) Tegel und Plöt
zensee, bisher durch die Straffalligen- und 
Bewährungshilfe e. V. durchgeführt wur
de? 

Antwort: Ja. Wenn allerdings durch die 
Frage suggeriert werden soll, daß aus
schließlich die Straffiilligen- und Bewäh
rungshilfe Schuldnerbratung durchge
führt hat, so trifft dies nicht zu. Vielmehr 
wird diese Aufgabe von verschiedenen 
freien Trägern, die von der Senatsverwal
tung für Justiz über Zuwendungen finan
ziert werden, sowie u.a. von den in den 
Justizvollzugsanstalten tätigen Sozialar
beiterinnen und Sozialarbeitern wahrge
nommen. 

2.) Ist dem Senat weiter bekannt, daß 
die Beratungsleistungen durch Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter erbracht \\'urden, 
die durch ABM-Mittel des Arbeitsamtes 
Südwest finanziert \\'urden? 

Antwort: Ja. es ist bekannt, daß der 
Straffälligen- und Bewä.luungshilfe e. V. 
vom 01 . September 1998 bis 31. August 
1999 die Arbeitsbeschaffungsmaßnalune 
,,Berliner Entschuldungshilfe für Straffäl
lige" mit drei Teilnelunem durchgeführt 
und Beratungsdienstleistungen erbracht 
hat. Die Finanzierung erfolgte mit Mitteln 
der Bundesanstalt für Arbeit über das 
Arbeitsamt Südwest sowie mit Mitteln des 
Landes Berlin. 

3.) Ist dem Senat schließlich bekannt, 
daß das Arbeitsamt die Zuwendungen 
eingestellt hat, so daß seit dem 01. Sep-
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tember 1999 keine Schuldnerberatung im 
Justizvollzug mehr stattfindet? 

Antwort: Die genannte Arbeitsbe
schaffdungsmaßnalune ist am 31. August 
1999 ausgelaufen. Ein Verlängerungsan
trag des Trägers wurde vom Arbeitsamt 
Südwest am 03. September 1999 abgelehnt. 
allerdings ist unter Bezugnahme auf 1. 
anzumerken, daß Schuldnerberatung wei
terhin stattfindet. 

4.) Welchen Stellenwert mißt der Senat 
einer Schuldnerberatung in den NA zu? 

Antwort: Neben anderen der Resozia
lisierung dienenden Maßnahmen stellt 
eine Schuldnerberatung eine sinnvolle 
Maßnalune zur Vorbereitung auf ein Le
ben ohne Straftaten dar. 

5.) Wie schätzt der Senat die Bedeu
tung der Verschuldung von Gefangenen 
fur die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls 
nach der Entlassung ein? 

Antwort: Auf Grund der Komplexität 
kriminalitätsverursachender Faktoren, wie 
sie die kriminologische Forschung kennt, 
kann angenommen werden, daß Verschul
dung eine mögliche Ursacheffu Straffiil
ligkeit ist; im Bedingungsgefüge von 
Straftaten ist die jedoch üblicherweise le
diglich ein möglicher Faktor unter ver
sewedenen anderen. 

6.) Was beabsichtigt der Senat zu tun, 
damit die Schuldnerberatung im Justizvoll
zug kurzfristig wieder angeboten und mit
telfristig finanziell abgesichert wird? 

Antwort: Unter Bezugnahme auf 1. be
steht das Angebot von Schuldnerbera
tung fort. AufGrund der knappen zur Ver
fügung stehenden Haushaltsmittel kön
nen weitere Angebote durch freie Träger 
lediglich zu Lasten bereits zuwendungs
finanzierter Projekte realisiert werden, die 
ebenfalls von großer Bedeutung für die 
Inhaftierten sind; dies erscheint gegen
wärtig nicht sinnvoll. E1 

Die Sucht 
und das BtMG 

KleineAnfrageNr. 14/181 desAbgeord
neten Bernhard Weinschütz (Bündnis 90/ 
Die Grünen). Die Beantwortung erfolgte 
am 18.02.2000 durch den Regierenden 
Bürgenneister und Senator fur Justiz Eber
hard Diepgen 
1.) Wie viele Strafgefangene sitzen in den 
Berliner Justizvollzugsanstalten \vegen 
einer Verurteilung ausschließlich wegen 
Straftaten nach dem BtMG ein, und wie 
viele sitzen davon wegen des Besitzes/ 
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Handels von Haschisch/Cannabis ein, 
unterseweden nach 

a) männlichen und b) nach weiblichen 
Insassen? 

2.) Wie hoch ist diese Absolutzahl in 
Prozent aller Strafgefangenen in Berlin? 

Antwort: Mangels entsprechender sta
tistischer Daten läßt sich nicht feststel
len, '"ie viele Inhaftierte ausschließlich 
wegen Straftaten nach dem BtMG einsit
zen und wie hoch ihr prozentualer Anteil 
an der Gesamtpolulation der Strafgefan
genen ist. Nach der letzten uns vorliegen
den deliktbezogenen Aufstellung vom 3l. 
März 1998 saßen insgesamt 419 Inhaftier
te (davon 18 weiblich) ein, die unter an
derem wegen Straftaten nach dem BtMG 
verurteilt waren. EineDifferenzierung nach 
Besitz oder Handel von Haschisch/Can
nabis wird nicht vorgenommen. 

3.) Trifft es zu, daß die wegen BtMG
Delikten verurteilten lnsass(inn)en ge
genüber wegen anderer Delikte verurteil
ten Strafgefangenen keinerlei Vollzugslok
kerungen erhalten? Falls ja, warum nicht? 
Falls nein, welche erhalten sie? 

Antwort: Nein. Auch die wegen BtM
Delikten Verurteilten dürfen zu eigenstän
digen Vollzugslockerungen und zum Ur
laub zugelassen werden sofern sie die Eig
nungskriterien nach dem Strafvollzugsge
setz und den dazu erlassenen Verwal
tungsvorschriften erfüllen. E1 

Zu viele (1 00,6 °/o) 
. sind zu wenig 

MündlicheAnfrage Nr. 12 der Abgeord
neten Cerstin-Ullrike Richter-Kotowski 
(CDU). Die Beantwortung erfolgte durch 
den Senator für Schule, Jugend und Sport 
am20.0l.2000. 

1.) Wie viele Lehrerstellen an berufs
bildenden Schulen in Berlin sind derzeit 
unbesetzt und in welchen spezifischen 
beruflichen Fachrichtungen? 

Ant\vort: Laut Auswertung der stati
stischen Erhebungen des Landesschul
amtes zum 0 I. November 1999 liegt die 
durchschnittliche Abdeckung des Unter
richts an berufsbildenden Schulen bei 
I 00,6%. Alle derzeit den berufsbildenden 
Schulen zur Verfügung stehende Vollzeit
lehrereinheiten (VZLE) sind ausge
schöpft. 

Insgesamt besteht im Schuljahr 1999/ 
2000 über alle Berufsfelder ein statistisch 
nachgewiesener zusätzlicher Bedarfvon 
llOVZLE. E1 
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Speicherung 
nach Plan 

Einem Bericht der »Bild Berlin« zufolge 
beginnt Sachsen mit der Erstellung einer 
Gen-Datei von Straftätern. Insgesamt sei
en 40 000 Personen betroffen, die zu
nächst aufgefordert werden sollen, auf 
freiwilliger Basis eine Speichelprobe ab
zugeben. Im Falle der Weigerung werden 
Straftäter, bei denen Wiederholungsge
fahr bestehe, mit einer richterlichen Ver
fugung zum Speicheltest gezwungen. Für 
die Feststellung der Wiederholungsge
fahr solle ausgerechnet »die Polizei bei 
allen bereits verurteilten 
und in Haft befind
lichen Straf-

:~~~: R 
Analyse 
erstel
len«. Um 
aber den recht-
lichen Anforderun-
gen zu genügen, müßte die Feststellung, 
daß die Voraussetzungen fur derlei Grund
recht einschränkenden Maßnalunen auch 
tatsächlich gegeben sind, von hierfur aus
gebildeten und unabhängigen Gutachtern 
getroffen werden. 

Daß die Entscheidungsträger sich von 
rechtlichen Bedenken nicht beeindrucken 
lassen, verwundert allerdings nicht; de
ren Rechtsauffassung hat der Baden
Württembergische Justizminister Ulrich 
Goll (FDP) in einem Interview trefflich for
muliert: »Wollen wir v.-irklich«, fragte Goll, 
»daß jemand, der eine schwere Straftat 
begangen hat und dem man weitere zu
traut, dieselben Rechte auf Schutz seiner 
Daten hat wie Sie mid ich?« 
(Weltam Sonntag, 09.01.00). ~ 

Bedürftige 
müssen zahlen 

Das private Insolvenzrecht trat vor einem 
Jahr in Kraft. Allerdings war bis jetzt um
stritten, ob auch Sanierungspläne, die zur 
Zeit keine Zahlung an die Gläubiger vor
sehen, geeignet sind, das Insolvenzver
fahren zu eröffnen. 

Das Kölner Oberlandesgericht hat vor 
kurzem entschieden, daß ein Schuldner, 
der nicht in der Lage ist, auch nur einen 
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Vermischtes 

Pfennig an die Gläubiger zu zahlen, im Rah
men des privaten Insolvenzrechts von 
seinen Restschulden befreit werden kann 
(Urteil OLG Köln, AZ: 2 W 137/99). Da 
das Verfahren kostenpflichtig ist und die 
Rechtsprechung zur Gewährung von Pro
zesskostenhilfe sehr uneinheitlich ist, 
müssen auch die mittellosen Schuldner 
zunächst 2000 bis 3000 Mark aufbringen, 
um das Insolvenzverfahren überhaupt 
eröffnen zu können. (ND, 09.02.00) ~ 

Mein Name ist 
Hase 
Das Saarländische Ober

landesgericht hat ei
nem taz Be-

~T
;~~:~: 
vergan
geneo 
Jahr ent
schie-

den, daß ein 
Ausländer, der sich 

weigert, bei der Beschaffung so genann
ter Passersatzpapiere behilflich zu sein, 
zwar in Abschiebehaft genommen werden 
köiUle, die Haft allerdings nicht länger als 
ein halbes Jahr dauern dürfe. Wenn fest
stehe, daß der Betroffene zun1 Beispiel 
wegen eines 'fehlenden Passes gar nicht 
abgeschoben werden köMe, verliere auch 
die Abschiebehaft ihren Sinn. ~ 

Bullen
Abschiebung 

Nach einem Bericht der taz haben drei Be
amte des Landeskriminalamtes Berlin ei
nen 30jährigen Mann aus dem Abschie
begewahrsam Köpertick abgeholt, um ihn 
bei seiner Abschiebung nach Ghana zu 
begleiten. Nach der Ankunft im Flugha
fen der Hauptstadt Accra seien ihnen al
lerdings die Pässe abgenommen worden, 
weil der Abgeschobene behauptet habe, 
er stamme eigentlich aus Liberia. Ihre Bit
te, die Deutsche Botschaft einzuschalten, 
sei abgelehnt worden. Nach fünf Stun
den hätten sie eine Telefonkarte aufge
trieben und sich mit der Botschaft in Ver
bindung setzen können. Danach seien 
zwei BundesgrenzschützeT mit Diploma
tenschutz zum Flughafen gekommen. 
Nach 16 Stunden hätten die Beamten et-
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was zu essen und zu trinken bekommen. 
Weitere acht Stunden später hätten die 
Ghanaischen Behörden entschieden, daß 
die drei deutschen Beamten gemeinsam 
mit dem Nicht-Ghanaer nach Deutsc})land 
abgeschoben werden müssen. Seitdem 
sitze der Zurückgeschobene wieder in 
deutscher Abschiebehaft. 0 

Berufsunfähiger 
Beamter 

Das Oberlandesgericht Koblenz hat ent
schieden, daß ein Beamter, der aus ge
sundheitlichen Gründen seine bisherigen 
Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, 
nicht ohne weiteres auch berufsunfahig 
ist. Dies gelte auch dann, wenn der 
Dienstherr den Beamten in den vorzeiti
gen Ruhestand versetzt hat, ohne zuvor 
andere Verwendungsmöglichkeiten zu 
prüfen (AZ: 10 U 260/98). 

Ein Berufsfeuerwehrmann, der aus ge
sundheitlichen Gründen nicht mehr im 
»Außendienst« eingesetzt werden konn
te und von seinem Dienstherren deshalb 
in den Ruhestand versetzt wurde, hatte 
seine private Versicherung auf Zahlung 
verklagt. Die lehnte jedoch die Zahlung 
einer Berufsunfahigkeitsrente mit der Be
gründung ab, der Kläger könne noch im 
Innendienst eingesetzt werden und sei da
her nicht »dienstunfahig«. Das Gericht 
schloß sich dieser Auffassung an und 
entschied, daß in solchen Fällen eine pri
vate Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche
rung keine Zahlungen leisten müsse 
(Frankfurter Rundsc~u, 08.02.00). 0 

Viel für wenige -
für viele nichts 

In Berlin wurden laut Tagesspiegel seit 
1992 rund 60 000, also mehr als ein Viertel 
aller Stellen im öffentlichen Dienst abge
baut. Wegen der gleichzeitig erfolgten Ge
haltssteigerungen sanken die Personal
ausgaben jedoch nur von 14,25 Milliar
den auf 13,42 Milliarden Mark, also nur 
um ein SiebzehnteL Um die Sparvorgaben 
fur das laufende Haushaltsjahr (320 Mio. 
DM) zu realisieren, werden über die 3000 
Mitarbeiter hinaus voraussichtlich noch 
einmal4200 weggespart und Modelle wie 
Altersteilzeit und goldener Handschlag 
(bis zu 100 000 Mark) sollen ältere Mitar
beiter zum Ausscheiden motivieren. 0 



Auf 
Abwegen 

Vor dem Landgericht Hannover müssen 
sich funf Justizbeamte, zwei Polizisten 
und die Ehefrau eines Polizisten verant
worten. Als sogenannte »Knast Connec
tion« sollen die Aufseher im Gefangnis 
von Hannover mit Häftlingen bei Drogen
geschäften gemeinsame Sache gemacht 
haben. Dabei wurden angeblich Ha
schisch und Heroin von den Justizbeam
ten in die NA-Hannover geschmuggelt. 
»Zudem soll ein Schließer mit einem be
freundeten Polizisten im Rotlichtmilieu 
aktiv gewesen sein. vgl. ND, 25.01.20000 

Gierige 
Agenten 

Gegen einen ehemaligen Regierungsdi
rektor des Bundesnachrichtendienstes 
(BND), der an seinen Arbeitgeber wertlo
se Informationen verkauft hatte, ist die 
verhängte viereinhalbjährige Haftstrafe 
rechtskräftig geworden. Der Bundesge
richtshof hat die Revision des Mannes 
gegen das Urteil vom Bayerischen Ober
sten Landesgerichtshof verworfen. Im Fe
bruar 1999 war der damals 49jährige we
gen Betrugs und geheimdienstlicher 
Agententätigkeit verurteilt worden. Jah
relang hatte der END-Mitarbeiter bereits 
vorhandene Informationen als neue ver
kauft. Ein tatbeteiligter Bankangestellter, 
der zu zwei Jahren Bewährungsstrafe und 
20.000 Mark Geldbuße verurteilt worden 
war, diente als angebliche Quelle der In
formationen. Von 1992 bis 1996 verkaufte 
das Duo rund 1000 Informationen und 
kassierte dafiir knapp 200.000 Mark. »Als 
Zweifel an der Echtheit des Materials auf
kamen, benötigte der BND 14 Monate wn 
den Fall aufzuklären« vgl. Neues 
Deutschland, 30.01.2000 6:1 

Privat
Haft 

Hessen will als erstes Bundesland eine 
neue Haftanstalt von Privatfinnen planen, 
bauen und betreiben lassen. Landesju
stizminister Christean Wagner (CDU) 
schwärmte von einen einmaligen Projekt 
in Deutschland. Etwa 200 Millionen Mark 

Seitenwechsel 

wird das neue Schmuckstück kosten. 
»Das neue Gefangnis soll in Schlüchtern 
entstehen und rund 500 Haftplätze bie
ten.« Im Jahr 2004 werden voraussicht
lich die ersten Häftlinge einziehen kön
nen. Rund 40 Prozent aller Aufgaben kön
nen Yon Privaten Firmen übernommen 
werden ohne das deutsche Strafvollzugs
gesetz zu verletzen, sagte Wagner. So sol
len Hausmanagement, Venvaltung, Kü
che, Wäscherei, ärztliche Versorgung, 
Ausbildung, soziale Betreuung sowie tei
le der Kontrollen und Bewachung von 
Privaten übernommen werden. »Alle Tä
tigkeiten, die mit Eingriffen in die Frei
heitsrechte von Gefangenen verbunden 
seien, müßten aber in staatlicher Hand 
bleiben.« 

Zusätzlich zu den 

nern, kann der 
Neubau in Schlüch
tern die Lücke von den fehlen-
den Haftplätzen schließen, meint der Mi
nister. vgl. taz, 03.02.7000 0 

Über dem 
Gesetz 

Nach einem Bericht der Tageszeitung )>Die 
Welt«, könnten sich die Ermittlungen ge
gen einen Magdeburger Insolvenzrichter 
zu einen schweren Justizskandal auswei
ten. Laut Staatsanwaltschaft wird gegen 
einen Richter wegen Vorteilsnahme und 
Bestechlichkeit ermittelt. Im Zuge der Er
mittlungen sind private Räume und das 
Büro des Richters durchsucht und um
fangreiche Unterlagen beschlagnahmt 
worden. 

»Angeblich seien Kontoauszüge ge
funden worden, die verdächtige Zahlun
gen dokumentieren«. Nach dem Zeitungs
bericht war der Richter fiir prominente Ge
samtvollstreckungs- und Insolvenzver
fahren zuständig. So habe er den Magde
burger Schwermaschinenbauer SKET, den 
TV-Produzenten »rft« und die Stahlgie
ßerei Rotbensee betreut. Derzeit werden 
laut Angaben der Staatsanwaltschaft 
»Quer-und Schrägverbindungen« in dem 
Fall geprüft. vgl. Neues Deutschland, 
03.02.2000 6:1 
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Das Schlechte 
Gewissen 

Im amerikanischen Bundesstaat Illinois 
werden wegen zahlreicher Fehlurteile alle 
verhängten Todesurteile ausgesetzt. 
»Gouverneur George Ryan sei davon 
überzeugt, daß das gesamte System der 
Todesstrafe in seinem Staat zerrüttet sei, 
berichtete die Washington Post.« Jede 
bevorstehende Hinrichtung wird vom 
Gouverneur blockiert werden, bis alle Fälle 
nochmals überpliift worden sind. »Eine 
Untersuchung hat der Zeitung zufolge 
ergeben, daß seit Wiedereinfiihrung der 

Todesstrafe in lllinois im 
Jahr 1977mehrzum 

Tode Verur-

N
~;;I:e~~ 
lieh als 
u n -
schuldig 
freige-

sprochen als 
hingerichtet worden 

seien.« Ein Fall der International bekannt 
wurde, war die Strafsache des Anthony 
Porter. »Nach 15 Jahren Haft in der To
deszelle gelang es einer Gruppe von Jour
nalismus-Studenten, mit ihren Recher
chen seine Unschuld zu beweisen.« vgl. 
Süddeutsche Zeitung, 01.02.2000 0 

Doch 
Faustrecht? 

Innensenator Eckart Werthebach (CDU) 
versucht das Grundrecht aufDemonstra
tionsfreiheit einzuschränken und dabei 
die Richter fiir sich zu vereinnahmen. Ziel 
sei »ein Gedankenaustausch« über die 
Auslegung des Demonstrationsrechts in 
Berlin. Da nach Werthbachs Auffassung 
rund um das Brandenburger Tor zu viele 
Demonstrationen stattfinden, sucht er 
nach einer Möglichkeit diese Menschen
ansammlungen aus der Innenstadt zu ver
bannen. »Den ursprünglichen Plan, mit 
einer Bundesratsinitiative darauf hinzu
\\irken, daß Versammlungsrecht einge
schränkt wird, hat Werthebach 
inzwischen offenbar verworfen.« Statt
dessen soll mit der Argumentation »Kon
sensfindung aller Beteiligten« Einfluß auf 
richterliche Entscheidungen genonunen 
werden. vgl. taz, 01.02.2000 0 
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Geringer 
Verdienst 

Nach einer Studie des DGB arbeiten Thü
ringer Arbeiter Wld Angestellte ftir die 
niedrigsten Löhne Wld Gehälter in ganz 
Deutschland. Im Juli 1999 lag der Durch
schnittliche Bruttomonatsverdienst im 
Freistaat bei 3749 Mark, betonte der DGB
Landeschef Frank Spieth in Erfurt. Die 
Arbeitskollegen in den alten BWldeslän
dern bekommen ftir eine gleichwertige 
Arbeitsleistung monatlich 1545 Mark 
mehr, wie die Angestellten Wld Arbeiter 
aus Thüringen. Auch bei einem Vergleich 
der neuen BWldesländer bildet Thürin
gen bei der EntlohnWlg das Schlußlicht. 
Wurden im Osten durchschnittlich 21 ,97 
Mark pro StWlde verdient, lag der Brutto
stundenverdienst im Freistaat bei nur 
20,83 Mark. »Ursache sei die Wirtschafts
struktur des Landes, die von überwiegend 
klein- und mittelständischen Betrieben mit 
relativ niedrigem Lohnniveau geprägt 
ist.«vgl. ND, 25.01.2000 0 

Gelber 
Urlaubsschein 

1999 haben sich Berliner Arbeitnehmer 
wieder häufiger krankgemeldet Bundes
weit nahezu konstant blieb die so genann
te Krankenstandquote der pflichtversi
cherten Beschäftigten, dem gegenüber 
erhöhte sich der Krankenstand in der 
Hauptstadt um 1,4 Prozent, berichtete die 
Betriebskrankenkasse (BKK) Berlin. Dar
aus ergaben sich Lohn- Wld Gehaltsfort
zahlungen ftir Unternehmen Wld Behör
den von einer Milliarde Mark. Damit wa
ren im vergangeneo Jahr rein rechnerisch 
von den insgesamt rund 1,3 Millionen 
Berliner Arbeitnehn1ern etwa 110.000 täg
lich krank. »Bei einem angenommenen 
Stundenlohn von 30 DM brutto ergibt 
sich ftir die Lohnfortzahlung 1999 täglich 
eine SW11me von 26,4 Millionen Mark. Im 
ganzen Jallr liegt der Betrag damit bei 6,6 
MilliardenMark.«vgl. taz, 31.01.2000 0 

Aktive 
Arbeitslose 

Wenn Langzeitarbeitslose sich nicht aus
reichend um einen Job bemühen, will der 
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Soziales 

SPD-Fraktionsvorsitzende Ernst Schwan
hold die Arbeitslosenhilfe kürzen lassen. 
»Das berichtet das Hamburger Magazin 
>Der Spiegel< unter Berufung auf ein Dis
kussionspapier, in dem Schwanhold Wl
ter der Überschrift >Aktivierender Sozial
staat< eine >Überprüfung der Arbeits
marktinstrumente< verlangt.« Eine Kür
zung würde entfallen, wenn der Betroffe
ne »eigene Initiative nachweist« und 
»geringerwertige Arbeiten zu überneh
men« bereit ist. vgl. Der Tagesspiegel, 
30.01.2000 0 

Kohl, Kauther 
und OK 

Kriminelle Organisationen, deren Mitglie
der oft sozial unauffällig sind, begehen 
aus Gewinn- oder Machtstreben profes
sionell Wld teilweise mit Gewalt Strafta-

Phantasievolle Tiere 
entwenden dem Herrn 
die Peitsche und schla
gen sich dann selbst -
um einmal Herr zu sein. 

earantlert nicht vom Kanzler 

ten meist über nationale Grenzen hin
weg.« Bei diesem Zitat aus der Definition 
ftir Organisierte Kriminalität (OK) aus 
dem RechtS\vörterbuch des BWldestages, 
zeigen sich Parallelen zu dem System 
Schwarzer Kassen von Ex-Kanzler Kohl 
und dessen Innenminister Kanther, inner
halb des CDU-Imperium. Auch der näch
ste Abschnitt trifft ins Schwarze: »Sie le
gen die Gewinne in legalen Geschäften 
an Wld versuchen, Einfluß auf Politik, 
Medien und gesellschaftliche Gruppen 
sowie auf VerwaltWlg Wld Justiz zu neh· 
men.« 

»Schließlich stimmen auch viele von 
Kohl, Kanther & Co. zu verantwortende 
(Straf)Taten wie Geldwäsche, Falschbe
urkWldung, UrkWldenfalschung etc. aber 
auch deren Begeheusweise auffillig mit 
den Kriterien überein, die gerade in Kan
thers Bonner Amtszeit unter seiner Ver
antwortung definiert worden sind.« Um 
so verblüffender ist es, daß sich die 
schleppenden ErmittlWlgen der Bonner 
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Staatsanwaltschaft bei Kohl nur auf Un
treue beschränkt Wld bei Kanther so et
was wie Betriebsblindheit der Behörden 
eingetreten ist. Denn Ex -Kanzler Kohl und 
sein » Verfassungsschützer« haben den 
Bruch ihres Amtseides durch massive 
Verstöße gegen das Parteiengesetz ein
geräWllt. Nicht nur ein Anfangs- sondern 
ein hinreichender Tatverdacht -daß sie 
gemeinsam mit anderen möglicherweise 
weitere Straftaten begangen haben könn
ten- hat sich durch die Art und Weise 
der illegalen Geldtransaktionen ergeben. 
»Da dies im Falle Kohl zumindest gemein
sam mit Ex-Schatzmeister Kiep und Wut
schaftsprüfer Weyrauch, im Falle Kant
her arbeitsteilig mit Ex-Landesschatzmei
ster Prinz Wittgenstein geschah, und zwar 
in beiden Fällen >auf längere Dauer Wld 
unter organisierter Willensbildung<, sind 
auch die formalen Kriterien einer D>krimi
nellen Vereinigung< (KV) nach§ 129 Straf
gesetzbuch (StGB) gegeben.« Laut Arti
kel 9, Absatz 2 GfWldgesetz sind solche 
Vereinigm1gen Verboten. Die Gründung 
und Beteiligung bzw. UnterstützWlg ei
ner KV werden mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu fiinf Jahren oder einer Geldstrafe 
geahndet. Es ist Wlwahrscheinlich, daß 
die CDU diesbezüglich angeklagt wird. 
»Denn Tätigkeit oder Hauptzweck einer 
KV muß auf die Begehung von Straftaten 
gerichtet sein.« Die Verstöße hinsichtlich 
der Parteispenden befinden sich hier in 
einer Grauzone, da solche Verstöße ge
gen das Abgeordnetengesetz strafrecht
lich nicht bewehrt sind. Mit dem§ 129 
wurde ein so genanntes »Parteienprivi
leg« eingefiihrt. »Die Strafvorschrift gilt 
nicht ftir Parteien, die das Bundesverfas
sungsgericht ftir nicht verfasSW1gS\\<id
rig erklärt hat.« vgl. ND ,25. 01.2000 &:J 

Einen größeren 
Wasserkopf 

Innenminister Jörg Schönbohrn stößt mit 
seinen Plänen die Zahl der Beamten in den 
kommunalen VerwaltWlgen zu vervielfa
chen, auf den Wiederstand der Gewerk
schaften. Schönbohm ~ill die Anzahl der 
Bediensteten in den öffentlichen Amts
stuben von derzeit weniger als 2000 auf 
5000 bis 7000 Beamte erhöhen. »In einem 
Rundschreiben an Landräte und Oberbür
germeister verlangte er, öfter zu verbeam
ten, weil die öffentliche Hand auf diese 
Weise den Sozialbeitrag zur Rentenversi
chefWlg spart.« Einen Verzicht auf weite-



re Verbeämtung nannte Schönbolun einen 
» Verf3SSWlgsverstoJX<. Der lnneruninister 
vergißt anscheinend, daß die Pensionen 
aus den laufenden Haushalten bezahlt 
werden müssen. vgl. ND, 26.01.2000 0' 

Sparen 
ohne Ende 

Thren strikten Spark'UTS will die jetzige Lan
desregierung fortsetzen. Deshalb be
schloß der Senat, daß Haushaltsdefizit bis 
2004 zu halbieren und bis 2009 vollstän
dig abzubauen. Mit diesem Beschluß sei
en die finanzpolitischen \brgaben aus dem 
Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD 
konkretisiert worden, erklärte Finanzsena
tor Peter Kurth. Nach Angaben des CDU
Politikers hat der Abbau der Neuverschul
dung oberste Priorität. Diese solle von 
4,13 auf2,05 Milliarden Mark in den näch
sten vier Jahren reduziert werden. Der er
ste Haushaltsplan ohne eine neue Ver
schuldung sei dann 2009 möglich. »Bis 
dahin werde der Schuldenberg des Lan
des allerdings weiter von heute 61.7 auf 
81,9 Milliarden Mark wachsen. vgl. taz, 
26.01.2000 0' 

Edle 
Spender 

Die Ergebnisse der Rechenschaftsberich
te der im Bundestag vertretenen Parteien 
fiir das Jahr 1998 hat Bundestagspräsi
dent Wolfgang Thierse veröffentlicht. 

Danach verfugte die SPD mit 278,65 
Millionen Mark über das größte Reinver
mögen. Die Ausgaben lagen bei 355,29 
Millionen Mark und die Einnahmen bei 
304,45 Millionen Mark. Die CDU hatte ein 
Reinvermögen in Höhe von 120,05 Mil
lionen, gab 310,01 Millionen Mark aus Wld 
nahm 251,83 Millionen Mark ein. Die CSU 
in Bayern hat 81 ,4 7 Millionen Mark aus
gegeben. Dem standen 65,56 Millionen 
Mark an Einnahmen gegenüber. Das Rein
vermögen betrug 29,43 Millionen DM. 

Bündnis 90 I Die Grünen verfugten 
über Einnalunen in Höhe von 56,98 Mil
lionen Mark, die Ausgaben beliefen sich 
auf 66,96 Millionen Mark. Thr Reinvermö
genbetrug 43,48 Millionen Mark Die POS 
hatteein Vermögen von 33,32 Millionen. 
An Gesamtausgaben wurden 49,27 Mil
lionen Mark und Einnahmen von 38,63 
Millionen Mark genannt. Die FDP hatte 

Soziales 

Einnahmen von49,36 MillionenMarkund 
Ausgaben von 59,08 Millionen Mark. Das 
Vermögen betrug 16,84 Millionen Mark. 

Mit knapp 66 Millionen Mark verbuch
te die CDU die höchsten Spendeneinnah
men, gefolgt von der SPD mit 36,7 Millio
nen Mark. An dritter Stelle steht die CSU 
mit 24,4 Millionen Mark, danach folgen 
dieFDP mit 21,9, die Grünen mit 11,4 und 
diePDS mit7,4 Millionen Mark. 

Die größten Einzelspender bei der SPD 
waren im Jahre 1998 die Deutsche Bank 
mit 210.400 Mark, gefolgt YOn Daimler
Ciuyslerrnit l85.000Mark,BMW (108.289 
Mark), Dresdner Bank (100.400 Mark) so
wie der Ge\verkschafts-Holding BGAG 
(100.000 Mark) und dem Verband der 
Metallindustrie Baden-Württemberg 
(100.000 Mark). 

An die CDU übenvies die Deutsche 
Bank im Wahljahr 1998 insgesamt 508.956 
Mark als Spende. Der zweitgrößte Betrag 
mit 500.000 Mark stammt von Johanna 
Quandt. Von der BMW-Hauptaktionärin 
Susanne Klatten kamen 450.000 Mark. 
Stefan Quandt spendete insgesamt 
350.000 Mark, und direkt von BMW ka
men 273.991 Mark. Von der Altana AG 
wurden 220.000 Mark gespendet. »Bei den 
Bündnis 90 I Die Grünen stammen die 
Spenden über 20.000 Mark fast durchweg 
von Mandatsträger und FWU...1ionären aus 
Bund- und Ländern, die über diesen Weg 
die Parteikasse auffüllten. vgl. taz, 
01.02.2000 0' 

Hauptsache, 
es lohnt sich 

Ein umfassendes Geständnis legte in dem 
Schmiergeldprozeß vor dem Bochumer 
Landgericht, der ehemalige Vorstandsvor
sitzende der Bayerischen Beamtenversi
cherung (BBV), Klaus Dieter Schweikert 
ab. Der 60jährige soll allein beim Verkauf 
einer Bonner Regierungsimmobilie 2,8 
Millionen Mark Schmiergeld kassiert ha
ben. »In dem Gebäudekomplex residiert 
das Entwicklungshilfeministerium als 
Mieter. vgl. ND, 27.01.2000 0' 

Nur noch 
Löcher 

Trotz des intensiven Sparens bleibt die 
prekäre Haushaltslage in Berlin weiter 
bestehen. Berlin ''ird in diesem Jahr 40,7 
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Milliarden Mark ausgeben. Nicht einmal 
die Hälfte davon sind durch Steuerein· 
nahmen gedeckt. Mit einer leichten Stei· 
gerung von 440 Millionen Mark werden 
mit 16,9 Milliarden Mark Steuereinnahmen 
im Finanzsäckel klingeln. Bei einem der· 
zeitigen Schuldenberg von 65,5 Milliar
den entsteht fiir Berlin eine tägliche Zins
schuld von zehn Millionen Mark. Ohne 
den Länderfinanzausgleich wäre das 
Haushaltsloch noch beträchtlich größer. 
Dabei stellen die Ausgaben fiir das Per
sonal im öffentlichen Dienst mit 13 ,7 Mil
liarden Mark den zweitgrößten Posten 
dar. vgl. taz, 12.01.2000 0' 

No-Future 
Generation 

Das Interesse an einer Mitgliedschaft in 
einer politischen Partei ist bei den ost
deutschen Jugendlichen fast Null. »Le
diglich drei Prozent würden in eine Parte! 
eintreten.« Drei Viertel der jungen Leute 
lehnen eine Parteimitgliedschaft katego
risch ab. Dies ergab eine Studie des Bun
desinstitut fiir Berufsbildung (BIBB), bei 
der Bundesweit über 2000 Lehrlinge be
fragt wurden. 

Inunerhin acht Prozent der Jugendli
chen aus den alten Bundesländern kön
nen sich eine Parteimitgliedschaft vorstel
len. Wobei sich nur 56 Prozent der Be
fragten aus dem alten Bundesgebiet ge
nerell gegen eine Parteiarbeit aussprachen. 
»Voll im Trend« mit ihrer Meinung liegen 
die ostdeutschen Jugendlichen, denn in 
den neuen Bundesländern sind nur etwa 
drei Prozent der Wahlberechtigten Mit
glied in einer Partei. Auch bei der Frage 
auf die Einflußnahme auf die Politik sind 
die Meinungen in Ost und West sehr un
terschiedlich. »Danach haben Jugendli
che im Osten wesentlich seltener den 
Wunsch, zum Beispiel in Bürgerinitiati
ven, kirchlichen Gruppen sowie Gewerk
schaften und Betriebsräten mitzuarbei
ten.« Außerdem sind 66 Prozent der Ju
gendlichen in den neuen Bundesländern 
der Ansicht, daß Politiker erst dann zuhö
ren, wenn Krawalle stattfinden. Ein Drit
tel der befragten Jugendlichen im Osten 
ist der Meinung, daß die Demokratie nicht 
in der Lage ist die gesellschaftlichen Pro
bleme zu lösen. Da verwundert es nicht 
das die Hälfte der jungen Ostdeutschen 
sich einen »starken Mann« \\>ünscht, der 
die Probleme zu lösen imstande ist. vgl. 
ND, 02.02.2000 0' 
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Ein 
Hundeleben 

Nun dürfen gefangene Menschen selbst 
Hunde beneiden. 

Nach Ansicht des Bürgenneisters der 
Adriastädtchen Recanati in Italien haben 
selbst Hunde »ein Anrecht auf ein erfull
tes Sexualleben«. Allen Tieren müsse »die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre grund
legenden Bedürfnisse einschließlich der 
nötigen sozialen Beziehungen zu befrie
digen. Dazu gehörten auch legitime sexu
elle Bedürfnisse« (Neues Deutschland). 0 

Der Luft
Kuhhandel 

Weil sie zum Treibhauseffekt beitragen 
oder Boden und Wasser schädigen, müs
sen Gase wie C02, Methan und S02 redu
ziert werden. Dieses Anliegen beschert 
der Menschheit allerdings eine neue Han
delsware: das Emissionsrecht 

Die Idee bei diesem Handel mit Emissi
onsrechten ist, Ländern, Städten oder Fir
men Emissionshöchstgrenzen aufzuerle
gen. Dabei soll ihnen aber freigestellt 
werden, wie sie diese Grenzen einhalten 
oder gar unterbieten. Wenn z.B. eine Fir
ma ihre Emissionsquote nicht voll aus
schöpft, könnte sie den verbleibenden 
Rest an andere Firmen verkaufen. 

Die aus unterschiedlichen Quellen ent
weichenden Gase (z.B. die Abgase eines 
Autos = C0

2
, die Abgase einer Kuh = 

Methan) verursachen allerdings auch un
terschiedliche Klimabelastungen. Ein von 
seiner Regierung beauftragter schwedi
scher Beamter hat die Verhandlungsmas
se verglichen: nach der Berechnung des 
Beamten hat ein Kilo Kuhfurzluft fiir das 
Klima den gleichen Effekt wie 21 Kilo 
Kohlendioxid. (taz, 15.02.00) 0 

Wundersame 
Selbstverletzung 

Ein 3ljähriger Ingenieur saß im Novem
ber 1996 am Frankfurter Hauptbahnhof 
mit einer Bierdose in der Hand auf einem 
Kasten, in dem Zugschilder aufbewahrt 
werden. Zwei Bundesgrenzschutz Beam
te sahen darin eine »Störung des Bahn
betriebs« und brachten den Mann mit 
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Gewalt auf die Wache, wo er anschließend 
mit Schlägen und Fußtritten mißhandelt 
wurde. Vor Gericht gestellt behaupteten 
die Beamten allerdings, der Mann sei auf 
sie losgegangen und habe sich dabei 
selbst verletzt. Das Gericht glaubte die
ser Version jedoch nicht und verurteilte 
die 24 und 31 Jahre alten Beamten zu Be
währungsstrafen von je sechs Monaten. 
(Neues Deutschland, 17.02.00) 0 

Weiterhin 
christlich 

Das Landgericht Würzburg wies eine Kla
ge ab, mit der die CSU gezwungen wer
den sollte, ihren Namen zu ändern. In dem 
Zivilverfahren, in dem es u.a. auch um die 
Persönlichkeitsrechte von Jesus Christus 
ging, urteilten die Richter, daß die CSU 
sich auch weiterhin »christlich« nennen 
darf. (Neues Deutschland) 0 

Eine Berufung 
mit Zukunft 

In einem chinesischen Krankenhaus wer
den menschliche Organe angeboten. Der 
Reporter einer Zeitung, der in dem Kran
kenhaus verdeckt recherchierte, zitierte 
einen Arzt mit den Worten: »Die meisten 
Organe stammen von Häftlingen. Häftlin
ge sind gut, weil sie jung sind«. Die fiir 
bis zu 40.000 US-Dollar angebotenen Or
gane werden hingerichteten Häftlingen 
entnommen. (taz, 10.01.00) 0 

Einen Weg 
gibt's immer 

Die Behörden einer westenglischen Stadt 
beschäftigt die Frage, wie Donna S. und 
ihr Freundtrotz strikter Überwachung im 
Gefängnisflur intim werden konnten. Nach 
Sex durch die Gitter ihrer Gefängniszelle 
war die 19jährige Britin schwanger gewor
den. (Neues Deutschland, 19/20.02.00) 

In Deutschland geriet ein Brandenbur
ger allerdings erst in Gefangenschaft, 
nachdem er seine Freundin geschwängert 
hatte. Die geschwängerte »Xena« habe 
nun Sehnsucht und suche bei Spaziergän
gen immernoch nach den Spuren ihres 
Beglückers. Der wiederum habe bereits 
zum wiederholtenmale Ausbruchsversu-
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ehe unternommen. Nach dem Sex mit der 
Schäferhündin »Xena« war der Wolfsrü
de »Naum« nämlich eingefangen und in 
den Eberswalder Zoo gebracht worden. 
(Tagesspiegel, 20.02.00) lii 

Pannen 
• passieren 

Einem Bericht des » Göttinger Tageblatts« 
zufolge haben Spezialeinheiten der Poli
zei im Rahmen einer bundesweiten Groß
razzia gegen eine Hehler-Bande in zwei 
Fällen auch Wohnungen von unbeteilig
ten Nachbarn gestürmt. Der 15jährige 
Sohn eines Hausbesitzers sei gefesselt 
worden und er selbst habe fast eine Stun
de lang nackt in Handfesseln auf dem 
Boden liegen müssen. Wohnungen sol
len ohne Durchsuchungsbefehl gestürmt 
und beschädigt worden sein. Die Polizei 
räume allerdings ein, daß es bei diesem 
Polizeieinsatz zu »Pannen« kam. (Neues 
Deutschland, 21.02.00) I;:!J 

Gewichtige 
Vorbilder 

Um einen Strafzettel nicht bezahlen zu 
müssen, habe sich eine Frankfurterin ver
geblich auf das Vorbild von Ex-Bundes
kanzler Helmut Kohl berufen, berichtete 
Neues Deutschland am 09.02.00. 

Die Verkehrssünde sei nicht von ihr, 
sondern von einer ehrenwerten Freundin 
begangen worden, habe die Frau erklärt. 
Sie hätte allerdings ihrer Freundin, die 
sich bereits vielfältig um das Vaterland 
verdient gemacht habe, ihr Ehrenwort ge
geben, daß sie sie nicht verpetzen werde. 
»Da neuerdings das persönliche Ehren
wort über Recht und Verfassung stehe«, 
habe die Frau argumentiert, »müsse es 
auch über einer kleinen Ordnungswidrig
keit stehen«. I;:!J 

»Jeder Bürger und jede Bürgerio ist 
vor dem Gesetz gleich, und das trifft 
Herrn Kohl ganz genauso wie Lie. 
sehen Müller.« 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
Ex-Bundesjustizmini (FDP) 

zlt. a. Neuu Deutaclalaad 21.12.99 



Satire 

Sagenhafte 
Knastgeschichten 

Der Umbau der JVA zu einer Dienst
leistungs-AG hat schon begonnen 

Einer Meldung der Deutschen Pres
seagentur (dpa) zufolge sind, so 
der Radiosender BBC, kürzlich »29 

Häftlinge in einer völlig überfüllten Ge
fangniszelle erstickt« (Trallenkieker Win
ter 99, S. 8). 

Die Leitung der Justizvollzugsanstalt 
Tegel hat sich daraufbin entschlossen, 
dem Belegungsdiktat der Senatsjustizver
waltung endlich einmal Verantwortungs
bewußtsein entgegenzusetzen und für das 
Jahr 2000 den schon längst von Häftlin
gen und Bediensteten geforderten Auf
nahmestop zu verfügen. 

Darüber hinaus sollen auch die Mög
lichkeiten genutzt werden, die sich aus 
der Tatsache ergeben, daß die JYA-Tegel 
seit Beginn des Jahres 2000 über einen 
eigenen Etat verfügt und daß der »Justiz
dienstleistungsbereich« ein »Zukunfts
markt« (Die Tageszeitung, 25.11.99) ist, in 
dem die zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht nur ausgegeben, sondern zum Nut
zen aller vermehrt werden können. 

Da sich das aber weder mit den beste
henden rechtlichen, noch mit den derzei
tigen baulichen Gegebenheiten verwirkli
chen läßt, wird noch in diesem Jahr mit 
der Umwandlung der JVA-Tegel in eine 
Aktiengesellschaft (AG) für Dienstlei
stungen begonnen - bis Mitte des Jah
res sollen die entsprechenden Vorberei
tungen abgeschlossen sein. Noch vor 
dem Gang an die Börse soll die AG-Tegel 
so umgebaut worden sein, daß die künfti
gen Anleger sehen können, was sie mit 
ihren Aktien erwerben: einen Freizeitpark, 
der geeignet ist, ehemalige Straftäter auf 
eine Weise zu verwahren, die Fluchtver
suche ausschließt. 

Dank der guten Verbindungen zur Ju
stizverwaltung ist es dem liehtblick ge
lungen, einen Rohentwurf der Baupläne 
(siehe Mittelseite) fiir diesen »Wild-Te
gel-Park (WTP)« zu erwerben. Und von 
einer Mitarbeiterin der Anstaltsleitung, 
die hier nicht genannt werden möchte, hat 
c::ler liehtblick Informationen darüber er
halten wie und von wem der WTP genutzt 
werden soll: Die derzeitige Anstaltslei
tung wird zunächst eirunal zusammen mit 

dem Berliner Gefangenenrat die Vor
standsmitglieder der WTP-AG benennen. 
Dieser Vorstand wird dann entscheiden, 
welche Beamten freigestellt bzw. in ein 
neues Beschäftigungsverhältnis über
nommen werden. Der lib lichen lnforman
tin zufolge soll kapp ein Drittel der Beam
ten eine feste Anstellung (z.B. als Wadi
Putzer) finden. 

Für die Häftlinge, die ja nic~t so ohne 
weiteres »freigesetzt« werden können, ist 
ein bemerkenswertes Programm geplant: 
Sie sollen nämlich die NA-Tegel den Plä
nen gemäß umbauen. Das heißt, sie müs
sen die Teilanstalten (TA) I, ll und lli ab
reißen und durch sogenannte Wohn-Pa
villons ersetzen - die TA III bleibt zum 
Teil als Maluunal fur die derzeitige kerker
ähnliche Verwahrung erhalten - auf der 
Mittelseite ist das Gebäudefragment ne
ben der Nummer 25 zu sehen. 

Gleichzeitig \vird die TA V (11) zu ei
nem großen »Fun-Tower« mit vielen un
terhaltsamen Sozialeinrichtungen und ei
ner wassergefüllten Riesenrutschbahn 
( 18) umgebaut. Die TA VI bleibt zunächst 
ein reines Verwahr haus, soll dann aber
nach Fertigstellung der übrigen Anlage
eine Pony-Reitanlage (6) werden. 

Die TA IV wird eine Discothek ( 14) mit 
vielen privaten Rückzugsmöglichkeiten 
zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, 
was der ursprünglichen, aber nie verwirk
lichten Konzeption dieses Hauses recht 
nahe kommt. Gäste, die länger bleiben 
möchten, werden in der bereits zum Lu
xus-Hotel (5) umgebauten ehemaligen 
Psychiatrisch-Neurologischen Abteilung 
(PN) untergebracht. 

Alle Häftlinge, diesichandenAb-, Um
und Aufbauarbeiten beteiligt haben, sol
len mit einem kostenlosen Bleibe- und 
Nutzungsrecht belohnt werden, das je
doch auf zehn Jahre beschränkt ist. Jene 
Häftlinge dagegen, die nicht mitgearbei
tet haben, müssen sowohl den Aufent
halt im WTP als auch die Nutzung der 
jeweiligen Einrichtungen bezahlen, was im 
Grunde genommen sehr ungerecht ist -
aber die dafür notwendigen Mittel kön
nen sie (z.B. als Testrutscher) erarbeiten. 
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Wer jetzt das Gefii.hl hat, der »Hotelvoll
zug« würde mit der Umsetzung dieser Plä
ne vemirklicht werden, sollte sich einmal 
überlegen wie es sich aUS\\irkt, wenn sich 
Häftlinge nach mehrmonatiger Arbeit mit 
nichts anderem beschäftigen können als 
mit dem Leben im Luxus- sie verweichli
chen und verlieren endgültig ihre Fähig
keiten, strafbar zu handeln. 

Außer diesem gibt es noch einen wei
teren Gesichtspunkt, der Beachtung ver
dient: durch die Öffnung der Anstalt und 
durch den mit der Öffnung verbundenen 
Kontakt externer mit internen Menschen 
wird sich ein Kennenlernen ereignen, das 
Spannungen ab- und gegenseitige Hilfs
bereitschaft aufbaut. 

Daß sich diejenigen, die nicht in der 
Anstalt wohnen, für den WTP interessie
ren werden, dürfte durch den gläsernen 
Teil der Mauer (3) und den neuen EiD
gangsbereich (1) ebenso sichergestellt 
sein wie die Lust, die umgebaute Kirche 
(5) zu besuchen. E1 

Während einer »Veranstaltung der 
Friedrich-Ebert Stiftung«, bei der es 
um das »Geschäft mit der Strafe« und 
»Monopolkomplexe« ging, sprach 
Christoph Flügge, »Leiter der Abtei
lung Justizvollzug in der Berliner Se
natsverwaltung fiir Justiz« (Süddeut
sche Zeitung, 22.11. 99) mitAngehöri
gen des Berliner Gefangenenrates 
(vgl. der Uchtblick3/99, S. 19). 

Dabei hat Christian Esser von der 
Süddeutschen Zeitung Herrn Flügge 
unter anderem gefragt: 

» Wud die Justizvollzugsanstalt Te
gel bald zur Aktiengesellschaft?<< 

Abteilungsleiter Flügge antworte
te, daß es darauf ankommen würde, 
was unter »bald« zu verstehen sei; 
»bisher werden nur in den USA und 
England Gefängnisse von Aktienge
sellschaften betrieben. Aber wir be
kommen laufend Angebote, auch von 
amerikanischen Betreibern; die [ ... ] 
drängen nach Deutschland. Ich hof
fe, daß der Sicherheitskomplex als Feld 
zum Geldverdienen langsam den mili
tärischen Komplex ablöst In manchen 
US-Staaten ist das Budget fiir Ausbil
dung von Jugendlichen oder von ehe
maligen Straftätern schon jetzt höher 
als fiir Kriegfiihrung oder Sicherheit. 
[ ... ] Ich hoffe sehr, daß wir eine ähnli
che Entwicklung in Europa [und dann 
auch in der NA-Tegel] kriegen«. 
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Orden für Trok
kene und Ex-User 

Von Andreas Schipowski hat die Redakti
onsgemeinschaft des Gefangenerunaga
zins der Iichtblick ein Schreiben erhal
ten, dessen Inhalt »für vollzugsgelocker
te Inhaftierte, fur von Haft bedrohte Men
schen und Ex-Gefangene, die trockene 
Alkoholiker sind und bleiben wollen«, 
interessant sein dürfte: Der DO (Deutsche 
Orden) Zweckbetriebe Berlin, eine Kör
perschaft des öffentlichen Rechts (Frank
furter Alle 40, 10 247 Berlin), hat mit dem 
»Auf- und Ausbau einer Gruppe« für die 
gerade genannten Personen begonnen. 

Wer die Hilfe des DO, dessen Logo dem 
Malteserkreuz ähnelt, in Anspruch neh
men möchte, kann »ab sofort« telefonisch 
(293 85 413)einenTerminfurein Vorge
spräch vereinbaren. »In diesem Vorge
spräch \\ird abgeklärt, ob der Interessent 
fur sich in Anspruch nimmt, Alkoholiker 
zu sein u. ob er trocken sein und bleiben 
will«. Wenn das der Fall ist, erfolgt »in 
der Regel eine Aufnahme in die Gruppe«. 

Die dann stattfindenden »Einzel- und 
Gruppengespräche laufen einzig u. allein 

Kultur/Sport 

mals Suchtmittelabhängige nach der The
rapie einen Arbeitsplatz« finden, was »die 
Rückfallgefahrdung« erhöht; »und diese 
Lücke soll der Bereich DO-Zweckbetrie
be schließen. So werden beispielsweise 
[ ... 1 ehernals Drogenabhängigen über den 
2. Arbeitsmarkt Beschäftigung, berufliche 
Qualifizierung und eine suchtmittelfreie 
Arbeitsumgebung geboten [ ... 1 Unter 
Berücksichtigung regionaler Gegebenhei
ten wird ihnen ein Arbeitsangebot zur 
Verfügung gestellt [ ... 1 das Perspektiven 
sowie eine Wiedereingliederung in den I. 
Arbeitsmarkt ermöglicht [ ... 1 

In Berlin, im Hause des Drogenthera
piezentrums« gibt es bereits zwei Zweck
betriebe: ein Katfehaus namens »Garbe«, 
das »etwa 50 Gästen Platz« bietet, »liebe
voll ausgestattet« und »in kunsthistori
sche Führungen« eingebunden ist. Die
ser Restaurationsbetrieb »soll, neben dem 
>normalen< Betrieb, Platz bieten fur Prä
ventionsaroeit im Bereich Sucht mit Schü
lergruppen, aber auch fur Selbsthilfegrup
pen; als Treffpunkt fur Sportgruppen, für 
Informationsveranstaltungen und Kultur
angebote aller Art. Ein internet-Anschluß 
ist vorgesehen«. 

Der zweite Zweckbetrieb ist eine Haus
rneisterei, die »der Hausverwaltung des 

Der DO öffnet arbeitslosen Jugendlichen 
und Erwachsenen mit wirksam bekämpften 

Suchtproblemen den 2. Arbeitsmarkt 

nach der Maßgabe der Hilfe zur Selbsthil
fe von Betroffenen fur Betroffene ab! Der 
dafur zuständige Ansprechpartner [ ... 1 ist 
ein seit 1985 trockener Alkoholiker, der 
nach wie vor nicht trinkt, nicht straffallig 
wird u. regelmäßig an Gruppensitzungen 
v. trockenen Alkoholikern teilnimmt«. 

Sowohl in dem Schreiben des Grup
penleiters als auch in dem »Handzettel fur 
den/die neuein Gruppenfreund/in« des 
DO wird auf den absoluten »Nüchtern
heitsanspruch« hingewiesen: »das heißt 
im Klartext: Angetrunkene Personen dür
fen hier weder herkommen noch an den 
Vor- Einzel- und Gruppengesprächen teil
nehmen«. 

Einern Faltblatt des DO läßt sich ent
nehmen, daß es noch eine »DO Suchthil
fe Zweckbetriebe Berlin« gibt, deren »Be
reichsleitung Nord-Ost« der Dip!.- Be
triebswirtin Lisa-Carina Tonk obliegt. 

Unter der Überschrift »Leben för
dern!« wird in dem Faltblatt daraufhinge
wiesen, daß »durch die aktuelle Situation 
am Arbeitsmarkt [ ... 1 immer weniger ehe-
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Drogentherapiezentrums angeschlos
sen« ist und »derzeit etwa 70 Wohnun
gen verwaltet. Hier werden folgende Be
schäftigungen und Qualifizierungen nge
boten: Reinigungsarbeiten, Renovie
rungs- und Sanierungsarbeiten, Anleitung 
in der Malerei, Schlosserei, Tischlerei, im 
Elektro- und Sanitärbereich, in Gestaltung 
und Ausstattung«. 

Darüberhinaus plant die DO Suchthil
fe die Einrichtung eines Fahrradladens 
(dem Foto in dem Faltblatt zufolge wird 
das ein recht ansehnlicher Laden), der als 
»lnnovationswerkstatt gedacht« ist und 
»in erster Linie ehernals Drogenabhängi
ge und arbeitslose Jugendliche beschäf
tigen und qualifizieren« soll. Damit ver
bunden sind Leistungsangebote »fur an
dere soziale Einrichtungen und Dritte
Welt -Länder, Dienstleistungen im Bereich 
Behindertenfahrzeuge und Fahrräder so
wie eigene Erfindungen, einen Erfinder
service und Innovationsförderung«. 

Ebenfalls in der Planung sind noch 
»folgende Zweckbetriebe: 

der Iiehebiock 1-212000 

- Fitneß- und Gesundheitszentrum mit 
Physiotherapie und Massage 

-Lederwaren 
-Landwirtschaft«. 
Den Planem und Machern, vor allem 

aber den Hilfebedürftigen ist zu wün
schen, daß die Angebote auch von nicht 
direkt beteiligten Menschen unterstützt 
werden. E1 

Wer will denn 
schon Theater? 

Über die Theatergruppe »aufBruch« hat 
der liehtblick schon des öfteren Anlaß 
gehabt, etwas positives zu berichten. Je 
wichtiger diese Gruppe nun innerhalb und 
außerhalb der Justizvollzugsanstalt (NA) 
Tegel vrird, desto mehr Tegeler Beamte gibt 
es, die sich den Aufwand fiir die Beglei
tung von in- und ex1emen Gruppenmit
gliedern sparen möchten. 

Begründet wird die Forderung nach 
Auflösung des aufBruchs weniger mit 
dem Mangel an Bewegungslust seitens 
der Beamten, sondern mit dem mangeln
den Interesse der Häftlinge an einem ech
ten Kulturangebot Die allerdings tatsäch
lich auch ohne hauseigenes Theater über
stundengeplagten Beamten meinen, daß 
die Mehrheit der Häftlinge ohnehin weni
ger an einem kulturell anspruchsvollen 
Programm interessiert sei und daß die 
Theatergruppe eher den externen Mitglie
dern nutzen würde. 

Daß mit den Proben und erst recht mit 
den Veranstaltungen ein gewisses Maß 
an Arbeit, sogar an Mehrarbeit verbun
den ist, kann nicht bestritten werden. Ob 
sich die Mehrheit der Häftlinge aber eher 
fur ein selbstgernachtes und immer pro
fessioneller werdendes Theater oder fur 
ein weniger personalintensives Kinopro
gramm begeistert, sollte jedoch nicht vor
schnell beantwortet werden. 

Ganz sicher ist nämlich, daß sich die 
meisten für beides aussprechen werden. 
Und zu vennuten ist, daß es in der NA
Tegel ebensoviele Theater- wie Kinofreun
de gibt - vor Entscheidungen über das 
Bestehen- oder Nichtbestehenlassen der 
Theatergruppe sollten also die Zuschau
er eingehend befragt werden. 

Da solche Befragungen nicht zum Stil 
der Tegeler Entscheidungsträger gehö
ren, möchte die Redaktionsgemeinschaft 
des Gefangenenmagazins der liehtblick 
alle Betroffenen um Stellungnahmen bit
ten: wer will hausgernachtes Theater? 



Als kleine Entscheidungshilfe sei auf die 
»4. Europäische Konferenz über Theater 
und Gefängnis<< hingewiesen, die »vom 
10. bis 14. Mai 2000 [ ... ]von Aufbruch 
e. V in Kooperation mit der Volksbühne 
arn Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin und 
dem Verein Kunst und Knast e.V«' ver
anstaltet wird. Solche, das Ansehen von 
Strafgefangenen verbessemden Treffen 
wurden schon mit großem Erfolg »in 
Manchester ( 1996) und Mailand ( 1994 und 
1998)« von den meist ehrenamtlich täti
gen Vereinsmitgliedern organisiert. 

Gibt es unter den Häftlingen der NA
Tegel oder unter den fiir sie Verantwortli
chen tatsächlich solche, die auf die mit 
derlei öffentlichkeits-und medienwirksa
men Treffen verbundenen Chancen gera
de jetzt verzichten wollen, wo der interna
tionale Erfahrungsaustausch »in Berlin 
fortgefiihrt und intensiviert werden« soll? 
- wo »Gastspiele von Gefangenenthea
tem, Podiumsgespräche mit in- und aus
ländischen Teilnehmern sowie Informati
onsveranstaltungen« geplant sind? 

Das scheint kaum vorstellbar zu sein. 
Trotzdem bedarf es allem Anschein nach 
gerade der Wortmeldungen der arn haus
eigenen Theater interessierten Häftlinge, 
wenn die 1997 von »AufBruch - Kunst 
Gefängnis Stadt« gegründete Tegeler 
Theatergruppe bestehen bleiben soll. 

Aber auch Kritiker der aus Häftlingen 
und externen (meist kostenlos tätigen) 
Profis bestehenden Gruppe sollten sich 
zu Wort melden, da auch ihre Stimmen zur 
Gewinnung eines Gesamteindruck erfor
derlich sind. 

Bei der Auswertung des Pro und Con
tra wird dann zu berücksichtigen sein, daß 
1998 vom »aufBruch und weiteren Unter
stützem die erste Website von Gefange
nen in Deutschland«2 ins intemet gestellt 
wurde: http://www.planet-tegel.de. 

Diese Seiten »ennöglichen den Gefan
genen [ ... ] die Kontaktaufnahme mit der 
Welt außerhalb der Gefl!.ngnismauem. 
Muß zu der Bedeutung der aufBruch
Gruppe noch etwas gesagt werden? 

Möglicherweise hat das libliche Publi
kum aber noch Fragen, deren Beantwor
tung der »Förderverein AufBruch-Kunst 
Gefängnis Stadt«3 (Pappelallee 15, 10437 
Berlin) gerne übernimmt. ltJ 

1 sämtliche Zitate dieses Artikels sind aus der 
Zeitschrift fllr Strafvollzug und Straffiilligenhil· 
fe (ZfStrVo) 1/00, S. 45f 
1 vgl. der liehtbliCk 6/98, S. 3 
1 Tel. : 440 49 700, Fax: 441 76 39, e-mail : 
aufbruch@snafu.de 

Kultur/Sport 

Veranstaltungen der FernUni 

10.04.00, 1715 Uhr: Frau Schulz vom 
Studienzentrum der Freien Universi
tät Berlin (Rüdesheimer Str. 54, 14 197 
Berlin, Tel. : 838- 55 205) informiert ins
besondere Neuzugänge über das 
Fernstudium an der FernUni Hagen; 
ab 1800 Uhr informiert und berät Frau 
Schulz die bereits eingeschriebenen 
Gasthörer und Studenten 

22.05.00, 1715 Uhr: Frau Schulz gibt 
Zulassungsanträge fur das Winterse
mester 00/0 1 aus 

19.06.00, 17JSUhr: Frau Schulz in
formiert Neuzugänge und berät ab 1800 

Uhr die Immatrikulierten 
Wer an diesen Veranstaltungen teil

nehnien möchte und dem Studenten
sprecher noch keinen entsprechenden 
Vormelder gegeben hat, muß seine Teil
nahme mindestens 14 Tage vor dem 
jeweiligen Termin bei der Pädagogi
schenAbteilungder NA-Tegel bean
tragen. Da das Problem mit dem Leh
rer, der sich selbst zum Vertreter der 
Anstaltsleitung in Sachen Fernstudi
um ernannt hat, noch immer nicht ge
löst ist, gibt es fur diese Fristen wei
terhin keine Härtefallregelung 

Flinke Finger 
bei PVC 

Die »Internationale Stiftung zur Foerde
rung von Kultur und Zivilisation« hat den 
in der Justizvollzugsanstalt (NA) Tegel 
gefangen gehaltenen Menschen schon 
mehrmals erfreuliche kulturelle Erlebnis
se' verschafft und ihnen dantit deutlich 
gemacht, daß sie von der zivilisiert leben
den Welt doch nicht gänzlich ausge
schlossen sind. 

Mit Michael Gees, der schon als Drei
jähriger Klavierspielen lernte, stellte die 
Stiftung den Tegeler Häftlingen am 
0 1. 0 3. 00 einen jungen Künstler vor, der 
mit ebenso anregenden wie interessan
ten eigenen Kompositionen, Interpreta
tionen und Improvisationen bewußt mach
te, daß sich außerhalb der Anstaltsmau
ern selbst die klassische Musik weiter
ent\~ickelt: Unter den bei eigenen Veran
staltungen stets für Ruhe sorgenden 
Blicken des katholischen Anstalts geistli
chen, Pater Vincens (kurz PVC genannt), 
demonstrierte der Solist in der Kirche der 

de r lich t:b li ck 1·212000 

NA-Tegel ein fingerfertiges Flügelspiel, 
das die rund 120 Zuhörer faszinierte. 

Seine eigenen Kompositionen leitete er 
mit einem Hinweis auf seine Zeit an der 
Musikhochschule ein, wo Mitschüler und 
Lehrer seinen Stil kritisiert hatten: weil ja 
Künstler »in der schlechtesten aller Wel
ten leben«, müßten sie mit ihrer Musik 
»den Menschen einen Spiegel vorhalten« 
und sie wachmachen, »damit sie sich 
selbst erkennen und sich verändern« -
mit »seiner Art zu komponieren« \\iirde 
er stattdessen »zur Affirmation [Beja
hung] der Gesellschaft« beitragen. 

Sehr zur Freude des Publikums hat sich 
Michael Gees von derlei Sichtweisen 
nicht von seinem Stil abbringen lassen: 
seine Zuhörer sollten beim Erleben seiner 
Musik einmal zehn Minuten bleiben kön
nen wie sie sind, sollten sich ein Zeitehen 
lang einmal nicht verändern müssen. 

So klangen denn seine eigenen, leicht 
jazzigen Kompositionen nach friedlichem 
Bach und ließen doch an den Adler eines 
Nietzsche denken, der mutig über den 
Abgründen der Selbsterkenntnis kreist. 

Nach dem Schwelgen im Schweben 
folgte eine wogende Polonaise in Bass
Moll (Chopin), mit der die Tegeler zurück 
ins bodenständig-fröhliche Leben geholt 
wurden. Und mit einer als Zugabe darge
botenen Improvisation lockte der Flügel
mann sein Publikum in Gefilde, in denen 
das gegenseitige Zuhören und das ge
meinsame Schweigen zum Lebensbe
standteil wird. 

Dem Künstler ist dafiir zu danken, daß 
er den ganzen Klangreichturn seines Ta
steninstrumentes hörbar und die ein
drucksvolle Harmonievielfalt, die glei
chermaßen fiir Frohsinn und Nachdenk
lichkeit sorgte, verständlich machte. 

Dieser Musik zu folgen, hätte mit jeder 
Stunde mehr Spaß gemacht, aber nach 60 
Minuten war alles vorbei, und PVC konn
te nur noch feststellen, daß hier »Uner
hörtes zu Gehör gebracht« worden sei, 
daß die damit verbundene Freude viel 
Kraft gegeben hätte und daß der Stiftung 
zu danken sei, die ja stets »fiir die Knäste 
das Beste« organisieren würde. 

Dazu gehört im Normalfall auch ein mit 
Gesprächen verbundenes Buffet, das es 
aber in der NA-Tegel aufgrunddes Un
verständnisses der Beamten nicht mehr 
geben wird. ~ 

1 vgl. der liehtbliCk 1-2/99, S. 21 (SchOne Stirn· 
men ... ), 4/99, S. 20 (Drum Contra Bass) - zu 
weiteren Tätigkeiten: der liehtbliCk 4/99, S. 20f 
(Der goldene SchiOsse1) 
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Kultur/Sport 

Ein neuer LSozPäd 
Ob er sich über den liblichen Titel 
»PR-O/Kultur-Manager« freut? 

Seit dem 01.02.00 hat die Sozialpäd
agogische Abteilung (SozPäd) der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel 

einen neuen Leiter: Lars Hoffinann. 
Ihm und den Tegelem ist zu wünschen, 

daß er ebenso glücklich zu arbeiten ver
mag wie sein Vorgänger, Klaus-Dieter 
Blank', dem die Redaktionsgemeinschaft 
des Gefangenenmagazins der lic:ht::blick 
im Namen vieler Häftlinge für seinjahre
langes und erfolgreiches Bemühen um ein 
ausgewogenes Kulturangebot danken 
und für seine Zukunft im Steuerungsbe
reich der NA-Tegel alles Gute \viinschen 
möchte. 

Der neue LSozPäd (Leiter der Sozial
pädagogischen Abteilung) ist ein Multi
funktionär: Abgesehen davon, daß ilun 
ab Juli dieses Jahres ein weiterer Bereich 
unterstellt wird2

, bleibt er zunächst ein
mal führender Mitarbeiter (VIa) des Voll
zugsleiters {VL). 

Des weiteren ist er für das anstaltsin
terne Ideenmanagement zuständig, das 
andernorts unter dem Namen betriebli
ches Vorschlagswesen bekannt ist und in 
der NA-Tege1 im Rahmen der Berliner 
Verwaltungsreform3 eingeführt \Yurde 
(ohne daß dies den Bewohnern der An· 
stalt allzu deutlich wahrnelunbar wurde). 

Schließlich ist und bleibt er der An
staltsbeauftragte für ÖffentlichkeitSarbeit, 
was sich mit demjetzt hinzugekommenen 
Amt gut vereinbaren läßt - schließlich hat 
ja sein Vorgänger seit 1995 unter einem 
eigenen Logo öffentlich für Vollzugshel
fer und überhaupt für Menschen gewor
ben, die sich ehrenamtlich oder gegen (ge
ringes!) Honorar für Häftlinge betätigen. 
Zu hoffen ist, daß der junge Ideen- und 
Kulturmanager die Kräfte seiner Ämter 
zum Wohle aller zu bündeln und viele 
Menschen für das Vollzugsgeschehen zu 
interessieren vermag. Die Herausforde
rung, die darin zu sehen ist, daß die allein 
mit dem Kulturmanagement vernundenen 
Aufgaben ebenso vielfältig sind wie die 
Schwierigkeiten, die es in diesem Bereich 
zu meistern gilt, hat dervorrangig an Ver
mitteln und Zur-Verfügungstellen orien
tierte PR-Mann allem Anschein nach er
kannt w1d angenommen. 

Zu den Schwierigkeiten zählen nicht 
nur die finanziellen Engpässe• und die 
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mangelnde Motivation der nicht zum ei
genen Mitarbeiterstab gehörenden Beam
ten, sondern auch das fehlende Verständ· 
nis der Öffentlichkeit dafür, daß es besser 
ist, Häftlinge oder deren externe Betreuer 
zu einer kulturellen Veranstaltung zu brin
gen als einzuschließen oder gänzlich un
betreut zu lassen. 

Die dafür notwendige Public Relation 
(PR, Werbung) wird eine der Hauptauf
gaben des LSozPäd bleiben. Projekte wie 
die internet-Gruppe5 oder Medienarbeit6 

sind hier als ausbaufahige Ansätze zu 
sehen, zu denen die Förderung von 
Schach-, Sport- und Musikgruppen hin
zukommt bzw. hinzukommen muß. 

Daß sich die Arbeitsbedingungen der 
Beamtenschaft zumindest unterhalb der 
Ebene eines LSozPäd ständig verschlech
tern', darf dabei nicht unberücksichtigt 
bleiben- aber auch nicht zum entschei
denden Faktor für die Handlungen des 
neuen »PR-O/Kultur-Managers« werden: 
Die Weibeaktivitäten müssen also nach 
außen und innen gerichtet sein, so daß 
die Interessen aller Beteiligten gemäß dem 
gesetzlichen Auftrag (im Sinne des Be
amtenrechts aber auch des Strafvollzugs
gesetzes) ideenreich organisiert und nicht 
nur verwaltet werden können. 

Daß der Multifunktionär Hoffmann 
ebensoviel Glück beim Meistern dieser 
Organisationsaufgaben hat wie er es nach 
seinem gegenüber dem liehtblick zum 
Ausdruck gebrachten Engagement ver
dient, hoffen viele Menschen in der NA
Tegel -das Redaktionsteam wird sicher
lich noch öfters von dem Hoffnungsträ
ger berichten. ~ 

1 vgl. der liehtblick 4-S/98, S. 46 
1 näheres steht im nächsten liehtblick 
1 vgl. der liehtblick 4-S/98, S. 4 • 7 
'gegenober 1995 (315 TOM) hat der LSozPäd 
heute nur noch rund die Hälfte dieses Etats 
' unter http://www.planet-tegel.de können die 
Leistungen dieser Gruppe (vgl. der liehtblick 6/ 
98, S. 3) bestaunt werden 
' vgl. rechte Spalte: 102 Jahre Tegel 
' die Internationale Stiftung zur Foerderung von 
Kultur und Zivilisation hat sogar einen Preis 
(3.000 ,- DM und eine Medaille) filr diejenigen 
am Vollzug Beteiligten ausgesetzt, die diese Ver
schlechterungen halbwegs menschlich zu mei
stem in der Lage sind (vgl. der liehtblick 4/99, 
S. 21 f) - verdient hat sich den Preis noch keiner 

der li oh~:b li ck 1·2/2000 

Veranstaltungen des SozPäd 

I 0 .05. 00, ca. 1730 Uhr im Kultursaal: Der 
aufBruchfuhrt eine Werkstattfassung 
von Samuel Becketts »Endspiel« auf 

12.05.00, ca 1730 Uhr in der Kirche: 
Konzert (näheres stand bis Redakti
onsschluß noch nicht fest) 

30.05. 00, ca 173° Uhr im Kultursaa.l: 
Die Generalprobe des »Endspiels« 

31.05 .oo: ca 173° Uhr im Kultursaa.l: 
Die Premiere des »Endspiels« 

02.06.00,ca I73°UhrimKultursaa.l: 
Die erste Vorstellung des »Endspiels« 

05. 06. 00, ca 173° Uhr im Kultursaal: 
Das »Endspiel« (zu dieser Aufführung 
sind ausschließlich externe Gäste zu
gelassen) 

06.06.00und09.06.00,~ca 1730 
Uhr im Kultursaal: die letzten Auffiih
rungen des »Endspiels« 

102 Jahre 
JVA-Tegel 

Dem wenig rülunlichen, dafür aber histo
risch um so interessanteren Geburtstages 
der Justizvollzugsanstalt (NA) Tegel hat 
die Redaktionsgemeinschaft des Gefan
genenmagazins der liehtblick fast ein 
ganzes Heft (der liehtblick 4-5/98) ge
widmet: von den »Acta Generalia der 
König!. Stadtvoigtei=Direction zu Berlin 
betreffend den Bau eines neuen Strafge
fangnisses für Berlin bei Tegel«, die bis 
in die 50er Jahre des vorletzten Jahrhun
derts zwiickreichen bis hin zu den aller
neuesten Zielsetzungen im Rahmen der 
Berliner Verwaltungsreform \\·urde die 
loca lautiaque (Unterbringung und Ver
pflegung auf Staatskosten) in der NA
Tegel beschrieben. 

Bei der Geburtstagsfeier stellte die An
staltsleitung gleichzeitig mit dem inzwi
schen restlos vergriffenen liehtblick eine 
226 Seiten starke Broschüre (100 Jallre Ju
stizvollzugsanstalt Tegel) vor, in der mehr 
als 30 (mehr oder weniger kompetente) 
Menschen nallezu alle wesentlichen Be
reiche des Tegeler Vollzugsgeschehens 
darstellen. 

Insbesondere der 70seitige Artikel (Ge
fangnis Tegel- 1898 bis 1948) des Histo
rikers und Anstaltsbibliothekars Günter 
Liebchen, dem das libliche Team unzähli
ge Informationen und Zugang zu norma
lerweise unzugänglichen Unterlagen ver-



dankt, ist immer wieder als Lektüre zu 
empfehlen: Zahlen, Daten, Fakten und 
Anekdoten zur Entwicklung eines durch
aus typischen deutschen Gefängnisses 
sind hier gut lesbar zusanunengestellt. 

Jetzt, zwei Jahre nach der 100-Jalufeier 
»besteht nunmehr die Möglichkeit, die 
komplette Broschüre [zum Teil allerdings 
mit gekürzten Artikeln], ergänzt durch eine 
Vielzahl von aktuellen Bildern und einzel
nen Filmsequenzen, auch in Form eines 
modernen Mediums - einer CD-ROM 
zu erwerben. Die CD-ROM entstand im 
Rahmen eines besonderen Projektes mit 
der >mediadesign akademie<. Interessier
te können die CD-ROM > 100 Jahre Justiz
vollzugsanstalt Tegel direkt zum Selbst
kostenpreis von 5,- DM erwerben bei: 
Lars Hoffmann [vgl. nebenstehender Ar
tikel], Beauftragter fiir Öffentlichkeitsar
beit (VIa) der NA-Tegel, Seidelstr. 39, 13 
507 Berlin; Tel.: 030143 83 - 369; Fax: 0301 
43 83 - 120« (Zeitschrift fiir Strafvollzug 
und Straffälligenhilfe 1100, S. 42). 0 

Förderverein 
Netzwerk 

Der »Förderverein Netzwerk Selbsthilfe 
e.V« (Gneisenaustr. 2 a, 10 961 Berlin) hat 
eine neue Broschüre »Fördertöpfe für 
Selbsthilfeprojekte und kleine Betriebe in 
Berlin und den neuen Bundesländern« 
herausgegeben. Diese Broschüre- so der 
Anzeigentext zu dem 90 DIN A 4seitigen 
Werk - »richtet sich an kleine Projekte, 
gemeinnützige Organisationen, aber auch 
an Betriebe und Unternehmerlnnen. In
haltlich schlägt die Broschüre eine 
Schneise durch den unübersehbaren För
derdschungel der privaten und öffentli
chen Geldtöpfe. Sie informiert umfassend 
über- Förderkriterien 

- Antragstellung 
- Was wird durch wen gefördert 
- Staatliche Förderung von Arbeits-

plätzen 
-Adressen 
-Fax-, E-mail- und Internetadressen 
-Weiterführende Literatur. 
-Neu: Fördertöpfe der Europäischen 

Union«. Für »15 DM (+ 2 DM Porto)« 
kann das sicherlich hilfreiche Werk be
stellt werden. 

»Netzwerk, ein politischer Förder
fonds« ist telefonisch (030 I 691 30 72), 
per Fax (030 I 691 30 72) undpere-mail 
(Netzwerk-Berlin@t-online.de) zu errei
chen. 0 

Kultur/Sport 

Staatsgeheimnisse 
im Internet 

Daß ein Staat ohne einen geheimen Nach
richtendienst »wie eine Wurst ohne Bril
le« ist, und daß in dieser offenkundigen 
Entbehrlichkeit »das Faszinosum der 
Spionage<< liegt, hat Christian Bomrnari
us in der Berliner Zeitung vom 11.01.00 
festgestellt: »Jedermann hat längst begrif
fen, daß Nachrichten, die ein Nachrich
tendienst liefert, zumeist auffalschen In
formationen beruhen (dann sind es keine 
Nachrichten) oder hoffnungslos veraltet 
sind (dann sind es ebenfalls keine Nach
richten). Nur einer hat's noch nicht be
merkt- die Berliner Staatsanwaltschaft«: 
Am 31.08.98 durchsuchten Polizeibeamte 
auf Geheiß eben dieser Staatsanwalt
schaft die Geschäftsräume des Verlages 
»Das Neue Berlin«, weil dort Unterlagen 
zu einem Buch (»Der Überläufer«) vermu
tet wurden, dessen Inhalt so brisant war, 
daß der Verleger, Dr. Mattbias Oelune, und 
dessen Geschäftspartnerin, Jacqueline 
Kühne, wegen Beihilfe zum Geheimnisver
rat angeklagt wurden. 

Der entsprechende, ursprünglich auf 
mehrere Verhandlungstage angesetzte 
Prozeß begann am 10.01.00 und endete 
bereits am 20.01.00 mit einem glatten Frei
spruch: »Das Gericht sehe die wesentli
chen Punkte der Strafbarkeit nicht, so die 
Richterin. [ ... ] Der Vorwurf des Geheim
nisverrats treffe [schon] deshalb nicht zu, 
weil Unbekannte das [komplette] Manu
skript des Textes bereits vor der Buch
veröffentlichung insinternetgestellt hat
ten« (Der Tagesspiegel, 21.0 1.00) und weil 
sämtliche Details schon in einer 1988 ver
faßten Dissertation des Autors verarbei
tet worden waren. 

Dieser Autor ist der seit 1990 unter dem 
Decknamen Hans Ottowitsch in Moskau 
lebende Hansjoachim Tiedge, der bis vor 
15 Jahren in der bundesdeutschen Spio
nageabwehr tätig, wegen seiner Trunk
und Spielsucht jedoch nicht über den 
Rang eines Regierungsrates hinausge
kommen war, was den hochverschulde
ten Mann im August 1985 veranlaßte, die 
Fronten zu wechseln. 

Wer an Agentengeschichtchen jen
seits der Action eines James Bond inter
essiert ist, wer wissen möchte, wie im 
BND fremdgegangen wurde, wie sich ein 
Geheimdienstmann in der Nase bohrte, 
wie unkollegial die Amerikaner waren oder 
wie es war, als Herr Tiedge nackt hinter 
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einem KGB-Offizier saß (in der Sauna), 
sollte sich das knapp 500 Seiten lange 
Buch mit den Memoiren jenes Mannes, 
dessen Verrat 2005 vetjährt (dann ist er in 
Deutschland pensionsberechtigt) mal 
ansehen. ~ 

10 Jahre 
Freie Hilfe 

Die »Freie Hilfe Berline. V.- Gefährdeten
und Straffilligenhilfe« ist ein gemeirmüt
ziger Verein, dessen Mitglieder mit einer 
Vielzahl von Beratungs-, Betreuungs-, 
Wohn- und Beschäftigungsangeboten 
dazu beitragen möchten, daß Menschen 
nicht (noclunals) straffällig werden und 
daß die Familienangehörigen oder Freun
de von (ehemaligen) Straftätern leichter 
mit der Situation umgehen körmen, die 
zum Beispiel mit der Inhaftierung eines 
Sozialpartners oder mit dessen Entlassung 
aus der Strafhaft verbunden ist. 

Mittlerweile ist der Verein 10 Jahre alt
die Redaktionsgemeinschaft des Gefan
genenmagazins der Iichtblick \\ird in 
der nächsten Ausgabe über die entspre
chenden Jubiläumsveranstaltungen (29. 
- 31.03.00) berichten. Da dazu auch eine 
Beschreibung der Leistungen der Freien 
Hilfe gehört, sollten sich all diejenigen 
beim liehtblick melden, die im oder fiir 
den Verein Leistungen erbracht oder Lei
stungen in Anspruch genommen haben. 

Auch von indirekt Beteiligten erhofft 
sich die Redaktionsgemeinschaft des 
Iichtblicks Zuschriften: wie geht es dem 
Vater, werm seine Tochter fiir ehemalige 
Straftäter tätig wird? Was empfindet die 
Ehefrau, werm sich der Ehemann nicht mit 
ihr sondern mit Sozialfällen beschäftigt? 
Wo sehen Angehörige von ehemaligen 
Straftätern die besonderen Stärken und 
Schwächen des Vereins? 

Schließlich wird es auch um die vier 
neuen Mitalbeiter bei der Freien Hilfe ge
hen, die mit jenen Geldern bezahlt wer
den, die in den Justizvollzugsanstalten 
eingespart wurden. Es könnte sein, daß 
hier tatsächlich einmal über eine gelun
gene Umschichtung von Mitteln aus der 
Haushaltskasse zu berichteten sein wird: 
Die vier sind nämlich fiir die Organisation 
der gemeinnützigen Arbeit zuständig, de
ren Erbringung ehemaligen Straftätern 
den Antritt der (kostspieligen) Strafhaft 
erspart - auch hierüber wird der liehtblick 
in einer seiner nächsten Ausgaben gern 
und ausfuhrlieh berichten. 1!1 
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Rückblick 

Zeitweise Falsch 
Das Ende des alten und der Anfang des neuen Jahrhunderts aus 

( vollzugs )politischer Sicht: satirefähig 

I n Velten bei Oranienburg gibt es ein 
Gewässer, an dessen Ufern sich vor 
knapp 35 Millionen Jahren toniges 

Gestein gebildet hat. Wann die ersten Vel
tener auf die Idee kamen, mit diesen Sedi
menten (Ablagerungen) etwas anzufan
gen, läßt sich zeitlich wohl nicht mehr ge
nau bestimmen. Aber daß dies spätestens 
im Mittelalter der Fall gewesen sein dürf
te, kann aus dem Vorhandensein der noch 
heute am Seddin-See erkennbaren Ton
gruben jener Zeit geschlossen werden. 

Damit sind wir bei Thema: ln den Velte
ner Tonziegel-Fabriken wurden Ziegel 
gebrannt; (Dach-)Ziegel heißt auf Latei
nisch tegula, und in Tegel gibt es eine vor 
hundert Jahren aus Ziegeln gebaute Ju
stizvollzugsanstalt (JVA), in der Men
schen eingeschlossen werden. 

Ob und inwieweit diese Verknüpfung 
von Informationen logisch ist, kann hier 
aus Z\Vei Gründen als unbeachtlich ange
sehen werden: erstens geht es in diesem 
Rückblick nicht um 

zugsbeamte gleichermaßen. Und weil die 
Politik, um das rrut Sanre zu sagen, keinen 
Mythos (= Rede, Nachrede) braucht, son
dern Wahrheit, ist festzuhalten, daß über
haupt kein Lebewesen Unrecht verdient, 
daß aber viele Menschen, insbesondere 
Politiker, am Unrecht verdienen. 

Das Land Berlin hat beispielsweise ein 
Computerprogranun erworben. Ohne über 
die Spendentätigkeit des Verkäufers spe
kulieren zu wollen, läßt sich festhalten, 
daß dieselbe Software fiir einen Bruchteil 
des ausgegebenen Geldes von interna
tional renommierten Spezialisten speziell 
für die jeweiligen Anstalten hätte be
schafft werden können. Jetzt aber hat die 
NA-Tegel ein »Buchhaltungs- und Ab
rechnungssystem im Strafvollzug« (Ba
sis 2000), das nicht auf Berliner Verhält
nisse zugeschilitten ist, aber außer den 
einmalig zu zahlenden Anschaffungsko
sten (537.943,46 DM) jährlich 150.000 bis 
200.000 DM kostet und allen Anwendern 

und Z\Var ohne Vorankündigung, was dem 
Vertrauensschutz aus der sogenannten 
betrieblichen Übung und aus § 242 BGB 
zuwiderläuft. Wer sich darüber bei der An
staltsleitung beschwerte, wurde zunächst 
aufeine »AVNr. 3 zu§ 42 StVollzG« ver
'viesen, die in dieser Form schon lange 
nicht mehr gilt und die außerdem noch 
falsch vvidergegeben wurde. 

Wer durchhielt und geschickt begrün
dete, wurde belohnt: »auf Ihren Hinweis 
haben \\ir die Berechnung der Ihnen im 
Ralunen der Freistellung von der Arbeits
pflicht gemäß § 42 Strafvollzugsgesetz ge
währten Werktage rrut dem Ergebnis über
prüft, daß Ihnen die Freistellung nur an 
17 Tagen gewährt \Hl!de. [ ... ] Wrr bitten, 
das Versehen zu entschuldigen« - der 
Häftling, dessen Antwortschreiben der 
Anstaltsleitung hier zitiert wurde, hat sich 
jeden Tag einzeln erstritten. 

Im Berliner Abgeordnetenhaus ließ 
sich laut »lnhaltsprotokoll Recht 1412« 

Denk-, sondern um 
Vollzugs-Regeln, 
zweitens hat der 
Strafvollzug ohne
hin nichts rrut Logik 

Über Nacht gekürzt: drei Freistellungstage. 
vom 17.02.00 die 
Abgeordnete Min
ka Dott (PDS) über 
die »Gründe für 
den Abbau des be-

Gesparte Kosten pro Jahr: 41,- DM. 
Kosten eines Stuhls des Kürzers: 2.200,- DM 

zu tun. Dafur aber um so mehr mit Politik. 
Diese hat sich jedoch so als eine Form 
der Selbstbereicherung und des Lügen
dürfens entpuppt, daß ein den Vollzugs
regeln unterworfener Mensch kaum dar
über reden kann, ohne Vergleiche mit der 
eigenen, allerdings mit mehr als nur der 
Nicht-Auszahlung von Steuer- und der 
teilweisen Rückzahlung von illegal erwor
benen Spendengeldem bestraften Unred
lichkeit anzustellen. Derlei Vergleiche gel
ten aber (noch) als ziemlich unziemlich 
und gehören daher nicht in ein seriöses 
Gefangenenmagazin-oder? 

Obwohl sich der Iichtblick außer
stande sieht, diese Frage rrut einem Nein 
zu beantworten, soll im folgenden weni
ger verglichen als beschrieben werden. 
Dieser Beschreibung liegt das gerade in 
der NA-Tegel immer wichtiger werdende 
Wort von Carnus zugrunde: Wu aber müs
sen beweisen, daß wir soviel Unrecht 
nicht verdienen. Interessanterweise gilt 
das immer mehr für Häftlinge und Voll-
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mehr Schreib- und ähnliche Zusatzarbeit 
abverlangt als das noch gänzlich ohne 
Computer der Fall war. (Als ob das nicht 
schon fiir den Verdacht auf das Vorliegen 
von Steuer-/Betrugsstraftatbeständen 
ausreichen würde, sehen die Verträge rrut 
dem Verkäufer vor, daß nur einmal jähr
lich Probleme rrut dem Programm beho
ben werden und daß die Problembehe
bungjeweils extra zu bezahlen ist.) 

Da die Politiker sparen wollen (und 
müssen), muß diese Mehrarbeit mit im
mer weniger Beamten geleistet werden. 
Und wenn immer weniger Beamte immer 
mehr neue Arbeiten zu erledigen haben, 
haben sie keine Zeit mehr, die alten zu 
schaffen - und sie haben erst recht keine 
Zeit, sich rrut den neuen Aufgabenstel
lungen so vertraut zu machen, daß sie rrut 
diesen angemessen umgehen können. 

Eine der Folgen aus »Basis 2000« und 
zunehmender Kenntnisarmut die Häftlin
ge erhalten nicht mehr 18, sondern nur 
noch 15 bezahlte Urlaubstage pro Jahr -

der lie htb li c k 1·1/2000 

zahlten Urlaubs in 
der NA-Tegel von 18 auf 15 Tage« auf
klären. Sie erfuhr von dem »StS Rauskolb 
(SenJust)«, also von dem Staatssekretär 
fiir Justiz, Diethard Rauskolb, daß »nach 
den Bestimmungen des Strafvollzugsge
setzes, der bundeseinheitlichen Verwal
tungsvorschrift sowie der[ ... ] allgemei
nen Verwaltungsvorschrift zu§ 42 Gefan
gene auf Antrag bis 18 Werktage von der 
Arbeitspflicht freigestellt und ihnen fiir 
diese 18 Werktage nach der in Nr. 7 der 
AV zu§ 42 normierten Form der Berech
nung auch Lohn gezahlt« wurden - die 
»nun erfolgte Absenkung auf 15 Tage sei 
durch neue IT-Techllik begründet. [ ... ] 
Dieses [Progranun] lasse bei der Berech
nung der Bezahlung der Freistellungsta
ge nur eine Bezahlung von 15 Tagen zu«. 

Muß hierzu noch etwas gesagt wer
den? Leider ja: in demselben Protokoll 
weist der ehemalige Sozialstadtrat Raus
kolb nämlich darauf hin, daß. die »Zah
lung von drei zusätzlichen Freisteilungs
tagen pro Antragsteller« insgesamt »pro 



Jahr [ ... ] zu einer Belastung des Haus
halts von 8.200 DM führen« würde - sein 
neuer, trotz Haushaltssperre beschaffter 
Stuhl kostete 2.200 DM ... 

Aber der erst 1992 in die CDU einge
tretene StS Rauskolb, dessen langjährige 
(im Dezember 1999 geehelichte) Lebens
gefährtin Bundestagsabgeordnete ist und 
»sich stets für dessen Aufstieg verwen
det hat«1, interessiert sich ja ohnehin we
niger fur Gerechtigkeit oder Sozialver hal
ten, sondern vielmehr dafiir, daß sein Chef 
und die anderen Hardliner der CDU auf 
ihre Kosten kommen. 

Dazu gehört die Auflösung der Schuld
nerberatung2 und die gleichzeitige Schaf
fung von 31 zusätzlichen Stellen für Ge
richtsvollzieher. »Das war sehr v.·ichtig, 
um dem Bürger effektiven Rechtsschutz 
sichern zu können«, erklärte er am 23.02. 
in der Berliner Tageszeitung »Die Welt«. 

Aus dieser Freude am Schutz der Rech
te schützenswerter Bürger erklärt sich ver
mutlich sein vom Landespressedienst am 
22.03.00 (Nr. 58) erwähntes»lnteresse an 
den Verhältnissen in den Justizvollzugs
anstalten des Landes Berlin«- mittlerwei
le hat er alle 10 Ber-

Rückblick 

gehend erziehen, daß ihr Bev.ußtsein dau
erhaft getrübt bleibt. Die sogenannte 
Rechtschreibreform, mit der Sprachrege
lungen der Nationalsozialisten im heuti
gen Deutschland nicht nur salonfähig, 
sondern auch zur Lern- und Lehrpflicht 
gemacht wurden4

, war eines derMittel zur 
Bewußtseinstrübung - und gleichzeitig 
ein deutliches Zeichen filr den beim Trü
ben erzielten Fortschritt. 

Ebenfalls ohne Gegenwehr nahm es 
das Wahlvolk hin, daß sich allein in Ber
lin die »Tarif- und Besoldungserhöhun
gen im öffentlichen Dienst« in den letz
ten zehn Jahren auf28, 41 % summierten
und zwar ohne Zulagen und zum Teil au
ßertarifliche Einrnalzahlungen. Aus der 
Antwort, die der Berliner Finanzsenator, 
Peter Kurth, am 20.01.00 auf die Kleine 
Anfrage (Nr. 14n 2) der PDS-Abgeordne
tenMarianKrügervom04.0l.OO gab. geht 
hervor, daß die Erhöhung allein 1999 mit 
305 Millionen DM zu Buche schlug. 

»Kurth betonte«, so der LPD vom 
12.01.00 (Nr. 8), »daß am konsequenten 
Sparkurs festgehalten werde«- immerhin 
gilt es ja mit »dramatisch hohen Zinsbe-

In der NA-Tege1 spiegelt sich diese Si
tuation wider: Im Haushaltsansatz filr 1998 
war ein Ausgaben-Titel in Höhe von 
1.517.000 DM für »Geräte, Ausstattungs
und Ausrüstungsgegenstände« vorge
sehen, der 1999 um 17.000 DM sinken 
sollte - spürbar wurde diese Kürzung 
nicht etwa bei »Waffen und Sicherheits
ausrüstungen« (15.000 DM), sondern un
ter anderem in der Anstaltsschule, der 
gerade eine Lehrerstelle gestrieben wur
de, nachdem sich die dortigen Pädago
gen entschlossen hatten, den Häftlingen 
den Erwerb des Abiturs (zunächst in Form 
einer fachgebtmdenen Fachhochschulrei
fe) zu ermöglichen. 

Auf der anderen Seite hat der Berliner 
Senat nicht nur eine gutbezahlte und dis
kutierfreudige » Expertenkommission zur 
Staatsaufgabenkritik«s eingesetzt, son
dern »auf Vorlage des Regierenden Bür
germeisters Eberhard Diepgen« beschlos
sen, die als Lenkungsgremium bezeich
nete Spielgemeinschaft » Verwaltungsre
form« zu vergrößern: Mitspieler sind nun 
»neben dem Regierenden Bürgermeister 
die Senatoren Böger, Kurth, Schöttler und 

Dr. Werthebach 
liner Untersu
chungs-, Straf-, Ju
gend- und Frauen
haftanstalten 
besucht. Ganz an-

>>Diepgen will nicht ins Gefangnis« (Bild), und Strieder 
möchte ein »neues stadtbürgerliches Bewußtsein« (Ta

gesspiegel)- also Narren(Straf)freiheit für Politiker? 

[ .. . ] Weitere Mit
glieder sind wie 
bisher: die jeweili
gen Vorsitzenden 
der Ausschüsse 

ders sieht die Interessenlage bei seinem 
Chef aus: »Diepgen will nicht ins Gefäng
nis«, überschrieb die Berliner Bild-Zeitung 
am 01.12.99 einen Artikel über dessen 
unbestreitbar verfassungswidrige3 Auf
lösung der Gewaltenteilwtg und die da
mit einhergehende »Politschwindsucht«, 
die von dem SPD-Landesvorsitzenden 
Peter Strieder im Tagesspiegel vom 
01.12.99 kommentiert wurde: »Inder Stadt 
müsse ein >neues stadtbürgerliches Be
v.ußtsein< wachsen«. 

Vermutlich ist das Gegenteil gemeint: 
wenn der Bevölkerung nämlich auch nur 
ansatzv,:eise bewußt werden sollte, was 
die derzeitige Regierung beschlossen hat 
und \o\ie sich Stadt- und Bundespolitiker 
über nahezu jeden Willen der von Thnen 
Vertretenen hinwegsetzen, dann könnten 
die Vertretenden nur noch geschlossen 
zurücktreten- wählen würde sie ohnehin 
nur noch der immer kleiner werdende, 
nämlich der aus schützenswerten Men
schen bestehende Bevölkerungsteil. Zu 
befürchten ist jedoch, daß diese Vermu
tung nicht stimmt, daß also Menschen, 
mit dem vom liehtblick entdeckten Diep
Gen (vgl. S. 30) die Wählerschaft dahin-

Iastungen von 10,2 Mio. DM pro Tag« 
fertigzu\verden. 

Genialerweise (Stichwort: Diep-Gen) 
werden zur Haushaltsentlastung nicht die 
schützenswerten Menschen fertigge
macht, sondern Arbeitslose, Sozialhilfe
empfänger und ähnlich sozial Schwache. 
Während beispielsweise die ohnehin zu 
niedrigen Renten besteuert werden so!
len, gönnen sich die Politiker und deren 
schützenswerte Klientel Ausschüsse mit 
hochbezahlten Ausschußvorsitzenden, 
wird über millionenschwere Denkmäler 
verhandelt, die wirklich nur die Schützens
werten haben möchten. Während in allen 
Bereichen schulischer, beruflicher und 
universitärer Ausbildung gespart wird, 
obwohl gerade dort ein Ausbau nötig ist, 
fordern selbst Grüne Politiker stattdessen 
den Ausbau der bwtdesdeutschen Tö
tungsmaschinerie, was nicht nur aus ei
nem humanitären Blickwinkel heraus wi
dersinnig ist: wenn nämlich die Ausbil
dungszeit und -mittel gekürzt werden, 
gelangen immer schlechter ausgebildete 
Menschen immer schneller auf einen Ar
beitsmarkt, der immer weniger Bedarf an 
unreifen und unqualifizierten Kräften hat. 
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filr Innere Angelegenheiten sowie filr Fi
nanzen und Wutschaft _des Rats der Bür
germeister, der Vorsitzende des Hauptper
sonalrats und die Vorsitzenden der Berli
ner Landesverbände der Gewerkschaft 
ÖTY, des Deutschen Beamtenbwtdes und 
der DAG Weiter gehören dem Lenkungs
gremium« drei Bezirksbürgermeister, vier 
Sachverständige, zwei Staatssekretäre, 
»ein Vertreter des Hauptpersonalrats wtd 
zwei bis drei vorn Lenkungsgremium Ver
waltungsreform zu bestimmende 
Mitglieder«an. Der Senat setzte ferner« 
einen Mitarbeiter eines Stuttgarter Bera
tungsunternehmens »als Senatsbeauf
tragten filr die Gesamtsteuerung der Ver
waltungsmodernisierung« ein, der »durch 
einen im Geschäftsbereich der Senatsver
waltung filr Inneres angesiedelten Koor
dienierungsstab unterstützt«6 \vird. Die 
Teilnahme an dem Spiel wird den Spitzen
spielernjährlich mit 150.000 bis 300.000 
DM vergütet. 

In einem ganz anderem Zusammen
hang, aber doch passend, sagte ein »Rich
ter [ . .. ] >Das ist ein trauriger Laden<, [ .. . ]. 
Zu schärferer Kritik an der Justizverwal
tung läßt er sich nicht hinreißen. >Sonst 
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werde ich auch noch angezeigt< «. Ein Po
lizei obermeister (POM) hatte nämlich in 
der Gefangenensammelstelle (Gesa) sei
ne dort gemachten Erfahrungen kommen
tiert (»Die Polizei ist doch zu blöd, Leute 
einzustellen Wie kann man nur solche Idio
ten beschäftigen«), was mit einer Dienst
aufsichtsbeschwerde und Beleidigungs
anzeigen der in der Gesa beschäftigten 
Polizeiangestellten (Pang) beantwortet 
wurde. Der Kommentar war dadurch aus
gelöst worden, daß POM und dessen 
Kollege »einen alkoholisierten Rotsün
der« aufgegriffen und zwecks Blutentnah
me zur Gesa gebracht hatten. »In der Gesa 
klärte der angeklagte POM die ( ... ] Pang 
der Gesa über den Fall auf, während POMs 
Kollege den Sünder zur Toilette begleite
te. Genau das stellte in den Augen der 
Pangs eine Amtsanmaßung der POMs 
dar«: Nur Gesa-Pangs »verfugen in ihren 
Räumen über das Hausrecht«. Der Rich
ter stellte das Strafverfahren nach zwei 
Stunden ein (damit müsse die »Polizei 
selber fertig werden«). »Die Kosten über
nimmt das Land. Das Disziplinarverfah
ren bei der Polizei läuft weiter«7

• Traurig 
aber wahr: einige Häftlinge sind genauso 
gaga wie Pangs, die auf Toilettenzufüh
rungsrechten bestehen8. Andere widerurn 
werden hier Verhaltensweisen von Voll
zugsbeamtenwiederzuerkennen glauben 
- vermutlich denken sie dabei an jene, die 
den Häftlingen ins Gesicht sagen, daß sie 
recht hätten, aber nicht in dieser (Teil-) 
Anstalt: »klagen sie doch, dann kriegen 
Sie's«. Dem lichttllick liegen zwar (noch) 
keine exakten Zahlen hierzu vor, aber es 
läßt sich hochrechnen, daß das Land Ber
linjährlich ca. 10.000 DM an Personal
und Gerichtskosten nur deshalb aufzu
bringen hat, weil ein Teil der Tegeler Be
amtenschaft- vom Praktikanten bis zum 
Anstaltsleiter - nicht darauf verzichten 
möchte, immer wieder und ohne jede Er
folgsaussicht Anträge von Häftlingen ab
zulehnen. Ob das willkürlich vetweigerte 
Scbreibmaschinen (mit einem Szeiligen 
Display: ja, mit einem 7zeiligen: nein), ob 
das wegen vorgeblicher Personalnot ver
weigerte Ersatz-Freistunden nach An
staltsalarm oder ob das venveigerte Voll
zugsplanfortschreibungen sind -vor Ge
richt wurden derlei Verweigerungen bis
her stets als das erkannt, was sie sind, 
nämlich Ablehnungen um der Machtde
monstration willen. Es wäre einfacher und 
preiswerter, den Häftlingen legale und le
gitime Wünsche erst dann abzuschlagen, 
weM im Einzelfall Mißbrauch der Geneh
migungen nachgewiesen wurde. 
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Aber wie soll im kleinen angemessen ge
handelt werden, wenn sich Schwarzgeld
sammler und -verteiler völlig frei in der 
Bundesrepublik bewegen können, um 
Schutz- und Schweigegelder einzusam
meln, deren Verteilung sie davor bewahrt, 
sich vor Gericht verantworten zu müssen? 

Was nutzt da eine hohe Aufklärungs
quote im Bereich der Kriminalität, von der 
Berlins IMensenator Eckart Werthebach 
im Tagesspiegel vom 21.03.00 schwärmt? 
Zwar ist dessen »Behauptung, jede zwei
te Straftat wird aufgeklärt, [ . .. ] schlicht 
falsch«, wie der Vorsitzende der Polizei
gewerkschaft einen Tag später im seihen 
Blatt meinte, aber was macht das schon, 
wenn die Aufklärung ohnehin nicht zur 
Bestrafung fuhrt? Jüngstes Beispiel: ein 
zu funfeinhalb Jahren verurteilter Renten
betrüger, der »kurz nach Verkündigung 
des Urteils noch im Gerichtssaal verhaf
tet worden« war (»das Gericht ging von 
Fluchtgefahr aus«), wurde nach vier Ta
gen entlassen- gegen »eine Kaution von 
rund neun Millionen Mark«9

• 

Obwohl die Preise der Justiz damit fest
gelegt waren- 6,5 Mio. DM: Verzicht auf 
Verhandlung, 9 Mio. DM: Verzicht auf 
Bestrafung - ist auf die Veröffentlichung 
einer Preisliste fiir den Verzicht auf ähnli
che Straftatenverfolgungsmaßnahmen 
verzichtet worden, was kaum nachvoll
ziehbar ist, da der Strafvollzug ja wegen 
zunehmender Mittelkürzungen ohnehin 
immerweniger den Anforderungen an eine 
Institution zur Förderung straftatenfrei
en Verhaltens entspricht, so daß sogar ein 
gmndsätzlicher Verzicht auf das Gefan
genhalten von Menschen envogen wer
den sollte. Dabei müßte die Tatsache be
rücksichtigt werden, daß die Gefangen
haltung von zur Zeit fast 80.000 Men
schen Geld kostet: nämlich 200,- DM10 

täglich- und zwar pro Häftling. Eine Le
serin des Iichtbiicks schlug vor, den ein
gesparten Betrag mit den Häftlingen zu 
teilen: Würden diese nämlich nur einen 
Bruchteil der 200,- DM regelmäßig aus
gezahlt bekommen, würden sie in der Re
gel auch keine Straftaten begehen. 

Sicherlich müßte überlegt werden, was 
mit Triebtätern und anderen, nicht aus 
einer sozialen Notlage heraus strafbar 
handelnden Menschen zu geschehen 
hätte. In einem sinnvoll angelegten Straf
vollzug könnte ihnen beispielsweise 
durch eine Ausbildung oder durch richti
ge und richtig bezahlte Arbeit soviel 
Selbstwertgefiihl vermittelt werden, daß 
sie ihr Geltungsbedürfnis anders als mit 
Gewalttaten befriedigen können. WeM 
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daiU1 noch ein weiterer Teil der täglich ge
sparten 200,- DM für die Erhöhung von 
Kleinrenten, Sozialhilfe- und Arbeitslo
sensätzen ausgegeben werden würde, lie
ße sich aus dem Vollzugssystem doch 
noch etwas Soziales gewinnen. 

Das politische Interesse daran, solchen 
Wahrheiten Rechnung zu tragen, war in 
dem hier betrachteten Zeitraum jedoch bei 
keinem Entscheidungsträger zu entdek
ken - ebensowenig wie der Wllle, darauf 
zu verzichten, weiterhin an (noch dazu 
sinnlos begangenem) Unrecht zu verdie
nen. Aber solange Spitzenverdiener in 
aller Öffentlichkeit lautere Wahrheit mit 
lauter Geld gleichsetzen dürfen, ist auch 
eher damit zu rechnen, daß ihre intimsten 
Träume wahr werden: daß zum Beispiel 
aus einer Lüge hinsichtlich der Menge 
und Herkunft illegal in die eigenen Ta
schen gespendeter Gelder eine nur »zeit
weise falsche Darstellung«, wird, die »der 
Erlangung der Wahrheit dient«11

• 

Erfreulich ist, daß es dennoch politisch 
tätige Menschen gibt, die lieber gut han
deln als gut reden möchten und die sich 
vor dem Reden lieber über das, was wahr 
ist, informieren, anstatt als »Redner des 
Jahres«12 ohne Bezug zur Wahrheit zu in
formieren. Zu hoffen ist, das sich solche 
Persönlichkeiten durchsetzen werden -
nur dann wird die Zeit jener vorüberge
hen, die ihre Partei und die Öffentlichkeit 
belügen (wie z .B. der Grüne Trittin in be
zug auf die Laufzeit von Kernkraftwerken), 
um sich selbst nach Bekanntwerden der 
Lügen noch mit stehenden Ovationen auf 
Parteitagen feiern zu lassen. 0 

1 Plutonia Plarre, Diepgens starker Steigbügel
halter, in Die Tageszeitung, 14.12.99 
1 vgl. der lich!Diick 4/99, S. 38 
' vgl. der lich!Diick 6/99, S. 42 
' zu diesem Aspekt der Rechtschreibreform: der 
licht:blick 1-2/99, S. 23 
' Landespressedienst (LPD), 17.03.00, Nr. 55 
' LPD, 29.02.00, Nr. 42 
7 Jens Anker, POM und Pang im Amtsgericht, 
Polizisten prozessieren um die Frage: Beschäf
tigt die Behörde »Idioten«?, in: Berliner Mor
genpost, 03.03.00 
8 vgl. der liehtblick 6/99, S. 43 
' Berliner Kurier, 23.02.00, S. 5 
10 in Berlin belaufen sich die täglichen Netto
haftkosten auf 245,90 DM, die Tageshaftko
sten liegen bei 168,41 DM und die täglichen 
Baukosten bei 7,68 DM (ZfStrVO 5/99, S. 300) 
11 Norbert Kartmann (CDU) »Ober die Falsch
aussage von CDU-Ministerpräsident Roland 
Koch vor der Presse arn 10. Januar« (Berliner 
Morgenpost, 18.02.00) 
11 Joschka Fischer, von Kriegsgegnern rrut Farb
beuteln beworfen, wurde auf einem »Seminar ftlr 
Allgemeine Rhetorik der Universität TObingen« 
als >>Musterfall demokratischer Beredsamkeit« 
(Der Tagesspiegel, 11.12.99, S. 5) gewürdigt 



Vorausschau 

Tegel2000 
Für viele hat das neue Jahr mit unerfreulichen Überraschungen begonnen 

- Masochisten haben es gut: es wird noch schlimmer 

Am 28.03.00 hat sich der im licht 
b lick häufig als »entscheidungs 
unfreudig« beschriebene Voll

zugsleiter (VL) der Justizvollzugsanstalt 
(NA) Tegel, Dr. Gero Meinen, zusanunen 
mit einem seiner Vertreter (VL b -sprich: 
Vau EI klein be) zwei Stunden lang den 
Fragen der Redaktionsgemeinschaft ge
stellt. was nicht nur der Gesprächslänge 
wegen bemerkenswert und hier mit dem 
gebührenden Dank zu '"ürdigen ist. 

Inwieweit die Le$erschaft des Iicht
blic ks bereit und in der Lage ist, diesen 
Dank zu teilen, kann hier angesichts der 
jüngsten Einkommenskürzungen der H.äft
Iinge nicht vorhergesagt werden. 

Aber weil sich Dr. Meinen nicht nur 
bei der Streichung von Leistungszulagen 
(»ich kriege ja auch keine«), die fast ein 
Drittel des gesamten, etwa 200,- DM be

Tätigkeitsbereich vorweisen können. son
dern darüber hinaus auch eine » Vorarbei
terfunktion« innehaben. 

Da sich die Anforderungen an jeden 
einzelnen Arbeilllehmer auch im Arbeits
bereich der NA-Tegel seit 1977 geändert 
haben - was kompetenten Menschen 
nicht entgangen ist- haben die Leiter der 
Anstaltsbetriebe seit mehr als 20 Jahren 
ihren Mitarbeitern auch dann die Lohn
stufe V gegeben, wenn diese lediglich die 
1977 festgelegten Voraussetzungen fur die 
Vergütungsstufen III oder IV erfüllten. 

Externe Kontrolleure haben die Mög
lichkeiten der Höhereinstufung dann ein
geschränkt. indem sie die Anzahl der 
Höchst-Lohnstufen begrenzten. Seither 
haben die Betriebsleiter versucht, mit hö
heren Leistungszulagen (üblich: 25 + 5 %) 
fur etwas mehr Leistungsgerechtigkeit zu 

angesichts der anstaltsinternen Arbeits
losigkeit von 40% (tatsächlich sogar über 
50%, Tendenz: steigend) »in der Pflicht«, 
und er weiß: »Arbeit muß sich lohnen. 
aber sie muß auch differenzierbar sein«. 

Mit Hilfe der Ziegener Stiftung (vgl. S. 
~5 fl) und privaten Unternehmern möchte 
er die eigenen Pflichten, den Häftlings
lohn und die Unterscheidbarkeil von Häft
lingsleistungen unter einen Hut bringen. 

An eine Privatisierung von Teilberei
chen der Anstalt denk'1 er dabei jedoch 
nicht - ganz im Gegenteil zu Christoph 
Flügge. dem Leiter der Abteilung Justiz
vollzug in der Berliner Senatsjustizverwal
tung, der in einem mit Christian Esser ge
führten Interview feststellte, daß die Pri
vaten »bestimmte Dinge besser als der 
Staat [können], weil dieser Vorschriften 
erläßt, die ihn bewegungsunfahig ma-

chen«. Insbesonde-tragenden Mo
natslohns ausma
chen, sondern 
auch bei der künf
tigen Gi staltung 
der Arbeits- und 

Ist es Mißbrauch, wenn Betriebsleiter re die »Essensver
sorgung der Gefan
genen, den Kanti
nenbetrieb, das Ge
bäudemanagement 

eine Verfügung von 1989 zu einer Verordnung von 1977 
mit Leistungszulagen ausgleichen wollen? 

Einkaufsmöglichkeiten ungewöhnlich 
entscheidungsfroh zeigte, läßt sich in die
sen Bereichen zumindest etwas vorher
sagen: Den »Mißbrauch mit den Lei
stungszulagen« wird es im Verantwor
tungsbereich des VL nicht mehr geben -
es sei denn, die Häftlinge legen auf dem 
gerichtlichen Klageweg dar, daß es sich 
bei der Anpassung des Lohns an Leistung 
nicht um Mißbrauch handelt. Möglicher
weise können die derzeit sehr aktiven Mit
glieder des Tegeler Anstalts- und des Ber
liner Vollzugsbeirates an der Sichtweise 
des VL noch etwas zu ändern. 

Davon kann ausgegangen werden: 
Tatsächlich ist zu prüfen, ob, wenn die 
Anstaltsleitung heute eine am 29.08.1989 
in Kraft getretene »Allgemeine Verfugung 
zur Strafvollzugsvergütungsverordnung 
(StVollz Verg0)« vom 11.01.1977 zugrun
delegt, nicht mißbräuchlich handelt. In 
dieser Allgemeinen Verfügung (A V) gibt 
es nämlich nur funf Lohnstufen, von de
nen der letzten »nur die Gefangenen zu
zuordnen« sind, die nicht nur über eine 
»abgeschlossene F acharbeiterausbil
dung oder Anlernausbildung fiir« ihren 

sorgen, indem sie diese Prozente früher 
und schneller als zuvor vergaben. Ist das 
tatsächlich Mißbrauch? 

Vor voreiligen Antworten ist zu war
nen: die meistvergebene Vergütungsstu
fe III beschert den arbeitenden Häftlin
gen 10,75 DM pro Tag (nicht pro Stun
de!) und selbst ein Vorarbeiter erhält nur 
13,44 DM pro Tag (nicht pro Stunde!). 

Um nun in der prozente-, also nur gro
schenweise erfolgenden Erhöhung sol
cher zum Teil schwer erarbeiteten Tage
löhne einen Mißbrauch sehen zu können, 
muß ein Mensch schon sehr amtsmüde 
sein - und nur amtsmüde oder gänzlich 
sachunkundige Menschen können auf 
die Idee kommen, die oftmals unter er
bännlichsten Verh.ällllissen erwirtschafte
ten und überlebensnotwendigen Zehn
markscheine der Häftlinge einsparen und 
damit Millionen an Fehlausgaben im ei
genen Haushalt (vgl. S. 24 bis 26) finan
zieren zu können. 

Vermutlich fiihlt sich der Tegeler VL 
hier weder in bezug auf Amtsmüdigkeit 
noch in bezug auf Sachun.kundigkeit an
gesprochen - immerhin sieht er sich ja 

der lieheblick 1-212000 

oder die Betreibung von Werkstätten«1 

wären von Privaten besser und vor allem 
wirtschaftlicher zu betreiben. Die meisten 
Tegeler Häftlinge werden dem Abteilungs
leiter recht geben. Angesichts dessen, 
was nämlich die Anstaltsküche trotz ei
nes sechs Seiten langen Artikels im lieht
blick (4/99, S. 4 fl) weiterhin absondern 
und den Häftlingen als eßbar anbieten 
darf, scheint eine Privatisierung dieses 
Bereiches sogar unumgänglich zu sein. 
Denn nur des von der Anstaltsleitung 
sorgsam gepflegten Vollzugsgefall es we
gen ruft ein unansehnlicher, aus minde
stens sechs Stunden lang gekochten Nu
deln bestehender Pamps keine anderen 
Reaktionen als die Kommentierung der 
dazu gelieferten Soße (»echt gut«) her
vor. Und nur des Vollzugsgefall es wegen 
können es die Küchenmenschen weiter
hin wagen, statt zu kochen, in Ruhe auf 
ihre Pensionierung zu warten und erwac~
senen Menschen weiterhin (altölhaltigen) 
Kartoffelsalat aus Schweinefuttereimern 
als Hauptgericht anzubieten. Es \\-ird Zeit, 
daß sich die Entscheidungsträger dieses 
Bereiches annehmen- wenn nämlich, wie 
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geplant, die noch als gut zu bezeichnen
den Vollzugsbedingungen wegfallen, fallt 
auch das Vollzugsgefalle weg ... 

Ähnlich wichtig wie eine überlebens
sichernde Entlohnung und eine men
schenwürdige Versorgung mit Lebensmit
teln, ist der Einkauf. Überraschenderv.,ei
se wird es hier demnächst Verbesserun
gen geben. Dr. Meinen scheint den rei
bungslosen und für die Häftlinge 
positiven Wechsel zu einem neuen Liefe
ranten zur Chef-Sache gemacht zu haben 
- in der Jtmi-Ausgabe des Iichtbiicks 
wird über den Einkauf und den zum 
01.07.00 erfolgenden Lieferantenwechsel 
berichtet werden. Hier sei daher nur ge

Vorausschau 

»im November 1990 in einem Seminar mehr 
spielerisch der Übung halber«4 begann, 
hätten nun alle wesentlichen Bereiche der 
Anstalt Zielvereinbarungen abgeschlos
sen. Das ist schön. 

Noch schöner wäre es gewesen, wenn 
die Tegeler Personal- und Organisations
entwicklungsprozesse über das Anferti
gen von Leitideen hinausgekommen wä
ren, was aber nicht der Fall zu sein scheint 
-zumindest wollte (oder konnte) sich der 
VL gegenüber dem Iichtblick nicht über 
weitere Ergebnisse, Planungen oder Ko
sten des Prozesses äußern. 

Auch über die seit einiger Zeit im Bau 
befindliche Außengärtnerei hatte der VL 

nach§§ 174 - 180, 182 StGB verurteilten 
Menschen schon ausgeübt werden. 

Abgesehen davon, daß solche Men
schen ganz sicher nicht mit den Mitteln 
einer Sozialtherapie zu heilen sind, daß 
also Frauen und Kinder weiterhin zu den 
Opfern freigelassener Triebtäter gehören 
werden, wenn es bei den bisher beschlos
seneliRegelungen des§ 9 StVollzG bleibt, 
ist in bezugauf die Nutzung des ehemali
gen PN-Gebäudes als SotllA II daraufhin
zuweisen, daß die vorhandenen Haft-bzw. 
Behandlungsplätze gar nicht ausreichen, 
um alle »Neunen< dort unterzubringen. 

Dieses Problem muß genauso frühzei
tig gelöst werden wie das des Datenschut

sagt, daß es allen 
anstaltsinternen 
Pannen und Pein
lichkeiten zrun Trotz 
ein guter Wechsel 
werden und vieles 

Ab 2001 wird es (wieder) eine Außengärtnerei geben 
vermutlich ab 2003 gibt es eine SothA II, in der Triebtä

ter mit »fürsorglichem Druck« behandelt werden 

zes: Häftlinge, die 
mit der SotllA II zu 
tun haben, werden 
sofort als Sexual
straftäter erkennbar 

günstiger zu haben sein wird. Ebenfalls 
erfreulich und vielleicht noch überra
schender als das beim Einkauf gezeigte 
Engagement: Dr. Meinen möchte den 
Kontakt zur Gesamtinsassenvertretung 
(GIV) verbessern: bei den Gesprächsrun
den soll es künftig um Themenschwer
punkte gehen, die von den GIV-Mitglie
dern jeweils gut und sachkundig vorzu
bereiten sind. Andererseits wird er selbst 
Diskussionsvorschläge machen und ge
gebenenfalls Fachleute zu den jeweiligen 
Treffen hinzuziehen. 

Größere Gesprächsrunden hielt er da
gegen weder fur praktikabel noch fur sinn
voll. Das vom lichtblickals Beispiel auf
geführte Neubrandenburger Projekt 
»GALA«2, bei dem insgesamt bis zu 15 
Vertreter der Häftlinge, der Abteilungs
leiter, der Stationsbeamten, der Anstalts
leitung sowie weitere Personen über eine 
bessere Gestaltung des Vollzugsalltags 
und über das gemeinsame Lösen von 
Problemen verhandeln, sei nicht aufTe

nicht viel zu sagen: ab 2001 soll sie in Be
trieb genommen werden. Der bisher so 
erfolgreichen Betriebsleiterin5, die mittler
weile mit farbenfrohen Plakaten anstalt
sintern Werbung fur ihre Produkte macht, 
ist zu '"ünschen, daß sie auch weiterhin 
frei von praxisfernen Planspielen zum 
Wohle vieler dort arbeitenden Häftlinge 
und der von ihnen zufriedenengestellten 
Kunden tätig sein kann. 

Weniger hübsch anzusehen, aber be
stimnlt noch spannender als Gartenarbeit 
ist die Arbeit der »Seelenklempner«: 
»Was wird aus der ehemaligen PN6?«, 
wollte der Iichtblick wissen; soll dort 
wirklich eine zweite Sozialtllerapeutische 
Anstalt (SotllA) fur Sexualstraftäter ein
gerichtet werden? 

Vernmtlich ja. Zur Zeit ist jedenfalls eine 
» Arbeitsgruppe mit Senatsauftrag« damit 
beschäftigt, die Pläne fur eine SotllA II zu 
prüfen. Und wenn die SotllA I weiterhin 
eine Therapieeinrichtung ausschließlich 
fur Frehvillige bleiben soll, bleibt auch gar 

sein - es sei denn, 
die vorhandenen örtlichen Gegebenhei
ten werden dahingehend ausgenutzt, daß 
die in sich geschlossene PN geschlossen 
bleibt. Das aber hieße, den dort Verwahr
ten eigene Arbeits- und Freizeitmöglich
keiten zu schaffen. 

Auch hinsichtlich der Personalauswahl 
werden einige Schwierigkeiten zu lösen 
sein: außer der Leitung, die im Erfolgsfal
le mit Ruhm und Ehren (ansonsten mit 
Teer und Federn) überhäuft werden wird, 
sind ja noch Stationsbeamte zu finden, 
die dort mehr oder weniger freiwillig ihre 
gewiss nicht durchgängig erfreuliche Ar
beit aufnehmen. Ob das neue Konzept der 
Vollzugsschule hier Lösungen bietet? 

Immerhin müssen (oder dürfen) sich die 
Bewerbenden seit einiger Zeit von vom
herein für Tätigkeiten im geschlossenen 
oder im nach§ 10 I StVollzG nornlalen8 

Vollzug entscheiden, so daß die jeweilige 
Ausbildung auf die Motivationslage der 
künftigen Staatsbediensteten abgestimmt 
werden kann. Möglicherweise läßt sich 

geler Verhältnisse 
übertragbar. Ande
rerseits - und das 
spricht fur die häu
fig auch vom lieht
blick in Frage ge

Schon heute müssen Häftlinge daraufvorbereitet 
werden, die Welt von morgen zu verstehen: Wie wird 

wo und womit (Euro!) eingekauft, bezahlt, telefoniert? 

in der Vollzugs
schule, in der Dr. 
Meinen zufolge 
»Theorie mit Inter
esse und Praxis« 
verknüpft wird, ein 

stellte Demokratiefahigkeit der Tegeler 
Vollzugsleitung - hat Dr. Meinen gerade 
einen »Runden Tisch mit Ausländern« 
eingefulut, der allem Anschein nach recht 
erfolgreich arbeitet. 

Erfolge sieht der VL auch in Hinsicht 
auf den OE-Prozeß3• Dank dieses im Iicht
b lick schon ausführlich beschriebenen 
Teils der Berliner Verwaltungsreform, der 
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nichts anderes übrig, da es ab 2003 zwin
gend vorgeschrieben ist, Vergewaltiger, 
Kinderschänder und ähnliche Sexualstraf
täter tllerapeutisch zu behandeln 7• 

Dr. Meinen geht zwar davon aus, daß 
sich der Gesetzgeber das mit der Zwangs
behandlung »sicherlich so nicht gedacht<< 
habe, aber ein gewisser »fürsorglicher 
Druck« müsse seitens der Anstalt auf die 

der l i cht;b li ck 1·2/2000 

Vorbereitungskurs auf den Umgang mit 
fursorglich zur Therapie gedrückten Trieb
tätern einrichten. 

Noch mehr in der NA-Tegel gefangen 
gehaltene Menschen hoffen, daß die 
Ausbildung ihrer Bertreuer endlich einen 
Bezug zur Realität außerhalb einer Straf
anstalt erhält: Erst dann -wird es aufhö
ren, daß Bücher nicht als zur Fortbildung 



der Häftlinge dienend, sondern nur als 
den Hafuawn unübersichtlich machend 
gewertet werden. Erst ein besserer Bil
dungsstand der Vollzugsbeamten wird es 
ermöglichen. daß beispielsweise Compu
ter als überlebenswichtige Normalitäten 
und nicht mehr als gefahrliehe Gegenstän
de erkenn- und behandelbar sind. 

Vorausschau 

Während sich diejenigen, die es schon 
geschafft haben, immer weiter selbst be
reichern, wird das Überleben selbst der
jenigen immer schwerer, die anderen nur 
bei der Existenzsicherung helfen möch
ten: So trat am 01.01.99 ein »Gesetz zu 
Korrekturen in der Sozialversicherung und 
zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte« 

Berliner Senat klammheimlich Geld dafiir 
auszugeben, daß der in einer Volksabstim
mung deutliehst zum Ausdruck gebrach
te Wählerwille nicht berücksichtigt wer
den muß: am 05.05.96 hatte sichdie Mehr
heit der Berliner und Brandenburger ge
gen eine Länderfusion ausgesprochen. 
Im Koalitionsvertrag ist aber als Ziel »ein 

Insbesondere ist bei der Aus- und Fort
bildung der Beamten (nicht nur der Voll
z.ugsbeamten) darauf zu hoffen, daß der 
Realitätsbezug auch anderen Entwicklun
gen Rechnung trägt: das Neandertalerda
sein in Hinsicht auf internet-Techniken 
muß endlich beendet und die leider un
vermeidliche Einfiihrung des Euro darf 
nicht verschlafen werden. 

Niedersachsen: Gewinne aus der Verbrechensbekämp
fung für Opfer- Berlin: Bei den Schwachen sparen, um 
immer neue Posten und Pöstchen bezahlen zu können 

Letzteres heißt fur die NA-Tegel, daß 
beispielsweise die Sozialpädagogische 
Abteilung schon jetzt mit den Vorberei
tungen beginnen muß, den Häftlingen das 
neue Geld vorzustellen. Es wäre fatal, 
wenn Menschen nach zehn, zwanzig oder 
noch mehr Haftjahren entlassen werden 
und sie dann nicht einmal mehr wissen 
wie Banken oder Geldeinheiten aussehen, 
wie, wo oder womit legal telefoniert, ein
gekauft oder etwas bezahlt werden kann. 

Das Leben nach der Entlassung wird 
auch ohne solche Wissenslücken schwer 
genug: Außerhalb der Anstaltsmauern 
laufen nämlich nicht nur Kofferträger frei 
herum, sondern auch Menschen wie der 

in Kraft, das es nicht nur die NA-Tegel 
ratsam erscheinen ließ, Gruppenarbeitern 
Briefe bezüglich der »Klärung Ihres Sta
tus im Hinblick auf eine mögliche Schein
selbständigkeit« zu schreiben: »Das ge
samte Überprüfungsverfahren wird sich 
aller Voraussicht nach über einen länge
ren Zeitraum hinziehen. Da auch bei spä
terer Feststellung der Sozialversiche
rungspflicht die Verpflichtung zur Zah
lung des Sozialversicherungsbeitrages 
ggf. rückwirkend eintritt, wird dervon lli
nen zu tragende hälftige Anteil grundsätz
lich von Ihrem Honorar [das meist nur aus 
einer geringsten Aufwandsentschädi
gung besteht] einbehalten. Wir empfen
len, sich auf die ggf. eintretende finanzi
elle Belastung einzustellen«. Ist eine grö
ßere Unverfrorenheit vorstellbar? Men-

Wer mit Panzern handelt, statt Bildung zu vermitteln, 
darf sich über Militanz nicht wundem- es wird Zeit, 
daß Politiker tun, was auch sozial Schwachen gut tut 

Berliner Justizstaatssekretär Diethard 
Rauskolb, der eigene Fehlplanungen bei
spielsweise beim Stellenbedarf kaschiert, 
indem er einfach neue Bedarfsschlüssel 
einfuhrt und dann behauptet, die alten 
seien »schon seit Jahren kein geeigneter 
Parameter mehr«9• 

Da gibt es Politiker wie Oskar Lafontai
ne, der Straftäter deckte, im Rotlicht-Mi
lieu zu Hause war, sich ungebührlich hohe 
Renten-Bezüge gewährte und dann ein 
Pressegesetz einfiihrte, das es den von 
ihm als »Schweinejournalisten« betitelten 
Medienmenschen nahezu unmöglich 
machte, über die von ihm produzierten 
Skandale zu berichteil Dieses Gesetz ist 
jetzt zwar wieder zurückgenommen wor
den10, aber der wohl undemokratischste 
Sozialdemokrat der Nachkriegszeit wird 
da.fiir zusätzliche Versorgungsansprüche 
aufbauen, also wieder am politischen Ta
gesgeschä.ft teilnehmen dürfen. 

sehen, die nahezu kostenlos mit ehemali
gen Straftätern Musik machen, Sprach
oder Malunterricht geben oder sich um 
die Lösung von Alkoholproblemen bemü
hen und sich da.fiir lediglich ihr Material 
(Noten, Bücher, Farben) ersetzen lassen, 
werden nun auch noch geschröpft. 

Da empfiehlt es sich, einmal nach Nie
dersachsen zu sehen, wo es seit Juli 1998 
eine international als vorbildlich gelobte 
Gewinnabschöpfung gibt: Staatsanwalt
schaft, Polizei, Steuer- und Zollfahndung 
haben gemeinsam Geldwäsche-Geschäf
te bekämpft und Verbrechensgewinne ab
geschöpft-bis zu Stichtag (21.12. 99) über 
62 Millionen DM, von denen dann 
»3.233.923,99 DM tatsächlich in die Lan
deskasse geflossen«" sind, von wo aus 
sie hauptsächlich fiir Verbrechensopfer 
wieder ausgegeben wurden. 

Während andernorts Geld fiir Bedürf
tige ausgegeben \'ird, erlaubt sich der 

der lieheblick 1-2nooo 

möglichst baldiger Zusammenschluß bei
der Länder« festgeschrieben - gut (ver
mutlich in Millionenhöhe) bezahlte Aus
schüsse bereiten zur Zeit den Wählerbe
trug vor. Andererseits schreibt der Koali
tionsvertrag vor, daß »unberechtigter 
Leistungsbezug«- bei Sozialhilfeempfan
gern - »konsequent zu ahnden«12 ist. 

Ein »Runder Tisch der Militanten« war 
fiir die Zeitschrift Interim Anlaß, eine Son
derausgabe herauszugeben, in der unter 
anderem ein Terrorweibchennamens Kar
la zu Worte kommt: »Ein Brandsatz allein 
ist nur fiir wenige wirklich ansprechend. 
Auch wenn er gut tut. Entscheidend ist 
der inhaltliche Kontext«13• 

Es wird Zeit, daß politisch tätige Men
schen Karla und ihre Freunde ernst neh
men und sowohl innerhalb als auch au
ßerhalb geschlossener Anstalten anfan
gen, etwas zu tun, was auch sozial Schwa
chen gut tut. Wer mit Panzern handelt, 
anstatt Bildung zu vermitteln, darf sich 
über Militanz nicht wundem Und wer sich 
selbst aufKosten Schwächerer bereichert, 
darf nicht auf Verständnis hoffen. ~ 

1 Süddeutsche Zeitung, 22.11.99 
1 vgl. Bremse 3/99, S. 29 
, Organisationsprozeß, vgl. S. 2 5 in dieser und 
vor allem: der' liehtbliCk 4-5 98, S. 4 • 7 
• Flügge, Neue Kriminalpolitik 1/98, S. 24 
' die Gärtnerei gehört zu den drei wirtschaftlich 
ergiebigsten Betrieben der JVA-Tegel; vgl der 
liehtblick 4/99, S. 27 
' Psychiatrisch-Neurologische Abte ilung; vgl. 
der liehtbliCk 4-5!98, s. 42 f 
'Ober den ebenso unseligen wie unsinnigen Zwang 
(§ 9 StVollzG), psychisch Kranke nicht von 
Psychiatern, sendem von Psychologen behan
deln zu lassen: der liehtbliCk 1-2/99, S. 30. 39 
' zu dem Unterschied zwischen geschlossenem 
Verwahr- und einem nach § 10 I St\ollzG nor· 
malen Vollzug: der liehtbliCk 3/99, S. 10 f 
' Mitteilung der Senatsjustizverwaltung, zit. n. 
Landespressedienst (LPD) Nr. 63, 29.03 00 
10 vgl. Frankfurter Rundschau, 03.03.00 
11 Pressemformation des Niedersiebsischen Ju
stizministeriums (Nr. I) vom 11.01.00 
11 Berliner Morgenpost, 01.12.99 
u lnterim, flir 498, 30.03.00, S 7 
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Justizpolitik 

Das Diep-Gen 
Vom Berliner »Bürgerjustizmeister«, vom Diep-Gen und was die 

SPD- und andere Politiker so toll an Diepen finden 

Der Berliner Innensenator Eckart 
Werthebach (CDU), »der als po
litisches Ziehkind des früheren 

Bundesinnenministers Manfred Kanther 
gilt«, hat »mit seinen harten Law-and-Or
der-Sprüchen« solange von sich reden 
gemacht, bis »seine eigenen Rechtsbrü
che publik wurden«. Nun freut er sich, 
daß wenigstens die Straßenkriminalität 
»um 2,3 Prozent abgenommen«1 hat. 

Zu den Kriminellen zählt er vermutlich 
auch jene, die in aller Öffentlichkeit ge
gen seine Politik sind: Der Verfassungs
senator möchte das Demonstrationsrecht 
einschränken. 

Da er den damit verbundenen Verfas
sungsbruch nicht so ohne weiteres be
gehen kann, hat er sich einer für Lang
zeitmachtbaber typischen Methode be
dient: So lehnte er beispielsweise eine De
monstration ab, von der er wußte, daß 
diese Ablehnung bei allen redlichen Men
schen auf Zustimmung stoßen mußte. 
Das Demonstrationsverbot begründete er 
jedoch so fehlerhaft, daß kein ordentli
ches Gericht dieses Verbot bestätigen 
konnte, so daß er dann in der Öffentlich
keit auf die Gesetze schimpfen und Än
derung fordern konnte2. 

Ohne hierbei an den Berliner »Bürger
justizmeister«3 denken zu wollen, wird der 
der liehtblick künftig derlei im Politi
kerblute liegende Genialitäten kurz und 
bündig als Diep-Gen bezeichnen. 

Wer bei Diep an etwas anderes als an 
das englische deep (tief) und dementspre
chend an tiefstes, uneigennützigstes In
teresse am Gemeinwohl denkt, ist selbst 
dran schuld. Und daß der mit 58 Jahren 

1 Süddeutsche Zeitung, 04.02.00 
1 auch der Verfassungsrichter Klaus Eschen 
kämpft mit »dem Verdacht, die Senatsverwal
tung könnte möglicherweise nicht ohne Absicht 
eine rechtlich wenig sorgfaltige VerfUgung erlas
sen haben, um einen öffentlich wirksanen An
laß zu bekommen, Aggressionen auf die Gerich
te zu lenken und das lang gehegte Ziel Werthe
bachs zu fordern, die Demonstrationsmöglich
keiten [ ... ] zu beschränken« (Der Tagesspiegel, 
03.02.00) 
1 Heribert Prantl, Die große Versuchung. in: Süd
deutsche Zeitung, I 0 .12.99 
' H. Prantl, a.a.O; vgl. der liehtblick 6/99, S. 42 
j Plutonia Plarre, die tageszeitung, 14.12.99 
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dienstälteste Berliner Regierungsbank
drücker Eberhard Diepgen, der seit 1983 
die Berliner Union fulut, nicht als Na
mensgeber des Diep-Gens in Betracht 
konunen kann, ergibt sich schon daraus, 
daß weder er selbst, noch »seine will..fuh
rigen Helfer aus der Sozialdemokratie« ein 
solches Gen benötigen, weil sie sich je
derzeit, auch ohne irgendwelche Geniali
täten und »aus niedrigen Beweggründen, 
nämlich aus Gründen der Koalitionsarith
metik, von« jeder Form demokratischer 
Rechtlichkeit trennen können, ohne da
bei besonders kreativ sein oder die Fi
nanzlage der Parteifreunde beachten zu 
müssen- so haben sie sich im letzten Jahr 
»von einem Prinzip verabschiedet, das in 
Deutschland seit 1808 Gültigkeit hat«4

: 

vom Prinzip der Gewaltenteilung. 
Was »Fachleute >als blanke Frech

heit<« bezeichnen und hier als Spaß am 
Abwärtstrend (siehe Fotomontage) zum 
Ausdruck kommt, nämlich die künftige, 
im Zuge der Zusammenlegungen be
schlossene und vermutlich der Arbeits
entlastung Diepgens dienende Beschrän
kung des Justiz-»Ressorts auf Bundes
ratsinitiativen«5, wmde von dem neuen 
Amtsinhaber wie folgt eingefadelt: Als 
wiedergewählter Regierender Bürgennei
ster schlug er in der entsprechenden Sit
zung die Mitglieder seiner Regierung vor. 
»Ich bitte«, so ließ er den Abgeordneten
haus-Präsidenten, Führer, verlesen, »eine 
Entscheidung des Abgeordnetenhauses 
über meine Vorschläge in seiner heutigen 
Sitzung herbeiführen zu wollen und fest
stellen zu lassen, daß die Senatsverwal
tung fur Justiz zum Geschäftsbereich des 
Regierenden Bürgermeisters gehört«. 

Daß der zweiten, in einem Nebensatz 
geäußerten »Bitte« nicht stattgegeben 
werden konnte, ohne die Würde und das 
Ansehen der Demokratiefa.h.igen zu be
schädigen, erkannte Renate Künast 
(Bündnis 90/Die Grünen) zuerst: Sie wies 
auf die Skandale in Bremen, auf die 
Schwierigkeiten in Mecklenburg-\brpom
mem und in Nordrhein-Westfalen hin, wo 
ja ähnliches praktiziert wird und fragte 
dann, so daß Steno-Protokoll ihrer auf 
fünf Minuten begrenzten Rede, was denn 
»die Menschen im Ostteil dieser Stadt 

der lo cheb lick 1· 2/ 2000 

denken« sollten? »In der DDR gab es 
nicht einmal Verwaltungsgerichte, weil es 
keine Rechtsmittel gegen hoheitliche Akte 

gab. ((Zwischenruf von] Dr. Steffel, CDU: 
Das ist doch kein Vergleich! Das ist doch 
lächerlich! -Weitere Zurufe von der CDU) 
Mein Gott! Getroffene Hunde heulen auf1 
Was soll es sonst sein? Ich habe nicht 
gesagt, daß wir DDR-Verhältnisse haben, 
Ich habe eine Frage gestellt«. Schließlich 
wies sie daraufhin, daß es unmöglich sei, 
Unabhängige von einem Abhängigen re-



präsentieren zu lassen, daß der »Respekt 
vor einer unabhängigen Justiz und das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
dem Koalitions- und Kostenpoker« ge
opfert werden würden, falls es wirklich 
zum Verfassungsbruch kommen sollte. 

Es waren also alle hinreichend gewarnt 
und infonniert. Trotzdem kam es zu einem 
erschreckenden Abstimmungsergebnis: 
von 41 $PD-Abgeordneten stimmten 40 
fii.r den Verfassungsbruch und kein einzi
ger dagegen ... 

Bei der CDU erkannten wenigstens 6 
von 74 Abgeordneten das Unrecht, was 
sich in 2 klaren Nein-Stimmen, 2 Enthal
tungen und 2 nicht abgegebenen Stimm
zetteln äußerte. 

Daß sich die Grünen (in diesem Fall) 
geschlossen zur Demokratie bekannten 
(auch die PDS stimmte mit allen Stimmen 
gegen den Verfassungsbruch), braucht 
wohl nicht betont zu werden. Zu fragen 
ist jedoch, \\ie lange sich die Grünen noch 
einen kriegslüsternen Außenminister lei
sten können, der die deutsch-europäische 
Annee so hochrüsten möchte, daß sich 
selbst die USA bedroht fiihlen muß? 

Und es ist zu fragen, was von einer 
Sozial»demokratischen« Partei zu halten 
ist, die sich einen Obersten deutschen Sol
daten leistet, der zu Berichten über Mord 
und Totschlag- natürlich im Namen des 
Friedens! -ein fast erotisches Verhältnis 
zu haben scheint (hier kann der Hinweis 
auf die Stinunlage des Gemeinten reichen) 
und am Tage nach der vollständigen Zer
störung einer zivilisierten Stadt den Zer
störer aufsucht, um zu gratulieren (sicher
lich mit wanner, tief und tiefer werdenden 
Stinune). 

Schließlich ist zu fragen, was von einer 
Bevölkerung zu halten ist, die es zuläßt, 
daß sich Diep-Gens aufKosten der sozial 
Schwächsten ent\\ ickeln, daß immer mehr 
an den Ärmsten gespart und immer mehr 
fiir das Erschießenkönnen von Wehrlo
sen ausgegeben wird, statt den Rüstungs
wahnsinn zu beenden und das eingespar
te Geld in die Bildung zu investieren -
dann wäre es nicht mehr nötig, bei Dritt
weltstaatendarum zu bitten, daß diese W1S 

in technischer Hinsicht Entwicklungshil
fe zukommen lassen. 

Es muß endlich erkannt werden, daß 
es unsinnig ist, die schulische und die 
daran anschließende berufliche oder uni
versitäre Ausbildung immer weiter zu ver
kürzen, weil das zu Erlerodende nämlich 
mehr und nicht weniger wird, und weil der 
Arbeitsmarkt ohnehin mit zu wenig quali
fizierten Kräften überfullt ist. li:J 

Justizpolitik 

Knast als Chance? 
Olaf Holunann, Mitglied des Berliner 

Vollzugsbeirates, zum Strafvollzug 

Am 17.03.00hatderBerlinerVoll
zugsbeirat (vgl. der liehtblick 
3/99, S. lOf) im Rahmeneineröf

fentlichen Anhörung auf die mit dem Ge
fangenhalten von Menschen verbunde
nen Schwierigkeiten. aber auch auf die 
positiven Möglichkeiten des Strafvollzu
ges hingewiesen. 

Im folgenden wird das Redemanuskript 
des BVB-Mitgliedes Olaf Hohmann un
gekürztwidergegeben: 

Knast als Chance? Als Chance für 
wen? Das Grundgesetz der Bundesrepu
blik Deutschland gebietet, den Strafvoll
zug auf das Ziel der Resozialisierung der 
Gefangenen auszurichten. Das Bundes
verfassungsgericht hat dieses Gebot aus 
dem Selbstverständnis einer Gemein
schaft ennvickelt, die die Menschenwür
de in den Mittelpunkt ihrer Wertordnung 
stellt und dem Sozialstaatsprinzip ver
pflichtet ist. 

Erst 28 Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Grundgesetz hat der Gesetzgeber dieses 
Gebot beachtet und mit dem Strafvoll
zugsgesetz Vorgaben fiir einen entspre
chenden Vollzug geschaffen. Dieses Ge
setz atmet den reformfreudigen Geist sei
ner Zeit. Es sollte der seit der Aufklärung 
gesicherten Erkenntnis, daß die Freiheits
strafe mehr schadet als nützt (Stichwort: 
»Infektionsvollzug«) mit einem völlig neu
en Strafvollzug Rechnung tragen. § 2 S. 1 
StVollzG verpflichtet den Vollzug dem Ziel. 
den Gefangenen zu befahigen, ich zitiere, 
»künftig in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu fuhren«. 

Der Gefangene soll sich nach seiner In
haftierung unter den Bedingungen der 
freien Gesellschaft ohne Rechtsbruch 
behaupten, ihre Chancen wahrnehmen 
und ihre Risiken meistem können. Die 
Resozialisierung dient auch dem Schutz 
der Gesellschaft selbst: Diese hat ein un
mittelbares eigenes Interesse daran, daß 
der Täter nicht rückfljjlig wird und erneut 
Mitbürger und die Gemeinschaft schädigt. 

Knast als Chance fii.r den Delinquen
ten, aber auch Knast als Chance fii.r die 
Gesellschaft! 

Das Strafvollzugsgesetz nennt die 
Rahmenbedingungen fii.r einen Vollzug, 
der es möglich macht, die Zeit des Auf
enthaltes im Gefängnis sinnvoll zu nut-

der l ieh t bl i ck 1·212000 

zen. Hervorzuheben sind etwa die Ar
beitspflicht des Gefangenen, alternativ 
hierzu Förderungsmaßnahmen mit dem 
Ziel, Fähigkeiten fii.r eine Erwerbstätigkeit 
nach der Entlassung zu erhalten, zu för
dern oder zu vermitteln, SO\\ie ein System 
leistungsgerechter Entlohnung. 

Größtmögliche Öffnung des Vollzuges 
nach außen, enva die gesetzliche Einstu
fung des offenen Vollzuges als Regelvoll
zug und andere Lockerungen des Vollzu
ges in einem weiten Sinn, sollten einer 
Entfremdung des Gefangenen von der 
Gesellschaft entgegem\irken. deren Nor
men er nach seiner Entlassung beachten 
soll. Freilich ist der Gesetzgeber bis heute 
den im Strafvollzugsgesetz sich selbst 
auferlegten Verpflichtungen nur zum Teil 
nachgekommen. Insbesondere kostenin
tensive Vorgaben \\ie etwa die leistungs
gerechte Entlohnung des Gefangenen, 
seine Einbeziehung in das System der 
Sozial- und Krankenversicherung, sind 
nicht oder nicht vollständig realisiert. Die 
Vollzugsverwaltungen gewährleisten kei
ne ausreichende Zahl von Haftplätzen im 
offenen Vollzug, so daß die Unterbrin
gung eines Gefangenen im Regelvollzug 
weiterhin die Ausnahme ist. 

Zudem haben sich die tatsächlichen 
Bedingungen des Vollzuges in den letz
ten 30 Jahren einschneidend verändert. 
Ich kann hier nur einige herausgreifen: 

-Seit 199 5 übersteigt die Zahl der In
haftierten kontinuierlich zunehmend die 
Zahl der tatsächlich vorhandenen Haft
plätze. Zu den gravierenden Folgen zäh
len u. a. die Unmöglichkeit eines differen
zierten Behandlungsvollzuges, Überla
stung und Demotivierung des Vollzugs
personals. Auch die Einzelunterbringung 
des Gefangenen bei Nacht -ein \\ichtiges 
Grundprinzips des Strafvollzuges- stellt 
zunehmend die Ausnahme dar. 

-Die Beschäftigungssituation der Ge
fangenen hat sich ebenfalls dramatisch 
verändert. Trotz Arbeitspflicht sind in vie
len Anstalten 40% bis 50 % der Gefange
nen arbeitslos und in Folge dessen bis 
auf einige wenige Stunden am Tag in ih
rem Haftraum verwahrt. 

-Schließlich hat sich das Klientel des 
Resozialisierungsvollzuges grundlegend 
verändert. N~ben einem Anstieg der Zahl 
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der wegen Betäubungsmittelkriminalität 
Inhaftierten (in den letzten Jahren um 
mehr als das 60fache) ist die Zahl der nicht 
in Deutschland erstsozialisierten Straftä
ter kontinuierlich gestiegen. Zudem hat 
sich die Zusammensetzung dieser Grup
pe gewandelt; nicht mehr Südeuropäer, 
sondern Türken, Mittel- und Osteuropä
ern sowie Afrikanern dom.irlieren. Schwie
rigkeiten der Kommunikation und des 
Verstehens kultureller Besonderheiten 
erschweren eine Resozialisierung. Meist 
ist das Vollzugsziel der Resozialisierung 
olmehin unerreichbar, weil die Inhaftier
ten nach der StrafverbüBung in ihre Hei
matländer abgeschoben werden. Die ge
sellschaftlichen Rahmenbedingungen 
haben sich ebenfalls gewandelt. Die Re
formfreudigkeit der siebziger Jahre ist ei
nem Sicherheitsdenken gewichen, das ei
nen Behandlungsvollzug nicht akzeptie
ren will. Dieses hat seine Ursache in einer 
übertriebenen, außer Verhältnis zur tat
sächlichen Gefahrdung stehenden - me
dial vermittelten-Kriminalitätsfurcht der 
Bevölkerung. 

Angesichts dieser düsteren Schilde
rung erscheint schon die Frage nach den 
Erfolgen des Resozialisierungsvollzuges 

Justizpolitik 

-Je schärfer die Strafe vollstreckt wird 
und je weniger Lockerungen im weiten 
Sinn (offener Vollzug, Urlaub usw.) ge
währt werden, desto höher f<illt regelmä
ßig der Rückfall aus. Wem die Vollstrek
kung des Restes der Freiheitsstrafe zur 
Bewährung ausgesetzt wird, hat tenden
ziell bessere Chancen als ein vom Straf
maß der Freiheitsstrafe vergleichbarer 
Gefangener, der voll verbüßen muß. Ins
besondere im Jugendstrafrecht, das eine 
wesentlich breitere »Palette« an Sanktio
nen verfügt als das Erwachsenenstraf
recht, erwies sich der Rückfall als urnso 
geringer, je weniger belastend oder ein
schneidend die vorherige Strafe oder 
Maßnahme ausgefallen war. So kann es 
nicht verwundern, daß die jüngsten Be
mühungen um einen schockierenden -
militärisch ausgerichteten -Vollzug in so
genannten »boot-camps« keine günsti
geren Rückfalldaten erbracht haben. 

-Offenbar mindert Gefangenenarbeit 
bzw. die Teilnahme an schulischen und 
beruflichen Bildungsmaßnahmen das 
Rückfallrisiko. Gleiches gilt fur eine star
ke Behandlungsorientierung des Vollzu
ges. Der Vollzug der Strafe in einer sozial
therapeutischen Anstalten mindert je 

Schwierigkeiten der Kommunikation und 
des Verstehens kultureller Besonderheiten erschweren 

eine Resozialisierung 

vermessen. Ich will sie dennoch beant
worten, weil die einzelnen Rückfallunter
suchungen auch in unserem Zusammen
hang interessierende Gesetzmäßigkeifen 
ausweisen: 

-Die Rückfallquote, d. h. der prozen
tuale Anteil derer, die im Anschluß an die 
VerbüBung einer freiheitsentziehenden 
Sanktion erneut strafrillig werden, liegt 
in der Bundesrepublik Deutschland bei 
ca. 50%. Von den Entlassenen werden 
etwa 33% erneut zu einer Freiheitsstrafe 
und ca. 18% erneut zu einer Geldstrafe 
verurteilt. 

-Die Wahrscheinlichkeit eines Rück
falls ist altersabbängig. Seine Gefahr ist 
bei jungen [ ... ] Entlassenen am größten 
und nimmt dann linear ab. 

-Die Rückfallgefahr ist in den ersten 
Monaten nach der Entlassung am größ
ten. Beispielsweise lag bei einer Nachbe
obachtungszeit von 5 Jahren fur im Jahre 
1981 aus dem Jugendstrafvollzug in Nord
rhein-Westfalen Entlassene 40% des ge
samten Rückfalls in den ersten 6 Mona
ten. 
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nach gewählter Berechnungsmethode die 
Rückfallquote um 8% bis 28%. 

-Schließlich will ich noch darauf hin
weisen, daß der gleichartige Rückfall nicht 
überwiegt. Das gilt vor allem auch fur die 
in jüngerer Zeit besonders in den Blick 
geratenen Sexual delinquenten. Eine um
fängliche Untersuchung der kriminologi
schen Forschungsstelle in Wiesbaden fur 
die Gruppe von Sexualstraftätern zeigt in 
einer Nachbeobachtungsphase von ca. 
zehn Jahren zeigt einen einschlägigen 
Rückfall von ungefahr20%, bei Vergewal
tigem einen einschlägigen Rückfall von 
ca. 14%. Die Mehrzahl der Neuverurtei
lungen betraf Eigentums- und Vermögens
delikte. Ein deutlich anderes Bild zeigt die 
Gruppe der ausschließlich wegen Exhibi
tionismus oder Erregung öffentlichen Är
gernisses Verurteilten. Rund 80% weisen 
im Beobachtungszeitraum einen Rückfall 
auf, fast 55% einen einschlägigen Rück
fall. Jedoch sind diese Täter als wenig 
gefahrlieh einzustufen. 

Zwar sprechen die vorgestellten Befun
de dafur, den Strafvollzug noch mehr als 
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bisher an den Erfordernissen einer wirk
samen Resozialisierung des Täters aus
zurichten. Jedoch befurchte ich, daß ent
sprechende Forderungen verhallen. Die 
öffentlichen Kassen sind leer. Zudem hat 
die Kriminalpolitik das Bedürfnis des 
Wählers erkannt und verfolgt aufbreiter 
Front »law and order« Strategien. Den
noch hoffe ich, daß die heutige Veranstal
tung dazu beitragen wird, mehr dies bis
lang der Fall ist, die Chancen eines Reso
zialiserungsvollzuges fur die Gesellschaft 
im Bewußtsein der Bevölkerung zu ver
ankern. OlafHohmann 

Letzte 
Neuerungen 

Daß es selbst der derzeitigen Berliner Re
gierung möglich ist, gute Gesetze zu ver
abschieden, zeigt das »Gesetz zur Förde
rung der Informationsfreiheit im Land 
Berlin (Berliner lnforrnationsfreiheitsge
setz-IFG«vom 15.10.99. Dasaus23 Pa
ragraphen bestehende IFG ist ganz sicher 
das demokratischste Gesetz der letzten 
Jahrzehnte - nur Brandenburg hat ein 
ähnliches, dort aber etwas deutlicher als 
»Akteneinsichts- und Informationszu
gangsgesetz«1 bezeiclmetes Regelwerk, 
durch das alle Menschen einen An
spruch darauf erhalten, das (dokumentier
te) Handeln der Staatsbediensteten zu 
überprüfen (vgl. S. 66). 

Wesentlich weniger Menschen werden 
von einer anderen, aber ebenfalls zu be
grüßenden Neuerung profitieren: der 
Bundesfinanzhof erlaubt seit neuestem 
(Az.: IXR39/99undiXR30/98, 19.10.99), 
an sich selbst gerichtete Mietzahlungen 
von der Steuer abzusetzen - nämlich 
dann, wenn Wohnungseigentümer ihre 
Wohnung an ihre studierenden Kinder 
vermieten und dann deren Miete zahlen 
oder mit dem Unterhaltsgeld verrechnen2• 

Noch weniger Menschen, nämlich nur 
jene, die überdurchschnittlich gute Ein
kommen haben, aber im sozialen Woh
nungsbau leben werden sich ebenfalls 
freuen: sie sollen keine Fehlbelegungs
abgabe mehr zahlen3 - sie können also 
auf soziale Solidarität verzichten. 0 

1 vgl. unsere zeitung 03/00, S. 26 • 29 
1 vgl. Peter Bilsdorfer , Eine Wohnung an den 
Sohn oder die Tochter vermieten - ein Steuer· 
Sparmodell filr die Familie I BFH ändert Recht· 
sprechung zu Mietverträgen, in: Frankfurter All
gemeine Zeitung, 10.03.00 
3 vgl. Der Tagesspiegel, 08.03.00 
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Doppelpaß 
Insbesondere bei strafrechtlichen Fragen haben Menschen mit mehr als 

einer Staatsbürgerschaft ungewöhnliche Probleme 

D ie angekündigte Refonn des deut
schen Staatsbürgerschaftsrechts 
erweckte in den vergangeneo 

Jahren viele Hoffuungen bei den Befiir
wortem aber noch viel mehr Verstimmung 
bei den Gegnern. Die in der Öffentlichkeit 
gefuhrte politische Diskussion ließ die 
Anwärter auf einen Doppel-Pass unter 
den Verdacht geraten, sie seien lediglich 
auf die materiellen Vorteile der Mehrstaa
tigkeit ails. Völlig in den Hintergrund ge
rieten dabei die doppelten Verpflichtun
gen sowie die Tatsache, daß Mehrstaa
tigkeit in manchen ungünstigen Konstel
lationen durchaus auch zu Problemen fuh
ren kann- z.B. die Wehrpflicht: 

Grundsätzlich ist jeder Mensch zur 
Ableistung des Militärdienstes nach den 
Gesetzen seines Heimatlandes verpflich
tet. Infolge ihrer mehrfachen Staatsange
hörigkeit können daher Mehrstaater un
ter Umständen in jedem ihrer Heimatlän
der zum Wehrdienst herangezogen 
werden.Aufgrund von Übereinkommen 
zwischen zwei oder mehreren Ländern 
können allerdings die an diesen Abkom
men beteiligten Staaten den in einem an
deren Land abgeleisteten Wehrdienst an
rechnen. 

Die einzelnen Staaten regeln aber nicht 
nur das Verhältnis des Betroffenen zu 
dessen jeweiligem Heimatstaat recht un
terschiedlich, sondern auch die privaten 
Rechtsbeziehungen. Mehrfache Staats
angehörigkeiten können daher auch zu 
Problemen fUhren, wenn es um die Rech
te und Pflichten des Betroffenen gegen
über anderen Privatpersonen geht. Sobald 
beispielsweise ein Mehrstaater in Rechts
beziehungen zu einem ausländischen 
Staatsangehörigen tritt, zum Beispiel 
durch Heirat, oder eine beteiligte Person 
im Ausland wohnt, können neben den 
Rechtsvorschriften des einen Staates die 
eines oder mehrerer ausländischer Staa
ten von Bedeutung sein. Welche von 
mehreren in Frage kommenden Rechtsord
nungen dann auf denjeweiligen Sachver
halt angewandt wird, ist entscheidet da
fiir, welche rechtlichen Folgen er fiir die 
Beteiligten hat und wie zu entscheiden 
ist. Falls ein Mehrstaater straffällig wer
den sollte, könnte seine Mehrstaatigkeit 

auch im Ralunen des Strafrechts und der 
Strafverfolgung zu Komplikationen fuh
ren. Viele Staaten stellen nämlich nicht nur 
die auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet be
gangenen Taten unter Strafe, sondern un
terwerfen sogar bestimmte, im Ausland 
verübte Handlungen ihrer Staatsangehö
rigen auch der eigenen Strafgewalt. 

Wegen im Ausland begangener Straf
taten werden deutsche Staatsangehörige 
nach geltendem deutschen Recht grund
sätzlich dann verfolgt, wenn die Tat auch 
nach dem jeweiligen ausländischen Recht 
strafbar ist oder der ausländische Tatort 
keiner Strafgewalt unterliegt. Der deut
sche Staatsangehörige unterliegt also der 
deutschen Strafgewalt, unabhängig da
von wo er lebt oder sich aufhält. Dies gilt 
selbstverständlich auch fur Mehrstaater. 

Grundsätzlich sind Mehrstaater auch 
der Strafgewalt ihrer weiteren Heimatstaa
ten unterworfen. Unter Umständen kann 
der Mehrstaat er nach dem jeweiligen aus
ländischen Strafrecht auch fur in Deutsch
land begangene Taten verfolgt werden. 
Um nach dem ausländischen Heimatrecht 
als Straftaten verfolgt zu werden, müssen 
die entsprechenden Handlungen nach 
deutschem Strafrecht nicht einmal straf
bar zu sein. Eine in Deutschland ganz le
gale Handlung kann zum Beispiel nach 
dem Recht des anderen Heimatstaates 
eine Straftat darstellen und fur die Mehr
staater dort eine Strafverfolgung nach 
sich ziehen. 

Welche Handlungen im Einzelnen straf
bar sind und unter welchen Voraussetzun
gen Straftaten eigener Staatsangehöriger 
im Ausland verfolgt werden, ist je nach 
nationalem Recht verschieden geregelt. 

Ist eine Handlung - egal, wo sie be
gangen wurde - nach dem Recht mehre
rer Heimatstaaten strafbar, besteht für 
Mehrstaater die Gefahr einer Doppel- bzw. 
Mehrfachbetrafung. Zwar gilt nach dem 
Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, daß niemand wegen dersel
ben Tat aufgrund der Strafgesetze mehr
mals bestraft werden darf. Dieses Verbot 
der Mehrfachbestrafung besteht jedoch 
nur innerhalb der deutschen Gerichtsbar
keit. Daher ist eine Bestrafung durch bun
desdeutsche Gerichte durchaus auch 
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dann möglich, wenn wegen derselben Tat 
gegen den Betreffenden bereits eine Stra
fe im Ausland verhängt und auch voll
streckt wurde. 

Die im Ausland vollstreckte Strafe wird 
jedoch nach dem deutschen Recht auf die 
wegen derselben Tat in Deutschland ver
hängte Strafe angerechnet. Umgekehrt 
muß aber ein anderer Heimatstaat, der ei
nen Mehrstaater wegen derselben Tat 
verfolgt, eine in der Bundesrepublik 
Deutschland verhängte und schon voll
streckte Strafe nicht anrechnen. Ob dies 
geschieht oder nicht, hängt jeweils vom 
nationalen Recht des ausländischen Staa
tes ab. 

Da die fiir die jeweiligen Taten vorge
sehenen Strafarten (zum Beispiel Geld
oder Freiheitsstrafe) und Strafrahmen 
(Mindest- und Höchststrafen) von Staat 
zu Staat unterschiedlich sind, bedeutet die 
Anrechnung einer vollstreckten auslän
dischen Strafe nach deutschem Strafrecht 
nicht, daß der im Ausland verurteilte in 
Deutschland überhaupt keine Strafe mehr 
zu verbüßen hätte. Dieselbe Tat \\ird häu
fig in Deutschland und im Ausland un
terschiedlich bestraft. Ist zum Beispiel 
eine im Ausland verhängte und vollstreck
te Freiheitsstrafe geringer als die Strafe, 
die das deutsche Gericht wegen dersel
ben Tat verhängt, kann ein in Deutsch
land zu verbüßender »Rest« bleiben. Ob 
bei der Anrechnung ein Tag der auslän
dischen Freiheitsstrafe einem Tag der 
deutschen Strafe entsprechen soll, liegt 
im Ermessen des zuständigen deutschen 
Gerichts. Eine andere Frage ist, ob Mehr
staater wegen in Deutschland begange
ner, auch nach dem Recht des anderen 
Heimatlandes strafbarer Handlungen an 
den anderen Heimatstaat ausgeliefert 
werden dürfen. 

Grundlage dieses Textes ist die detail
reiche von der Ausländerbeauftragten 
des Senats (Potsdamer Str. 65, 10 785 Ber
lin) herausgegebene Broschüre »Mehr
staatigkeit, Ein Ratgeber zu Rechtsfragen 
im Alltag«. Näheres zum Thema Aus
landsstrafen und Doppelbestrafung 
(Straiklagenverbrauch) steht auf den 
Rechtsseiten dieser Ausgabe: Seite 60, 
»Rechtsbegriffe«. 611 
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Die neue JVA Teg 



el 

I Haupteingang (ab 2002) 
2 Wildwasserbahn (geplante Fertigstellung: Sommer 200 I) 
3 Gläsemc Mauer (Anfang 2003 wird ein etwa 50 Meter langes 
Teilstück der Anstaltsmauer durch eine Panzerglasscheibe ersetzt, 
was Einblicke ennöglichen und Besucher anlocken soll) 

4 Fahrrad' erleih (bis Mitte 2002 noch TA 1 E) 
5 Gästehotel (die ehemalige PN wurde schon Ende 1999 in Betrieb 
genommen) 

6 Pony-Reitgelegenheit (früher TA V)7 Warmwasserrutsche 

8 KaltwasseiTUtsche 
I 0 Show-Plattform (vgl. Nr. 3) 9 Hochgeschwindigkeits-Rutschbahn 

II Fun-Tower (die heutige TA VI soll bis Ende 2003 neu fertiggestellt sein) 
12 Wassergarten (seit Anfang 1999 im Bau) 
13 Versorgungsbereich, Materiallager 
14 Discothek (bis Ende 2002 noch TA IV) 
15 Wohnpavillons (bis Mitte 2003 soll es flir sämtliche Häftlinge solche Pavillons geben- die der

zeitige Leiterin der TA IV hatte schon vor 15 Jahren vorgeschlagen. Wochenend-Langzeitspre
cher in derartigen Wohnanlagen stattfinden zu lassen 

16 Wohn- und Spielepark (früher Technische Versorgungszentrale) 
17 Überraschungsrutschbahn 
18 Riesenrutsche (das kürzlich fertiggestellte Modell wurde kürzlich von Berlins Regierendem Bürgermeister 

eingeweiht - siehe FotoS. 30) 
19 Großer Whirlpool (Baubeginn Mitte 2000) 
20 Kaltwasser-Whirlpool (im Bau seit Anfang 2000) 
21 Salzwasser-Becken 
22 Schwimmschule (bis 2002 noch Haupteingang zur JV A-Tegel; vgl. r. I) 
23 Arche Noah, Rotlichtbereich der neuen Anlage (bis Anfang 2003 noch Kirche) 
24 Tretboot-Bereich 
25 Mahnmal (die TA III wird nicht 'ollständig abgerissen: der Rest soll an die Zeit der heutigen Kerker in den 

Teilanstalten I. II und III erinnern) 
26 Solarium. Tauchschule 



Arbeit 

Arbeit in Tegel VI 
»Wir arbeiten wie die Pferde, werden aber bezahlt wie Ponys« 

(Th. R.), daran wird sich auch nach dem BVerfG-Urteil nichts ändern 

N achdem die Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Tegel anläßlich ihres hun 
dertjährigen Bestehens auch 

vom lichtblick(4-5/98) in ihren wesentli
chen Lebensbereichen dargestellt worden 
war, begann in der Dezember-98-Ausga
be die Berichterstattung über die Mög
lichkeiten und Bedingungen der Arbeit 
und Berufsausbildung in Deutschlands 
größter reiner Strafanstalt. 

Dabei \\-urde von dem gutwilligen, aber 
unglaublich kenntnisarmen Darsteller des 
Arbeitsamtes über die praxisfernen Her
ren des Grünen Tisches bis hin zur gele
gentlich recht hilfreichen Zivilschlosse
rei überall das berichtet, was die jeweili
gen Beschäftigten an Stärken und Schwä
chen ihrer jeweiligen Tätigkeitsbereiche 
erkennbar machten. 

Die Berichterstattung ist zwar noch 
nicht abgeschlossen, aber schon jetzt ist 
vielen Menschen dafur zu danken, daß 
sie dem liehtblick Auskunft über ihren 
jeweiligen Aufgabenbereich gegeben und 
dadurch diese Serie überhaupt erst mög
lich gernacht haben. Bis auf wellige un
rühmliche Ausnahmen \Vurde dem libli
chen Team selbst dann Rede und Ant
wort gestanden, wenn es als sicher gel
ten konnte, daß unerfreuliche und bis 
dahin noch versch\viegene Sachverhalte 
veröffentlicht werden würden. 

Überraschendenveise gab es jedoch 
wesentlich häufiger Anlaß zu positiver als 
zu negativer Kritik: fast alle Betriebe der 
NA-Tegel sind von ih.J:en Möglichkeiten 
her wettbewerbsfahig- insbesondere gilt 
das fiir die in den Betrieben tätigen Men
schen, deren Leistungsbereitschaft und 
fähigkeit häufig unterschätzt und fast rue 
angemessen honoriert wird: »Wir arbei
ten wi e die Pferde, werden aber bezahlt 
wie Ponys«, faßte ein Polsterer die Situa
tion der Häftlinge zutreffend zusammen. 

Aber auch die Werkbeamten werden 
nicht ihren Leistungen entsprechend ent
lohnt: nämlich deshalb, so die häufigste 
Argwnentation, weil sie mehr mit Häftlin
gen zu tun hätten und mehr fiir deren Re
sozialisierung leisten würden als die so
genannten Gruppenbetreuer, ohne daß 
sich die damit einhergehende höhere Ver
antwortung auf die Gehalts- oder Beför-

36 

derungssituation auswirken würde. Eben
falls zu recht, aber selten rechtzeitig und 
fast rue an entscheidender Stelle beklag
ten die Werkbearnten, daß gerade die pro
duzierenden Anstaltsbetriebe hinsichtlich 
ihrer tech.ruschen Ausstattung in weiten 
Teilen erneuerungsbedürftig seien oder 
ergänzender Mittel bedürften. 

Tatsächlich droht den zur Zeit noch voll 
funktionsfahigen Anstaltsbetrieben we
gen der zunehmenden Überalterung des 
Geräteparks der Verlust ihrer Funktions
und Marktfähigkeit Jetzt, das sollte allen 
Entscheidungträgem klar sein, ist ein Er
neuern und Ergänzen noch fiir sechsstel
lige Beträge zu erreichen- jedes weitere 
Jahr der Untätigkeit rückt die Aufwands
höhe fiir die erforderlichen Maßnahmen 
mehr in den siebeosteiligen Bereich. 

Notwendig ist das Handeln hier auch 
deshalb, weil sich die vorhandenen Mög
lichkeiten nur dann zur Erschließung des 
freien Marktes nutzen lassen, wenn die 
Betriebsleiter ihren Kunden zumindest 
mittelfristig garantieren können, daß die 
Tegeler Produktion rocht hinter der Markt
entwicklung stehenbleiben wird. Insbe
sondere den politischen Entscheidllllgs
trägem sollte bewußt sein, daß die ohne
hin knapper werdenden Arbeitsplätze 
gänzlich dem Verfall preisgeben sind, 
wennjetzt nicht rasch lllld nachhaltig fiir 
die Modemisierung der Anstaltsbetriebe 
gesorgt wird. 

Das könnte und müßte bereits durch 
die Erneuerung der völlig veralteten lUld 
von den Betriebsleitern nicht zu verant
wortenden Entscheidungsstrukturen ge
schehen-daß sich die letzten Endes über 
den Betrieb entscheidenden Stellen fern
ab eben dieser Betriebe befinden, hat auch 
vor 100 Jahren noch keine Vorteile gehabt. 
Und da auch heute kein Mensch gleicher
maßen gut wie motiviert Leistungen er
bringen kann, wenn Zielsetzungen, Hand
lungsmöglichkeiten und Verantwortlich
keiten rocht in einem ausgewogenen Ver
hältnis zueinander stehen, ist ein Sinken 
der Leistungsbereitschaft unvermeidlich, 
wenn rocht endlich der hier Zllln wieder
holten Male erhobenen Forderung ent
sprochen wird, den Betrieben soviel Selb
ständigkeit zu geben, daß sie eigenver-
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antwortlich und mit selbst verwalteten 
Etats \virtschaftlich operieren können. 

In diesem Zusanunenhang ist es kaum 
nachvollziehbar, daß Entscheidllllgsträ
ger nach einem mittlerweile zehn Jahre 
währenden OE-Prozeß', der unter ande
rem zu eben dieser Selbständigkeit fuh
ren sollte, meinen, nun sei »genug tot
prozessiert« worden, jetzt müsse alles 
\vieder dahingehend normalisiert werden, 
daß alles beim alten bleibe - auch wenn 
mit diesem Ergebnis viele von Anfang an 
gerechnet haben. 

Ebenfalls nicht nachvollziehbar sind 
die bundesweit einheitlich gefaßten Be
schlüsse zur Gefangenenentlohnung, die 
als Verhöhnung des BundesverfasSlUlgs
gerichts anzusehen sind. Das höchste 
deutsche Gericht hatte nämlich in einem 
Urteil2 vom 01.07.98 festgestellt, daß Häft
linge in bundesdeutschen Strafanstalten 
verfassungswidrig ruedrig entlohnt wer
den lllld daß das im Strafvollzugsgesetz 
(StVollzG) festgeschriebene Gebot der 
Lohn-»Erhöhung [ ... ] zmn 31. Dezember 
1980« (§ 200 Abs. ll StVollzG) endlich be
folgt werden müsse - schließlich war 
schon bei der Verabschiedung des Straf
vollzugsgesetzes (1977) festgelegt wor
den, daß sich die anfänglichen Lohnbe
rechnungssätze3 bis 1986 stufenweise 
verachtfachen sollten•. Geschehen ist je
doch bis auf die gerade genannte Be
schlußlage nichts. 

»Der skandalösen Untätigkeit soll nun 
ein handfester Betrug folgen: Die maß
geblichen Entscheidllllgsträger behaup
ten, den Häftlingslohn um 50 %erhöhen 
zu wollen, was wellig genug wäre. Aber 
mit Lohn ist rocht das Arbeitsentgelt ge
meint, sondern der Ecklohn, also die 5 %. 
Die Erhöhung auf7,5% wirkt sich netto 
als 0,42 %ige Erhöhung aus. Ersatzweise 
schlägt der Bund der Strafvollzugsbe
diensteten Deutschlands die Einfiihrung 
eines Mindest-Stundenlohns in Höhe 
von netto 2,50 DM (brutto: 10,-- DM) 
vor.« Das schrieb der zmn Thema Gefan
genenentlohnung um Stellungnahme ge
betene liehtblick in der llllter anderem 
von Günter Gaus herausgegebenen Wo
chenzeitschrift »freitag«} - und wurde 
von der politischen Realität des Irrturns 



überfuhrt: statt auf7,5% wird der neue
sten Beschlußlage zufolge nämlich nur auf 
7% (=netto 0,38 %) erhöht. 

Es ist zu wünschen, daß die vielen 
Menschen, die sich unter dem Stichwort 
Amnestie vor kurzem noch (vehement, 
aber vergeblich) fur einen geringen (Rest
) Straferlaß einiger weniger Häftlinge ein
gesetzt haben, jetzt mit derselben Leiden
schaftlichkeit gegen dieses fast alle Häft
linge betreffende Unrecht vorgehen wer
den. Im freitag hat die Redaktionsgemein
schaft des Gefangenenmagazins der 
liehtblick dargelegt, daß und weshalb ein 
solches Vorgehen erforderlich und gesell
schaftlich lohnenswert ist. 

Ausgangspunkt des entsprechenden 
Artikels6, der in einen konJcreten und prak
tikablen Vorschlag zur Gefangenenentloh
nung mündete. war die Feststellung, daß 
sich Arbeit und Le-

Arbeit 

Ersatz fur notwendige, aber nicht - oder 
zumindest nicht ausreichend - erlebte Fa
milienbeziehungen ist, bietet das soziale 
Kraftfeld, in dem Arbeit stattfindet, die 
wichtigste, wenn nicht sogar einzige 
Möglichkeit, Selbstwert-, Freiheits- und 
andere daseinsbereichernde Empfindun
gen zu bilden und zu schützen«. 

Daß sich in diesen Ausfilhrungen all 
das \\iderspiegelt. was Resozialisierung 
bewirken soll. sei auch an dieser Stelle 
betont- auch »wenn der Begriff recht un
glücklich ist, weil sich ja Straftaten stets 
auf mangelnde oder fehlerhafte Sozialisie
rung zurückfuhren lassen und Straftäter 
daher nicht re-, sondern neu sozialisiert 
werden müssen«. 

Aber weil es den Begriff nun einmal 
gibt, weist der liehtblick seit langem 
(und nicht nur im freitag) daraufhin, daß 

VollzG festzulegen und einzuhalten. 
»Sinnvoll ist auch die Einführung einer 
good-time Regelung. Allerdings nicht die 
vielfach vorgeschlagene, die fur eine Wo
che Arbeit einen Tag Haftnachlaß Yor
sieht: viele Richter \\ürden auf derlei Haft
zeitverkürzungen mit höheren Strafmaßen 
reagieren, was fur 57 %der Häftlinge eine 
zusätzliche Härte wäre, weil sie wegen feh
lender Arbeitsplätze gar nicht arbeiten 
können«- in manchen Vollzugsanstalten 
wurde bereits eine Arbeitslosigkeit von 
80% erreicht. 

Als sinnvolle good-time-Regelung hat 
der liehtblick schon im freitag vorge
schlagen, aJJen Häftlingen, die länger als 
ein Drittel ihrer Freiheitsstrafe regelmäßig 
und beanstandtmgsfrei nach§ 43 St\bllzG 
eine zugewiesene Arbeit, eine sonstige 
Beschäftigung oder Hilfstätigkeit ausge-

bensbedingungen 
überall gegenseitig 
bedingen und för
dern, daß aber spe
ziell »in Strafanstal

der liehtblick im »freitag<<: 
»Arbeit hinter Gittern -lolmt sich das?«. 

übt haben, den 
1977 eingefuhrten 
Freigängerstatus 
zu geben. Dann 
könnten sie bei ei-DieAntwort gilt nicht nur für die JVA-Tegel: Nein 

ten die alltäglichen Grundbedürfnisse wie 
Überlebenssicherung und Broterwerb 
auch ohne eigenes Tätigwerden befrie
digt werden«, so daß Arbeit unter Voll
zugs- schneller als unter normalen Le
bensbedingungen neue, zusätzliche Be
deutungen erhält - so daß gerade »fur 
Häftlinge, die wegen des zunehmenden 
Mangels an Personal immer häufiger und 
immer länger in ihren \\inzigen Zellen ein
geschlossen werden«, gilt, daß »der Weg 
zum und die Betätigung am Arbeitsplatz 
die einzige Möglichkeit« ist, »soziales 
Verhalten in direktem Kontakt mit ande
ren Menschen zu üben«. Außerdem wird 
durch die Gewöhnung an (berufliches) 
Tätigsein erfahrbar, daß die Bewältigung 
der Arbeit, »bei entsprechender Entloh
nung, materielle Wünsche befriedigen 
helfen und fur innere Befriedigung sor
gen kann; die Auseinandersetzung mit 
gestellten Aufgaben kann dem Leben Sinn 
und (z.B. eine zeitliche) Struktur geben; 
aus der Erfullung von Leistungsvorgaben 
kann ein erhebliches Selbstwertgefuhl 
erwachsen«. 

Darüber hinaus »findet durch Arbeit 
auch im Strafvollzug eine Erweiterung des 
sozialen Umfeldes statt, was zu einer im
mer stärkeren Anhindung an Gesell
schaftsziele und -Ieistungen fuhrt [ ... ]. 

Arbeit ist also ein sicheres Mittel, 
Selbstbestätigung und das Gefuhl eines 
erfullten Lebens zu erlangen. Und wenn 
[ ... ] aufgabenorientiertes Tätigsein ein 

die »Arbeit noch viel mehr in den Mittel
punkt von Resozialisierungsbemühungen 
gerückt werden« müßte: »denn kein Häft
ling ist anders oder gar besser als duroh 
Gewöhnung an Arbeit zu befähigen, 
>künftig in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu fuhren< (§ 2 S. I 
StVollzG). [ ... ]In dem Maße \\iees Häft
lingen ennöglicht wird, sich mit rechtlich 
und moralisch einwandfreien Tätigkeiten 
mit ihrer Umwelt in Einklang zu bringen, 
erlangen sie neue Selbst- und Umweltein
schätzungen. Ob und inwieweit diese 
Neubewertungen positive Auswirkungen 
haben, liegt zu einem großen Teil an der 
Art und Weise, wie Arbeit organisiert und 
honoriert wird. [ ... ] 

Allerdings ist es nicht nur im Strafvoll
zug problematisch, die Arbeitsstellung 
mehr als die Arbeitsleistung zu entloh
nen [ ... ].Andererseits ist gerade bei Häft
lingen, die an regelmäßiges Arbeiten erst 
noch gewöhnt werden müssen, schon das 
kontinuierliche Erscheinen am Arbeits
platz zu honorieren. Und diese Anerken
nung muß auch fur jene einen Arbeitsan
reiz darstellen, die vor einer Entwöhnung 
bewahrt werden sollen«. 

Das aber ist nur dann der Fall, wenn 
die Häftlinge, insbesondere die Langstra
fer, in die Rentenversicherung aufgenom
men werden und der Ecklohn sofort auf 
20% angehoben wird - eine stufenweise 
weitere Erhöhung (z.B. alle funf Jahre um 
weitere 5 %) ist dann im neuen § 200 St-
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nem Untemelunen 
außerhalb der Anstalt einer arbeitsver
traglich geregelten Arbeit nachgehen und 
entsprechend entlohnt werden. Außer
dem wären sie sozialversichert und könn
ten »mit ihrem Einkommen fur Haftkosten 
(§ 50 StVollzG), Schulden, Opferaus
gleichs-, Unterhaltsverpflichtungen etc. 
aufkommen. 

Häftlinge, die hier ein weiteres Drittel 
ihrer Haftzeit bewiesen haben, daß sie in 
gesellschaftlich erwünschten Fonnen so
zialisiert sind, haben damit auch bewie
sen, daß sie wiedereingliederungsfähig 
sind - einer vorzeitigen Entlassung (auf 
Bewährung) zum Zweidritteltenniß sollte 
dann nichts mehr entgegenstehen.« 0 

1 zum Organisationsentwicklungsprozeß. der im 
November 90 als Teil der Berliner Verwaltungs
reform begann: der lichtbfd< 4-5/98. S. 4 - 7 
1 vgl. der- liehtblick 3/98, S. 33 
1 5 % der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV - das 
entspricht 5 % »des durchschnittlichen Arbeits· 
entgelts aller Versicherten der Rentenversiche
rung der Arbeiter und Angestellten ohne Auszu
bildende des Ueweils) vorvergangenen Kalender
jahres«(§ 200 I StVollzG a. F.). Wer nach Lohn· 
stufe 1I1 von insgesamt fünf Lohnstufen ent· 
lohnt wird, erhält die vollen 5 % - das sind etwa 
200,- DM im Monat 
• vgl. Axel D. Neu, Der Gesetzgeber bleibt ge· 
fra&t. in: :-leue Kriminalpolitik 4/98, S. 17 ff 
s die Redaktion der »Ost-West-Wochenzeitung«: 
Tel. : 25 00 87 • 0, Fax: 25 00 87 • 10, e·ma.il: 
redaktion @ freitag.de 
' der Iichtbiick, Arbeit hinter Gittern - lohnt 
sich das? in: freitag Nr. 51, S. 18 
'vgl. 
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Arbeit o 

Arbeit als Therapie 
Noch vor einem Jahr: deutlicher 

Optimismus - heute: tiefe Resignation 

Anläßlich des hundertjährigen Be
stehens der Justizvollzugsanstalt 
(JV A) Tegel hat der liehtblick 

fast alle Anstaltsbereiche beschrieben -
auch den in der Teilanstalt (TA) I E be
findlichen Drogenbehandlungsbereich, 
zu dem eine Beschäftigungstherapeuti
sche Werkstatt (BTW) gehört, in der all 
jene Häftlinge dieses Hauses arbeiten, die 
keine andere Arbeit haben1

. 

Bei der seinerzeit sehr kurzen Darstel
lung wurde auf die vielen Möglichkeiten 
hinge\\iesen, die in der BTW »ungenutzt 
zu stecken scheinen«. Insbesondere wur
de von dem fUr Tegeler Beamte höchst 
ungewöhnlichen 
Optimismus in Hin
sicht auf die weite-
re Entwicklung be
richtet. Heute ist 
fast nur noch Resi
gnation herauszu
hören: der licht
blicksolle in den al
ten Gesprächsauf
zeichnungen nach
sehen - es habe 
sich nichts geän
dert, hieß es amTe
lefon. Direkt vor Ort .. 
teilten die Werkbe- ~ 
amten mit, daß nur = 
eines besser ge
worden sei: sie hät
ten weniger Vertre
tungseinsätze in Die BTW-Werkstatt 
anderen Anstalts-
betrieben zu leisten. Was der BTW nach 
wie vor zu fehlen scheint, sind Möglich
keiten, die dort hergestellten und von der 
Verarbeitung her hochwertigen Produkte 
aus Holz angemessen zu vertreiben. Ins
besondere fUr die vielen größeren und 
kleineren Holzspielzeuge, fur die ja tat
sächlich ein Käufer-Markt besteht, soll
ten sich außerbetriebliche Entschei
dungsträger überlegen, ob sich nicht die 
Einrichtung einer anstaltseigenen Ver
kaufsstelle lohnen würde. 

Bei solchen Überlegungen könnte 
dann auch gleich über eine Art Dauer
messe fur Erzeugnisse der NA-Tegel 
nachgedacht werden: wäre es nicht mög
lich und sinnvoll, außerhalb der Anstalt 
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einen festen Angebotsort einzurichten, an 
dem sich die Kundschaft aus öffentlichen 
und privaten Bereichen über die anstalts
eigenen Produkte informieren kann? An 
einem solchen Ort ließen sich innerhalb 
der allgemein üblichen Geschäftszeiten 
nicht nur Aufträge annelunen, sondern 
auch koordinieren. 

Denkbar sind zwar auch Kooperatio
nen mit bereits bestehenden Unterneh
men oder Ladengeschäften- aber die or
ganisatorischen und vor allem die rechtli
chen Schv.ierigkeiten, die es bei der Zu
sammenarbeit von privat und staatlich ge
fiihrten Betrieben zu überwinden gäbe, 

wären ungleich größer. Gerade fUr die 
BTW kommt ein Vertrieb über Privatun
ternehmen auch aus kalkulatorischen 
Gtiinden nicht in Betracht: wenn nämlich 
ein weiterer Kostenfaktor (wie zum Bei
spiel der Unternelunergewinn) hinzukäme, 
wären die Verkaufspreise nicht mehr 
marktßhi.g. Da es aber auf der anderen 
Seite auch um durchschnittlich 25 Aibeits
plätze geht, sollte jedoch nicht nur auf 
Wirtschaftlichkeit geachtet werden. 

Das aber machen die vier Werkbeam
ten von ganz allein - von den insgesamt 
17 im Wutschafts-Haushaltstitel erfaßten 
Anstaltsbetrieben gehört der therapeuti
sche Bereich zu den -wirtschaftlich ergie
bigsten: 1997 nahm die BTW beispiels-
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weise 100.000,- DM ein (11 Betriebe hat
ten in diesem Abrechnungszeitraum2 we
niger Einnahmen) und gab in jenem Jahr 
160.000,- DM fUr Rohstoffe und Geräte 
aus. Das Verhältnis von Aufwendungen 
und Einnahmen war bei 12 Anstaltsbe
trieben (zum Teil wesentlich) ungünstiger. 

Wenn dann noch berücksichtigt wird, 
daß einige der in der BTW beschäftigten 
Häftlinge einmal an kaum etwas anderes 
als an Drogenkonsurn, -handel oder -er
werb zu denken vermochten und daß sie 
jetzt nicht nur kindgerechtes Spielzeug, 
sondern auch entsprechendes Mobiliar 
herzustellen vermögen, dann ist jedes, 
insbesondere das in die Hände der Kin
der gelangte Erzeugnis als Therapieerfolg 
zu sehen. Unverständlich ist es dal1er, daß 
sich die in- und exterenen Entscheidungs
träger nicht mehr fUr diesen Bereich en
gagieren. Allerdings lassen sich Grunde 
für das Ausbleiben des Engagements 

auch innerhalb der 
TA I E finden: Die 
Therapeuten, die ja 
zuständig für die 
Wahl und Betreu
ung der in I E auf
genommenen Häft
Iinge sind, machen 
den Verbleib in die
ser Einrichtung 
von einem guten 
Funktionieren der 
Häftlinge in der 
BTW abhängig. 
Folglich müßten sie 
sich auch um die
sen Arbeitsbereich 
kümmem Das aber 
ist ihnen aufgrund 
des Krankenstan
des, der unzurei-
chenden Personal

ausstattung und der damit verbundenen 
Arbeitsüberlastung kaum möglich. Für 
die etwa 60 Häftlinge in I E ist daller zu 
wünschen, daß sich sowohl die Anzahl 
der arbeitsfähigen Therapeuten als auch 
deren Arbeitsbereitschaft erhöht. Dann 
wird es vielleicht doch noch zu der seit 
1993 geplanten und jetzt anscheinend 
endgültig unter den Grünen Tisch gefal
lenen Beratungs- und Begegnungsstelle 
kommen, die von der BTW werbewirksam 
ausgestattet werden könnte. 0 

1 vgl. der liehtblick 4-5/98, S. 41 
1 die Zahlen dieses Jahres liegen allen Betriebs
beschreibungen dieser Serie zugrunde und müs
sen aus Gründen der Gleichbehandlung auch hier 
herangezogen werden 



Arbeit 

Die Unternehmerbetriebe 
Privatbetriebe lassen einzelne Produkte 

in der JVA-Tegel fertigen 

Daß private Unternehmen in der Ju
stitzvollzugsanstalt (JVA) TegeJ · 
produzieren lassen, hat eine lan

ge Tradition- vorurteilsfreie Arbeitgeber 
stellen den Gefangenen nicht einfach nur 
Arbeitsplätze zur Verfügung, sondern 
geben den Inhaftierten eine Möglichkeit 
zur sinnvollen geistigen und körperlichen 
Betätigung. 

Eine der Firmen, die schon frühzeitig in 
der JYA-Tegel die Produktion aufuahmen, 
war die Firma B.Graul & Co. KG. Die~e 
stellte Bedruckmaschinen zum Bedrucken 
von unebenen Flächen her. Etwa 80 Jahre 
lang unterhielt dieses Unternehmen Werk

robedarf etc. mußte dann die Firma selbst 
aufkonunen. Die Produktion fand in einem 
kleinen Arbeitsraum in der Teilanstalt 
(TA) III statt. Wer hier keinen Arbeits
platz bekam, \o\urde weiterhin in Form von 
»Zellenarbeit« beschäftigt. Das heißt, die 
Inhaftierten bekamen Einzelteile aufihren 
Haftraum gebracht und stellten dieses 
»Halbzeug« eigenverantwortlich in Hand
arbeit fertig. Je nach Auftragslage konn
ten so 25 bis 40 Menschen einer geregel
ten Tätigkeit nachgehen. Die Entlohnung 
richtete sich dabei nach dem individuell 
geleisteten Arbeitspensum. Monatsein
käufe von 7,50 DM bis 9,- DM waren in 

fertiggestellten Neubau umziehen. Nach 
Auskunft der damals im Bereich »Unter
nehmer Il« tätigen Beamten und Ange
stellten stellte die Firma Osram ihre Pro
duktion in der NA-Tegell990 ein. 

Nach Osram und der Lampenprodukti. 
on folgte die Holzverarbeitung: Im Unter
nehmerhereich II konnten durch einen 
kurzfristig geschaffenen, mittlerweile aber 
wieder aufgelösten Holzpalettenbau Ar
beitsplätze geschaffen werden. Der neue 
Werkstoff machte eine Umgestaltung des 
Produktionsablaufes nötig. Auch die 
Häftlinge, die den Wechsel der Fremdfir
ma rniterlebten, mußten umdenken. 

Die produzierten Holzpaletten fanden 
als Unterbauten fur Wasch- und Spülma
schinen Verwendung. Sie wurden fur ei
nen gefahrlosen und beschädigungsfrei
en Transport schwerer Haushaltsmaschi
nen wie zum Beispiel Waschmaschinen 
oder Wäschetrockner benötigt. Mit Sie

stätten in den Ber
liner Haftanstalten, 
auch in der Unter
suchungshaft- und 
Aufnahmeanstalt 
Moabit wo die Fir
ma Graul bis 197·1 in 
eigenen Werkstät
ten Gefangene Be
schäftigte. In der 
Strafanstalt Tegel 
bot Graul seit 1974 
sogar die Möglich
keit einer Ausbil
dung zum Maschi- .. 
nenschlosse r. ~ 
Durch auftretende ~ 
wirtschaft l iche ~ 
Schwierigkeiten ~ 
kam im März 1986 ~ 
das Aus für das ~LU-n-te~rcn-eb~m .. er~b=et~rwie~b-1----~~----------------------------------__J 

mens war ein re
nommiertes Unter
nehmen gefunden 
worden, das die 
günstigen Produk
tionsverhältnisse 
in der NA-Tegel 
nutzte. Kosten
günstig \mrden in 
der Anstalts
schlosserei Ar
beitsgeräte produ
ziert mit denen der 
umfangreiche Auf
trag erfullt werden 
konnte. Für 45 Ge
fangene konnte so 
ein Arbeitsplatz 
geschaffen werden, 
der zwar eine weni
ger anspruchsvolle 
Tätigkeit darstellte, Unternehmen. 

Eine weiterer Privat-Betrieb war die Fir
ma Osram. Sie begann bestinunte Einzel
teile aus ihrer reichhaltigen Produktpalet
te in der Justizvollzugsanstalt Tegel ferti 
gen zu lassen. Dieses Unternehmen war 
damals fuhrend in der Herstellung von 
Lampen. Von der Glühlampe bis hin zur 
Hochdrucklampe wurden sämtliche Arten 
von Beleuchtungskörpern produziert. 

Im Jahr 1962 konnte Osram die Gefan
genen erstmals auch außerhalb ihrer klei
nen Zellen beschäftigen, was nur in einer 
Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung 
möglich war: Die NA-Tegel stellte der Fir
ma Räumlichkeiten und Arbeitskräfte zur 
VerfUgung. Für sämtliche anfallenden 
Nebenkosten wie Strom, Maschinen, Bü-

dieser Zeit Spitzenverdienste. Von dem Pri
vatunternehmen wurden zum weiteren 
Arbeitsanreiz sogenannte »Prisen« an die 
Gefangenen verteilt: Kaffee, Tabak, Mar
garine, Schmalz oder manchmal auch et-

aber eine bezahlte und sinnvolle Beschäf
tigung bot. 

Die überwiegende Anzahl der im Palet
tenbau tätigen Menschen w~rden durch 
die Werksmeister in der Arbeitsaufgabe 

Die Entlohnung richtete sich nach dem geleisteten 
Arbeitspensum-Monatseinkäufe von 7,50 DM 

bis 9,- DM waren Spitzenverdienste 

was Benzin für das Feuerzeug gehörten 
zu den beliebtesten Handelswaren, die die 
Häftlinge als Lohnerhöung »abgreifen« 
durften. 

1967 konnte die Produktion in eine grö
ßere Werkhalle in einem datnals gerade 
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angelernt. Für drei Arbeitsstellen war zu 
Beginn die Lohnstufe III vorgesehen -
später erhielten zehn Inhaftierten diese 
Mindestlohnstufe. Die übrigen Beschäf
tigten erhielten beim Arbeitsentgelt die 
Vergütungsgruppe ll, also nur 9,46 DM 
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täglich. Für dieses unterhalb jeden Mini
mwns liegende Entgelt hatten sie den von 
einem Berliner Sägewerk gelieferten Werk
stoff zu verarbeiten, was nicht sehr ein
fach war: Das gelieferte Holz hatte näm
lich eine so schlechte Qualität, daß ein 
wesentlich höherer Arbeitsaufwand er-

Arbeit 

alle ehemaligen Beschäftigten des Palet
tenhaus fur längere Zeit mit Arbeit zu ver
sorgen. Deshalb sind es nur 12 Inhaftier
te aller Nationalitäten, die derzeit Bohrer
rohlinge der Firma G-Elit sortieren kön
nen. Für solche einfach auszuführende 
Tätigkeiten ist es nach Auskunft der dor-

»Die Produkte kann man verkaufen« 
Nach Meinung der Bediensteten ist die Qualität 

der ausgelieferten Waren zufriedenstellend. 

bracht werden mußte, als im Normalfall 
nötig wäre. Das Holz mußte nachsortiert 
und einer Nachbearbeitung unterzogen 
werden. Dazu gehörte zunächst eirunal, 
die schinuneligen, zu stark verasteten und 
krummen Stellen aus dem Holz wegzu
sclmeiden. Dieser Aufwand mußte betrie
ben werden, um die von der Firma Sie
mens geforderte Qualität erfiillen zu kön
nen. Mit einer Art 
von Fließbandpro
duktion, die von 
den Bediensteten in 
Eigenregie auf die 
Beine gestellt \Vur

de, standen trotz
dem täglich 1.000 
Ralunen zur Auslie
ferung bereit. Nach 
ersten unregelmä
ßigkeilen bei den 
Holzlieferungen 
stellte der Lieferant 
des Holzes seine .. 
Anlieferung ganz ~ 
ein. Im Mai 1999 ': 
mußte sogar die ~ 
ganze Produktion ~ 
eingestellt werden. ~ 

tigen Bediensteten zur Zeit schwer mög
lich, Aufträge zu bekommen. Diese 
Schwierigkeiten werden auch nicht durch 
die Veränderungen innerhalb der Anstalt 
(OE-Prozeß und höhere Entlolmung der 
Gefangenen) kleiner. 

\br kurzem wurde die Produktionsstät-
te des Unternelunerbetriebes II in ein ab
gelegenes Gebäude auf dem Holzplatz 

Ein großer Teil der Unternehmerbetrieb ll 
dadurch arbeitslos 
gewordenen Inhaftierten konnte bei der 
Urbarrnachung der Außengärtnerei ein
gesetzt werden. Einige Gefangene konn
ten in anderen Arbeitsbetrieben der An
stalt untergebracht werden. Daß so gut 
wie alle Beschäftigten des Unternehmens
bereich I weiter einer Tätigkeit nachge
hen konnten ist dem sclmellen Handeln 
der Anstaltsleitung zu danken. 

Nach einer kurzen Übergangsphase 
wurde eine neue Fremdfinna, nämlich ein 
Unternehmen aus dem Bereich Elektrozu
behör gefunden, die einen Teil ihrer Pro
duktion in dieNA-Tegel verlegte. Seither 
werden in »Unternehmer I« Bohrerrohlin
ge von der Firma G-Elit sortiert. Leider 
reicht das Auftragsvolumen nicht aus, um 
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verlegt. Naclmutzer der im Gebäude der 
Druckerei/Setzerei befindlichen Räume 
wurde die Helmut Ziegner Stiftung, die 
seit neuestem eine attraktiver Maleraus
bildung anbietet (siehe Kästchen, S. 9). 
Einen wesentlich günstigeren Standort 
hat der Unternehmerbetrieb 11, der in un
mittelbarer Nähe des Haupteinganges der 
NA-Tegel liegt, wo die zu fertigenden 
Teile ebenso wie die fertigen Endproduk
te problemlos an- und abtransportiert 
werden können. 

In dem Bereich Unternehmer II sind in 
erster Linie die Firmen Herlitz, Stolzenburg 
und Kunst & Bild als Hauptauftraggeber 
vertreten. Die 34 Häftlinge, die hier einer 
gleichmäßigen Arbeit nachgehen, kom-
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plettieren, in der Regel in Handarbeit, ein
zelne Teile zu einem fertigen Produkt: zum 
Beispiel verpacken sie lose Bildkarten mit 
einem dazugehörigen Briefkouvert mit ei
ner Klarsichtfolie. Oder sie sortieren und 
verpacken Seimeilhefter in großen Stück
zahlen fur den Einzelhandel. 

Da fur die hier abverlangten Arbeitsauf
gaben keine besonderen Qualifikationen 
gefordert werden und die Auftragsmen
ge vorhanden ist, könnten hier wesent
lich mehr Gefangene als das zur Zeit der 
Fall ist, beschäftigt werden, was aber aus 
Platzgründen jedoch nicht möglich ist. Die 
Arbeit wird mit der Lolmstuffe II bewer
tet, nur fiinf Inhaftierte können mit einer 
Entlolmung nach der Vergütungsstufe III 
rechnen. 

Probleme gibt es manchmal beim Ein
halten dervereinbarten Termine. Bei die
ser monotonen und anspruchslosen Ar
beit und dem geringen Entlolm kann ein 

regelmäßiges Er
scheinen der Gefan
genen nicht immer 
erwartet werden. 

Der Unterneh
merbetrieb II ist in 
einzelnen Fällen so
gar verpflichtet, Ge
fangene, die in ande
ren Anstaltsbetrie
ben »keine Venven
dung« mehr finden, 
einzustellen. So ist 
eine Belegschaft 
aus zehn Nationen 
enstanden, die je 
nach Herkunft ihre 
eigene Arbeitsgrup
pe bilden. Kleinere 
Meinungsverschie
denheiten bleiben 
da nicht aus. Trotz

dem versuchen Inhaftierte und Bedien
stete ein hohes Niveau bei der Arbeit zu 
gewährleisten. Nach Meinung der dorti
gen Werksmeister ist die Qualität der aus
gelieferten Waren zufriedenstellend. »Die 
Produkte kann man verkaufen«, heißt es 
von offizieller Seite. Es lolmt sich also fur 
Fremdfirrnen, die vorhandenen Möglich
keiten in der NA-Tegel zu nutzen. So kann 
die NA-Tegel zum Beispiel bei dem Un
ternehmen Herlitz auf eine 12jährige gute 
Zusammenarbeit zurückschauen. 0 

Inhaltliche Anregungen, insbesondere zur Fir
ma Graul: Wilhelm Glaubrecht, »Berufliche Aus
und Fortbildung der Gefangenen im Strafvoll
zug«, JVA-Tegel, 1976; auch in der Iichtbiick, 
Sep.!982, S.22 



Arbeit 

Die Schlosserei 
Häftlinge bauten die Anstalt auf- heute 

bauen sie u.a. pfiffige Fahradständer 

Als die JustizvoiJzugsanstalt (JVA) 
Tegel am 01 .1 0.1898 in Betrieb 
genommen wurde, hanen die er

sten Bewohner noch zwei Jahre lang da
mit zu tun, die Anstalt auszubauen und 
einzurichten 1. Insbesondere waren 
Schlosser-, Schmiede-, Klempner- und 
Tischlerarbeiten erforderlich, wn das sei
nerzeit größte Gefangnis Deutschlands 
halbwegs bewohnbar zu machen. 

Aber nicht nur mit »Arbeiten für den 
laufenden Bedarf der Anstalt« konnten 
sich die handwerklich begabten Häftlin
ge die Zeit ihres (Haft-) Lebens verkür
zen: von Anfang an waren sie darüber 
hinaus auch mit »Arbeiten für Neubau
ten, Um- und Erweiterungsbauten aus dem 

vertraute Scharfrichter »soll auch [ ... ] clie 
Hinrichtungen« weiterer »zum Tode 
durch das Fallbeil verurteilten Personen 
vorgenonunen haben. Hierzu wurde in den 
Jahren 1947/1948 das in Plötzensee vor
handene Fallbeil an clie damalige russi
sche Besatzungszone ausgeliehen [ .. . ] 
Als Gegenleistung erhielt das Strafvoll
zugsamt Wasserkrüge aus Ton u.ä. Ge
genstände zur Ausstattung der Zellen«~. 
Es ist also der Schlosserei zu verdanken, 
daß clie Tegeler Grundausstattung relati\· 
schnell erneuert werden konnte. 

Zu den Umsatzreimern clieses Betrie
bes gehörten jedoch weniger clie komplett 
für 500 Rentenmark bis nach Österreich 
vertriebenen Guillotinen, sondern mehr 

Fast noch älter als die JVA-Tegel: DieArbeitsbetriebe 
der Schlosser und Schmiede- zweimal schon 

bauten sie die Anstalt auf 

Bereich der Justizverwaltung in grossem 
Umfange«2 beschäftigt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es 
wieder die hauseigenen Handwerker, die 
für Wohnlichkeit zu sorgen hatten: aus 
in- und externen Krankenabteilungen 
wurden Röntgenfilme organisiert, wn mit 
ihnen die Zellenfenster dichtzumachen; 
von den Alliierten wurden leere Konser
venbüchsen erbettelt, wn etwas zu haben, 
was als Eßgeschirr ausgegeben werden 
konnte, und in der Schlosserei wurden 
Drahtbügel für diese Büchsen angefertigt. 
damit sich die Häftlinge bei der Essen
ausgabe nicht die Finger verbrannten3. 

Doch die Zeit des zweiten Aufbaus des 
Tegeler Gefangnisses war nicht nur eine 
Zeit, in der die Schlosser ihr Können mit 
gänzlich neuen Produkten und Verfahrens
weisen unter Beweis zu stellen hatten: sie 
waren auch noch längere Zeit mit der Fort
fuhrung dessen beschäftigt, was heute 
als Nischenproduktion bezeichnet wird. 
Zu diesen Randprodukten gehörten auch 
sogenannte F-Geräte, mit denen es dem 
ersten Nachkriegsleiter der Strafanstalt 
Tegel möglich war, 1948 im Zellengefang
nis (Lehrter Str. 3) zwei Krankenschwe
stern wegen ihrer »Sterbehilfe«-Aktvitä
ten einem kopflosen Ende zuzufuhren4

• 

Der mit dem Bedienen dieser F-Geräte 

die dazugehörigen, spezialgehärteten 
Messer, clie auf Vorrat produziert und in
ternational für 98 RM6 vertrieben \\'urden 
- und eine ganz hervorragende Qualität 
gehabt haben sollen. 

Noch mehr als mit der Herstellung von 
Enthauptungs- und Entmannungsgerät
schaften waren clie Schlosser und Schmie
de mit der Erzeugung von Leibstuhlge
stellen und -gefaßdeckeln beschäftigt; 
darüber hinaus stellten sie Strafkartenrah
men, Zellenschlösser und -Schlüssel, 
Müllschippen »und sonstige eiserne Zel
len- und Baugegenstände«7 her. 

Mit derlei Arbeiten wurde 1938 bereits 
ein Jahreswnsatz von 128.967,80 RM er
reicht und ein Reinge\\inn in Höhe von 
47.840,45 RM erzielt; rund 40 Jahre später 
( 197 5) wurden allein in der Schlosserei I 
über 580.000 DM für Werkzeuge, Maschi
nen und Rohstoffe ausgegeben und im
merhin noch 357.000 DM eingenommen8. 

Heute ( 1997)9 stehen den Einnahmen, 
180.000 DM, Ausgaben (für Rohstoffe 
und Geräte) in Höhe von 623 .000 DM ge
genüber. Und sie umfassen sowohl clie 
Ergebnisse der noch fast arn Ursprungs
ort angesiedelten Schlosserei I, in der 
gesägt, geschmiedet und montiert wird, 
als auch clie der neuen Schlosserei, clie 
auf zwei Etagen der 1988 in Betrieb ge-
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nommenen Technischen Versorgungs
zentrale (TVZ)10 untergebracht ist und 
dort auf einer Fläche von 2 x 525 Quadrat
metern Schweiß- und Biegearbeiten (Erd
geschoß) bzw. Dreh-, Fräs-, Zerspanungs
und Präzisionsarbeiten (2. OG) durchfuhrt. 

Daß clie hier widergegebenen Zahlen 
für Einnatunen und Aufwendungen nicht 
aufbetriebmirtschaftlichen, sondern auf 
kameralistischen" Berechnungen beru
hen und daher wenig aussagekräftig sind, 
\mrde in clieser Serie schon ebenso oft 
kritisiert und erläutert \\ie clie Gründe da
fur, daß clie nicht in den Betrieben, son
dern in der Verwaltung tätigen Entschei
dungsträger mehr an Buchungen als an 
Werten interessiert sind. 

Dabei ließen sich mit der aktuellen Pro
duktpalette durchaus Werte schaffen: 
»ansprechende Büromöbel, Blechschrän
ke, [ .. . ] Absperrgitter, [ ... ] Fenster und 
Zäune«, werden ebenso »in Serie oder 
auch nach inclividuellen Wünschen pro
duziert«12 wie solide Geländer, »Ziergit
ter, Balkoneinfassungen, Metall- und Si
cherheitstüren, [ ... ] Stahl- und Revisions
klappen, Abdeckungen, Regale, Schließ
facheT<<, Vitrinen, und pfiffig gestaltete 
Fahrrad.ständer, clie zum Teil in der Schlos
serei ausgestellt sind. 

Was fehlt, ist clie Darstellung des wett
bewerbsfähigen Angebotes in einem 
Werbekatalog, in dem dann auch besser 
als in den bisher üblichen Werbefaltblätt
chen darauf aufmerksam gemacht werden 
könnte, daß der Be- und Verarbeitungs
betrieb (B & V) Metall seit Jahren mit ei
ner anstaltseigenen »CNC-Zerspanungs
technik für alle Dreh- und Fräsarbeiten« 

1 vgl der licht:t:>lick 6198, S. 22f 
' Direktor Alexander Klein (erster Leiter der 
JVA-Tegel), Das Strafgefängniss bei Berlin. Mit 
einem Lageplan, in: Julius, Vorlesungen über die 
Geiangniß-Kunde, Berlin: Stuhrsche Buchhand
lung, 1899, S. 34 
3 vgl. Oberregierungsrat a.D. Heinz Müller (Lei
ter der Just iz-Personalverwaltung), ( unveröf
fentli chte) Au fzeichnungen [ ... ) Ober die Ent
wicklung des Strafvollzuges in Berlin seit dem 8. 
Mai 1945, S. 14f 
• vgl. der liehtblick 6198, S. I 0 
s Müller, S. 63 
• vgl. Günter Liebchen, Gefängnis Tegel - 1898 
bis 1948, in: 100 Jahre Justizvollzugsanstalt 
Tegel, Berlin: JVA-Tegel, 1998, S. 64f 
7 L1ebchen, a.a.O., S. 66 
' Wilhelm Glaubrecht, Berufliche Aus- und Fort
bildung der Gefangenen im Strafvollzug, Berlin: 
JVA-Tegel, 1976, S. 5 
' als die Serie über die Tegeler Anstaltsbetriebe 
begann, waren die 97er Zahlen aktuell 
10 vgl. der liehtblick 4199, S. 29 
11 vgl. der liehtblick 5199, S. 37 
" Die Berl iner Arbeitsbetriebe im Berliner Ju
stizvollzug stellen sich vor (Werbe-Faltblan ) 
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marktfaltig ist. Zu recht, aber ebenfalls in 
WlZUieichendem Maße wird fiir die Berei
che »Reparatur und Einzelanfertigung; 
Klein- und Mittelserien. Konventionelle 
Dreh- und Fräsarbeiten, Norm- und Son
derteile aus Nirostahl, Bronze, Kupfer, 
Teflon und PVC«u geworben. 

Wenn die Schlosserei wirtschaftlich 
selbständiger wäre, würde sich dieser 
Betrieb rasch zu einem echten Leistungs
träger der NA-Tegel entwickeln können. 
Auch die bislang noch strittige Frage, ob 
eher die Betriebsleiter oder die Herren am 
Grünen Tisch fiir die Werbung zuständig 
seien, \Viirde sich dann vermutlich von 
selbst beantworten - nämlich dahinge
hend, daß nur der Praktiker seine Leistun
gen so anzubieten vermag, daß die von 
ihm zu gewinnende Kundschaft davon 
ebenso überzeugt ist wie er selbst. 

Daß es dank der Angebotsvielfalt und 
der erstaunlich hohen Qualität der End
produkte schon 
längst möglich ist, 
den freien Markt 
von der Leistungs
fähigkeit der 
Schlosser zu über
zeugen, ohne daß 
die bei den Setzern/ 
Druckern (s. S. 43 f) 
und Buchbindem14 

zu bedauernden 
Wettbewerbspro
bleme auftreten 
wiirden, bestreiten 
nämlich nicht ein- .. 
mal die Ver\val- 1 

t:J 

tungsmenschen. 'e .. 
Aber wenn Kame- ~ 
ralisten planen, 
dann kann es vor
konunen, daß selbst 
die ge\\innträchtig

2S 

! 
Die Schlosserei 

sten Entwicklungen verschlafen \\·erden: 
So wurde beispielsweise schon 1992 fest
gestellt, daß die Schlosserei der NA-Te
gel in der Lage war, spezielle Türen herzu
stellen- zumindest dann, wenn das ent
sprechende Produktionsgerät beschafft 
werden würde. 1997 gab es erste Gesprä
che über die zur Erschließung des als mitt
len...-eile wirklich lukrativ erkannten Mark
tes erforderlichen Schritte. Aber bis heu
te hat sich keiner der Entscheidungsträ
ger dazu durchringen können, einmal den 
Investitionsbedarf dem vermutlichen 
Reingewinn gegenüberzustellen- die al
len OE-Prozessen•s zum Trotz immer noch 
überall an entscheidender Stelle sitzen
den Kameralisten innerhalb und außer-
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halb der Anstalt waren nicht einmal in der 
Lage, ihre Unfahlgkeit zu bekennen und 
kompetenten Praktikern das Kalkulieren 
zu übertragen (oder es ihnen wenigstens 
zu gestatten). Deshalb gibt es bis heute 
keine Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
Und sämtliche Entscheidungsträger in 
der Senatsjustizvenvaltung venveisen auf 
jeweils andere Kameralisten, wenn es um 
Zuständigkeiten oder um die Verantwor
tung fur ein sinnvoll-praktisches Handeln 
geht. Dabei würde die Anfertigung die
ser Spezialtüren, für die die NA-Tegel mo
mentan noch eine exklusive Lizenz erhal
ten könnte, mindestens 20 neue Arbeits
plätze schaffen und die durchschnittlich 
70 bereits bestehenden auf Jahre hinaus 
sichern, was im Zuge des fortschreiten
den Wegfalls von Arbeitsmöglichkeiten 
eine zusätzliche Bedeutung hat. 

Zu fordern ist daher, daß endlich ein
mal angemessen entschieden, daß dem 

Betrieb endlich die -wirtschaftliche Selb
ständigkeit gegeben wird, die eine \\'irt
schaftlich sinnvolle Betriebsfuhrung er
möglicht und im Ralunen des OE-Prozes
ses schon vor Jahren versprochen \\UT· 

de. Dann könnten sich nämlich Fachleute 
um denjeweils bestmöglichen Einsatz von 
Mensch und Material kümmern; und vor 
allem könnten sie dann den Markt auch 
nach betriebswirtschaftliehen Kriterien 
erschließen. Außerdem wäre dann auch 
eine Zusammenarbeit mit Finanzierungs
experten möglich, die zusammen mit den 
Praktikern überlegen ob und wie neue 
(oder bereits bestehende) Produktionsan
Jagen optimal genutzt werden können. 
Schließlich wären auf diese Weise auch 
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die Schwierigkeiten zu beheben, die darin 
bestehen, daß ein großer Teil der (zur Zeit 
75) beschäftigten Häftlinge weder an
noch ausgelernte Fachkräfte sind. 

Mitte der 70er Jahre war dieses Verhält
nis zwar noch problematischer als heute 
- von den damals etwa 45 Häftlingen wa
ren »80% an- oder ungelernt«- , aber »im 
Rahmen der Resozialisierungsmaßnah
men« hatte »die Berufsausbildung« da· 
mals einen hohen Stellenwert: »von den 
40 Gefangenen des Betriebes« ließen sich 
allein 1976 funf»imEinvemehmen mitder 
Industrie- und Handelskammer« zum »Be
triebsschlosser, Dreher oder Fräser« aus
bilden. Und ohne über die heutigen stati
stischen Daten zu verfügen, war sogar 
»beabsichtigt, das Angebot an Ausbil
dungsberufen zu em·eitem«16• 

Heute wird überhaupt nicht mehr aus
gebildet, obwohl in diesem Betrieb 11 un
terschiedlich qualifizierte Meister be

I 

schäftigt sind und 
es darüber hinaus 
bekannt und stati
stisch belegt ist, 
daß der weitaus 
größte Teil derer, 
die während ihrer 
Haftzeit eine Aus
bildung abge
schlossen haben, 
nicht -wieder straf
flillig werden. Es ist 
zu wünschen, daß 
diesem Wissen 
\\iederein Handeln 
folgt . Und schließ
lich ist dem ganzen 
Betrieb zu wün
schen, daß ihm ein 
zur vollständigen 
Bewältigung der 
Aufträge erforderli

ches Außenkonunando zur Verfugung ge
stellt -wird, das nicht nur aus zwei bis funf, 
sondern aus bedarfsgerecht vielen Per
sonen besteht - die Teilanstalten müs
sen wesentlich öfter als bisher ihren ar
beitsfähigen Insassen die Chance geben, 
wieder in das normale Arbeitsleben hin
einzuwachsen - externe Tätigkeiten bei 
öffentlichen oder privaten Auftraggebern 
sind eindeutig das beste Mittel dazu. ltJ 

11 Die Leistungspalette unserer Betriebe in einer 
Kurzübersic:ht (Werbe-Fa ltblatt) 
14 vgL der liehtblick 5199, S. 29 
" zur Berliner Verwaltungsreform und dessen als 
Organisationsentwic:klungsprozeß bezeic:hnetem 
Teil: der liehtblick 4-5/98, S. 4 - 7 
16 Glaubrec:h~, S. 7 
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Setzerei/Druckerei 
Erfolgreiche Ausbildung- seit der letzten 

J aluhundertwende nicht mehr möglich 

M ehr als das Gold hat das Blei 
die Welt verändert. Und mehr 
als das Blei in der Flinte, das 

Blei im Setzkasten« (Lichtenberg). 
Mit der Erfindung der Drucktechnik 

und der damit verbundenen Möglichkeit 
zur kostengünstigen Massenproduktion 
wurden Bücher und das darin enthaltene 
Wissen einem viel breiteren Publikum zu
gänglich. Diese Entwicklung prägte den 
Fortschritt der menschlichen Zivilisation 
so nachhaltig, daß sogar der vor 600 Jah
ren geborene Mainzer Druckpionier Jo
hannes Gutenberg kürzlich von amerika
nischen Journalisten zum »Man of the 
Millenium« gekürt 
wurde. Mit der Er
findung der beweg
lichen Blei-Lettern 
schuf Gutenberg 
das Fundament der 
modernen Medien
kommunikation. 
Das von ihm ent
wickelte Druckver
fahren hat sich etwa 
500 Jahre lang bis 
in das 20. Jahrhun
dert hinein gehal
ten.Erst mitderEnt- .. 
wicklung der elek- ~ 
tronischen Daten- ':e 
verarbeitungwurde ~ 
das Druckgewerbe ~ 
erneut revolutio- ~ 
niert. Diese techni- Die Druckerei 
sehe Revolution 
hat auch die Setzerei/Druckerei der Justiz
vollzugsanstalt (JVA) Tegel miterlebt Be
reits in einem Lohntarif des Strafgefäng
nisses Tegel für das Rechnungsjahr 1912 
wird die Existenz dieses Betriebes erwähnt. 
Somit gehört die Setzerei/Druckerei zu den 
ältesten Betrieben der im Jahre 1898 er
bauten Anstalt. 

Die Anforderungen an die Fähigkeiten 
der in diesem Betrieb Tätigen waren im
mer hoch: »Jeder Schriftverarbeitende 
muß bemüht bleiben, seine Tätigkeit zur 
Handwerkskunst zu erheben«, heißt es in 
einer im Jahre 1976 herausgegebenen Bro
schüre (vgl.Seite 41, Fn 8), in der u.a. auch 
die in der Setzerei/Druckerei zu leistende 
Arbeit beschrieben und daraufhingewie-

sen wird, daß die fur diese Arbeit zur Ver
fügung stehenden Maschinen stets der 
erneuerten Technik angepaßt wurden. 

Anstatt der anfangliehen Handtiegel 
standen z.B. bereits in den 70er Jahren 
Heidelberger-Tiegel, Heidelberger-Zylin
derautomaten und Offsetmaschinen in 
den Räumen der Druckerei. ln der Maschi
nensetzerei waren die alten Typograph
Setzmaschinen durch 3 Linotype-Setzma
schinen ersetzt worden. Dann wurden die 
Möglichkeiten vom bloßen Handsatz zum 
modernen Fotosatz erweitert. Eine Nylo
printanlage eröffnete schließlich die Mög
lichkeit, über Film· im Offset- und Buch-

druckverfahren zu drucken. Die Bearbei
tung der Bilder (Klischees) gestaltete sich 
allerdings schwierig, weil diese zunächst 
mit der Kamera aufgerastert und dann in 
einem Fremdbetrieb hergestellt werden 
mußten. Das änderte sich aber mit der Ein
führung der Scanner und der digitalen 
Bildbearbeitu.ng. Heute stehen in der Set
zerei modernste Geräte: ein Laserbelich
ter, eine Filmentwicklungsmaschine und 
eine Plattenherstellungsanlage. Von dem 
anbrechenden neuen Zeitalter im Druk
kergewerbe \\1lfde die Anstaltssetzereil 
druckereivor etwa 15 Jahren erfaßt. Gu
tenbergs bewährtes Bleisatzverfahren 
wich nach und nach der neuen Technik, 
weil zum einen die alte nicht mehr weiter-
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entwickelt wurde und zum anderen keine 
Fachleute mehr vorhanden waren, die die 
alten Maschinen hätten warten können. 
Seit etwa 10 Jahren wird ausschließlich 
im rechnergesteuerten Fotosatz und Off
set-Druck produziert. 

J?twa zur gleichen Zeit trat noch eine 
Veränderung ein, die ihren Ursprung al
lerdings nicht in der Technik, sondern in 
der Konkurrenzangst der ex1ernen Kolle
gen hatte: Das Kleingewerbe monierte, 
daß die Setzerei/Druckerei der Anstalt ih
nen Aufträge streitig machen würde. Die
ser Streit konnte durch eine Übereinkunft 
zwischen dem damaligen Justizsenator 
und den Vertretern der Kleingewerbe bei
gelegt werden. Seitdem werden Aufträge 
von Privatpersonen und Firmen nicht 
mehr angenonunen. ~ur Zeit gehören le
diglich die Verwaltung, Behörden und ge
meinnützige Vereine zum Kundenkreis-der 
Setzerei/Druckerei. Der damalige Justizse

nator Ehrhart Kör
ting antwortete auf 
eine Kleine Anfra
ge im Jahre 1998, 
daß der Setzerei/ 
Druckerei »Aufträ
ge der Bezirks-und 
Hauptverwaltun
gen nach den Be
stimmungen von § 
61 LHO (ohne Ko
stenerstattung) er
teilt« werden und 
daß die Auftragge
ber »im Zuge der 
allgemeinen Mittel
verknappung« an
gehalten seien, 
>>die mit den Aufträ
gen verbundenen 
Rohstoffkosten 
(l997:300TDM)zu 

übernehmen. Die so erzielten Umsätze 
sind rein buchmäßig zu betrachten- tat
sächliche Einnahmen werden nicht [in 
nennenswerter Höhe (20 TOM)] erzielt«. 
Die fur die Leistungen der Setzerei/Druk
kerei »berechneten Preise orientieren sich 
auf der Grundlage der Arbeitsverwal
tungsordnung an den Preisen fur Leistun
gen und Erzeugnisse in vergleichbaren 
Betrieben der privaten Wirtschaft im Ta
rifgebiet >West<. Die errechneten Preise 
beinhalten den Arbeitslohn in Höhe des 
Lohntarifs zuzüglich des Wenes der Roh
stoffe. Verbrauchte Zutaten und allgemei
ne Betriebskosten fließen in Form eines 
Zutaten- und Betriebskostenaufschlages 
in den Preis ein«. 
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In der auf zwei verschiedenen Etagen des
selben Gebäudes untergebrachten Setze
rei und Druckerei werden zur Zeit durch
schnittlich etwa 30-35 Häftlinge beschäf
tigt, deren Arbeiten sichtrotz der räumli
chen Trennung gegenseitig ergänzen. Die 
Setzerei erarbeitet die Vorlagen des in der 
Druckerei zu verarbeitenden Materials. 
Für den reibungslosen Ablauf der Be
triebsvorgänge stehen zur Zeit insgesamt 
sechs Bedienstete zur Verfügung, wobei 
der aus zwei Abteilungen bestehende 
Betrieb von einem Gesamtbetriebsleiter 
und von jeweils einem fur die Setzerei bzw. 
Druckerei zuständigen Bereichsleiter ge
fulut \Vird. Allerdings sind auch den Lei
tern dieses Betriebes Grenzen in bezug 
auf ihre Entscheidungsbefugnis gesetzt. 
Der Betriebsleiter kann zwar Vorschläge 
fur Veränderungen und Verbesserungen 
unterbreiten, die zur praktischen Umset
zung erforderlichen Schritte dann aber 
nicht selbst veran
lassen, obwohl in 
manchen Fällen 
durch schnellere 
Reaktionen und 
Entscheidungen 
auch Kosten ge
spart werden könn
ten. Entscheidun
gen, die von Fach
männem zu treffen 
wären, werden von 
Verwaltungsmen
sehen getroffen. 
Nicht die größere ... 
Sachkompetenz ist ~ 
also ausschlagge- = 
bend, sondern der 
höhere Dienstgrad. .. 

Ebenfalls Ent- ! 
Scheidungen von Die Setzerei 
der Senatsverwal-
tung haben bewirkt, daß den Fachkräften 
der Setzerei/Druckerei die zur Berufsaus
bildung erforderlichen Lehrer nicht mehr 
zur Seite gestellt werden. Dies hat zur Fol
ge, daß eine seit Jahrzehnten bewährte 
Resozialisierungsmaßnahme nicht mehr 
möglich ist: die Berufsausbildung. Die 
Wende vom bloßen Anlernen zur berufli
chen Ausbildung der Gefangenen kam, 
als 1972 die ersten drei Auszubildenden 
in der Setzerei unter Vertrag genommen 
wurden. 1975 war es dann soweit, daß zum 
ersten Mal drei Insassen einer Berliner 
Haftanstalt ihre Abschlußprüfung im gra
phischen Gewerbe (mit recht guten Ergeb
nissen) bestanden hatten. Im Jahre 1976 
waren bereits sechs Auszubildende als 
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Schriftsetzer in der Ausbildungsabteilung 
beschäftigt, und parallellief in der Druk
kerei ein Kurs fur Buchdrucker. Die Un
terstützung der Gutenberg-Oberschule 
(Oberstufenzentrum Drucktechnik) er
möglichte damals die Aufnahme des Be
rufsschulunterrichts. Seitdem hat diese 
Berufsschule zweimal in .der Woche je 
zwei Berufsschullehrer zur Verfugung ge
stellt, die sich hinter die Mauern der NA
Tegel begaben, um den gefangenen Azu
bis auch den theoretischen Teil ihrer Aus
bildung zu vennitteln. Aufgrund des all
gemeinen Sparzwanges und des darauf
hin erlassenen Einstellungsstopps erfolgt 
keine Neubesetzung weggefallener Stel
len der Berufsschullehrer. Wegen des dra
matischen Personaldrucks (vgl. S. 12-13) 
sieht sich das Oberstufenzentrum nicht 
mehr in der Lage, den Bedarf der NA Te
gel an Berufsschullehrern wie in den letz
ten Jahrzehnten abzudecken. Die Folgen 

dieser Entwicklungen sind, daß die in der 
Setzerei/Druckerei vorhandenen Möglich
keiten zur Ausbildung von 3 Medien-De
signern (ehemals Scluiftsetzer) und 3 Off
set-Druckern seit dem erfolgreichen Ab
schluß des letzten Ausbildungsgangs vor 
einem Jahr nicht mehr genutzt werden Wld 
brachliegen. Gerade im Hinblick auf die 
allgemein anerkannte Wichtigkeit einer 
qualifizierten Ausbildung auf dem Ar
beitsmarkt sowie die allzeit hörbare For
derung der Politiker aller Parteien, die 
Wirtschaft solle neue Ausbildungsplätze 
schaffen, ist die Nichtnutzung bereits vor
handener Ausbildungsplätze kaum nach
vollziehbar. Bis auf Ausnahmen gehörten 
die Azubis nämlich immer zu den Besten. 

d er l •chcb li c k 1·2/2000 

Keiner von den bisher Ausgebildeten ist 
je bei den Prüfungen durchgefallen. Ganz 
besondere Hervorhebung verdient die 
Feststellung des Gesamtbetriebsleiters, 
daß bisher nur ein einziger der etwa 40 
Ausgebildeten rückfällig \\-urde. 

Zu fordern sind daher politische Ent
scheidungen, die nicht nur wirtschaftli
che, sondern vielmehr auch die behand
lerischen Gesichtspunkte einer Ausbil
dung berücksichtigen. 

Zur Zeit sind in dem Betrieb vier Ge
fangene beschäftigt, die sich um einen 
Ausbildungsplatz beworben hatten, im 
Hinblick auf einen neuen Ausbildungs
gang auch aufgenommen \\<urden und 
nun immer noch darauf warten, ihre Aus
bildung beginnen zu dürfen. 

Abgesehen von den zur Zeit nicht ge
nutzten Ausbildungsmöglichkeiten hat 
die Setzerei/Druckerei eine Vielzahl an an
spruchsvollen Tätigkeiten zu bieten. Vor 

allem der in der Set
zerei vorhandene 
technische Stand 
ermöglicht eine zeit
gemäße Beschäfti
gung, die den An
forderungen des 
freien Aibeitsmark
tes gerecht wird. 
Die allgemeine 
Technisierung setzt 
in naher Zukunft in 
allen Berufsfeldern 
ein Mindestmaß an 
Grundkenntnissen 
in der elektroni
schen Datenverar
beitung voraus. 
Dieses technische 
Verständnis sowie 
Fertigkeiten im ge-
stalterischen und 

kreativen Bereich können zumindest den 
zur Zeit 12 in der Setzerei tätigen Gefan
genen vermittelt werden. 

Die Maschinen in der Druckerei sind 
zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand, 
werden aber, vermutlich aus finanziellen 
Gründen, trotzdem nicht ersetzt. 

Daher bleibt zu hoffen, daß aus den 
vorhandenen Maschinen weiterhin das 
Beste herausgeholt werden kann. Daß das 
in Einzelfällen möglich ist, beweist die von 
der Druckerei dem lichtblickgespende
te Heidelberger-GTO 46 Druckmaschine. 
Obwohl nach etwa 250 Millionen Druck 
jede einzelne Schraube Klagelaute von 
sich gibt, hat sie auch diese Ausgabe 
noch zu Ende drucken können. EI 
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Universal Stiftung 
Helmut Ziegner - ein Mensch, der sich immerwährend für die soziale 

integration Strafgefangener und gefährdeter Jugendlicher einsetzt 

D ie Verhältnisse im Strafvollzug 
sind in den letzten Jahren immer 
stärker in den Mittelpunkt des 

öffentlichen Interesses gerückt. Bekannt
lich wird seit langem an einer Neuord
nung des Strafvollzuges gearbeitet. Die 
hohe Rückfallquote unter den Strafent
lassenen gab dazu hinlänglich Veranlas
sung. Aber erst das 1970 verabschiedete 
Strafrechtsreformgesetz leitete grundle
gende Reformen ein. So konnten u. a. die 
Zuchthausstrafe abgeschafft, die kurzen 
Freiheitsstrafen eingeschränkt und die 
Strafaussetzung zur Bewährung wesent
lich ausgebaut werden.1 

Seit 40 Jahren arbeitet in Berlin die 
Universal-Stiftung Helmut Ziegner, eine 
private, gemeinnützige Einrichtung zur 
Wiedereingliederung Strafgefangener, 
Strafentlassener und gefährdeter 
Jugendlicher. Diese Stiftung, die in 
Berlin aus der Arbeit mit Straffälligen 
und mit Jugendlichen aus dem 
Jugendhilfebereich nicht mehr weg
zudenken ist, wurde durch die jahre
langen Bemühungen von Helmut Zieg

Kleinanzeigen und fünf Arbeitsplätzen 
begann es. Es folgten ein Lesemappen
vertrieb, ein Schreibmaschineninstand
setzungsbüro, Läden mit Gemüsehan
del, ein Reisebüro und 1954 die Einrich
tung der »Universal-Moniereisenbiege
rei und -stanzerei«. Schließlich richtete 
er in den Strafanstalten Anlernbetriebe 
ein. 

All diesen Einrichtungen war gemein
sam, daß sie den Strafentlassenen die 
Brücke zu einem neuen Start ermögli
chen sollten. Es waren stets Hilfen zur 
Selbsthilfe. 

Nach Jahren unermüdlichen Einsat
zes seiner Person und seiner wirtschaft
lichen Mittel erkannte Helmut Ziegner, 
daß die Verwirklichung seiner Ziele die 
Kräfte eines einzelnen überfordert und 
nur durch Kooperation mit der öffentli
chen Hand eine breite, langfristig abgesi
cherte Basis geschaffen werden konnte. 

Er warb für die Idee, durch Ein
richtung einer Stiftung das bis dahin 
Erreichte zu sichern und fortzufahren. 

Die Gründung der »Universal-Stif-

der Vorurteile gegen Vorbestrafte in 
der Öffentlichkeit, durch Beratung und 
Unterstützung bei der Eingliederung in 
die Gesellschaft, durch berufsfördernde 
Maßnahmen in stiftungseigenen Werk
stätten als Vorbereitung für den Über
gang in den Beruf und durch Auf
nahme Gefährdeter und Strafentlasse
ner in Wohnheimen und Wohnungen. 

Die Gremien der Stiftung sind der 
ehrenamtliche Vorstand, dem die 
gerichtliche und außergerichtliche Ver
tretung der Stiftung obliegt, sowie das 
Kuratorium, das fllr die fachliche Bera
tung und die Prüfu ng zuständig ist. Es 
setzt sich aus Vertretern der Senatsver
waltungen flir Justiz, Arbeit, Jugend und 
Soziales, aus Mitarbeitern der Justiz
vollzugsanstalten, des Landesarbeitsam
tes, des Deutschen Gewerkschaftsbun
des, des Arbeitgeberverbandes und Ver
tretern des öffentlichen Lebens zusam-
men. 

Die Universal-Stiftung hat (Stand 
02/97!) 220 Mitarbeiter, davon 135 
Ausbilder, 77 Sozialarbeiter, Erzieher 

ner, einem Schauspie
ler und Regisseur, 
ermöglicht. 

Nach Jahren unermüdlichen Einsatzes erkannte Helmut 
und Lehrer. Zusätz-
lieh sind 7 freie 
Mitarbeiter als Lehr
kräfte fur den ergän
zenden schulischen 

Helmut Ziegner 
war noch keine 30 

Ziegner, daß die Verwirklichung seiner Ziele die Kräfte 
eines einzelnen überfordert 

Jahre alt, als er im Oktober 1948 zufäl
lig als Mitarbeiter einer Berliner Rund
funkanstalt eine Theateraufführung in 
einem ehemaligen Zuchthaus besuchte 
und dabei mit den Problemen straffäl
lig gewordener Menschen in Berührung 
kam. 

Er erkannte, daß Straffälligen nur 
durch ganz konkrete Lebenshilfe, in 
erster Linie durch Arbeits- und Wohn
raumbeschaffung, geholfen werden 
kann. 

Er begann, Kleidersammlungen fUr 
Strafentlassene zu organisieren. 1948 
zog Helmut Ziegner mit einem Hand
karren über den Kurfürstendamm, um 
flir diesen Zweck zu werben. Er holte 
Gefangene bei ihrer Entlassung ab, ver
sorgte sie mit Wohnraum und Arbeits
plätzen. Er gründete Betriebe, in denen 
die ehemaligen Strafgefangenen Arbeit 
fanden. Mit einer Vermittlung fUr 

tung Helmut Ziegner zur Förderung 
der Resozialisierung Strafgefangener« 
konnte am 30.04.1957 erfolgen, nach
dem der Senat von Berlin, vertreten ins
besondere durch den damaligen Wirt
schaftssenator Dr. Paul Hertz, und der 
damalige Präsident des Landesarbeits
amtes, Hans Potratz, ihre Bereitschaft 
zur Unterstützung beruflicher Förde
rungsmaßnahmen inner- und außerhalb 
des Strafvollzuges erklärt hatten. 

Auch wurde erkannt, daß eine erfolg
reiche Wiedereingliederung nur erreicht 
werden kann, wenn vor, während und 
nach einer Strafhaft berufs- und sozi
alpädagogische Förderungsmaßnahmen 
zur Verfugung stehen. 

Zweck der Universal-Stiftung Helmut 
Ziegner ist die Resozialisierung insbe
sondere jugendlicher Gefährdeter, Straf
gefangener und Strafentlassener. Dies 
soll erreicht werden durch Bekämpfung 
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Unterricht in den Werkstätten tätig. Zur 
Gründung waren es noch ein Geschäfts
ftihrer mit 40 Mitarbeitern, davon 25 
Meistern und 6 Sozialarbeitern bzw. 
Erziehern. 

In folgenden 19 unterschiedlichen 
Berufsbereichen werden jährlich rund 
1000 Personen angelernt und ausgebildet 
zum I zur: Automobil mechaniker/in (30 
Monate; Beginn fur Tegel 01. 03. 2001), 
Bauhelfer, BUrokauffraul-kaufmann, 
Elektroinstallateure/in (30 Monate; 
Beginn flir Tegel 01. 03. 2001) und 
-anlageninstallateure/in, Garten- und 
Landschaftsbauer/in, Gas- und 
Wasserinstallateur/in, Glaser/in, Kälte-, 
Wärme- und Schallschutzisolierer (10 
Monate; keine festen Anfangszeiten für 
Tegel), Koch (24 Monate; Beginn für 
Tegel 01. 08. 2001), Kunststoffpresser 
und -Spritzer, Lagerarbeiter mit EDV
Kenntnissen (6 Monate; Beginn ftir 
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Tegel 19. 06. 2000), Maler und 
Lackierer/in (24 Monate; Beginn für 
Tegel 01. 03. 2001), Malerhelfer, Metall
und Maschinenarbeiter, Schilder- und 
Lichtreklamehersteller/in, Steinsetzer 
und Straßenpflasterer, Tischler/in, 
Zerspanungsmechaniker/in (Dreher), 
Zweiradmechaniker/in. Die Chancen 
zum Eintritt ins Berufsleben sind nicht 
nur abhängig von den schulischen Vor
aussetzungen, die der junge Mensch mit
bringt, vielmehr auch von seinen Ver
haltensweisen, die er bis dato erlernen 
konnte und mit Beendigung der Schul
pflicht weiter an den Tag legt. 

Hier bietet das SGB III (ehern. AFG) 
eine Förderungsmöglichkeit ftir benach
teiligte Personengruppen. 

Das Landesarbeitsamt Berlin-Bran
denburg und die Senatsverwaltung ftir 
Schulwesen, Jugend und Sport von 
Berlin haben modellhaft eine Ver
einbarung getroffen. Mit ihr wurden 
die Voraussetzungen 
geschaffen, Jugend
liche und junge 
Erwachsene zu 
einem Berufsab
schluß zu führen, die 
eine höhere Betreu-

Arbeit 

in der Theorie Kopfzerbrechen bereitet 
hat. 

In Nachbarschaft zum jeweiligen 
Werkstattraum befindet sich ein Schul
raum. Jederzeit können sich hierher ein
zelne oder die gesamte Gruppe mit 
ihrem Ausbilder, Lehrer oder Sozial
arbeiter zurückziehen, um besondere 
Themen aus dem Fach- oder Sozialbe
reich durchzugehen; Theorie und Praxis 
liegen also auch räumlich dicht beiein
ander. 

Ein geeignetes Praxisfeld für die Aus
bildung sind die vielzähligen eigenen 
Einrichtungen der Universal-Stiftung 
Helmut Ziegner. 

Da es nicht nur den Ausbildungs
meister, s.ondern auch den Lehrgesellen 
sowie den Lehrer und den Sozialarbei
ter gibt, können die Auszubildenden 
mit entsprechender fachlicher Anleitung 
immer dort vor Ort sein, um fachprak
tisch zu arbeiten. So sammeln sie prakti-

ihren zukünftigen Arbeitsplatz gefun
den haben. 

Aufgrund vielseitiger Kontakte zur 
Industrie und zum Handwerk konnte die 
Stiftung den Auszubildenden aus dem 
Arbeitsamts- Jugendhilfebereich Prak
tikumsplätze zur Erprobung der erwor
benen Fertigkeiten und Kenntnisse ver
mitteln, Dies ist fur den Realitätsbezug 
in der Ausbildung, also ftir den Ausbil
dungserfolg, von großer Bedeutung 

Wesentliche Voraussetzung ftir eine 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
nach der Haftentlassung ist die Inte
gration in den Arbeitsprozeß. Berufli
che Fortbildung während der Inhaftie
rung erhöht ganz erheblich die Chan
cen, nach der Haftentlassung eine Arbeit 
zu finden. Die Universal-Stiftung bietet 
daher auch innerhalb der Justizvollzugs
anstalten eine breite Palette berufsbil
dender Maßnahmen an, um Gefange
nen die notwendigen beruflichen Kennt

nisse und Fertigkei
ten zu vermitteln, die 
sie ftir eine Arbeits
aufnahme nach der 
Haftentlassung benö
tigen, 

In Einzel- und 
ungsdichte bzw. eine Gruppenarbeit unter-
sozialpädagogische stützen die Sozialpä-
Begleitung benöti- dagegen die Jugend-
gen. Zusammen- Iichen und jungen 
gefllhrt wurden För- Erwachsenen u.a. bei 
derungsmöglich- notwendigen Kon-
keiten aus dem SGB takten zu Behörden, 
III (ehern. AFG §§ bieten Hilfen bei 
40 und 40c) und dem sozialen bzw. fami-
SGB VIII (ehern. liären Konflikten. 
KJHG §§ 13 und 27). Dadurch tragen sie 
Die Ausbildungs- zur Aufarbeitung von 
Werkstätten sind nach Ausbildung zum Elektroinstallateur der Universal-Stiftung in der JVA Tegel Sozialisationsdefi-
den gültigen Normen der Kammern sehe Erfahrungen und lernen die Anfor- ziten und Stärkung der Persönlichkeits-
und Innungen ausgestattet, wobei alle derungen aus dem realen Arbeitsleben entwicklungdurch Hilfe zur Selbsthilfe 
erdenklichen Arbeitsschutzbestimmun- kennen. bei. 
gen und die frankierende pädagogische So vielgestaltig die Praxismöglich- Die Universal-Stiftung Helmut Zieg-
Betreuung zusätzlich die bestmögliche keiten im eigenen Hause auch sein ner verfugt im Bereich Wohnen über 
berufspädagogische Voraussetzung dar- mögen, so wichtig sind zudem Praktika folgende sozialpädagogische Wohnan-
stellen. in einem Betrieb der freien Wirtschaft gebote: Jugendwohnheim »Königshei-

Jede/r Auszubildende findet seinen als Bestandteil der Ausbildungszeit deweg« mit 22- 26 Plätzen ftir männli-
Arbeitsplatz mit jeweils kompletter Mit vielen Betrieben bestehen Prak- ehe und weibliche Jugendliche im Alter 
Werkzeugausstattung vor. Anschaulich tikumsverträge (auch Verbund), die es von 16 - 21 Jahren. Die Konzeption 
und greifbar an eigens daflir berge- ermöglichen, auch wirtschaftlich tätige beinhaltet ein Bausteinsystem aus dif-
stellten Modell- und Experimentierstük- Betriebe kennenzulernen. Eine berech- ferenzierten Wohnformen - Einzelzim-
ken werden Kenntnisse und Fertigkeiten tigte Hoffnung ist es hier, nach der mer Appartements, Wohngruppen und 
erlangt und die theoretischen Zusam- Ausbildung einen Anstellungsvertrag zu Außenwohnungen. 
menhänge vermittelt. erhalten. Eng verknüpft mit dem Wohnangebot 

In Kleingruppen und in völlig unge- Es ist" eine Erfahrung, daß immer ist die berufliche Förderung durch das 
störter Atmosphäre wird hier unter wieder junge Menschen in der Firma, Ausbildungsangebot der Universal-Stif-
Anleitung spürbar nah erfahren, was in der sie bereits praktisch tätig waren, tung Helmut Ziegner. Zielsetzung ist die 
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Förderung der Verselbständigung der/ 
des Jugendlichen - die Hilfe zur eigen
verantwortlichen und gemeinschaftsfä
higen Persönlichkeitsentwicklung. 

Das Projekt »Betreutes Jugendwoh
nen« stellt im Rahmen der Unterbrin
gung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gern. KJHG eine Erweite
rung des Betreuungsangebotes der Uni
versal-Stiftung dar, alternativ zur Unter
bringung in Jugendwohngemeinschaf

Arbeit 

windung sozialer Schwierigkeiten, die 
der Teilnahme am Leben in der Gemein
schaft entgegenstehen, zu helfen und 
sie zu eigenverantwortlicher Lebensfiih
rung ohne Straftaten zu befähigen. 

Darüber hinaus besteht in begründe
ten Einzelfällen die Möglichkeit, junge 
Volljährige, die unter Bewährung stehen 
oder deren Berufsausbildung durch dro
hende Obdachlosigkeit gefährdet ist, in 
den Wohnheimen der Universal-Stiftung 

dem nötigsten Hausrat ausgestattete I 
bis 1112 Zimmerwohnungen zur Verfü
gung. Diese werden den Bewohnern zur 
Untermiete überlassen. Nach erfolgrei
chen Abschluß der Maßnahme kann in 
der Regel die Wohnung vom Bewohner 
als Hauptmieter übernommen werden. 
Ein erneuter Umzug ist nicht notwen
dig. 

Das Wohnprojekt ist als Übergangs
einrichtung konzipiert. Dementspre

ten und in Heimen der 
Jugendhilfe. 

Es betreut Jugend
liche, die zwischen 16 
und 21 Jahren alt sind 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für die erfolg
reiche Wiedereingliederung von Haftentlassenen ist die 

Sicherung eines eigenen Wohnraumes 

chend sind die Betreu-
ungs- und Nutzungs
verträge befristet. 

Eine generelle 
Beschränkung der 

und eine Berufsausbildung aufgenom
men haben oder sich in einem berufsför
dernden Lehrgang befinden. Ihnen wird 
derzeit in 9 Wohnungen des Wohnpro
jekts die Möglichkeit geboten, sich ent
sprechend ihrer individuellen Bedürf
nisse im eigenen Wohnraum frei zu 
entfalten, abzugrenzen und sich den 
Anforderungen des Alltags zu stellen, 
verbunden mit einer eigenständigen 
Lebensführung. 

Durch die Mitarbeiter/innen werden 
die jungen Menschen sozialpädagogisch 
betreut und erfahren so zielgerichtete 
Hilfe zur Selbsthilfe (Haushalts- und 
Freizeitplanung) im Sinne eines erfolg
reichen Ausbildungsabschlusses. 

Alle auf der Basis eines Nutzungsver
trages überlassenen Wohnungen wurden 
gemeinsam von Auszubildenden und 
Ausbildern in Eigenleistung und ausbil
dungsplangemäß (Praktikum) instand 
gesetzt bzw. modernisiert. 

Eine weitere wesentliche Voraus
setzung für die erfolgreiche Wiederein

aufzunehmen (§ 41 KJHG). 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in 

der beruflichen und sozialen Wiederein
gliederung des o.g. Personenkreises. Mit 
den Bewohnern werden auf neun Monate 
befristete Nutzungsverträge geschlos
sen, die um weitere drei Monate verlän
gert werden können. 

Bewerber stellen sich selbständig in 
den Wohnheimen vor. Die sozialpäd
agogischen Betreuungskosten der Unter
bringung werden von den zuständigen 
Sozialämtern übernommen. Bei eige
nem Einkommen zahlen die Bewohner 
einen MietkostenanteiL In allen Heimen 
der Stiftung halten Bewährungshelfer 
fl.lr die Bewohner sowie fiir Probanden 
aus der näheren Umgebung regelmäßig 
Sprechstunden ab. 

Das Wohnprojekt »Betreutes Einzel
wohnen« bietet auf der Grundlage des 
§72 BSHG persönliche Hilfen fUr allein
stehende volljährige Männerund Frauen, 
bei denen besondere Lebensverhältnisse 
mit sozialen Schwierigkeiten verbunden 

Aufenthaltsdauer gibt es nicht. 
Die sozialpädagogische Betreuung in 

den Wohnheimen und im Wohnprojekt 
erfolgt durch Sozialpädagogen in Einzel
fallhilfe mit u.a. folgenden Schwerpunk
ten: Einzeigespräche mit den Bewoh
nern über deren soziale Situation und 
den individuellen Möglichkeiten der 
Wiedereingliederung (soziale Orientie
rungsgespräche). Beratung und Unter
stützung beim Umgang mit Behörden 
(u.a. Arbeitsamt, Sozialamt). Beratung 
und Unterstützung bei Schuldenpro
blematik (evtl. Unterstützung bei der 
Anbahnung von Kontakten zu Bera
tungsstellen). 

Die laufende Unterhaltung der berufs
fördernden Maßnahmen wird durch 
Zuschüsse des Landes Berlin und des 
Landesarbeitsamtes, durch Pflegesätze 
der Bezirksämter sowie durch Eigen
mittel der Stiftung finanziert. Größere 
Maschinen- und Werkzeuganschaffun
gen sowie Baumaßnahmen konnten 
bisher auch durch Spenden der Stiftung 

gliederung von Haft
entlassenen und sozial 
Gefährdeten ist die 
Sicherung eines eige
nen Wohnraumes. 

Deutsche Klassenlot-
terie Berlin finan
ziert werden. Das 
Land Berlin unter-

Das Land Berlin unterstützt die Arbeit der Universal
Stiftung u. a. durch Bereitstellung kostenloser Werk

statträume in den Justizvollzugsanstalten stützt darüber hinaus 
die Arbeit der Universal-Stiftung durch 
Bereitstellung kostenloser Werkstat
träume in den Justizvollzugsanstalten. 
Sämtliche Werkstätten der Universal
Stiftung übernehmen bei Kostenüber
nahme kleinere Reparaturarbeiten in 
Gebäuden der Universal-Stiftung, des 
Landes Berlin und in gemeinnützigen 
Einrichtungen, um eine praxisnahe Aus
bildung sicherzustellen.2 0 

Somit stellt die Tätigkeit in den stif
tungseigenen Wohnheimen bzw. im 
betreuten Wohnprojekt neben der Arbeit 
im Bereich der Berufsförderung einen 
weiteren besonderen Schwerpunkt der 
Arbeit der Universal-Stiftung dar. 

Angeboten werden in drei Wohnhei
men insgesamt 140 möblierte Einzel
zimmer - Appartements ftir volljährige 
weibliche und männliche Haftentlassene 
und Menschen mit besonderen sozialen 
Problemen an. 

Das Ziel der drei Wohneinrichtun
gen ist, auf der Grundlage des § 72 
BSHG den Bewohnern bei der Über-

sind und die aus eigener Kraft nicht in 
der Lage sind, diese zu überwinden. 

Aufgenommen werden in erster Linie 
Personen, die straffällig geworden und/ 
oder wohnungslos sind oder vor nicht zu 
verhindernden Wohnraumverlust stehen 
bzw. In unzumutbaren Wohnverhältnis
sen leben. 

Im Unterschied zu den Wohnheimen 
bedarf der Personenkreis des Wohnpro
jektes schwerpunktmäßig der Beratung 
und Anleitung, um vorhandene Fähig
keiten zum weitgehend eigenständigen 
Wohnen weiterentwickeln zu können. 

Dazu stehen 40 möblierte und mit 
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I Auszug aus der Broschilre »Universal-Stiftung 
Helmut Ziegner« aus dem Jahre 1974 
2 Auszug aus der Broschilre »Universal-Stiftung 
Helmut Ziegner- Ein Berliner Angebot zur beruf
lichen Bildung und Wiedereingliederung« 09/99 
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Gesellschaft 

Therapie II 
Oft gilt der §35 BtMG als letzte und einzige Hoffnung- zu recht? 

Mit dem letzten Teil soll die Proble
matik der Sucht-Therapie inner- und 
außerhalb des Vollzuges aufgeriffen 
werden. Der sogenannte 35'er steht 
dabei im Vordergrund. Ist die Therapie 
in ihrer jetzigen Form überhaupt noch 
zeitgemäß? Verfehlt sie nicht durch 
bestimmte Auflagen ihr Ziel oder wird 
dadurch gar unmöglich? 

Der körperlich Abhängige steht immer 
unter einem Zwang, dem inneren Zwang 
der Droge, die ihm seinen spezifischen 
Lebensrhythmus diktiert, und er handelt 
daher auch niemals wirklich freiwillig, 
wenn er sich in eine Behandlung seiner 
Abhängigkeit begibt. 

Gelangt ein Abhängiger .....------::~--....._ 
sehr früh in eine Thera
pie, was ja an sich wün
schenswert ist, so sind 
seine positiven Erwartun
gen. sehr leicht von den 
Drogen wegzukommen, 
oftmals überhöht. Die in 
der Therapie gestel lten 
Forderungen werden dage
gen nicht selten als zu 
schwierig angesehen, und 
weil die inneren und äuße
ren Zwänge wegen der 
noch sehr kurzen Drogen
karriere nicht sehr stark 
ausgeprägt sind, kommt 
es hier in vielen Fällen zu 
einem Therapieabbruch, 
dem fast automatisch ein 
Drogenrückfall folgt. 

alte Kreislauf seines Suchtverhaltens 
beginnt von neuem. 

In den Anfängen der Drogentherapie 
wurden diese frühen Abbrüche und 
Rückfälle von etlichen Therapeuten nicht 
als ein Problem der Behandlung, sondern 
ausschließlich als eines der Klienten 
angesehen. 

Man vertraute vielfach darauf, daß 
Abhängige dann, wenn sie die negativen 
Folgen ihrer Sucht länger und verstärkt 
zu spüren bekommen, schon genügend 
motiviert sein werden, um eine Therapie 
zu beginnen und auch durchzuhalten. 

Manche therapeutischen Ansätze 
gingen sogar explizit davon aus, daß 

... 

Ein solcher Rückfall tritt 
deshalb so leicht ein, weil 
der frühere Drogenkon
sum an bestimmte Situ
ationen und Erlebnisse, 
z. B. Musik, Stimmun
gen, räumliche Umge
bung, soziale Kontakte, 
gebunden war, die nun 
- auch lange nach dem 
Entzug und damit nach 
dem Ende der Entzugser-

Vor dem Fernseher abhängen oder erfolgreich therapiert? 

scheinungen - als konditionierte Auslö
ser für neuen Drogenkonsum wirksam 
werden können. 

Sehr bald hängt also der Drogen
abhängige nach einem solchen Thera
pieversuch wieder an der Nadel, und der 
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nur demjenigen Süchtigen wirklich 
zu helfen sei, der am untersten Ende 
seiner Drogenkarriere angelangt sei und 
gewissermaßen darum bettele, ein neuer 
Mensch werden zu dürfen. Ei"ne derartig 
passive, abwartende Haltung ist aber aus 
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verschiedenen Gründen ethisch nicht 
vertretbar: 

I. Abhängige mit langer Drogenkarri
ere und mehreren gescheiterten Therapie
versuchen sind oftmals körperlich und 
psychisch extrem destabilisiert und auch 
in ihren sozialen Bezügen so stark aus der 
drogenfreien Alltagswelt herausgerissen, 
daß es nun erst recht schwierig für sie ist, 
ein therapeutisches Langzeitprogramm 
mit Erfolg durchzustehen. 

2. Auch das dann schon fortgeschritte
nere Lebensalter der Abhängigen macht 
eine soziale und berufliche Rehabilitation 
(Ausbildung, neue Partnerschaft, neue 
Freundschaften und Freizeitaktivitäten) 

äußerst schwierig. 
3. Die Gefahren einer 

HlV-lnfektion und andere 
körperliche Risiken (z. 
8. Tod durch Über-/ 
Fehldosierung) wachsen 
mit Fortdauer des Dro
genkonsums und sind zu 
groß, als daß man sie ein
fach mit dem Hinweis auf 
eine mangelnde Behand
lungsbereitschaft überge
hen könnte. 

Motivierung zum 
Beginn und Durchstehen 
einer Drogentherapie 
werden daher in letzter 
Zeit verstärkt als wichtige 
Aufgaben des therapeuti
schen Ansatzes verstan-· 
den. wobei sich u. a. fol
gende Bestrebungen fest
stellen lassen: 

Der Auf- und Ausbau 
sog. niedrigschwelliger 
Angebote (aufsuchende 
Drogenarbeit, Info- und 
Beratungsdienste in der 
Szene etc.), die eine 
Abkehr von e inem eher 
behördlichen Modell der 
Beratung und Kontaktan-
bahnung bedeuten. 

Die Umstrukturierung der Langzeit
therapie: kurze stationäre Aufenthalte, 
rasche Überleitung in (halb-)offene 
Bereiche und Wohngemeinschaften bei 
gleichzeitig größerer Realitäts- und 
Gemeindenähe der Therapieeinrichtun-



gen. Die Entwicklung ambulanter oder 
teilstationärer Programme mit Angeboten 
auch für die nachsorgende Betreuung. 

Die Anwendung von Kriseninterven
tionen bei drohendem Abbruch durch 
spezielle Krisenberater. 

Die Einrichtung von Therapieketten 
oder -Verbundsystemen zur besseren 
Koordinierung von Maßnahmen sowie 
zur schnelleren Überleitung von Klien
ten. 

Die Erprobung von Substitutions
programmen (Methadon), bei denen 
die völlige Drogenfreiheit nicht als 
Voraussetzung gefordert, sondern als 
Ziel angestrebt wird. 

§ 35 BtMG - die Gewährung der 
Zurückstellungsregelung: 

Gesellschaft 

erfolgreichen Abschluß gesehen. 
Manche Einrichtungen berichten auch 

von negativen Auswirkungen der 35er 
Gruppe auf die übrige Klientel und bekla
gen eine insgesamt deutliche Verschlech
terung der Motivationslage und des thera
peutischen Klimas. So wurde gesagt, daß 
in etlichen Fällen versucht werde, die im 
Gefangnis erworbenen Verhaltensmuster 
auf die Therapiegruppen zu übertragen. 
Freilich stehen solche Schwierigkeiten 
mit der Motivation der 35er Klienten 
nicht bei allen Einrichtungen im Mittel
punkt. Mehrere Einrichtunge,n betonten, 
daß die nach § 35 aufgenommenen Kli
enten keine negative Auslese darstellen, 
und daß diese Gruppe auch nicht durch 
besondere Probleme auffalle. 

kein primärer Strafzweck sein kann. Wo 
aber eine Strafe besteht, kann diese unter 
bestimmten Bedingungen als zusätzliche 
Molivierung zu einer Therapie genutzt 
werden . Besonders günstig scheint es 
dabei zu sein, die Therapieüberleitung 
möglichst frühzeitig zu veranlassen , 
weil dann die Aussichten auf einen 
erfolgreichen Abschluß größer sind. 

2. Eine wesentliche Voraussetzung 
für das Gelingen einer Therapie im 
Rahmen der Zurückstellung der Straf
vollstreckung ist die Umwandlung der 
Sekundärmotivation (»raus aus dem 
Knast«) in eine Primärmotivation (»raus 
aus der Abhängigkeit«). Dies ist sicher 
in vielen Fällen eine Belastung für 
therapeutische Einrichtungen, die diese 

Ergänzend zu den 
bisherigen Überle
gungen ist nun zu 
fragen, inwieweit auch 
ein staatlicher bzw. 

Justitieller Druck kann unter bestimmten Vorausset
zungen als Mittel zur Therapiemotivation 

schwierige Klientel in 
ihre Gruppen integrie
ren müssen. Positive 
Beispiele zeigen aber, 

justitieller Zwang als 
Mittel zur Erhöhung oder Aufrechterhal
tung der Therapiebereitschaft genutzt 
werden könnte, wie dies ja in der Zurück
stellungsregelung des § 35 BtMG beab
sichtigt ist. In etlichen früheren Stellung
nahmen wurde diese Frage überwiegend 
skeptisch bis eindeutig ablehnend beur
teilt. 

Im Rahmen einer mehrstufigen Evalua
tionsstudie wurde zunächst gefragt, wie 
die Therapieüberleitung gern. § 35 BtMG 
von der therapeutischen Praxis heute, 
also nach mehreren Jahren Erfahrung, 
bewertet wird. Dazu wurde eine schrift
liche Umfrage unter allen drogenthera
peutischen Einrichtungen mit staatlicher 
Anerkennung durchgefiihrt. 

Von den insgesamt rd. 120 derartigen 
Einrichtungen beteiligten sich knapp 
zwei Drittel an der Umfrage. Bei den 
Angaben zu Problemen mit der Gruppe 
der nach § 35 BtMG Aufgenommenen 
spielte die Beurteilung der Motivation 
der Klienten eine zentrale Rolle. Manche 
beklagten die nur geringe »Krankheits
einsicht« dieser Abhängigen sowie 
die mangelnde Bereitschaft, sich auf 
die Regelungen des jeweiligen Hauses 
einzulassen. Dementsprechend ist eine 
erfolgreiche Therapie aus der Siebt vieler 
Einrichtungen nur über eine ausführli
che Motivationsarbeit zu Beginn der 
Behandlung zu erreichen. 

In dieser Phase soll die »Fremdmo
tivation« in »Eigenmotivation« umge
wandelt werden. Dort, wo dies gelingt, 
werden allerdings gute Chancen für einen 

bei Drogenabhängigen dienen 

Nach den Ergebnissen dieser Umfrage 
darf so mit festgeha I ten werden - ohne 
dies hier genauer quantifizieren zu 
können - daß die Aufnahme von Dro
genabhängigen in Therapieeinrichtungen 
auf dem Wege der Zurückstellung der 
Strafvollstreckung aus der Sicht vieler 
Therapeuten kein leichtes Unterfangen 
zu sein scheint. 

Justitieller Druck kann - wie darge
stellt unter bestimmten Voraussetzungen 
als Mittel zur Therapiemotivation bei 
Drogenabhängigen dienen. Ein erfolg
reicher Therapieabschluß aber verbessert 
auch die Chancen für eine Legalbewäh
rung. Die hier aufgeführten Ergebnisse 
sind zwar nicht völlig überraschend, son
dern in mancher Hinsicht vergleichbar 
mit Daten aus den USA sowie aus ande
ren Bereichen der justitiell geleiteten oder 
angeregten Behandlung Straffalliger. 
Sie machen aber deutlich, daß manche 
Kritik an der Therapieüberleitung des 
§ 35 BtMG sich empirisch nicht oder 
nur zum Teil bestätigen läßt und daß die 
Bemühungen insgesamt auch nicht als 
vergeblich anzusehen sind. 

Welche kriminal- oder drogenpoliti
schen Konsequenzen können aus diesen 
Ergebnissen abgeleitet werden? Dazu 
sollen abschließend einige wesentliche 
Punkte in Thesenform festgehalten 
werden: 

l. Die Aussicht auf oder mögliche 
Durchführung einer Drogentherapie 
sollte keine (härtere) Strafe begründen, 
weil die Motivierung zu einer Therapie 
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daß solche Bemühun-
gen durchaus erfolg

reich sein können. 
3. Da hinter all diesen Klienten der 

mögliche Widerruf und damit die Rück
kehr in den Strafvollzug schwebt, ist es 
unabdingbar, daß Justiz und Therapie 
zu einer Arbeitsbeziehung kommen, die 
beiden Seiten und Interessen gerecht 
wird. 

Dies ist oftmals eine Gratwanderung, 
die jedoch dort breitere und sichere 
Wege findet, wo sieb die Beteiligten 
schon vorab über die jeweiligen Belange 
verständigen und nicht erst abwarten. 
bis etwas schiefiäuft. Auch dafür lassen 
sich positive wie negative Beispiele 
nennen. 

4. Die mögliche Nutzung eines Straf
drucks für Beginn und Durchführung 
einer Therapie sollte niemanden ver
anlassen, den Ausbau anderer Wege 
(niedrigschwellige Angebote, alternative 
Konzepte etc.) innerhalb des therapeu
tischen Ansatzes zu vernachlässigen. 
Selbst im günstigsten Falle könnte näm
lich diese Form der Therapieüberleitung 
nicht als der »Königsweg« der Behand
lung von Drogenabhängigen angesehen 
werden, denn Voraussetzung ist ja stets 
eine längerfristige Freiheitsstrafe. 

Ein einseitiges Festhalten an der 
Nutzung justitiellen Zwangs für die 
Überleitung in eine Therapie würde 
daher stets nur einen Teil der Abhängigen 
erreichen und überdies sinnvolle andere 
Wege einschließlich der Möglichkeiten 

·zu einer Entkriminalisierung im Drogen
bereich blockieren. 0 
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Ansichten 

Verkohlt und geschäubelt 
Einerseits wird die Bevölkerung verkohlt, wenn es um Aufklärung geht, 

andererseits werden Akten geschäubelt, wenn es um Ansichten geht 

Was bleibt nach einer 16jährigen 
Amtszeit als Bundeskanzler 
und einem 25jährigen Partei

vorsitz? Nicht nur, daß mit dem Namen 
Kohl untrennbar die CDU/CSU verbun
den ist: Die CDU ist Helmut Kohl, und 
Helmut Kohl ist die CDU. Mit seinem Füh-

schaffung für Partei und Parteifreund 
klappte lange perfekt: Walter Leisler Kiep 
akquirierte in den Chefetagen, während 
Lüthje fur die Abwicklung zuständig war. 
Weyrauch war dafur zuständig, die ver
buchten Gelder so zu verschleiern, daß 
diese dem Steuerrecht und dem Parteige-

Gänzlich wird sich diese Frage nicht be
antworten lassen: Unter der Leitung des 
früheren Kanzleramtsminister Friedrich 
Bohl sind nämlich >>über Jahre Akten ma
nipuliert worden«- ausgerechnet die Un
terlagen scheinen gesäubert oder vernich
tet zu sein, die Aufschluß darüber hätten 

rungsstil als »ab
soluter Partei-Herr
scher« des Partei
Gesindes und der 
dazugehörigen Vet-

Nun wird der Altkanzler mit »Don Kohleone« betitelt 
geben können, zu 
welchem »Preis 
Entscheidungen 
der Regierung Kohl und Bilder von schwarzen Kassen und mafioser 

Geldwäsche machen die Runde käuflich waren«. 
Wichtige Teile der tern schwor er die 

Parteifreunde auf sich ein. »Über seine 
Bimbeskonten machte er sich diejenigen 
gefiigig, von denen er glaubte, daß er sie 
legal nicht erreichen könne.« Etwaige Sy
stemkritiker wurden mit einem lukrativen 
Posten auf welchem sie sich nicht totar
beiten mußten, zum Beispiel bei den Stadt
werken, mundtot gemacht. Einen entschei
denden Einfluß hatte »Der Alte« somit 
auf die Geschicke seiner Partei und der 
Bundesrepublik. 

Nun wird der Altkanzler mit »Don Koh
leone« betitelt und Bilder von schwarzen 
Kassen und mafioser Geldwäsche machen 
die Runde. Zwischen dem Flick- Skandal 
und der Leuna- Affäre muß in der CD V
Zentrale tatsächlich etwas stattgefunden 
haben, >>was die Rechtsexperten dersel
ben Partei zur selben Zeit >Organisierte 
Kriminalität< tauften.«1 Anstatt einen Bei
trag zu Aufklärung der Parteispendenaf
färe zu leisten, schwieg der Übervater 
Kohl beharrlich. So schrumpfte er »Vom 
Kanzler zum Komplizen«. Dabei kannte er 
doch die Problematik aus der Flick- Affä
re in den achziger Jahren. Diese Geschich
te überstand Kohl durch beharrliches 

setz entsprachen. Um die CDU finanziell 
auf die Beine zu bringen, »schreckte 
Weyrauch nicht einmal davor zurück, 
Drückerkolonnen einzusetzen, die von 
jeder [eingenommenen] Spenderunark bis 
zu 45 Pfennig als Provision kassierten«1

. 

Trotz dieser Provision konnte sich die 
CDU von einem Minus (1989: 42,5 Millio
nen Mark) auf ein Plus (1997: 36,9 Millio
nen Mark) bringen. 

Dabei war das Finanzsystem Kohl dar
auf angelegt, wenig Spuren zu hinterlas
sen: Spenden wurden fast ausschließlich 
in bar gesammelt. Die zum Buchen not
wendigen Konten wurden bisv,:eilen nur 
für eine einzige Transaktion eröffnet und 
danach sofort wieder geschlossen. Sol
che Systeme sind nur noch im Bereich der 
mafiosen Geldwäsche bekannt. Das ein
gesammelte Bargeld \Vurde zum Beispiel 
von Basel (Sarasin-Bank) über Luxem
burg (Hauck-Bank) nach Frankfurt 
(Hauck-Bank) weitergeleitet, oder es wur
de von Liechtenstein (Herbert Blatliner 
Stiftung »Norfolk«) über Zürich (UBS
Bank) in die Hände der CDU geschleust. 
Was noch alles mit dem System Kohl im 

Akten über den Verkauf der LeWla-Wer
ke fehlen. Schon seit Jahren halten sich 
Vermutungen. daß beim Verkauf der ost
deutschen Raffinerie an den französi
schen Ölkonzern Elf Aquitaine Schmier
gelder in Millionenhöhe an deutsche Po
litiker geflossen sind. Bereits zwei Unter
suchungsausschüsse beschäftigten sich 
mit dem Vorgang. Die Aktenanfrage durch 
den ersten Treuhand- Ausschuß 1993 
fuhrte im Kanzleramt zu hektischer Be
triebsamkeit. Akten ""'urden umbenannt 
und in weit gefaßten Themenbereiche 
versteckt. Die gesäuberten Unterlagen 
'"urden so spät dem Ausschuß zur Verfu
gung gestellt, daß dieser sie nicht mehr 
auswerten konnte. Nach demselben Mu
ster verfuhr Bohls Behörde drei Jahre spä
ter. Auch dem Untersuchungsausschuß 
DDR-Vermögen, der den Leuna-Deal er
neut erhellen wollte, '1-\urden nur Fragmen
te zur Verfugung gestellt. »Alles spricht 
dafur, daß Akten gezielt beiseite geschafft 
\\-urden«, so der SPD- Abgeordnete Fried
helm Julius Beucher. Gerade über den Ver
handlungszeitrauen von 1991 bis Ende 
1992 klaffen im Aktenbestand erhebliche 

Lücken. Es fehlen Aussitzen und dem 
»Biack-Out«2- Vi
rus. »Wäre es da
mals nach dem Wil
len der Staatsan-

Das Finanzsystem Kohl war darauf angelegt, wenig 
Spuren zu hinterlassen- Spenden wurden fast 

ausschließlich in bar gesammelt. 

Orginalpapiere. Wo 
Kopien vorhanden 
sind gibt es Hinwei-
se auf Manipulati
on. Den seltsamen waltschaft gegan-

gen, wäre Kohl wohl 1985 wegen uneidli
cher Falschaussage angeklagt worden.«3 

Der »Alte« hätte fur die weitere Arbeit 
aus dieser Sache Konsequenzen ziehen 
müssen, wußte er doch, daß sein System 
der Geldbeschaffung systematischer 
Rechtsbruch ist. Sein System der Geldbe-

so 

Kanzleramt möglich war, zeigt der F aU Leu
na am deutlichsten. Kanzleramtsminister 
Frank- Walter Steinmeier nannte ihn ei
nen »äußerst beunruhigenden Vorgang«, 
und der Politologe Wilhelm Hennis spe
kuliert über die »staatliche Kriminalität im 
Bundeskanzleramt«•. Was war Leuna? 
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Aktenschwund erklärt Bohl mit» Unacht
samkeit und Nachlässigkeit subalterner 
Beamter in der Registratur<~. 

So eine Kulturvon Kumpanei, Partner
schaft und Vorteilsnahrne wurde bisher nur 
in sog. »Schwachen Staaten«• wie Italien 
vermutet. Heute weiß die Bevölkerung, 



daß es so ein System von Gefalligkeiten 
auch in Deutschland gibt. Schon Eber
hard von Brauerutsch hat »Bares zur Pfle
ge der politischen Landschaft ausge
schüttet<<', um sich die Palitoberen ge
wogen zu machen. Daß diese Bimbeskul-

Ansichten 

den Partei-und Fraktionsvorsitz verzich
tete, sieht Frau Schäuble sich schon am 
Bettelstab nagen: »der kann doch nicht 
alles hinscluneißen, wir haben doch noch 
studierende Kinder«. Für die studieren
den Kinder wird es wohl doch reichen, 

Der Hessische Ministerpräsident Roland Koch mußte ge
stehen, seine Partei habe nicht nur 8 Millionen Mark, 

sondern 17,5 Millionen Schwarzgeld erhalten 

tur nicht nur auf Bundesebene zutrifft, 
sondern auch auf Landesebene funktio
nieren k.ann, beweist die Hessische CDU: 

denn solange Wolfgang Schäuble Bun
destagsabgeordneter bleibt, bekommt er 
seine Diäten: 12.875 DM monatlich, dazu 
eine Kostenpauschale von 6.520 Mark. 
Hinzu kommt »seine Versorgung als frü
herer Kanzleramtsminister (1984 bis 1989) 
und Bundesinnenminister (1989 bis 
1991)<<5mit 5.812 DM. 

Auch bei schroffen Entgleisungen fal
len Politiker nämlich auf.ein gut gepol
stertes finanzielles Ruhekissen. Politiker 

FahrzeuginderNachtzum29.10. 1983 auf 
der Autobahn den Wagen eines Taxifah
rers. Der Taxifahrer kommt bei dem Unfall 
ums Leben. Das Landgericht München I 
wandelt in der Berufungsverhandlung die 
die ohnehin geringe Strafe in eine 12mo
natige Bewährungs- und in eine Geldstrafe 
von etwas mehr als 20 000 Mark um. 

Gerd Zimmermann (CDU), Bürgermei
ster der Stadt Bad Rappenau, hat über 
mehrere Jahre hinweg bei Abrechnungen 
fiir Einkünfte, die er als Mitglied städti
scher Kurvereine bezog, betrogen. Scha
den: 172.000 Mark DasAmtsgericht Heil
bronnverurteilt den Politiker im Jahre 1998 
zu einer Geldstrafe von 90.000 DM. 

Otto GrafLambsdorff(FDP), Bundes
wirtschaftsminister, steht Anfang der acht
ziger Jahre im Verdacht, Spendengelder 
des Flick-Konzerns fiir die FDP entgegen
genommen zu haben- wegen Steuerhin
terziehung wird er 1987 zu einer Geldstra
fe von 180.000 Mark verurteilt 

Der Hessische Ministerpräsident Roland 
Koch mußte gestehen, seine Partei habe 
nicht nur 8 Millionen Mark sondern 17,7 
Millionen Mark in die Schweiz geschaffi. 
Von diesen illegalen Millionen seien so
gar mindestens 8,5 Millionen einfach 
spurlos verschwunden. Zuständig fiir die 
Geldtransaktionen auf Schweizer -Ander
konten waren der auf Bundesebene be
kannte Horst Weyrauch, der Hessische 
Landesschatzmeister Casirnir Prinz zu 
Sayn-Wittgenstein und der Law-and Or
der-Mann Manfred Kanter. Die Erklärun
gen des selbsternannten brutalstmögli
chen Aufklärers Roland Koch, von die
sen Vorgängen im Vorfeld nichts gewußt 
zu haben, scheinen mehr als kläglich. Wer 
mit einer bewußten Lüge die Öffentlich
keit über die tatsächlichen Gegebenhei
ten täuschen will, und diese nach Entlar
vung als eine solche, mit dem Aufklä
rungwillen über schwarze Kassen erklä
ren oder entschuldigen will, hat an Glaub
würdigkeit verloren. 

Auch bei schroffen Entgleisungen 
fallen bundesdeutsche Politiker auf ein 
gut gepolstertes finanzielles Ruhekissen 

Da stellt sich der Streit um die Spende 
des Karlheinz Schreiber als alltägliches 
Politgebaren dar. Er hatte der CDU einen 
Betrag in Höhe von 100.000 Mark gespen-

können es sich daher leisten, die Verfas
sung und das Parteiengesetz ernst zu neh
men. Sie sollten endlich damit anfangen, 
nicht fiir ihre Interessen, sondern zum 
Wohle der Regierten tätig zu werden. 

Aber Gesetzesbruch scheint denjetzi
gen Oberen kein Beinbruch zu sein. Nach
folgend einige Beispiele vorbestrafter Po
litiker (entnommen aus Süddeutsche Zei
tung Magazin, 18.02.00): Hans Friedrichs 
(FDP), ehemaliger BundeS\virtschaftsmi
nister war Anfang der achtziger Jahre in 
die Flick-Parteispendenaffäre verwickelt 
- das Landgericht Bonn verurteilte ihn 

Von der Spiegel-Affäre bis zum heutigen Parteispenden
skandal, die Geschichte der deutschen Demokratie 

ist auch die Geschichte ihrer Affären. 

det, ohne daß dieser im Spendenbericht 
der Partei auftauchte. Bis heute konnten 
sich die Beteiligten noch nicht auf eine 
einheitliche Version dieser ungebuchten 
Spende einigen. Ob nun Brigitte Baumei
ster (CDU) oder Wolfgang Schäuble die 
Spende entgegengenommen haben, gilt 
es noch zu klären - zwei unterschiedliche 
eidesstattlich abgegebene Erklärungen 
stehen zur Auswahl ... 

Nachdem Wolfgang Schäuble (CDU) 
unter anderem wegen dieses Skandals auf 

1987 wegen Steuerhinterziehung zu einer 
Geldstrafe von 61 500 Mark. 

Friedrich Zimmermann (CSU), Rechts
anwalt und Bundestagsabgeordneter war 
im Jahr 1959 in den Münchner Spielban
kenskandal verwickelt- wegen fahrlässi 
gen Falscheides wird er im Juni 1960 
rechtslcräftig verurteilt, aufgrund eines 
medizinischen Spezialgutachtens dann 
aber, 1961, wieder freigesprochen. Otto 
Wiesenheu (CSU), CSU-Generalselcretär 
rammt unter Alkoholeinfluß mit seinem 
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Um nicht die Vorstrafenjeder einzelnen 
politischen Führungslcraft aufzuführen, 
läßt sich hier abkürzend darauf hinwei
sen, daß die rechtswidrigen Handlungen 
auch ihr Gutes haben: Politik wird näm
lich erst im politischen Skandal richtig 
wählemah. Dann sehen die Leute die 
sonst unahbaren Politiker ertappt, kön
nen einen Blick in die Hinterzimmer wer
fen und die Politiker bei ihren Ausflüch
ten und Notlügen verfolgen. 

Der damit verbundene Spaß-Effekt ist 
vielen bundesdeutschen Freischaffenden 
vieles wert: Honorige Spender fanden 
sich daher auch fiir das Schweigen des 
Altkanzlers in der jüngsten Affäre der 
schwarzen Kassen: Le-0 Kirch, Medien
mogul, honorierte die Erfindung der 
schweigenden Aufklärung mit 1Million 
Mark, Helmut Maueher (CDU), Berater 
von Kohl, stiftete dafiir 500.000 DM, Jens 
Odewald (CDU), bis 1995 Kaufhof-Chef, 
würdigte das showträchtigte Schweigen 
mit 650.000 Mark und Erich Schulunann, 
Gesellschafter der Zeitungsgruppe der 
Westdeutschen Allgemeinen, war das 
Verschweigen 800.000 DM wert. li1 

I Die Zeit, 03.02.00, S.42 
2 Der Spiegel, 46/15.11.99 
3 Der Spiegel, 52/27.12.99 
4 Die Zeit, 24.02.00, S.Sff 
5 Berliner Morgenpost, 19.02.00 
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Koks gefällig? 
Hallo, Iichtblick-Team [.. J Ihr fragt 
nach meinen ersten Eindrücken in der 
JVA [fiJr] Frauen? Das ging bei mir 
schon vom ersten Tag an schief Ich wur
de aus einer anerkannten Therapie-Ein
richtung heraus verhaftet und kam in der 
Aufnahmestation als Straferin an. {. .. } 
Ich fragte d1e Sozialarbeiterin der Auf 
nahmestation gleich danach, aufwelche 
Station ich verlegt werde; die Antwort 
war der erste Hammer: »Sie sind zwar 
clean und kommen direkt aus einer The
rapieeinrichtung, doch für uns sind sie 
drogenabhängig und gehören daher lei
der ersteinmal auf die Drogenbasisstati
on«. {. .. } 

Der einzige auf Drogenfreiheit kon
trollierte Bereich ist die Therapiestati
on (angeblich nur für Langstraferinnen 
ab fünf Jahren). Für mich hätte die Dro
genbasisstation den sicheren Absturz 
bedeutet. Ich schaltete meinen Anwalt 
ein. Er setzte bei der Anstaltsleitung ein 
Verlegungsverbot durch: ich durfte nur 
auf die Therapiestation verlegt werden. 
[. .. ] Das gab viel Arger, doch eine Wo
che später war ich im Therapiebereich. 

Am ersten Tag [nun folgt der zweite 
Hammer:] wurde mir von den Beamten 
schon erklärt, daß es vor kurzem noch 
eine Psychologin gab, die aber aus pri
vaten Gründen gekündigt hat und die 
Psychologenstelle ganz gestrichen wur
de. Es hätte seitdem leider ein paar Rück
fälle gegeben, aber trotzdem müssen sie 
mich fragen, ob ich ein Spritzbesteck 
m6chte. 

[. .. ] Die Psychologin hatte sich jah
relang für den Erhalt der Therapie ein
gesetzt; mit Erfolg. Kaum ist sie weg, wer
den ihre Spuren venvischt und Schritt 

.ftlr Schritt alles zerstört. Die Verantwort
lichen denken dabei leider nicht an uns 
Frauen, die teilweise noch viele Jahre 
hinter diesen Mauern leben müssen und 
nur ohne Drogen überleben werden ... 

{. .. ) Yasmin, Berlin 09.02.00 

Weggesperrt 
Liebe Lichtblick/er, [. .. ] Seit mein Le
bensgefährte sein »Leben« in der JVA
Tegel verbringen muß, lese ich Eure Zeit
schrift {. .. ). Ich habe mich vorher auch 
nie mit dem Leben in einer Haftanstalt 
auseinandersetzen müssen; da.ftlr jetzt um 
so schmerzhafter. 
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Leserbriefe 

Seit ich das Leben hier draußen nicht 
mehr mit meinem Lebenspartner verbrin
gen kann, geht das »Leben« an mir vor
bei. Ich darf ihn zwar einmal in der Wo
che besuchen, und wir Jronnen telefonie
ren- das war es dann aber auch schon! 
Mit dem Alltag hier draußen muß ich 
alleine fertigwerden. Dazu kommen fi
nanzielle Probleme, der Verlust an Le
bensqualität, die Sehnsucht nach Zärt
lichkeit und Geborgenheit[. .. } 

Bringt es etwas, einen Menschen [. .. 1 
wegzusperren? Bessert man einen Men
schen dadurch, daß man ihm das Leben 
venvehrt? 

Es ist sehr schwer .ftlr uns be1de, mit 
dieser Situation fertigzuwerden, und ich 
frage mich tagtaglich, was einem Men
schen überhaupt das Recht gibt, einen 
anderen Menschen wegszusperren? 

Karla H., Berlin, /7.02.00 

Bedenkenlos 
Die Natur g1bt alles, 
alles was wir brauchen, 
und wir, wir nehmen alles, 
alles was die Natur braucht. 

Uwe W, Butzbach, 29.0/.00 

Betrug 
Skandal im Sperrbezirk! [. .. ]Seit 1976 
wird den arbeitenden Gefangenen [der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel} nach 
einem Arbeitsjahr ein s.g. Zellenurlaub 
eingeräumt, der nach Gesetz (§ 42 St
VollzG) mit dem Bruttodurchschnitts
lohn zu vergUten ist. Daran hat sich die 
Arbeitsverwaltung der JV A-Tegel bis zum 
Sommer 1999 auch gehalten. 

Pl6tzlich tauchten unter den Tegeler 
Gefangenen Gerüchte auf Es sollen nur 
noch I 5 Arbeits-, statt der[. .. bis dahin 
üblichen] 18 Werktage Freistellung be
zahlt werden. Während sich die Mitar
beiter der Arbeilsvenvaltung in Schwei
gen hallten, wußten Beamte hinter vor
gehaltener Hand zu berichten, daß dies 
auf Weisung von »oben« geschehen sol
le. 

Der VollzugsleiterderJVA-Tegel, [ein 
ehemaliger 1 Richter am Landgericht, Dr. 
Meinen, äußerte [sich} dazu gegenüber 
der Gesamtinsassenvertretung, daß der 
Anstaltsleitung keine diesbezüglichen 
Neuregelungen bekannt wären, obwohl 
sie bereits von der Arbeitsvenvaltang 
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praktiziert wurden. Schlimm, wenn ein 
verantwortlicher Leiter nicht einmal 
weiß, was in seinem Hause vorgeht. 

Als die ersten Lohnscheine mit der re
duzierten VergiJtung [. .. } ausgegeben 
wurden, reagierte die Arbeitsverwaltung 
auf Anfrage der betroffenen Gefangenen 
in der Weise, daß sie ihm sagte, er habe 
doch immer nur 15 Tage bezahlt bekom
men, er solle mal das Gegenteil bewei
sen. Nicht alle Gefangenen heben sich 
die Lohnabrechnungen der letzten Jah
re auf Einige allerdings doch. Und dar
aus ist ersichtlich, daß bis zum Sommer 
1999 selbstverstandlieh auch d1e acht
zehn Werktage Freistellung vergütet 
wurden. 

Da nun die Position der Arbeitsver
waltung nicht mehr zu halten war, ver
faßte diese einen Standardbrief, in dem 
s1e die 15-Tage-Rege/ung zu rechtferti
gen suchte und meinte, schließlich wür
den die Gefangenen im Freistellungszeit
raum von achtzehn Tagen nur fünfzehn 
Tage arbeiten, undfolglich stünde ihnen 
auch nur die Vergutung fur 15 Tage zu. 
[ ... vgl. S. 24 - 26, Rackblick} 

Frank G., Berlin, 16.01.00 

S*H*G 
Wir sind eine Gruppe, die im Bereich al
ler schwulen Belange für Dich da ist. Un
sere Hauptanliegen sind die Hilfe zur 
Selbsthilfe und die Betreuung von 
schwulen Strafgefangenen [. .. 1 

Wir sammeln das ganze Jahr über für 
schwule Männer im Knast, um deren 
Wünsche und Bedürfnisse nach Dingen 
des tagliehen Lebens und Bedarfes nach
zukommen. Das sind Dinge, die 1m Knast 
einfach zu den LuxusgUtern geh6ren wie 
Zigaretten, Kaffee, Tabak, Artikel, um 
den einfachsten hygienischen Ansprü
chen zu genügen. { ... ] 

Zwei- bis dreimal verstärken wir die
se Aktionen [. .. } wie >>Pakete in den 
Knast«, »Frühling I Sommer ins Gefäng
nis« -Brie/partner[. .. }, »Weihnachts
männer hinter d1e >Mauern<<< etc. ! 

Da wir von keiner Kirche, Partel oder 
dem Senat unterstützt werden und dies 
auch nicht wollen, um unsere Unabhän
gigkeit und »Freiheit<< zu bewahren, sind 
wir auf uns allein gestellt und auf die 
Hilfe von Gönnern u. Sponsoren ange
wiesen.{ ... } 

Auch .ftlr den Fall der Ftille ist vorge
sorgt. Wir haben Rechtsanwälte (Straf 
recht), die Deine Interessen gern vertre-



ten. Alle unsere >>Mitarbeiter« sind eh
renamtlich tätig, einige arbeiten bei der 
S*H*G [Schwule Hilfe G6ttingen] unter 
Pseudonymen, weil sie leider immer noch 
Diskrimmlerungen zu be.ftJrchten haben 
[. . .}. Gern nennen wir Dir Ärzte unseres 
Vertrauens, die .ftJr Dich da sind, wenn 
Du Dir mal was »eingefangen« hast[. .. ]. 

An unserer Seite stehen Psychologen 
und Sozialarbeiter, die, bei Bedarf. in 
vollem Umfang .ftJr Dich da sind. Deine 
S *H*G (Postfach 1151, 37 116 Boven
den), 12.01.00 

Gute Kontakte 
Sehr geehrte RedaJ...'teure [. .. )Zu Ihrem 
Artikel »Briefwechsel ohne Briefe<< [der 

liehtblick 6199, S. 21}, in dem S1e sich 
auf unsere Organisation [Humanistische 
Union} beziehen, möchte ich folgendes 
anmerken: Seit etwa zwei Jahren haben 
wir die Aktion »Gefangenenbriejkontak
te« erheblich intensiviert. Wir vermitteln 
aber keine Partner, sondern wir bringen 
Einsame von drinnen und draußen zum 
Gedankenaustausch zusammen. Das hat 
sich auch in den letzten Monaten im we
sentlichen auch bei den Inhaftierten 
durchgesetzt. Trotzdem entstehen immer 
wieder zu hohe Erwartungen, die wir mit 
unseren Hinweisen nicht in jedem Fall 
abbauen können. 

Über Inserate in der »taz«, im »Prinz« 
und in der »Heim und Welt« werben wir 
Menschen von draußen, denen wir dann 
Kopien von Häftlingsbriefen, die uns ge
eignet scheinen, zusenden. Allein 1999 
haben sich 466 Häftlinge aus rund 80 
Justizvollzugsanstalten, sogar aus dem 
Ausland, an uns gewandt. Demgegenfiber 
boten 343 Menschen von außerhalb der 
Mauern ihre Hilfe an. [. .. 1 

Viele Häftlinge haben lange Strafen; 
da scheint es mir realistischer, mit einem 
sympathischen Menschen schriftlich Ge
sprache zu fahren als v611ig isoliert von 
der Außenwelt zu sein - bei allem Ver
ständnis fur das Bedarfmis nach einer 
Partnerin. Wer also Kontakt sucht und 
unsere Bedingungen akzeptieren kann, 
schreibe uns [. .. Humanistische Union 
e. V., Greifswalder Sir. 4, 10 450 Berlin} 
unter dem Kennwort >>Gefangenenbrief
kontakte<(. Altersangabe, Interessen und 
Reststrafe erleichtern uns eine Vermitt
lung. Antwort erhalt jeder. Ich pers6n
lich bin jeden Donnerstag von 1600 - 1900 
Uhr im Haus V[. .. }. 

He/ga E., 17. 0/. 00 

leserbriefe 

Straubing 
[. .. 1 Zum Leserbriefvon Andreas B. (der 

licht:blick 6199, S. 28) m6chte ich kurz 
etwas anmerken: Ich bin seit 1993 in der 
JVA-Straubing, seit 1995 Student an der 
FernUni Hagen. Auch bei uns stellt die 
Schulabteilung Räumlichkeiten und 
Aufsichtspersonalfor Klausuren zur Ver
fogung. Anders als Kollege Andreas B. 
kann ich die Fernbuchleihe nicht in An
spruch nehmen; aufgrund Sicherheit und 
Ordnung wird es mir hier in Straubing 
untersagt. Benbligte Fachbacher muß 
ich also kaufen, wobei ich [. .. ] darauf 
zu achten habe, daß[. .. 1 die Übersicht
lichkeit des Haftraumes gewährleistet 
bleibt. 

Ich studiere im Fach Elektrotechnik, 
und es sind u. a. ein Programmierkurs so
wie das Fach Informatik erforderlich. 
Dazu habe ich 90 Minuten pro Woche im 
EDV-Saal Zeit. Die Erfolgschancen in 
diesem Fach kann sichjeder vorstellen, 
oder?! 

Mit einem Studienkollegen habe ich 
versucht, über den Sozialdienst eine 
kompetente Person zu finden, die [. .. } 
uns hin und wieder besucht, mit dem wir 
unsere Probleme durchsprechen, der uns 
bei der einen oder anderen Aufgabe eine 
Erklärung liefern kann. Damit k6nnte 
man die Anschaffung /eurer Bücher mi
nimieren. Die Personen wurden gefun
den, aber far eine Durchführung liegt 
keine M6glichkeit vor. Vielleicht ist so 
etwas ja bei Euch m6glich. [. .. } 

{Ja: die Tegeler Anstaltsleitung und 
die meisten Beamten fördern nicht nur 
die an der Legalittit interessierten Htift
linge, sondern auch oll jene, die dieses 
Interesse wachzuhalten vem1ögen.] 

Klaus Die/er S., Straubing. 30.01.00 

Bruchsal 
[. .. 1 Nun sitze ich seit geraumer Zeit in 
strenger Einzelhaft [. .. }. So werde ich 
beispielsweise seit über einem Jahr vor 
Verlassen der Zelle gefesselt, ich habe 
TV-Verbot, erhalte kein Taschengeld 
(laut Justizministerium bin ich »unwür
dig«, Taschengeld zu erhalten, da ich in 
worwerjbarer Weise Staat und Justiz be
ktimpfe«). Und regelmäßig kommt es zu 
kleineren und gr6ßeren Schikanen: im 
Juni wurde ein Besuchs- und Briefoer
kehrverbot zu Vollzugsbetreuern ver
htJng.t. [. .. ] 

d a r 1 i c h t b 1 i c k 1-212000 

Die JVA verbietet seit einem Jahr die 
Teilnahme (als Gasthörer) am Fernstu
dium an der FernUni Hagen.[. .. ] 

Kleinere Schikanen im Alltag sind z.B. 
die Venveigerung von Anstaltskost. Wo
bei es sich natürlich stets nur um »ein 
Versehen« handelt: ich werde in Isolati
onshaft nicht von Kalfaktoren, sondern 
von Beamten »versorgt«, die das Essen 
direkt in der Küche abholen; da wird 
eben manchmal etwas »übersehen«! 

In dem Jahr, in welchem ich nun in 
Bruchsol verweile, sah ich Jx eine Psy
chologin und lx eine Sozialarbeiterm
und beide nur nach wochenlanger War
tezeit und unter Androhung einer Kla
ge. 

Obwohl fllr knapp 450 Insassen zwei 
hauptamtliche Seelsorger angestellt, 
besser: verbeamtet sind, sieht man kei
nen freiwillig - nur auf hartnäckige An
frage ltißt man sich einmal herab (wie 
weiland der Hl. Geist), zu »erscheinen«. 

Mit Interesse beobachte ich diese 
Form des »Behandlungsvollzuges« -
glücklichenveise bedarf ich keiner sol
chen Hilfe, denn wäre ich darauf ange
wiesen, wtire es schlecht um mich bestellt. 

Thomas M. -F, Bruchsal, 23.09.99 

Maulkorb 
Sehr geehrtes Redaktions-Team, [. .. } 
Freiwilliger Vollzugshelfer heißt nicht, 
sich auch freiwillig den Bediensteten im 
Vollzug unterordnen zu müssen, die an
geblich unter ständigem Streß und chro
nischem Zeitdruck stehen. 

Ein hochbrisantes Thema ist immer 
wieder der Vollzugsplan und deren Fort
schreibung.ftJr den Gefangenen. Pech für 
den Gefangenen und seinen VH, wenn 
darüber gar keine Freude aufkommen 
kann. Im Haus V denkt man allerdings 
darüber rationell, nur einmal wird er ge
schrieben, damit basta! Ungeachtet des
sen, daß die Würdigung einzelner Sach
verhalte in sich widersprüchlich sind 
und somit gegen die Denkgesetze versto
ßen. 

Auf Einzelheilen muß verzichtet wer
den, weil sichjetzt der Anstaltsbeirat da
mit intensiv befassen wird(?), so glaubt 
es der VH. 

Die große Welle »Offentlichkeil« soll 
dadurch vermieden werden. Der Aus
gang in dieser Angelegenheit ist htJchst 
ungewiß. 

Der VH gibt jedenfalls den Kampf 
nicht auf. gilt es doch nicht nur die eige-

53 



ne Meinung zu verteidigen, sondern viel, 
viel mehr![. .. } 

PS. Bitte diesen Artikel anonym {. .. } 
vertJffentlichen {. .. } 

.. , Berlin, 28.12. 99 

Ablösung 
{. .. }Heute wurde in der TA I in der Zeit 
von 700 Uhr frilh bis I 230 Uhr im ge
samten Hause das Wasser abgestellt. Da 
aber niemend im Hause davon etwas 
wußte, weil der VDL {Vollzugsdienstlei
ter} es noch nicht mal als erachtenswert 
ansah, Aushänge für heute zu machen, 
wurden wir alle kalt envischt. 

Daraufhin schrieb ich eine Beschwer
de an den VDL {. .. J und mußte I 0 Minu
ten sptiter zum VDL. Scheinbar hat der 
Mann kein Büro, denn er erwartete mich 
im Stern auf Abteilung 3 an der Treppe 
und keifte und brüllte gleich los, was das 
solle, und ich wtire der einzige, der nichts 
davon gewußt hatte{. .. 1 Und solche Leu
te ktJnnte er m der TA 1 nicht gebrau
chen, und ich wäre nun meinen Job als 
Wäschekalfi in der TA /los. 

Edgar W., Berlin, 23.12.99 

Einkauf 
[Das folgende ist kein Leserbrief, son
dern ein an den Leiter der Moabiter U
Hafl gerichtetes Schreiben des Rechts
anwaltes Dr. Olaf Heischet} 

Sehr geehrte Herr Fixson, nachdem mir 
schon in mehreren Fällen aufgefallen ist, 
daß die Modalitäten und Einschrti'nkun
gen zum Einkaufen von Gegenständen 
des täglichen Bedarfs in der JVA Moabit 
vorsintflutlich smd, wende ich mich heu
te mit der Bitte um Abhilfe an Sie: 

-Mein o.g. Mandant ist - erstmals in 
seinem Leben in Haft- seit dem 05. 02.00 
in Ihrer Anstalt! 

-Seit dem 07. 02.00 hat er Geld auf dem 
Konto. 

-Aufgrund anstaltsinterner Regelun
gen und Verwicklungen konnte er erst
mals am 14. 02. 00 einen Bestellzettel für 
den Einkauf abgeben! 

-Am 2/.02.00 erhielt er den Bestell
zettel mit der Bemerkung zurück, daß er 
falsch ausgefüllt sei. Also 1 Woche nach 
Abgabe und zu spät zur Berichtigung. 
{. .. } 

Wie bereits bemerkt ist das nicht das 
erste Mal, daß ich dergleichen oder ähn
liches erfahre. Gleichzeitig scheint sich 
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die Verwaltung überhaupt nichts ande
res vorstellen zu ktJnnen, obwohl im 
'richtigen Leben' eine vergleichbare 
Prozedur und Zeitspanne für den Kauf 
von Rasierzeug, Seife, Kaffee, Zigaretten 
usw. nur noch in nordostsibirischen Dör
fern bei anhaltendem Schneesturm vor
kommen diirfle. 

Verknüpft man die tatsächlichen mit 
den rechtlichen Aspekten, so ist zudem 
festzustellen, daß diese Verhaltnisse in 
Moabit nicht im entfernstesten der Un
schuldsvemlUtung gemäß Art. 6 Abs. 2 
EMRK entsprechen und auch nicht§ 119 
Abs. 3 StPO, der nur die zum Zweck der 
Untersuchungshaft absolut notwendigen 
Einschränkungen zuläßt. 

Ich rege dringend Abhilfe im vorlie
genden Fall und im allgemeinen an![ ... } 

Glaubensfragen 
[. .. 1 Man schrieb den 30.01.2000; Ort 
der Handlung: die Anstaltskirche der 
JVA Berlm-Tegel. Wie an jedem Sonnen
tag {sie} wurde ab 1()00 Uhr der katholi
sche »Gottesdienst« abgehalten. In ver
tretung des hauptamtlichen Pater Vin
cens lag die Leitung an diesem Tag bei 
dem Pfarrer P[ .. .}. Vorab wurde durch 
einen Mitgefangenen die Lesung des Ta
ges aus dem Buch Deuteronomium [das 
ist das 5. Buch Mosis im Alten Testament} 
vorgetragen. Es heißt da u.a.: »Doch ein 
Prophet, der sich anmaßt, in meinem Na
men ein Wort zu verkünden, dessen ver
kündigung ich ihm nicht aufgetragen 
habe, oder der im Namen anderer Götter 
spricht, ein solcher Prophet soll sterben« 
{. .. } Dtn 18, 15-20. 

Nach dieser gar frommen verkündi
gung begab sich jener Pfarrer auf die 
Kanzel um von dort aus zu dieser Lesung 
eine ergänzende »Predigt zu halten«. 
Diese war eine einzige Beschimpfung der 
kelto-germanischen Naturreligionen. 
Die Anhtinger derselben wurden kurzer
hand zu Deppen, Barbaren, nationali
stischen Spinnern usw. herabgewürdigt. 

Der Wortwahl und der Intensität die
ser ungeheuren Haßtirade konnte man 
unschwer entnehmen, daß man diese 
Leute schleunigst zum Teufel wünscht 
[ ... ] »gut«, die Botschaft ist angekom
men! Ein Aufruf zu Mord und Totschlag, 
oder wie darfich diese Worte verstehen? 
Nun, die katholische Kirche hat dresbe
züglich ja hinlänglich Erfahrungen ge
sammelt. [ ... 1 Trotzdem betonen jene gei
stigen Brunnenvergifter bei jeder Gele-
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genheit, wie »tolerant« und >>menschen
freundlich« sie doch waren. 

Angesichts der gewaltsamen Missio
nierungen in Amerika, Afrika und nicht 
zuletzt im Europa meiner Altvorderen [ist 
das} eine Heuchelei und Verhöhnung der 
Blutopfer. Prima aber finde ich, daß im 
vorliegenden Falle einer jener »Gutmen
schen« wohl sein wahres Gesicht offen
bart hat. [. .. 1 

Es kann wohl einfach nicht sein, daß 
die Kirchenkanzel zur Hetze und zur Ver
unglimpfung mißbraucht wird. Bedenk
lich fand ich auch das duldsame Verhal
ten der Justizbeamten, die ja stellvertre
tend filr die Anstaltsleitung immer an
wesend sind. Denn irgendwo las ich doch 
einmal 'was über den Schutz von Min
derherten ... 

Dennoch konn esfilr mich nur bei mei
nem Bekenntnis zum Erbe meiner Ahnen 
bleiben, welches in den kulturellen und 
religiOsen Oberlieferungen meines Vol
kes zum Ausdruck kommt. [. .. } 

Wer zu dieser Thematik mtJglichenvei
se Vorschläge, Ideen, Meinungen und 
Kritiken (konstruktiver Natur) lo.nver
den mtJchte, oder wer sonst irgendwie 
Unterstützung leisten will, möge sich an 
mich wenden. [. .. } 

Lutz Schi/lok, so/ invictus deus, 
Seidelstr. 39, 13 507 Berlin, 06.03.00 

Kleines Gedicht 
Du mein Papa, bist mir 
so fern und doch so nah. 
Muß ich weinen, tröstes Du; 
muß ich lachen, macht es Dich froh. 
Brauch ' ich Hilfe, krieg ich sie. 
Du bist das Licht in der Nacht, 
Du bist die Sonne am Tag. 
Ich zahle die Stunden ohne Dich. 
Denn bald sind sie vorbei, und 
keiner ist mehr allein. 
Ich liebe Dich. 

Cloudia 

Achtung Absender/ 
Aus zahlreichen Briefen können wir 
nicht oder meist nur schwer herausle
sen, ob sie zur Veröffentlichung be
stimmt sind oder nur das redaktionelle 
Informationsbedarfnis befriedigen sol
len. Hier wäre ein Fingerzeig hilfreich, 
ebenso ein Hinweis darauf, ob der 
Name des Absenders gegebenenfa/J.s 
voU, abgekant oder (nur in absoluten 
Ausnahmeflillen) gar nicht genannt 
werden solL libli 



Eventuell 
Human 

Anläßlich des heiligen Jahres in der 
katholischen Kirche hat sich der Ber
liner Bischof Georg Sterzinsky für eine 
Amnestie von Strafgefangenen ausge
sprochen. Der Kardinal erklärte im 

SFB, die Gesellschaft könne damit 
»ein wenig humaner werden«. Er 
sprach sich für den von den Gefäng
nisselsorgem initiierten Aufruf »Amne
stie 2000« aus. Die Initiative hat den 
Er1aß von einem Jahr Haft vorgeschla
gen. Mit dem eingesparten Geld kön
nen die Opfer von Straftaten unter
stützt werden. vgl.taz, 17.01.2000 0 

Vermögende 
Deutsche 

Das Vermögen der Bundesbürger hat 
sich auf knapp 14 Billionen Mark er
höht. Es liege damit etwa zehnmal so 
hoch wie vor 20 Jahren, erklärte der 
Präsident der Deutschen Gesellschaft 

für Erbrechtskunde, Wolfgang Kastner, 
in Sonn. Allein in diesem Jahr seien 
rund 400 Milliarden Mark zu vererben 
oder zu verschenken. Auf Grund der 
geplanten Erbschaftssteuererhöhung 
werde auf viele Bürger eine drastisch 
höhere Steuerbelastung zukommen. 
Die geplante Bewertungsänderung, 
nach der alle Immobilien, die nicht als 
Eigenheim genutzt werden, dem
nächst mit dem Verkehrswert für die 
Erbschaftssteuer in Ansatz gebracht 
werden, bringe dem Fiskus rund zwei 
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Milliarden Mark mehr an Steuern in die 
Kassen, betonte Kastner. Damit wer
de sich das Ebschaftssteueraufkom
men in nur vier Jahren mehr als ver
doppeln. Vordiesem Hintergrund gelte 
es für alle Bundesbürger, die Vermö
gen hätten, Freibeträge für Schenkun
gen beizeiten auszunutzen. vgl. Der 
Tagesspiegel18.01.2000 0 

Soziale 
Kreuzfahrt 

Christel Saramok darftrotzBedenken 
des Sozialamtes die Kreuzfahrt antre
ten. Die Wuppertalerin hatte eine Weit
reise bei einer Spielshow gewonnen. 
Der Sender Kabel1 teilte mit, daß die 

Sozialhilfeempfängerin die gewonne
ne Reise im Wert von 20.000 Mark 
nicht verkaufen und das Geld an das 
Sozialamt abführen muß. Sender und 
Sozialamt haben gemeinsam »und 
dem geltenden Recht« eine Lösung 
gefunden. vgl. taz, 17.01.2000 0 

Keine 
Gnade 

Zum zweiten Mal in einer Woche ist 
im US-Gefängnis von Jarratt ein zur 
Tatzeit 17jähriger Straftäter hingerich
tet worden. Vor sechs Jahren, brachte 
der heute 23 Jahre alte Steve Rohach 
eine Nachbarin um und stellte sich 
anschließend freiwillig der Polizei. Im 

Falle eines Geständnisses würde er 
mit einer Haftstrafe davonkommen, 
habe ihm der Sheriff gesagt, erklärte 
Rohach kürzlich. ln den Todeszellen 
von US-Gefängnissen sitzen gegen-
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wärtig etwa 70 zur Tatzeit minderjähri
ge Männer, welche auf ihren Termin zur 
Vollstreckung der Todesstrafe warten. 
Zwei Drittel davon sind Schwarze und 
Latinos. vgl, taz. 16.01.2000 0 

Schlafender 
Amtsschimmel 

Der Sächsische Beamtenbund hat den 
vom Bürgermeister im niedersächsi
schen Vechta genehmigten Büroschlaf 

in der Stadtverwaltung als »politische 
lnstinktlosigkeit« bezeichnet. Das 
Schläfchen ist in den Amtsstuben dort 
nicht verpönt, sondern erwünscht -
allerdings nur für 20 Minuten in der 
Mittagspause. vgl. Der Tagesspiegel, 
18.01.2000 0 

Mit dem Ohr 
am Volke 

Im Jahr 1998 sind nach Auskunft der 
Bundesregierung neun Wohnungen 
akustisch überwacht worden. Dies 
geht aus einer Unterrichtung der Bun
desregierung vor, die erst kürzlich ver-

_Neues Deutschland 

äffentlieht wurde. Überwacht wurden 
demnach Wohnungen in acht Bundes
ländern. 20 Personen sind der Bundes
regierung zufolge von der Wohnraum
überwachung betroffen gewesen, dar
unter sechs Nichtbeschuldigte. vgl. 
Neues Deutschland, 18.01.2000 0 

Grüne 
Scharfmacher 

Die Berliner Polizei will künftig Pfef
ferspray statt des bisher verwendeten 
Reizgases einsetzen. Die Behörde ste
he dem aufgeschlossen gegenüber, 
sagte eine Sprecherin. Zuvor müßten 
aber noch rechtliche und finanzielle 
Hürden überwunden werden. So sei 
auch die Änderung des Landesgaset-
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zes notwendig. ln Bayern werden nach 
erfolgreichen Testreihen alle Polizisten 
nach Angaben des Innenministeriums 
in den kommenden Wochen mit Pfef
ferspray ausgestattet. Dieses wirke 

besser als das bisher zur Abwehr von 
Angreifern verwendete CS-Gas, hieß 
es in München. Auch Brandenburgs 
Polizisten sollen sich künftig mit Pfef
ferspray gegen gewalttätige Rechts
brecher und Störenfriede wehren. vgl. 
taz, 20.01 .2000 0' 

Arbeitslos, 
aber König 

Der arbe~slose Niederländer Henk Otte 
regiert seit fast fünf Jahren einen Teil 
des Westafrikanischen Landes Gha
na. Bei einem Besuch im Heimatdorf 
seiner Frau 1995 sahen die Einwoh
ner in ihm die Wiedergeburt ihres Herr
schers und machten ihn zum König. 
Der 43jährige konnte es zunächst nicht 
glauben. »Ich habe sie angesehen und 

gedacht: •Ihr müßt vollkommen ver
rückt sein«<, sagte Otte. Sein Herr
schaftsgebiet 70 Kilometer östlich der 
Hauptstadt Accra besteht aus 40 Dör
fern, in denen etwa 100 000 Menschen 
leben. 

Bei seinen Besuchen in Ghana trägt 
Otte eine Krone und wird in einer Sänf
te getragen. Jubelnde Menschen um
ringen ihn. Obwohl er einen Umzug 
nach Ghana erwägt, weiß Otte, daß 
das königliche Leben nicht nur An
nehmlichkeiten bietet. ln Ghana darf 
er in der Öffentlichkeit weder essen 
noch trinken. Zudem ist es ihm nicht 
erlaubt, seinen Anhängern die Hand zu 
geben und ohne Begleitung auf die 
Toilette zu gehen. 

Zum fünften Jahrestag seiner Krö
nung, findet im August eine traditio
nelle Zeremonie statt. Diese kann un
ter Umständen mehrere Wochen dau
ern. Otte glaubt nicht an die Wieder
geburt, aber mit den Jahren hat er 
seine westlichen Zweifel überwunden. 
Er denkt heute, daß seine Ernennung 

56 

Medien 

zum König von einer höheren Macht 
bestimmt sein könnte. »Wenn man 
darüber nachdenkt, ist es ziemlich 
merkwürdig«, erklärte der arbeitslose 
König, »aber es ist wohl mein Schick
sal.« vgl. DerTagesspiegel19.01.000' 

Es lebe 
das Nikotin 

Raucher haben den deutschen Fiskus 
im vergangenen Jahr rund 22,8 Milli
arden Mark Steuern eingebracht. Wie 
die Zentrale Steuerzeichenstelle in 

Neues Deutschland 

Bünde Kreis Herford) mitteilte, lagen 
die Einnahmen um mehr als fünf Pro
zent und damit rund 1,15 Milliarden 
Mark höher als 1998. Der Löwenanteil 
bei den Tabaksteuern (fast 96 Prozent) 
sei auf Zigaretten entfallen, der Rest 
auf Zigarren und Tabak. vgl. Neues 
Deutschland, 26.01.2000 0' 

Lieber Arm dran 
als Arm ab 

ln Saudi-Arabien haben die Behörden 
einem wegen Sodomie verurteilten 
Mann Arm und Fuß abgehackt. Das 
Innenministerium erklärte, lbrahim Bin 
Ahmed ai-Mischni habe einen Auslän-

der entführt und mißbraucht. ln Sau
di-Arabien werden nach der strengen 
Interpretation des islamischen Geset
zes Mörder, Vergewaltiger, Drogen
schmuggler und Räuber mit einem 
Schwert auf einem öffentlichen Platz 
geköpft. vgl. taz, 24.01.2000 !tJ 

Heiße 
Ware 

Der Zoll hat in Berlin und Brandenburg 
1999 mehr Drogen sowie geschmug
gelten Alkohol und Kaviar sicherge
stellt als 1998. Die Fahnder spürten 
193 Millionen unversteuerter Zigaret-
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ten (1998: 200 Millionen), 376 kg Ko
kain und 384 kg Heroin auf. 316 kg 
Heroin wurden allein im Februar des 
Vorjahres entdeckt. Der Zoll vermel-

det für das vergangene Jahr 43.596 
Aufgriffe im Vergleich zu 57.257 im 
Jahr 1998. Es wurden 82.676 Liter Al
kohol (1998: 55.185 Liter), 479 kg Ka
viar (1998: 398 kg) sowie 279 Ikonen 
(1998: 456 Ikonen) sichergestellt. vgl. 
taz, 26.01.2000 0 

§ 20 
zieht nicht 

Der geisteskranke Mörder Larry Keith 
Robison ist im amerikanischen Bun
desstaat Texas mit einer Giftinjektion 
hingerichtet worden. Vier Familienmit
glieder der Opfer wohnten der Hinrich
tung bei. Das Schicksal Robisons hatte 
internationales Aufsehen erregt, weil 

er bereits vor seinen Mordtaten als 
schizophren galt. Die Europäische Uni
on (EU), der Papst und Amnesty in
ternational hatten an die USA appel
liert, die Exekution zu stoppen. Der te
xanische Gouverneur und Präsident
schaftsbewerber George W. Bush lehn
te dies ab. 

Robison hatte 1982 im nordtexani
schen Lake Worth fünf Menschen ge
tötet und verstümmelt. Nach einem 
Urteil des Obersten Gerichts von 1986 
können Geisteskranke hingerichtet 
werden, wenn sie verstehen, warum 
dies geschieht. Seit Wiedereinführung 
der Todesstrafe 1982 steht Texas mit 
203 Exekutionen an der Spitze der US
Bundesstaaten. vgl. taz, 24.01.00 !tJ 

»Das Ganze ist ein scheußliches 
Gebräu von unbewiesenen Behaup
tungen, Verleumdungen und anony
men Hinweisen, aber möglichefwei
se auch von nachrichtendienstli
ehen Machenschaften ... 
Helmut Kohl in der •Weil am Sonmag• ZlJ gegen 
Ihn erhobenen Vorwürfen in d&r Leuna-AftAre. 

ztt. n. ND, 01.02.2000 



Recht 

BeDlerkenswert 
Ein Wegweiser für Gefangene im Strafvollzug. Die möglichen 
Rechtsmittel nach dem Strafvollzugsgesetz und einige allge
meine Rechtsbehelfe und Beschwerdemöglichkeiten 

Von den Hamburger Grünen wurde im November 1999 
eine Broschüre herausgegeben, die »Ein Wegweiser für 
Gefangene« sein möchte und mit dem vielsagenden Titel 

»Rechtsmittel des Strafvollzugsgesetzes- Allgemeine Rechts
behelfe und Beschwerdemöglichkeiten« überschrieben ist-und 
weil diese Informationsbroschüre nicht nur filr Hamburger Häft
linge hilfreich, aber nur in einer Auflage von 800 Stück erschie
nen ist, wird ihr Inhalt im folgenden nahezu vollständig wider
gegeben: 

»Der Vollzug der Freiheitsstrafe und die Rechtsmittel, die den 

gleichzeitig auch die Aufhebung des ablehnenden Bescheides 
der Anstaltleituntg beantragt wird: >Ich beantrage. die Antrags
gegnerin unter Aufhebung des Bescheides vom (Datum) und 
des Widerspruchsbescheides vom (Datum) zu verpflichten, . . . 
(z.B. das beantragte Taschengeld zu gewähren).< 

Das Gericht prüft, ob die Maßnahme oder die Entscheidung 
der Anstaltsleitung Sie in Ihren Rechten verletzt. Deshalb muß 
der Antrag eine Begründung enthalten, aus der sich ergibt. daß 
und warum Sie sich in Ihren Rechten verletzt fühlen. 

Einige Vorschriften des StVollzG räumen der Anstalt einen 
Ermessensspielraum ein (sogenannte >Kann-Bestimmungen<, 
vgl. z.B. § 35 StVollzG). In solchen Fällen kann das Gericht die 
Entscheidung der Anstaltsleitung nicht ersetzen. es kann aber 
überprüfen, ob der Anstalt ein Ermessensfehler unterlaufen ist. 
d.h., daß sie ein Argument für den Gefangenen nicht oder falsch 
berücksichtigt hat (vgl. § 115 V StVollzG). Bei Erfolg des Ge
richtsverfahrens wird die Strafvollstreckungskammer den Be
scheid aufheben und die Anstaltsleitung anweisen, über den 
Antrag des Gefangenen unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Gerichts neu zu entscheiGefangenen gegen Maßnah
men der Anstalt zur Verfugung 
stehen, sind im Strafvollzugs
gesetz (StVollzG) geregelt. Zu
nächst sollten Sie immer ver-

Alle Anträge nach § 108 StVollzG 
sind grundsätzlich an die Anstaltsleitung 

zurichten 

den. 
Der Antrag auf gerichtliche 

Entscheidung hat keine auf
schiebende Wirkung. Das 
heißt: Die Anstalt kann eine suchen, mit der Anstalt zu ei-

ner gütlichen Lösung zu kommen. Sofern dies nicht gelingt, 
können Sie beim zuständigen Gericht (Strafvollstreckungskam
mer) die Überprüfung von Maßnahmen der Anstalt beantragen. 
Dabei ist der vorgeschriebene Instanzenweg einzuhalten. 

Alle Anträge [§ I 08 StVollzG] sind grundsätzlich an die An
staltsleitung zu richten. Sie können sich jederzeit an die An
staltsleiterin/den Anstaltsleiter wenden. Der Antrag bzw. die 
Beschwerde sollte, wenn möglich, schriftlich gestellt werden. 
Auf einem schriftlichen Bescheid Ober die Entscheidung der 
Anstaltsleitung sollten Sie bestehen, da dies filr ein später evtl. 
notwendiges Widerspruchsverfahren bzw. den Antrag an die 
Strafvollstreckungskammer wichtig ist. 

Bevor Sie einen Antrag bei der Vollstreckungskammer [§ l 09 
III StVollzG] stellen«, sollten (in Harnburg müssen Sie in der 
Regel)» Widerspruch einlegen. Dies muß schriftlich bei der An
staltsleitung geschehen. Frist: ein Monat. nachdem Sie den 
Bescheid der Anstalt, gegen den Sie Widerspruch einlegen wol
len. erhalten haben. 

Weist die Antaltsleitung den Widerspruch zurück, muß in

Maßnahme vollziehen, bevor Ober den Widerspruch bzw. über 
den Antrag auf gerichtliebe Entscheidung entschieden worden 
ist. Bei belastenden Maßnahmen der Anstalt (z.B. Disziplinar
maßnahme) kann noch vor Einlegung des Widerspruchs und 
vor dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Strafvoll
streckungskammer beantragt werden, den Vollzug der Maßnah
me auszusetzen[§ 114 StVollzG). 

Beispiel: Die Antstalt entzieht einem Gefangenen als Diszipli
narmaßnahme für 'vier Wochen die Arbeit und gibt ihm diese 
Entscheidung bekannt. Noch am selben Tag kann der Gefange
nen einen Eilantrag auf Aussetzung des Vollzuges der Diszipli
narmaßnahme an die Strafvollstreckungskammer richten. Die An
stalt ist verpflichtet, den Antrag unverzüglich weiterzuleiten. 

Voraussetzung für den Erfolg eines solchen Eilantrages: Es 
besteht die Gefahr, daß die Verwirklichung des Rechtes des 
Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert wird und ein 
höher zu bewertendes Interesse an dem sofortigen Vollzug nicht 
entgegensteht(§ 114 TI 1 StVollzG). 

Soll die Anstalt zu einer bestimmten Maßnahme veranlaßt 
nerhalb der Frist von zwei Wo
chen(§ 112 I StVollzG) der An
trag auf gerichtliche Entschei
dung[§ 109 StVollzG] bei der 
Strafvollstreckungskammer 
eingehen. [ ... ] 

Einige Vorschriften des StVollzG 
räumen der Anstalt einen erheblichen 

werden, kann auch ein Antrag 
auf Erlaß einer einstweiligen 
Anordnung (§ 114 I 2) gestellt 
werden. Beispiel: Eine medizi
nisch erforderliche Heilbe-Ermessensspielraum ein 

Der Antrag der/des Gefangenen (Antragsteller/in) richtet sich 
gegen die Justizvollzugsanstalt, vertreten durch den Anstalts
leiter (Antragsgegnerin). Soll eine belastende Maßnahme der 
Anstaltsleitung (z.B. Einschränkung der Freizeit, Besuchsver
bote, Disziplinarmaßnahmen) aufgehoben werden, lautet der 
Antrag: >Ich beantrage, den Bescheid vom (Datum) und den 
Widerspruchsbescheid vom (Datum) aufzuheben.< 

Hat die Anstaltsleitung einen Antrag auf eine bestimmte Ent
scheidung zugunsten des Gefangenen abgelehnt (z.B. Taschen
geld, Freistellung von der Arbeitspflicht, Ausgang, Urlaub) muß 
ein sogenannter> Verpflichtungsantrag< gestellt werden, mit dem 

handJung wird nicht durchge
führt. Wenn erst das Widerspruchsverfahren und das Berichts
verfahren abgewartet werden müssen, besteht die Gefahr ge
sundheitlicher Schäden. 

Für beideAnträge gemäß§ 114 StVollzG gilt: 
- Neben dem Eilantrag müssen innerhalb der Fristen Wider

spruch und Antrag auf gerichtliche Entscheidung eingelegt 
werden. 

- Die Aussetzung des Vollzuges einer Maßnahme bzw. die 
einstweilige Anordnung gelten nur bis zur (endgültigen) Ent
scheidung des Gerichts in der Hauptsache 
Entscheidet die Anstaltsleitung über ' Ihren Antrag gar nicht. 
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kann drei Monate nach der Amragstellung ein Vornahmeantrag 
[§ 113 I StVollzG] gestellt werden. Hierzu ist (logischerweise) ein 
vorheriges Widerspruchsverfahren nicht erforderlich. 

Ist eine Maßnahme oder eine Unterlassung seitens der An
stalt nicht mehr zu korrigieren. so können Sie nachträglich den 
Antrag[§ 115 111 StVollzG) stellen, durch das Gericht feststellen 
zu lassen. daß die Maßnahme zu Unrecht erfolgt ist. Ein vorhe
riges Widerspruchsverfahren ist nicht erforderlich. Es ist jedoch 
Voraussetzung. daß ein berechtigtes Interesse an der Feststel
lung vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht beispielsweise 
dann. wenn eme zu Unrecht angeordnete Maßnahme (z.B. Ar
rest) in der Personalakte erscheint und sich bei späteren Beur
teilungen nachteilig auswirken könnte. 

Sollte der Antrag auf gerichtliche Entscheidung keinen Er
folg bringen. ist in bestimmten Fällen die Rechtsbeschwerde [§ 
116 StVollzG] möglich. Sie muß bei der Strafvollstreckungskam
mer binnen eines Monats nach Zustellung des Beschlusses der 
Kammer eingelegt werden ( * 118 StVollzG). Die Rechtsbeschwer
de muß durch einen Anwalt eingelegt werden oder muß vom 
Urkundsbeamten (=Rechtspfleger) des Gerichts aufgenommen 
worden sein(§ 118 ILI StVollzG). Die Urkundsbeamten halten 
Sprechstunden in den Justizvollzugsanstalten ab. Über die Be
schwerde entscheidet das Oberlandesgericht [in Berl in: Kam
mergericht]. 

Eine Verfassungsbeschwerde ist nur nach Ausschöpfung des 
Rechtsweges möglich. Eine Frist von vier Wochen nach Zustel
lung der OLG-Entscheidung muß eingehalten werden. Eine Ver
fassungsbeschwerde ist nur bei Verletzung eines Grundrechts 
möglich (z.B. Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, 
Nichtgewährung von Rechtlichem Gehöretc.). 

Erfolglose Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sind mit 
Kosten verbunden. Mittellose Gefangene können für das ge
richtliche Verfahren Prozesskostenhilfe [§§ 120 II StVollzG, 114 
ffZPO] beantragen. Hierzu muß das ausgefüllte und unterschrie
bene Formular »Erklärung über die persönlichen und wirtschaft
lichen Verhältnisse« mit eingereicht werden. Sie erhalten Pro
zeßkostenhilfe, wenn Ihr Antrag Aussicht auf Erfolg hat und 
wenn Sie nicht über ausreichendes Einkommen verfügen, um 
die Kosten des Rechtsstreites selbst zu bezahlen.[ .. . ] 

Allgemeine Rechtsbehelfe und Beschwerdemöglichkeiten: 
Dienstaufsichtsbeschwerden können jederzeit, auch parallel zu 
anderen Rechtsmitteln, fom1- und fristlos gestellt werden. Als 
Inhalt einer Dienstaufsichtsbeschwerde kommen besonders Pro
bleme in Betracht, zu denen das StVollzG keine ausdrücklichen 
Regelungen enthält: zum Beispiel, wenn Sie sich von einem Be
amten schikaniert, würdelos behandelt oder beleidigt flihlen. 

Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Justizvollzugsbeamte 
richten Sie an die Anstaltsleitung. Dienstaufsichtsbeschwer
den gegen den Anstaltsleiter an die Justizbehörde [ ... ]. 

Sie können eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den An
staltsleiter richten. zum Beispiel wenn der Anstaltsleiter der 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen untergebenen Beam
ten nicht stattgibt oder wenn Sie sich über den Anstaltsleiter 
selbst beschweren wollen. 

Strafanzeigen können Sie ggf. fom1los bei der Staatsanwalt
schaft stellen. Diesen Schritt sollten Sie sorgfältig überlegen, 
da unter Umständen mit einer Gegenanzeige oder einem Verfah
ren wegen falscher Anschuldigung gerechnet werden muß! 

Petitionen werden in Hamburg Eingaben genannt [ ... , und 
solche] Eingaben sind allgemeine Bitten und Beschwerden, die 
\ on einer Emzelperson oder mehreren Personen vorgebracht 

werden können. Sie müssen unterschreiben sein und die An
schrift der/des Gefangenen in der Anstalt (Absender) enthal
ten. Der Eingabenausschuß kann weder die Anstalt zu einem 
bestimmten Verhalten zwingen, noch kann er Gerichtsurteile 
aufueben oder in schwebende Gerichtsverfahren eingreifen. Ge
genstand einer Eingabe können sämtliche Umstände und Ereig
nisse sein, ft.ir die die Anstalt zuständig ist. Probleme mit der 
medizinischen Versorgung sind ein Beispiel. Es empfiehlt sich 
allerdings, wenn möglich vor dem Einreichen einer Eingabe, den 
Versuch einer Problemlösung mi den Justizvollzugsbedienste
ten bzw. der Anstaltsleitung zu unternehmen. Ist eine Eingabe 
erfolgreich, überweist sie der Ausschuß an den Senat mit der 
Bitte, das Anliegen der Petentin/des Petenten zu berücksichti
gen. Der Senat bzw. die Justizbehörde hält sich meist an die 
Empfeh lung des Eingabenausschusses, obwohl eine Verpfl ich
tung hierzu nicht besteht [ ... ]«. 

Der Vollzugsplan 
Die Strafkammer 42 - Strafvollstreckungskammer - des 
Landgerichts Berlin hat »am 13. März 2000 beschlossen: 

1. Der für den Gefangenen am 22. Dezember 1999 in der Justiz
vollzugsanstalt erstellte Vollzugsplan wird aufgehoben. Der Lei
ter der Justizvollzugsanstalt Tegel wird verpflichtet, nach der 
Durchführung einer Konferenz gemäß § 159 StVollzG ftir den 
Gefangenen einen neuen Vollzugsplan zu erstellen. 
2. Die Kosten des Verfahrens und die dem Antragsteller ent
standenen notwendigen Auslagen hat die Landeskasse zu tra
gen.« 

Gründe: »Am 22. Dezember 1999 wurde der Vollzugsplan des 
Gefangenen fortgeschrieben. Vor der Vollzugsplanfortschreibung 
fand am 13. Dezember 1999 eine Vollzugsplankonferenz gemäß§ 
159 StVollzG statt, an der ausschließlich der Teilanstaltsleiter 
der Teilanstalt III, in der der Gefangene untergebracht ist, sowie 
der Gruppenleiter Herr Prillteilgenommen haben. Zeirweise nahm 
auch der Antragsteller selbst an dieser Konferenz teil. Weitere 
J ustizbedienstete, insbesondere solche des allgemeinen Voll
zugsdienstes, nahmen an der Vollzugsplankonferenz nicht teil. 

Der Gefangene meint, die Fortschreibung seines Vollzugspla
nes vom 22. Dezember 1999 beruhe auf einer fehlerhaften Kon
ferenz, da nicht sämtliche Justizbedienstete, die an seiner Be
handlung maßgeblich beteiligt sind, an der Konferenz vom 13. 
Dezember 1999 teilgenommen hätten. Insbesondere hätten ein 
Stationsbediensteter, der täglich mit ihm befaßt sei und ihn des
halb besonders gut beurteilen könne, sowie der Vollzugsdienst
leiter und ein Zentralbeamter bei der Konferenz hinzugezogen 
werden müssen. 

Der Antragsteller beantragt, die Vollzugsplanfortschreibung 
vom 22. Dezember 1999 aufzuheben und den Leiter der JVA
Tegel zu verpflichten, nach Durchführung einer Konferenz ge
mäß§ 159 StVollzG eine neue Vollzugsplanfortschreibung zu 
erstellen. 

Der Leiterder JVA-Tegel beantragt, den Antragaufgerichtli
che Entscheidung als unbegründet zurückzuweisen. 

Der Leiter der JVA-Tegel ist der Ansicht, daß weitere maß
geblich an der Behandlung des Antragstellers beteiligten Per-
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sonen zu der Konferenz vom 13. Dezember 1999 nicht hinzuge
zogen werden mußten. Di~Hinzuziehung eines Bediensteten 
des allgemeinen Vollzugsdienstes sei nicht zwingend vorge
schrieben. Da zudem alle vollzugstechnischen Angelegenhei
ten des Antragstellers in aller Breite im Rahmen von Strafvoll
streckungs verfahren, Dienstaufsichtsbeschwerden, Petitionen 
und sonstigen Eingaben diskutiert würden, hätten die an der 
Behandlung des Antragstellers maßgeblich beteiligten Perso
nen, nämlich der Gruppenleiter sowie der Teilanstaltsleiter, oh
nehin Kenntnis vom Vollzugsalltag des Antragstellers. Daher 
sei die Teilnahme eines Bediensteten des allgemeinen Vollzugs
dienstes auch im konkreten Einzel fall nicht als zwingend erach
tet worden. 

U. 
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist zulässig und 

auch begründet. 
Der Gefangene wendet sich mit Recht gegen die von der Voll

zugsbehörde gewählte Verfahrensweise bei der Vollzugsplan
fortschreibungvom 22. Dezember 1999. Die Fehlerhaftigkeit des 
Aufstellungsverfahrens kann der Gefangene nach § I 09 StVollzG 
beanstanden. da das Verfahren ebenso wie die in dem Plan ge
troffenen einzelnen Maßnahmen der gerichtlichen Überprüfung 
unterliegt (KG, Beschluß vom 20. Februar 1995, 5 Ws 471194 
Vollzm.w.N.). 

Nach § 159 StVollzG fUhrt der Anstaltsleiter zur Fortschrei
bung des Vollzugsplanes eine Konferenz mit den an der Be
handlung des Gefangenen maßgeblich Beteiligten durch. Die 
Vorschrift enthält einen an den Anstaltsleiter gerichteten Geset
zesbefehL Sie verpflichtet ihn nicht nur, bei der Fortschreibung 
des Vollzugsplanes ftir den Gefangenen irgendeine Konferenz 
zu beteiligen, sondern diese Konferenz muß mit den an der Be
handlung maßgeblich Beteiligten durchgeflihrt werden. Aller
dings ist dem Gesetzeswortlaut nicht eindeutig zu entnhmen, 
wer im Sinne des§ 159 StVollzG an der Behandlung des Gefan
genen »maßgeblich« beteiligt ist. Der Kreis derjenigen Bedien
steten, die an der Konferenz zu beteiligen sind, richtet sich da
her nach dem Einzelfall und der konkret zu treffenden Entschei
dung. Steht, wie hier, die Fortschreibung eines Vollzugsplanes 
an, so müssen zuvor umfangreich Informationen über das Voll
zugsverhalten pp. des Gefangenen seit der letzten VP-Fortschrei
bung gesammelt werden. Nach dem Sinn und Zweck des§ 159 
StVollzG sind daher an solchen Konferenzen, die die Vollzugs
planfortschreibung betreffen, sämtliche Vollzugsbedienstete zu 
beteiligen. die Informationen zu bisherigen Vollzugsverhalten 
und zum bisherigen Vollzugsverlaufdes Gefangenen beitragen 
können. Es liegt auf der Hand, daß der allgemeine Vollzugs
dienst hier einen wichtigen Beitrag zu leisten hat, da er den 
Gefangenen im Alltag im Intensivsten erlebt (Rotthaus in 
Schwind/Böhm, StVollzG, § 159 Rz. 5). Auch das Gebot der Zu
sammenarbeit(§ 154 StVollzG) gebietet in aller Regel eine breite 
Beteiligung aller Mitarbeiter. Unter den maßgeblich Beteiligten 
im Sinne des§ 159 StVollzG sind daher nicht nur die leitenden 
Beteiligten zu verstehen, sondern auch diejenigen Mitarbeiter. 
die unmittelbar und ständig an der Behandlung des Gefange
nen mitwirken, also die Bediensteten des allgemeinen Vollzugs
dienstes (Rotthaus, a.a.O., Rz.3). Jedenfalls bei Vollzugsplan
fortschreibungen sind daher auch Bedienstete des allgemeinen 
Vollzugsdienstes an den Konferenzen zu beteiligen (Rotthaus, 
a.a.O.; Cal liess/MLiller-Dietz, StVollzG, * 159 Rz.2). 

»[ ... ]Die Vollzugsplanfortschreibung vom 22. D<:zember 1999 
war daher aufzuheben und der Leiter der JVA Tl.!gel zu verpllich-

ten, nach Durchft..ihrung einer ordnungsgemäßen Konferenz ge
mäß§ StVollzG fUr den Gefangenen eine neue Vollzugsplanfort
schreibung zu erstellen.« 

Schach dem TAL 
Der 5. Stra fsenat des Kammergerichts (so heißen Berliner 
Oberlandesgerichte) hat »am 18. Februar 2000 beschlossen: 

Auf die Rechtsbeschwerde des Gefangenen werden der Be
schluß des Landgerichts Berl in - Strafvollstreckungskammer
vom 8. November 1999 und der die Aushändigung der Zeit
schrift >Schach< ablehnende Bescheid des Leiters der Justiz
vollzugsanstalt Tegel aufgehoben . 

Der Anstaltsleiter wird verpflichtet. den Gefangenen unter 
Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Senats neu zu be
scheiden. 

Die Kosten des Verfahrens und die dem Gefangenen entstan
denen notwendigen Auslagen trägt die Landeskasse Berlin. 

Gründe: 
Die Mutter des Gefangenen sandte ihm auf seine Bitte mit der 

Post die Zeitschrift >Schach< zu. Der Anstaltsleiter weigerte sich. 
dem Gefangenen die am 2. September 1999 eingegangene Zeit
schrift auszuhändigen, und nahm sie zu dessen Habe. Den hier
gegen gerichteten Antrag des Gefangenen auf gerichtliche Ent
scheidung hat die Strafvollstreckungskammer durch den Be
schluß vom 8. November 1999 zurückgewiesen. Mit seiner 
Rechtsbeschwerde rügt der Gefangene die Verletzung sachli
chen Rechts. Das Rechtsmirtel erfüllt die besonderen Zulässtg
keitsvoraussetzungen des§ 116 Abs. I StVollzG. Der Senat hält 
es für angezeigt zu erörtern. nach welchen Bestimmungen der 
Anstaltsleiter über die Aushändigung eines dem Gefangenen 
zugesandten Einzelexemplars einer allgemein zugänglichen Zeit
schrift zu befinden hat. Die Rechtsbeschwerde hat auch in der 
Sache Erfolg. 

I . Der Anstaltsleiter hat zur Begründung seiner Entscheidung 
ausgeführt, die Übersendung von Zeitschriften an Gefangene 
durch Privatpersonen sei nicht an§ 28 Abs. I StVollzG, sondern 
an§ 33 StVollzG zu messen. Die hiernach für den Empfang der 
Zeitschrift gemäß§ 33 Abs. I Satz 3 StVollzG erforderliche Er
laubnis besitze der Gefangene nicht. Dem ist die Strafvollsrrek
kungskammer in dem angefochtenen Beschluß gefolgt. Auf§ 
68 StVollzG ist sie dabei nicht eingegangen. 

2. Der von dem Anstaltsleiter und der Strafvollstreckungs
kammer vertretenen Auffassung kunn nicht gefolgt werden. Sie 
wird weder den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes noch 
dem durch Art. 5 Abs. I GG gewährleisteten Grundrecht des 
Getangenen auf lnfonnationsfreiheit gerecht. 

a) Richtig ist zunächst. daß die in§§ 28 bis 31 StVollzG getrof~ 
timen Regelungen nur für den Bereich der schritilichen Kom
munikation des Gefangenen, also allein für den indi\'iduellen 
schriftlichen Gedankenaustausch zwischen ihm und einem Drit
ten gelten [ ... ]. 

b) Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wird für den Fall in 
ßetracht gezogen. daß dem Gefangenen ein Einzelexemplar ei
ner allgemein zugänglichen Zeitung oder Zeitschrift zugesandt 
wird. Nach dieser Autlitssung findet§ 68 Abs. I StVollzG aufdie 
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Zusendung einer einzelnen Ausgabe eines Druckwerkes keine 
Anwendung, da die Vorschrift nur periodisch erscheinende und 
fortlaufend zu beziehende Zeitungen und Zeitschriften erfasse 
[ ... ].Oie Zeitschriftensendung gemäß§ 33 StVollzG als Paket zu 
behandeln scheitert daran. daß Einschränkungen des Bezuges 
von Zeitungen oder Zei tschriften durch den Gefangenen ange
sichts der besonderen Bedeutung des jedem zustehenden 
Rechts. sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrich
ten (Art. 5 Abs. I Satz I GG). nur dann und insoweit zulässig 
sind, als sie unerläßlich sind [ ... ). Hiennit wäre es nicht zu ver
einbaren, die Aushändigung eines Einzelexemplars einer allge
mein zugänglichen Zeitung oder Zeitschrift davon abhängig zu 
machen. daß der Gefangene zuvor eine Erlaubnis der Vollzugs
behörde einholt. deren Erteilung überdies gemäß § 33 Abs. I 
Satz 3 StVollzG in das Ermessen der Behörde gestellt ist. 

Diese rechtliche Situation hat dazu geführt, daß in Recht
sprechung und Schrifttum Einzelexemplare allgemein zugängli
cher Zeitungen oder Zeitschriften, die mit der Post eingehen, 
ungeachtet des fehlenden Gedankenaustausches zwischen 
Absender und Empfanger überwiegend nach § 28 Abs. I St
VollzG behandelt werden( ... ]. 

c) Der Senat hält die Heranziehung des§ 28 Abs. l StVollzG 
nicht für überzeugend. Es entspricht nicht der Systematik des 
Strafvollzugsgesetzes. auf die Zusendung einer Zeitschrift eine 
für den individuellen Schriftverkehr bestimmte Nonn anzuwen
den, obgleich der Gesetzgeber den Bezug von Zeitungen und 
Zeitschriften durch den Gefangenen im Blick aufdie besondere 
Bedeutung des Grundrechts der Informationsfreiheit in einer 
eigenen Vorschrift-§ 68 StVollzG- geregelt hat. Ebensowenig 
erscheint es gerechtfertigt,§ 68 StVollzG nur auf Zeitungen und 
Zeitschriften anzuwenden, die der Gefangene fortlaufend be
zieht. Die Vorschrift begründet einen Rechtsanspruch des Ge
fangenen auf den Bezug von Zeitungen und Zeitschriften. Die 
in ihr enthaltenen Einschränkungen, daß der Umfang angemes
sen sein muß und der Bezug durch Vermittlung der Anstalt zu 
erfolgen hat, haben ihren Grund allein in den besonderen Ver
hältnissen des Vollzuges. Sie sollen gewährleisten, daß der 
Umfang der Schriften den räumlichen, organisatorischen und 
personellen Verhältnissen in der Anstalt Rechnung trägt und 
die Vollzugsbediensteten nicht mit der Überprüfung großer 
Mengen regelmäßig eingehender Druckwerke belastet werden 
[ ... ]. Hierin erschöpft sich die Bedeutung der Einschränkungen 
aber auch. Demgemäß entfallen sie, wenn- wie es bei der gele
gentlichen Zusendung eines Einzelexemplars der Fall ist- we
der die Angemessenbeil des Umfangs in Frage steht noch eine 
unzumutbare Belastung der Vollzugsbediensteten zu besorgen 
ist[ ... ]. 

Rechtsbegriffe 
Nicht nur für Menschen mit einem nicht- deutschen Paß interes
sant: Doppelbestrafung (Strafklageverbrauch) und Auslands
strafen. Zu diesen Begriffen werden im folgendem die entspre
chenden Artikel aus Creifelds, Rechtswörterbuch ( 15. Aufl., 
München: Beck, 1999) ungekürzt widergegeben: 

Auslandsstrafen 
Im Ausland verhängte Strafen werden in der BRep. nicht voll
streckt, soweit nicht auf Grund Z\\ Ischenstaatlicher Venräge hier-

zu bei entsprechendem Verlangen des ausländischen Staates 
eine Verpflichtung besteht. Doch "erden Auslandsstrafen, die 
gegen Deutsche oder in der BRep. geborene oder wohnhafte 
:\ichtdeutsche verhängt worden sind. im deutschen Strafregi
ster eingetragen, wenn es sich um eine auch nach deutschem 
Recht strafbare Tat handelt und eine Behörde des Staates der 
Verurteilung diese mitgeteilt hat (i.d.R. im Rahmen des Straf
nachrichtenaustauschsals Rechtshilfe). Der VerUJ1eilte soll vor 
der Eintragung gehört werden; er hat gegen diese ein Beschwer
derecht Die Auslandsstrafen werden nach deutschem Register
und Tilgungsrecht behandelt. Die Wirkungen der Verurteilung 
bestimmen s1ch nach deutschem Recht (§§ 54ff. BZRG). Ist eine 
im Ausland verhängte Strafe dort ganz oder teilweise vollstreckt 
worden. wird aberder Verurteilte wegen des Auslandsdelikts in 
Deutschland nochmals strafrechtlich verfolgt. so ist die Aus
landsstrafe auf die im Inland zu verhängende Strafe anzurech
nen(§ 5llll StGB; ( ... )Das Verbot der Doppelbestrafung (Straf
klageverbrauch) gilt bei Auslandsstrafen nicht. Doch kann der 
Staatsanwalt von der erneuten Verfolgung der Auslandstat ab
sehen.§ 153c I Nr. I, 3 StPO [ ... ]. 

Straßdageverbrauch 
Die wichtigste Wirkung der materiellen Rechtskraft des Strafur
teils ist der Verbrauch der Strafklage. Er verbietet eine neue Su·af
verfolgung des Täters wegen derselben Tat (ne bis in idem). 
Dieses Verbot ist jetzt durch Art. I 03 11 GG auch verfassungs
rechtlich gesichert, begründet also nicht nur ein Prozeßhinder
nis, sondern auch ein subjektives Recht insbesondere des Frei
gesprochenen. nicht erneut belangt zu werden. Nur eine Sach
entscheidung des Strafrichters verbraucht die Strafklage, nicht 
eine prozessuale wie z.B. die Einstellung wegen Mangels einer 
Verfahrensvoraussetzung- etwa des Strafantrags- nach § 260 
Ill StPO, es sei denn, daß auch darin eine Sachentscheidung 
liegt, so bei Einstellung wegen Strafverfolgungsverjährung oder 
Amnestie. Beschlüsse können ebenfalls strafklageverbrauchen
de Wirkung haben, so der die Eröffnung des Hauptverfahrens 
ablehnende Beschluß(§ 211 StPO; die öffentliche Klage kann 
nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel wieder aufge
nommen werden. Inwieweit der Strafklageverbrauch durch Straf
urteil eintritt, ist dem Urteilsspruch zu entnehmen, nicht den 
Gründen. Die Sperrwirkung des Strafklageverbrauchs erfaßt den 
gesamten Sacherhalt, den das Gericht in seine Entscheidung 
hätte einbeziehen können, auch soweit das nicht geschehen ist. 
Für den Bescheid im nichtgerichtlichen Bußgeldverfahren tritt 
kein Klageverbrauch ein, wenn sich später ergibt, daß die Tat 
als Straftat zu werten ist (OWIG). 

Urteile ausländischer Gerichte verbrauchen die Strafklage 
nicht, sofern nicht durch zwischenstaatlichen Vertrag etwas 
anderes vereinbart ist. so in Art. 54, 55 des Durchftihrungsüber
einkommens zum Schengener Übereinkommen und in Art. VII 
(8) des NATO-Truppen-Statuts vom 19.06. 1951 BGBI. 1961 ll 
1183, 1190), Auslandsstrafen. ausländische Streitkräfte. Eine im 
Ausland wegen derselben Tat erlittene Freiheitsentziehung muß 
nach allgemeinen Regeln des Völkerrechts bei erneuter Verurtei
lung nicht angerechnet werden (BVerfG BGBI. 1987 I 1338), ist 
aber bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Andere als straf
rechtliche Erkenntnisse haben den Stralldageverbrauch nicht 
zur Folge. so berufsgerichtliche oder Disziplinannaßnahmen (z.B. 
Lautbahnst~afen); eine disziplinare Arreststrafe ist dagegen bei 
nachfolgender VerUJ1eilung zu Freiheitsstrafe zu berücksichti
gen(\ gl. B\'erfGe 21.378,391: 27. I XO). 
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Berlins sch\\uler Infoladen 

Motzstraße 5; 10777 Berlin 

Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen 
schwule Männer in Berliner Knästen: 
-Regelmäßige Besuche 
-Information zu HIV und AIDS 
-Unterstützung bei psychosozialen 
Problemen und Behördenkomakten 
-Begleitung bei den Vorbereitungen 
zur Haftentlassung und auch danach. 

Wir bieten Euch persönliche Beratung 
bei Drogenproblemen an. Meldet Euch 
telefonisch, brieflich oder werft Eure 
Vormelder in die Caritas-Briefkästen in 
den Häu~ern I. II und ITJ in der JVA Te
gel. 

CARITAS - Suchtberatung 
Große Hamburger Str. 18 

10115 Berlin 
Tel. (030) 280 5112. 
oder (030) 282 6574 

Die Deutsche AIDS-Hilfe und die ihr a nge· 
schlossenen regionalen AIDS-Hilfen sind soli
darisch mit betroffenen inhaftierten Men
schen. Sie unterstützt und informiert Gefan
gene und .Mitarbeiter der Justiz über sinnvol
le :\Iaßnahmen zur AIDS-Prophylaxe. Die 
AIDS-HUfen sind Orte der Selbsthilfe und Ser
'iceorganisationeo von und für :\lenschen mit 
HJV und AIDS. Die Betreuung erfolgt über dje 

DEUTSCHE AIDS-Hilfe e.V. 
Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin; 

(0 30) 69 00 87-0 

Alkohol a>t ean henorragendes Lösungsminel. Er löst 
Familien. Ehen. Freundschaften. Arbeitwerhähnisse. 

Bankkonten. Leber und Gehirnzellen auf. 

Er löst nur keine Probleme!! 

Adr~e: 

Anzeigen 

aJ 
)> 
c 
-1 -S: CI) 
m w cn := -®I-

a: 
w 
I
Iw 
al 

© 
Wir sind für Sie da 
bei: Alltagsbewältigung in der Haft 

Partner- und Familienstress. Schulden 
Rechtlichen Unklarheiten 
Wohnraumerhalt u. -suche 

Urlaub und keine Bleibe? 
Unsere Urlauberwohnung steht .für Sie berei1. 

Insolvenz- und Schuldenberatung 
Da ist noch eine Geldstrafe? 

Unser Projekt ARBEIT STATI STRAFE bietet Auswege. 

Auf den anstehenden Freigang vorbereiten? 

Sie wissen nicht wohin nach der Entlassung? 
Unser BETREUTES ÜBERGANGSWOHNEN 
stellt Einzelzimmer und Wohnungen zur Verfügung. 
Arbeitsplätze nach der Haftentlassung? 
Unser Betrieb SOZIALE BAU- UND WOHNHILFE 
bietet ihnen Trainingsjobs im Baune~ngewerbe. 

Zen trale Beratungsstelle der freien Str afT'a lligenhilfe 

Bunde~allee 42 I 07,5 Berlin 

ZB 

a 

Telefon: <0 .301 :-> 64 71 30 undS 6105.11 
Telefa:-.: lO 30) S9 47 D 49 
Carita\\erband fü r Berlin e. \'. 
Diakonische, Werk Berltn - Brandenburg e. \'. 
Straffälligen- und Be\\ ährung,hi lfe Berline. V. 

Danke, Herr Bundeskanzler! 
Wir bieten detailliertere Antworten auf dringende Umweltfragen. 

r~~lll!l"'~f1,.,"..11!.GUTSCHEIN für ein Probeexemplar de 

~·lllliiiiiii .... WW~-..~...;...•ROBI N WOOD-Magazins. einsenden an 

RobinWood e . V . Postfachl02122 28201Bremen 

Freie Hilfe Berlin e.V. 
Brunnenstraße 28 
10119 Berlin-Mitte 

FREIE HILFE BERLIN e.V. Öffnungszeiten 

Di. u. Mi. 9.00 ·16.00 Uhr 
Projekte der Straffall igenhilfe Do. 9.00- 18.00 Uhr 

Fax: 4 48 47 08 Fr. 9.00 · 12.00 Uhr 

1 I I 1 I I I 
IId reut~' I Externe Beratung,. Jugend· Werkstatt· Frei1eitein· Alkoholfreie 
\\ohn· :\litarbeiter 'teile für prnjekt galerie richtung Cafestube 
p1ujc"t int Straf· Straffrillige Lnd<.'n Cluh 157 

\ ollzug 

""nt.•~t.1dro ''~ Urunn<t"n,tr. !>i nrunn~n,tr. U! R,J..,..,tr. ~! Brunnenstr.28 O.UIIIJ:,tr ~Ir 1 ~., 
lh unn• u''' ~'( 10119 8t:rlin 1\111~ ßtrlln II).&Mß-t.·rlln D-anLi~~:r ""''· I~, 
IIIII'IUnlln fd.:!.~~ "! hl.: JJ\167 J! l d.~ ~ .. ~ ~ .(.& 

IOIIIJ ß~rlln lll.a\17 litrlln ~~~ßlrlin 

ld. Jol'll.· .a: ld.: ~ M 0,, SI '" .. ~~01 !J Tc'l.: J 2..( Ul 2J 
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Die Mitarbeiterinnen der m 
Buchkiste ~ 

möchten sich auf diesem Wege bei Ih
nen vorstellen. Aus Privathaushalten, 
aufgelösten Bibliotheken, Nachlässen 
und aus anderen Quellen sammeln die 
Mitarbeiterinnen Bücher aller Genres. 
Derzeit stehen in der Buchkiste ca. 7000 
Bücher zur Nutzung bereit. 
Diese Bücher werden kostenlos an so
zial schwache Bürger und an soziale 
Projekte abgegeben. 

Unsere Anschrift: 
ARBLI GmbH. Projekt >> Buchkiste« 
Streu.;,tr<.~ßc! 122 
13086 Berlin-Weißensee 
Te1.9209-l3-l5 
Mo.-Do. \On 

und 
09'" bis 12°0 

13 bis 16'Kl 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Anzeigen 

Betreutes E<nzelwot•nen 
fur Manocr und Frauen im 

STif~u~vmsAl 
Helmut Ziegn~ 

c1genern. möblierten Apartment 

Wlf unterstutzen S<e u 11 be< 

· Arbe·•ssuche 'SIItungse1gene ProJekte) 
· SchuldenregJherung 
· Behordenkon:akten 
• pnvaton Problemen 

Wenn S1e Interesse haben rufen S1e uns an ocJer schre<ben S1e uns. 
Be< Bedarf fuhren wlf Aufnahmegosprache 111 den Hallanstalten durch. 
Als Insasse der JVA·Moab11 erreicnen S<e uns per Vormelder 1m Gruppen
und Beratungszent• u"l. >-! e• unterhalten wrr em stand<ges 
Scratungsangeoot fur Sie uno lnre Angehengon 2:u allgemeinen Fragen 
der Ent 1ssungsvort>erc·tung 

Filmriss oder ASH 

Die »Alkoholiker- und Strafgefangenen-Hilfe e.V.« (ASH) 
bietet seit 1983 Hilfe für Suchtkranke-insbesondere für 
(entlassene) Häftlinge. 

Außerhalb von Strafanstalten ist die Erasmusstr. 17 
(10 553 Berlin) Anlauf- und Beratungsstelle. In den Voll
zugsanstalten können die Beraterinnen (JVA-Tegel: Frau 
Heckmann, Frau Kasulke) per Vormelder angesprochen 
werden. Tel.: 030/3452797 

Buchfernleihe 
für 

Gefangene!! 

Universal- Stiftung 

Pettenkoffer Str. 50 
102~7 Berlin 

Tel.:291 06 61 

Die Buchfernleihe für Gefangene ist eine Bibliothek, die kostenlos Bücher an 
Gefangene und an Patienten von Landeskrankenhäusern im gesamten Bun
desgebiet verleiht. 
Der Bezug ist grundsätzlich kostenlos, aber wir haben nur "enig Geld zur 
Verfügung und bitten Dich, Dich an den Kosten zu beteiligen. wenn Du in 
der Lage dazu bist. (Spenden am besten in Form von Briefmarken) 
Wir verschicken die Bücher als Büchersendung, d.h. bis zu einem Kilo 2,50 
Dl\1, oder als Päckchen bis zu zwei Kilo 6,90 Dl\1. Dies wären für Dich auch 
die Kosten für die Rücksendung der Bücher. 
Die Ausleihfrist fti.r die Bücher beträgt im allgemeinen 8 Wochen. 

Buchfernleihe Dortmund 
Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund 
Tel.: 0231/448111 
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Adressen 

Knackis Adressbuch W 
Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchner Str., 
10111 Berlin, Tel. 2325-0 
Amnesty International, Heerstr. 178, 53111 Sonn 
Amtsanwaltschaft Bcrlin, Kirchstr. 6, 10557 Berlin 
Arbeitskreis kritischer Strafvollzug (AkS) e.V., Prof. Dr. H. 
Koch, Postfach I 268, 48002 Münster 
Ärztekammer Berlin, Beauftragte für Menschenrechte 
Flottenstr. 28-42, 13407 Berlin, Tel. 40806-0 
Ausländerbehörde, Friedrich-Krause-Ufer 24. 13353 Berlin 
Ausländerbeauftragte des Senats, Potsdamer Str. 65, 
10785 Berlin, Tel. 26542351 
Berliner Datenschutzbeauftragter, Pallasstr. 25/26, 
10781 Berlin, Tel. 78768831 
Bundesgerichtshof, Postfach 27 20, 76014 Karlsruhe 
Bundesministerium der Justiz, 53170 Sonn 
Bundesverfassungsgericht, Postfach 17 71, 76006 Karlsruhe 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 
Ruhrstr. 2, 10709 Berlin 
Bundeszentralregister, euenberger Str. 15, 10969 Ber1in 
Deutscher Bundestag-Petitionsausschuß, Bundeshaus. 
53113 Bonn 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
Europarat, F - 67075 Strasbourg Cedex 
Freie Hilfe Berline. V., Brunnenstr. 28, 
10119 Berlin, Tel. 4496742 
Humanistische Union Berlin, Haus der Demokratie, 
Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, Tei.030/204502-56 
Kammergericht, Elßholzstr. 30-33, 10781 Berlin, Tei.32092-I 
Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V. 
Aquinostraße 7-11, 50670 Köln; Tel.0221197269-20 u.-30 
Landgericht Berlin, StVollstrKammer, Turmstr. 91, 
10548 Berlin 
Landeseinwohneramt - Pass- und Personalausweisstelle 
Friedeichstraße 219, 10958 Berlin 
LKA, Tempelhafer Damm 12, 12101 Berlin, Tel.699-5 
Landesversicherungsanstalt (LVA), Auskunfts- u. Beratungs
stelle Wallstr.9-13, 10179 Berlin Tei.030/202085 
Nothilfe Birgitta Wolf e.V., Ramsach 7, 
82418 Murnau, Tel.08841/5209 
Polizeipräsident von Berlin, Platz der Luftbrücke 6, 
12101 Berlin 
SCHUFA, Mariendorfer Damm 1-3, 12099 Berlin 
Senatsverwaltung für Justiz, Salzburger Str. 21 - 25, 
10825 Berlin 
Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungs
hilfe- Bundesallee 199, 10717 Berlin, Tel. 90140 
Staatsanwaltschaft I bei dem LG Berlin, 
10548 Berlin, Tel. 3979-1 
Strafvollzugsarchiv an der Universität Bremen, FB 6, 
Postfach 330 440, 28334 Bremen 
Synanon, Bernburger Str. 10, 10963 Berlin 
Täter- Opfer - Ausgleich "Dialog", Schönstedtstr. 5, 
13357 Berlin, Tel.90156322 
Verfassungsger ichtshof Berlin, Elßholzstr. 30-33, 
10781 Berlin, Tel. 2178-0 
Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstr. 7, 10557 Berlin 
Zentrale Beratungsstelle der Freien Straffalligenhilfe, 
Bundesallee 42, 10715 Berlin, Tel. 8647130 
Anwaltsnotdienst, Tel. 0172/3255553 
Berliner Rechtsanwaltskammer, Tel. 30693100 
Senatsverwaltung für Justiz, Tel. 9013-0 
-Abteilung V (Justizvollzug), Tel. 90133349 
Strafvollstreckungskammer LG Bcrlin, Tel. 3979-1 
Petitionsausschuß Abgeordnetenhaus, Tel. 23251470177 
Weißer Riß!! e.V. Tel. 8337060 

Sozialgericht I Landessozialgericht Berlin 
Anti-Diskriminierungsbüro, 

Tel. 90165-0 
Tel. 2042511 
Tel. 2513334 
Tel. 2168884 

Berliner Anwaltsverein e.V. 
Büro gegen ethn. Dikriminierungen, 
Gefangeneninitiative Dortmund, 
Landesdrogenbeauftragte von Berlin, 
Srafvollzugsarchiv Universität Bremen. 
Telefonseelsorge (weit! ich), 
Telefonseelsorge (kirchlich), 

Tel. 0231/412114 
Tel. 030/9026-7 

Tel. 0421/2184035 
Tel. 080011 110111 
Tel. 0800/1 110222 
Tel. 0301773003-0 Universal Stiftung Helmut Ziegner 

Berliner Justizsenat 
Senator für Justiz 
Staatssekretär 
Referatsleiter Justizvollzug 

0 

Referatsleiter Gnadenwesen I Soziale Dienste 
Referatsleiter Strafrecht 

Diethard Rauskolb 
Christoph Flügge 
Kurt Bung 
Lutz Diwell 

Berliner Vollzugsbeirat 
Beiratsvorsitzende 
Stellvertreter • 
Stellvertreter 
Vors. Anstaltsbeirat (AB) Düppel 
Vors. AB JVA- Moabit 
Vors. AB JVA- für Frauen 
Vors. AB JVA- Hakenfelde 
Vors. AB JVA- Plötzensee 
Vors. AB Jugend-Arrestanstalt 
Vors. AB Jugend-Strafanstalt 
Dozent Humbolt Uni 
Vors.Berlin Heiligensee 

Dr. Olaf Heische! 
Friederike Kyrieleis 
Dr. Lotbar Grunau 
Paul-Gerhard Fränkle 
Hartmut Kieburg 
Charlotte Görlieh 
Friedrike Kyrieleis 
Ronald Schirocki 
Wolfgang Thamm 
Dietlind Weider 
Dr. Olaf Homann 
Anette Nießing 

Tegeler Anstaltsbeiräte 
Teilanstalt I 
Teilanstalt I E/EWA 
Vorschaltstation TA I 
Teilanstalt I! 

Substitutenstation TA II 
Teilanstalt III 

SothA / TA IV 
Teilanstalt V 

Teilanstalt VI 

Pädagogische Abteilg./Schule 
Psychiatr.-1\eurolog. Abteilg. 
Ansprechpartner fü r Gefangene: 
- aus arabischen Ländern 
- aus der Türkei 
- aus Polen 
- f. d. kathoL Pfar ramt 
- f. d . evang. Pfarramt 

MehmetTat 
Kar! Mollenhauer 
Karl Mollenhauer 
Georg Klein und 
Jürgen Albrecht 
Kar! Mollenhauer 
Helmut Keller und 
Paul Warmuth 
Axel Voss 
Carmen Weisse und 
Michael Braukmann 
Dietr ich Schildknecht und 
Pawel Winter 
Axel Voss 
Paul Warmuth 

Maher Tantawy 
Mehmet Tat 
Pawel Winter 
Georg Klein 
Michael Braukmann 

Vorsitz: Paul Warmuth, Stellver tretung: Car men Weisse 

»Die Mitglieder des Beirates können namentlich Wünsche. Anregungen und 
Beanstandungen entgegennehmen.« (§ 164 I I StVollzG) »Die Mitglieder 
des Beirates können die Gefangenen und Umergebrachten in ihren Räumen 
au fsuchen. Aussprache und Schriftwechsel werden nicht überwacht.«(§ 164 
II StVollzG) 
Post a n den Anstaltsbeirat ist an d as Schlüsselfach 906 Tor I zu r ichten. 
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Gittertausch: Ich (z.Z 
JVA-Tegel) suche einen 
Tauschpartner aus 
Donmund. da meine 
Verwandtschaft und 
meine Verlobte dort le
ben. Ich werde mich um 
den Schreibkram küm
mem. Meine Strafe ist 
am 27.03.02 zu Ende. 

Chiffre 8862 

Ich. Dimitros (28/ 175/ 
78, braune Augen, 
graue Haare) bin sport
lich. habe zwei Kinder 
und suche eine Frau 
(bis 35 J.) zum Liebha
ben und vielleicht zum 
Heiraten. Kinder: kein 
Problem. Entlassung 
(ausButzbach): März02 
oder(TE:)05 

Chiffre 8863 

Junggebliebener Biker 
(32) mit Interesse an 
Musik. Tattoos und in
teressanten Frauen, 
noch längere Zeit im Jail, 
sucht dringend tages
lichttaugliche, süße 
Maus oder vorurteils
freie Wildkatze für wit
zigen, phantasievollen, 
geistreichen, eroti 
schen Federkrieg. Alter 
ist egal. Chiffre 8882 

Helmut sucht Briefkon
takt zu Strafgefangenen 
Frauen. Ein persönli
cher Besuch in der JVA 
wäre nicht auszuschlie
ßen. ihre Briefe errei
chen mich unter Post
fach 20 A-6473 Wonns. 

Chiffre 8865 

Süßer Trance-Houser 
sucht süße Trance
Maus für leckeren Brief
verkehr. Bin 28 und im
mer gut untel'\vegs; z. z. 
leider stillgelegt. 

Chiffre R866 

Welche Frau? Ob im 
Bau? Oder nicht? Sucht 
das Licht, aber nicht im 
Dunkeln. Ich suche die, 

64 

die mit den Augen fun
keln! Laß mich Deine 
Sonne sein, schenk mir 
Deinen Schatten rein. 
Ich, männlich,jung (23) 
habe ein brennendes 
Herz. Chiffre 8867 

Bernd, 35/187/82, sucht 
Sie ft.ir Briefkontakt mit 
oder ohne Foto. Späte
res Kennenlernen ist 
nicht ausgeschlossen. 
Würde mich sehr über 
Deine Antwort freuen. 
Alter von 25 - 45 Jahre: 
I 00% Rückantwort. 
Also aufdiesem Wege, 
bis demnächst. 

Chiffre 8868 

Fundgrube 

Haar sucht Dich (34-38), 
sportl. Figur, keine Glat
ze! Ich bin zwar knacki
geschädigt, gebe aber 
die Hoffnung nicht auf, 
einen ehr!. und treuen · 
Partnerzu finden. Wenn 
Du kurz vor der Entlas
sung oder im Freigang 
bist, würde ich mich 
über Deine Fotozu
schri ft freuen! 

Chiffre 8888 

Ich, M/281175/65, su
che verrückte, liebe, lu
stige Frauen zum 
Schreiben. Am liebsten 
solche. die den Hals 
vom Schreiben gar 

sitze ich hinter Schloß 
und Riegel und sehne 
mich nach einer süßen 
Brieffreundin, mit der 
ich meine wilden, eroti
schen, ernsthaften und 
überhaupt meine Ge
danken austauschen 
kann. Chiffre 8874 

Ich ( 42/187/90) suche 
seit längerer Zeit eine 
Brieffreundin, die mit 
mir ein neues Leben 
aufbauen möchte. Sie 
sollte Sinn fur Haus und 
Garten sowie für einen 
mittelgroßen Hund ha
ben. Und sie sollte eine 
frauliche Figur haben 

Fundgrube 
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Ich, männl., 34 1., suche 
einen Briefkontakt mit 
einer Frau zwecks Ge
dankenaustausches. 

Chiffre 8869 

Ich, m., 35/181, HIV-Po
sitiv, mit spot11icher Fi
gur, humorvoll. aber lei
der sehr einsam, da ich 
gesiebte Luft einatmen 
muß. suche Brietpanne
rin (oder auch mehr) 
ohne Vorurteile von 25 
- 45 J., die mir die lan
gen Tage verkürzt. 

Chiffre 8870 

Junggebl. Spandaue
rin. 16&'62 kg/R. mit liin
gerem mittelblondem 

nicht voll genug be
kommen können! Ich 
schreibe gerne und 
konune öfter mal auf die 
verrücktesten Ideen. 

Chiffre 8872 

Suche M/W. die gern 
und viel schreiben: ich 
biete Brieffreundschaft 
(evtl.) dauerhaft: alle 
Briefe werden beant
wortet (Ehrensache!). 
Ab 30 aufwärts: greiti 
zum Kuli und schreibt! 
Freue mich über jeden 
B1iet1 Chiffre 8873 

Ich (21) würde mich 
freuen. wenn Du mir 
schreiben \\ ürde~t. zz. 

und tierlieb sein. 
Chiffre 8875 

Ich (361180) suche eine 
Lebensgefährtin. die 
mich. einen Gefange
nen, heiraten möchte. 
Und weibliche oder 
männliche Gefangene 
(bis 30 J.) sind als Brief· 
freundschaft er
wünscht.Chi ffre 8876 

Netter. normalausse
hender Boy sucht Brief
freundschaft, evtl. auch 
mehr. zu netten Typen 
( 18 - 25/30 J. ). Erlaubt 
ist alles was zu zweit 
mehr Spaß macht. Ein 
Foto bedeutet eine Ant-

wortgarantie. Bin in 
Freiheit. Chiffre 8877 

Ich, 49/183/75, seit 1990 
gesch., bin in der Nähe 
von Nümberg Zuhau
se, sitze z.Z. aber in der 
JVA-Kaisheim ein und 
suche eine Brieffreund
schaft. Meine Hobbys 
sind außer Kochen und 
Skifahren noch Tanzen 
und Radfahren. 

Chiffre 8878 

Yasmin, 25, seit Novem
ber 99 in Haft (JVA
Lichtenberg): Ich habe 
richtig Lust auf eine 
Brieffreundschaft und 
fände es spitzenmäßig, 
wenn Du mir schreiben 
würdest. Du solltest 
nicht über 30 sein. 

Chiffre 8879 

Gittertausch: Wer kann 
mir bei meiner Aus
tauschverlegung (Frei
burg - Hannover) hel
fen? Chiffre 8880 

Detlef, 471180/68, z.Z. in 
der Psychiatrie, humor
voll. ehrlich, rreu und 
zärtlich. sucht eine Frau 
so um die 40 J ., die kei
ne Voruneile hat. 

Chiffre 8881 

Gay. 20 J. jung. sucht 
nette Jungs und Mä
dels. die mir schreiben. 
Zur Zeit bin ich in der 
JSA-Wittlich. Also ran 
an den Stift und 
schreibt mir. I OO%ige 
Antwon! Ich bin auch 
an Kontakten zu ande
ren Gays interessiert. 

Chiffre 886~ 

Ex- Kn acki. 24/180. 
schlank. hübsch und 
romantisch. ft.ihlt sich 
z.Z. wie ein gefallener 
Engel und sucht Kon
takt zu netter. humor
\ oller Brieffreundin -
egal. t)b von hinter oder 
\ or der 1\ lauer. Es wäre 



toll. wenn wir auf die
sem Wege zueinander 
finden würden. 

Chiffre 8883 

Schreibwütiger Knak
ki. 39117 1170. sucht auf 
diesem Wege Briefkon
takt zu vorurteilsfreien 
Frauen zwischen 20 u. 
40 J .. innerhalb u. au
ßerhalb der Mauern. 
Ich suche nicht Claudia 
Schiffer. sondern eine 
Frau mit Herz. der ich 
vertrauen kann. 

Chiffre 8884 

Ich heiße Hartmut, bin 
45 Jahre alt und suche 
eine Lebensgefahrtin, 
da ich das Alleinsein 
satthabe. Sie kann zwi
schen 40 u. 50 Jahre alt 
sein. Sie muß nicht 
reich, soll abertreuund 
lieb sein, und sie muß 
es ernstmeinen. Ich 
habe ein Auto. Arbeit 
und auch eine Woh
nung. Chiffre 8885 

Ich, m., 431183/80. nor
mal behaart, z.Z. in Ob
hut des Staates, vor
aussieht!. Entl. im Oll 
200 I, bin auf der Suche 
nach einem Partner bis 
30/180, schlk., wenig 
oder gar nicht behaart, 
kein Kraftprotz, der 
noch etwas von Ver
trauen versteht. 

Chiffre 8886 

Einsamer Wolf, 32/185, 
sucht einsame Wölfin 
von 20- .. . J. - Fih>ur und 
Aussehen sind zweit
rangig- zum gemeinsa
men Heulen: spätere 
Partnerschaft und ge
meinsame Zukunft sind 
nicht au~gesch lossen. 
Haftende 2003. 

Chiffre 8887 

Er, Löwe, 37/172, sucht 
auf diesem Wege Brief
freundschaften. Ich 
habe noch eine lange 

Haftstrafe vor mir und 
bin kein Schreibfauler. 
Seid Ihr zwischen 30 
und 40, seid Ihr genau 
richtig. Schreibt ruhig. 
jeder Brief wird beant
wortet. Chiffre 887 I 

Fred (I R3/64.5 kg) blau
graue Augen. sportl.. 
schlank. dunkelblond. 
z.Z. in der JVA-Moabit. 
Vater einer Tochter (I 
Jahr). sucht eine ehrli
che, treue, liebe u. zärtl. 
Frau ( 18 - 25) ft.ir eine 
wundervolle Zukunft 
Gerne auch Auslände
rin. Chiffre 8889 

Mädels. 1ch habe nicht 
so viele Muskeln wie 
Arnold Schwarze
negger, nicht so viele 
Haare wie Mel Gibson 
und sehe nicht so aus 
wie Brad Pit- aber ich 
lecke wie Lassie! Georg, 
43, sucht schreib- und 
kontaktfreudige Sie bis 
35 J. C hiffre 8890 

Gittertausch, Hessen: 
Aus familiären Grün
den suche ich jeman
den.aus Hamburg. Vor
pommern oder Bran
denburg zum Tauschen 
mit der NA-Schwalm
stadt. Alles weitere bei 
Interesse. Chiffre 8891 

Bernhard . 401176. 
groß, dunkelblond. z.Z. 
in Therapie(§ 64), sucht 
Briefwechsel mit aufge
schlossener netter Frau 
von draußen oder von 
drinnen (Haft ) Meine 
Hobbys: Briefeschrei
ben, Techno. Lesen, 
Romantisch Träumen, 
Kerzenlicht u.v.m. 

Chiffre 8892 

Charm anter junger 
Mann, Jens (31, 176, 70). 
dunk les Haar, braune 
Augen, geschieden . 
ohne Brille mit Bart, Ar
chitekt, sucht natürli-

Fundgrube 

ehe. schlanke Frau (21 -
30), gern aus einer Frau
enhaftanstalt und mit 
Kind oder Kinder
wunsch flir Briefti'eund
schaft und mehr. 

C hiffre 8893 

54jähriges.g'standenes 
Mannsbild, o. Bauch, 
mit Glatze. welches we
der ein Auto noch ein 
Bankkonto hat und in 
Haft ist, möchte Dich 
kennenlernen, wenn 
man auch mit Dir reden, 
gemeinsam schweigen, 
lachen, weinen und 
Freude teilen kann 

Chiffre 8894 

Bin 22/ 180, z.Z. in der 
JVA-Tegel und suche 
Briefkontakt zu M/W! 
Für alle Themen bin ich 
offen und Du solltest 
nicht schreibfaul sein. 
Ob Du bi , schwul oder 
sonst was bist, ist mir 
egal; Hauptsache, Du 
hast Humor! Also ran 
an die Feder, und auf 
geht's! Chiffre 8895 

Gestandener Mann. 45/ 
172/75, zur Zeit in Haft, 
nicht zu groß, nicht zu 
k lein, aber lu stig , 
schaut positiv in die 
Zukunft und sucht Fe
derkrieg mit weiblichen 
Inhaftierten - Ziel: alles 
offen (zum Beispiel Be
ziehung, Partnerschaft 
etc.). Also. schreibfreu
dige Frauen, meldet 
Euch! Chiffre 8896 

Sportlicher Er, 24 Jah
re I 176 cm groß. sucht 
nette Sie zwischen 20 
und 28 Jahren zwecks 
Brieffreundschaft und 
Kennenlernen im Raum 
Berlin. Chiffre 8897 

I9jäh rige hübsche 
Türkin ( 167/69) fühlt 
sich allein und beant
wortetjeden Brief(auch 
nach der Entlassung 

aus demnächst viel
leicht anzutretender 
Haft) von 16- bis 50jäh
rigen. deren Nationali
tät egal ist - ich würde 
mich aber freuen, wenn 
mir Türken (arn besten 
mit einem Bild) schrei
ben würden. Hobbys: 
sind internationale Mu
sik, Boxen, Lesen. Ich 
antworte ganz be
stinm1t. Chi ffre 8898 

Ich (331189/85), aus der 
JVA-Hannover, suche 
nette und offene Brief
freundschaften - Alter 
und Geschlecht egal. 
auch ob schwul. hetero 
oder andersgeartet, ist 
unwichtig: nett und hu
morvoll solltest Du 
sein! Chiffre 8899 

Frecher Gay sucht auf 
diesem Weg Kontakt zu 
Gleichgesinnten . Du 
solltest zw. 20 u. 32 J. 
alt sein; ich bin 28 J., 
sportlich kein B.B.B., 
und meine Hobbys 
sind lesen, schreiben, 
Judo. Späteres Ken
nenlernen (TE 06.2003) 
ist nicht ausgeschlos
sen. Chiffre 9900 

Jch, Dirk (29), z.Z. in der 
Untersuchungs- und 

Aufnahme-Haftanstalt 
Moabit. suche Brief
kontakt zu netten- auch 
zu inhaftierten- Damen 
von 20 bis 40 Jahren. 
Gerne mit Foto; Ant
wort: I 00 %. Gebt Euch 
e1nen Ruck und 
schreibt. Ch iffre 990 I 

Gittertausch: Tegeler 
möchte zwecks Familt
enzusammenflihrung in 
das Umland von Braun
schweig verlegt wer
den. Voraussichtliches 
Strafende ist im Febru
ar 02. Chiffre 9908 

Weibliche Zukunft ge
sucht: Mike (33/180), 
bis November 00 in 
Haft. sucht auf diesem 
Wege Briefkontakt zu 
netter, humorvoller Sie 
zw. 25 und 40 J. Sie soll
te - wie ich - gern le
sen und auch schrei
ben. Chiffre 9902 

Weibliche Zukunft ge
sucht: Rolf(34, 190), bis 
Juni 2002 in Haft, sucht 
auf diesem Wege Brief
kontakt zu netter, hu
morvoller Sie zwischen 
27 und 38 Jahren. Sie 
sollte - wie ich - gern 
lesen und auch schrei
ben. C hiffre 9903 

Antworten auf Chiffre-Anzeigen sind dem 
liehtblick wie folgt zuzusenden: 

a) Auf den Brief, der die Antwort enthält, 
müssen der Name und die Anschrift des Ab
senders sowie die Chiffre-Nr. geschrieben 
werden. 

b) Dieser Brief ist dann in einen offenen 
Umschlag (wegen der Postkontrolle: die 
Briefe werden nicht gelesen, aber auf ver
botene Beilagen hin geprü ft) zu legen. Der 
Umschlag sollte nicht beschrieben sein (be
stenfalls kann, aber nur mit Bleistift, die 
Chiffre-Nr. darauf stehen). 

c) Der unbeschriebene Umschlag ist dann 
zusammen mit ausreichend viel Porto in ei
nen zweiten Umschlag zu legen. Dieser Um
schlag wird schließlich verschlossen (u nd 
ausreichend frankiert) an den liehtblick ge
sendet. 
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Das Letzte 

Recht auf Information 
Amtsträger können ihre Beweggründe für getroffene Entscheidungen 

nicht mehr mit dem Mantel der Geheimhaltung zudecken 

Die erhaltenen Daten dürfen allerdings 
nicht zu gewerblichen Zwecken genutzt 
werden. Das Recht auff nformationsfrei
heit und der Schutz von personenbezo
genen Daten stehen in einem »natürli
chen Spannungsverhältnis«. So dürfen 
Unterlagen, die personenbezogene Daten 
enthalten, nicht an Dritte weitergege
ben oder gegenüber Dritten offenbart 

wird direkt bei der öffentlichen Stelle 
erteilt. Dem Antragstellenden sind »aus
reichende räumliche und sachliche Mög
lichkeiten zur Durchführung der Akten
einsicht zur Verfügung zu stellen«. Die 
Auskunft kann in mündlicher oder 
schriftlicherForm erfolgen. Der Antrag
steller kann sich über den Inhalt der 
Unterlagen eigene Notizen machen. 

S
eit dem 15.0ktober 1999 hat auch 
das Land Berlin endlich ein höchst 
demokratisches »Gesetz zur För

derung der Informationsfreiheit im Land 
Berlin (Berliner Informationsfreiheits
gesetz - IFG«. Mit dem lokrafttreten 
des IFG ist Berlin das zweite Bundes
land, das wie Brandenburg mit dem 
dortigen Akteneinsichts- und lnfomati
onszugangsgesetz »einen bedeutsamen 
Schritt hin zu einer weiteren Dcmokra
tisierung unternommen« hat. 

International sind die beiden deut
schen Bundesländer nicht die ersten 
Regionen, die ihren Bewohnern das 
Recht auf Akteneinsicht als ein Bürger
recht zuerkannt haben: Die Schweden 
haben ihren Bürgern »den Zugang zu 
den Verwaltungsunterlagen bereits im 
Jahr 1766« ermöglicht: dem gesellten 
sich die Amerikaner in der Mine des 20 
Jahrhunderts hinzu. Seit 1964 gibt es in 
den Vereinigten Staaten die »Informa
tionsfreiheit«, den sogenannten »Free
dom of Information Act<<. 

Das Grundrecht auf Akteneinsicht und Informations
zugang ist ein politisches Gestaltungsrecht der Bürger 

bei der Mitwirkung im Gemeinwesen 

Zweck des IFG ist es, das »in Akten 
festgehaltene Wissen und Handeln 
öffentlicher Stellen unter Wahrung des 
Schutzes personenbezogener Daten 
unmittelbar der Allgemeinheit zugäng
lich zu machen.« Darüber hinaus soll 
dieses Gesetz die »demokratische Mei
nungs- und Willensbildung« der Bürger 
fördern und »eine Kontrolle des staatli
chen Handelns« ermöglichen. 

Welcher Nutzen ergibt sieb aus diesem 
neuenGesetz für den einzelnen Bürger? 

werden. Personenbezogene Daten dürfen 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nur 
dann veröffentlicht werden, wenn hier
für eine Rechtsgrundlage vorhanden ist. 
Nach dem IFG können nunmehr Anga
ben über bestimmte Personengruppen 
wie »Beteiligte an Verwaltungsverfah
ren, Eigentümer oder Gutachter« veröf
fentlicht werden. Die Angaben müssen 
sich auf»Namen, Geburtsdatum, Beruf, 
Anschrift und Rufnummer« beschrän
ken. Angaben über Amtsträger, die an 
Verwaltungsvorgängen beteiligt sind, 
können ebenfalls herausgegeben 
werden. Schätzen die Behörden das 
Informationsinteresse höher ein als die 
Belange einzelner Betroffener, so 
können auch personenbezogene Daten 
weitergegeben werden. 

Wie können interessierte Bürger von 
dem Informationsrecht Gebrauch 
machen? Indem sie einen Antrag, in 
mündlicher oder schriftlicher Form bei 

Unter einer Akte ist nicht nur ein Aktendeckel mit 
Inhalt, sondern jedes schriftlich, elektronisch, akustisch 

oder anders aufgezeichnete Dokument zu verstehen 

Nach dem IFG hat jeder Bürger das 
Recht »auf Einsicht in oder Auskunft 
über den Inhalt« der vorhandenen Akten 
in öffentlichen Stellen. Der Antragstel
ler muß nicht persönlich von dem Fall 
betroffen sein, von welchem er Auskunft 
oder Akteneinsicht erhalten möchte. 
Nicht nur der einzelne Bürger kann 
dieses Gesetz in Anspruch nehmen, 
sondern auch juristische Personen wie 
zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen. 
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einer öffentliche Stelle, die die Akte 
führt. einreichen. Fehlen hierzu dem 
Antragsteller die nötigen Informationen 
zur Bestimmung der gewünschten Akte, 
so ist der Antragstellende durch Mit
arbeiter der öffentlichen Institution zu 
unterstützen. Wird ein Antrag schrift
lich bei einer dafür nicht zuständigen 
Stelle eingesandt, ist die Behörde ver
pflichtet, den Antrag an die dafür rich
tige Stelle weiterzuleiten. Die Auskunft 

der liehe b li ck 1·2 2000 

»Über einen Antrag auf Akteneinsicht 
oder Aktenauskunft ist unverzüglich zu 
entscheiden.« Ergeben sich bei einer Prü
fung des Antrages keine datenschutz
rechtlichen Bedenken, ist dem Anliegen 
stattzugeben. Die Behörde kann für ihre 
geleisteten Tätigkeiten nach dem lnfo
mationszugangsgesetz Gebühren verlan
gen. Die Höhe der Gebühren müssen 
in einem angemessenen Verhältnis zum 
Verwaltungsaufwand und dem Recht 
auf Akteneinsicht stehen. 

Bei einer Weigerung oder einer Ein
schränkung der Aktenauskunft hat die 
Behörde dieses schriftlich zu begrün
den. Tritt dieser Fall ein, kann sich jeder 
Bürger an den Landesbeauftragten für 
Datenschutz wenden. Der Datenschüt
zeT ist auch für die Einhaltung des IFG 
zuständig. er hat ein »uneingeschränk
tes Aktenei nsichtsrecht«. Somit kann 
er »Rechtsverstöße beanstanden«, oder 
prüfen, ob die Weigerung auf Aktenein
sicht rechtlieb Bestand hat. 

Der Anspruch auf Informationszu
gang kann durch eine Klage vor dem 
Verwaltungsgericht geltend gemacht 
werden. Beim Anrufen des Verwal
tungsgerichts entstehen zwar Kosten, 
die dem Kläger auferlegt werden, 'aber 
Interessenten sollten sich nicht davon 
abhalten lassen, ihre demokratischen 
Rechte in Anspruch zu nehmen. 0 

Diesem Text liegt das Berliner Informationsge
setzbuch Teil 5- Heft I »Berliner Informations
freiheitsgesetz (IFG)« zugrunde, das vom Ber
liner Beauftragten für Datenschutz und Akten
einsicht im Nov. 99 herausgegeben wurde. Zum 
Brandenburger IFG: ))unsere Zeitung. 03 2000« 
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Auch auf die Gefahr hin, daß Ihr das 
nicht glauben werdet, muß ich Euch 
mitteilen, daß es bei uns im Kanin
chenhimmel Einrichtungen gibt, in 
denen aus (wenn auch nicht immer 
ganz einfachen) Wildkarnickeln Stall
häschen gemacht werden. Daß dabei 
das allen Karnickeln eigene Bedürf
nis nach freiem Herumhoppeln zu 
wenig befriedigt werden kann und daß 
dies widerum etwas unnatürliches ist, 
brauche ich wohl nicht weiter zu erläu
tern. Deshalb komme ich gleich zu 
der bemerkenswerten Tatsache, daß 
einige von uns nur· deshalb öfter ein
geschlossen werden, weil es einerseits 
zu wenig einschlußbereite Wildkar
nickel gibt und weil es andererseits 
immer weniger Entscheidungsträger 
gibt, die füreinfürsorgliches Verwah
ren der Wildkarnickeln Möhren aus
geben wollen. 

Dabei sind durchaus positive 

Berth•r -* All 
Kt;o.~. 3 't DO 't 32 703 
BLZ 100 I!DD 00 

Hoppel 

KANINCHEN
HIMMEL ... 

Ansätze für ein nrl'<rP.rPf'~ht;~.~ 

zu erkennen: so werden die Verwahrer 
beispielsweise sorgfältig geschult, bevor 
sie in den AVD, also in den Agnosti
schen Volldienst übernommen werden. 
Die Schulungfindet in einer Schule statt, 
in der diejenigen unterrichten, die in 
der Praxis untragbar waren - das hat 
den Vorteil, daß sie dort keinen Scha
den anrichten können und daß die künf
tigen Agnostiker (Seelenblinde, Kennt
nisarme) gleich lernen, was sie lieber 
nicht tun s.ollen. 

Es hat aber auch den Nachteil, daß sie 
nicht lernen, was unter einer guten Ver
wahrarbeit zu verstehen ist. Aus diesem 
Grund werden sie nach der langen und 
kostspieligen Ausbildung auch nicht ein
gestellt, sondern in die Arbeitslosigkeit 
geschickt, was widerum den Vorteil hat, 
daß sie in der Lebenspraxis lernen wie 
schwer es ist, auf fremde, noch dazu auf 
behördliche Hilfe angewiesen zu sein. 
Wenn die (nun nicht mehr ganz) frisch 

der lo cht;b ck 1·2 2000 

ausgebildeten Agnostiker dann doch 
einmal ihren Verwahrdienst antre
ten, müssen sie ein Drittes Mal etwas 
lernen, was von vielen als Zumutung 
empfunden wird- und häufig zu recht: 
Warum sollen die Wildkarnickel 
lernen, eine Stantiir mehrmals täglich 
auf- und zuzuschließen, wenn einma
liges Zuschließen reicht? 

Tatsächlich ist es ja so, daß die 
Stallhäschen bei ihrer Ankunft wegge
sqhlossen werden könnten, um dann 
erst wieder nach vollständigem Ablauf 
ihrer Verwahrzeit in die freie Wild
bahn entlassen zu werden. Das wäre 
doch ein wahrhaft himmlisches Leben 
für den AVD! Und die Leiter des Stal
les bräuchten danh kein schlechtes 
Gewissen mehr zu haben, daß sie sich 
mehr um die Beschäftigung der Ver
walter als um die der Verwahrer (oder 
der Verwahrten) kümmern. 

Auch für die Wildkarniqkel hätte 
der Lange Riegel Vorteile: indem 
ihnen durch das Wegschließen deut
lich gemacht wird, daß sie außerhalb 
ihrer Ställe nicht erwünscht sind, wird 
ihnen die Möglichkeit eröffnet, sich 
ganz darauf zu konzentrieren, wie sie 
nach der Entlassung so schnell wie 
möglich wieder dorthin kommen wo 
sie erwünscht sind. 

Das weniger erfreuliche daran ist, 
daß das Wegschließen ganz viele 
Möhrchen kostet, daß die zum Wie
derkommen der Stallhäschen fiihren
den Aktionen häufig noch viel mehr 
Möhrchen kosten und daß ... 

Aber vielleicht denkt Ihr auch mal 
ein bischen (nicht nur darüber) nach 
- auch wenn Ihr selbst ganz andere 
Probleme habt ... ~--~"" .9'&/'/',../r,.((.,, 

»Sehr geehrter Herr [ ... ], bei der Kon
trolle eines von Ihnen an [ .. . ] adressier
ten Briefes wurden im Kuvert 10,- DM 
gefunden. 

Wir dürfen Sie darauf hinweisen, daß 
es sich bei diesem Betrag gemäß der AV 1 
Abs. 2 zu § 29 StVollzG um eine unerlaub
te Beilage handelt. [ .•. ] 

Im übrigen machen wir Sie darauf auf
merksam, daß die unbefugte Übermitt
lung von Sachen und Nachrichten an ei
nen Gefangenen einen Verstoß gegen § 
115 OWiG darstellt und mit einer {dld
buße geahndet werden kann. [ ... ]« - das 
schrieb die Anstaltsleitung einem freund
lichen Menschen am 28.12.98. 

Der Inhalt bleibt aktuell - daher die 
Bitte um bargeldlose Spenden. 
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